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Die Studie untersucht quantitativ und qualitativ die Inanspruchnahme der COVID-19-
Kurzarbeit von März 2020 bis Juni 2022 sowie deren arbeitsmarktpolitische, betriebliche 
und gesamtwirtschaftliche Wirkungen. Die Ergebnisse zeigen, dass Kurzarbeit wesentlich 
zur Stabilisierung der Beschäftigung beigetragen hat, wiewohl ein Drittel der geförderten 
Arbeitsplätze auch ohne Kurzarbeit weiterbestanden hätte (Mitnahmeeffekt). Auf indivi
dueller Ebene blieben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während der COVID-19-Pan
demie durch Kurzarbeit aufrechterhalten wurde, auch danach besser im Erwerbsleben 
integriert als vergleichbare Beschäftigte, die pandemiebedingt arbeitslos wurden. Der 
qualitative Teil beleuchtet Umsetzungserfahrungen und entwickelt Reformoptionen so
wie Strategien für zukünftige Einsätze, mit Augenmerk auf der Entwicklung einer "Blau
pause" für mögliche Phasen massenhafter Kurzarbeitsinanspruchnahme. 
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1. Einleitung 
Die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie führten ab März 2020 zu einem 
massiven und abrupten Einbruch der Wirtschaftsleistung. Kontakt- und Ausgangsbeschränkun
gen brachten das öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand, internationale Lieferketten so
wie die weltweite Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen brachen zusammen. Um die 
Beschäftigung zu sichern und die Wirtschaft zu stabilisieren, wurde das 1968 eingeführte arbeits
marktpolitische Instrument der Kurzarbeit am Beginn der Krise durch ein großzügigeres und zu
gleich befristetes Kurzarbeitsmodell – die COVID-19-Kurzarbeit – ersetzt. Die Inanspruchnahme 
des arbeitsmarktpolitischen Instruments in der COVID-19-Pandemie sprengte alle historischen 
Maßstäbe. In dieser herausfordernden Situation avancierte Kurzarbeit zum wichtigsten und kos
tenintensivsten Instrument der Arbeitsmarktpolitik, um die Folgen der Pandemie am Arbeits
markt zu bekämpfen, wie der Rechnungshof (2022a) in seinem Prüfbericht zur Umsetzung und 
Abwicklung der COVID-19-Kurzarbeit feststellte. Die unter großem Zeitdruck eingeführte 
COVID-19-Kurzarbeit und deren massenhafte Inanspruchnahme stellten eine außerordentliche 
Herausforderung für das mit der administrativen Abwicklung betraute AMS dar. Der Fokus des 
AMS lag auf einer raschen Abwicklung der Förderanträge und einer raschen Auszahlung der 
abgerechneten Ausfallsstunden. Die Prüfung der Fördervoraussetzungen und die Kontrolle der 
Rechtmäßigkeit des Förderbezugs gerieten angesichts der außergewöhnlich hohen Förderan
tragszahlen in den Hintergrund.  

Das zuständige Bundesministerium hat auf die Kritik des Rechnungshofberichts reagiert und ei
nerseits Empfehlungen in die Überarbeitung der Bundesrichtlinie zur Kurzarbeitsbeihilfe und 
Qualifizierungsbeihilfe (AMF/8-2023) aufgenommen, andererseits die vorliegende Studie "Eva
luierung der COVID-19-Kurzarbeit" beauftragt, um durch die umfassende qualitative und quan
titative Analyse des Fördereinsatzes im Zeitraum März 2020 bis Juni 2022 Optimierungsmöglich
keiten zu identifizieren und Entwicklungspotenziale der Bundesrichtlinie zur Kurzarbeitsbeihilfe 
und Qualifizierungsbeihilfe (AMF/8-2023) aufzuzeigen. Insbesondere zählt hierzu auch die Ent
wicklung einer "Blaupause" für ein Kurzarbeitsmodell, das bei künftigen Bedarfslagen, die einen 
massenhaftem Einsatz von Kurzarbeit sinnvoll erscheinen lassen, eine möglichst zielgerichtete, 
administrierbare und wirkungsvolle Umsetzung erlaubt. Um diesen Anspruch gerecht zu werden 
sieht der quantitative Teil eine differenzierte Bestandsaufnahme des Fördereinsatzes der 
COVID-19-Kurzarbeit und die Evaluierung der Wirkung des Fördereinsatzes auf Beschäftigte, Un
ternehmen und die Gesamtwirtschaft vor, der qualitative Teil die systematische Aufarbeitung 
der Umsetzungserfahrung sowie die Erarbeitung von Reformoptionen und Optimierungsstrate
gien für zukünftige Kriseneinsätze. Die quantitative Analyse erfolgte durch die Uni Zürich und 
das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO, die qualitative Analyse wurde von prospect Unterneh
mensberatung umgesetzt. 

Die Studie beginnt mit einem Überblick über den Nutzen und die Risiken des arbeitsmarktpoliti
schen Instruments samt eines kurzen Literaturüberblicks zur Wirkungsevidenz von Kurzarbeit (Ka
pitel 2). Daran anschließend werden in Kapitel 3 die verwendeten administrativen Mikrodaten
quellen dargestellt und deren Verschneidung skizziert. Nur durch die Kombination von Daten 
des Arbeitsmarktservice, des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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und des Unternehmensregisters1) von Statistik Austria war es möglich, die Inanspruchnahme der 
Kurzarbeit während der Pandemie umfassend abzubilden und die Wirkung der Kurzarbeit em
pirisch zu untersuchen. 

Die quantitative Analyse startet mit einer deskriptiven Bestandsaufnahme der Kurzarbeit in Ka
pitel 4. Dabei wird einerseits die Entwicklung verschiedener Kennzahlen zur Inanspruchnahme 
der Kurzarbeit in den 28 Monaten (März 2020 bis Juni 2022) insgesamt sowie nach unterschied
lichen Merkmalsausprägungen nachgezeichnet. Andererseits wird für Unternehmen und Be
schäftigte eine Typologie der Inanspruchnahme, je nach Dauer der Inanspruchnahme und 
zeitlichen Lage der Kurzarbeit, entwickelt und deren Charakteristika nach unterschiedlichen 
Merkmalsausprägungen verglichen. Die Typologisierung der Unternehmen wurde zudem im 
qualitativen Teil für die Konzeption und Auswertung der Unternehmensbefragung genutzt.  

Die Wirkungsanalyse in Kapitel 5 nimmt drei unterschiedliche Blickwinkel ein: Untersucht werden 
die individuelle Wirkung der Kurzarbeit auf Beschäftigte und Unternehmen sowie die gesamt
wirtschaftliche Wirkung der Kurzarbeit. Für die Evaluierung der gesamtwirtschaftlichen Wirkung 
der Kurzarbeit (Umsetzung Uni Zürich2)) kommt ein Search- und Matching-Modell zum Einsatz, 
das Arbeitsmarktbewegungen und damit genau jene Größen abbildet, bei denen Kurzarbeit 
ansetzt: Kurzarbeit will verhindern, dass Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren und aus Be
schäftigung abgehen. Das Modell liefert Schätzungen darüber, wie stark die Arbeitslosigkeit 
ohne dem Instrument der COVID-19-Kurzarbeit angestiegen wäre und damit, wie viele Arbeits
plätze gerettet wurden, wie groß die Mitnahmeeffekte waren und welche zusätzlichen Lasten 
sich für die Steuerzahler:innen durch die Implementierung der Kurzarbeitsbeihilfe ergaben (Kos
ten-Nutzen-Rechnung).  

Die Analyse der Wirkung auf Beschäftigte und Unternehmen stellt eine wichtige Ergänzung zur 
makroökonomischen Analyse dar. In der Literatur gibt es – angesichts konzeptioneller Heraus
forderungen – wenig kausale Analysen zur individuellen Wirkung der Kurzarbeit. Die meisten 
Studien analysieren die makroökonomische Wirkung der Kurzarbeit (Cahuc, 2024; Hijzen et al., 
2024). Für die Evaluierung der Wirkung auf Beschäftigte stellt die Identifikation einer passenden 
Vergleichsgruppe für die Kurzarbeitenden eine große Herausforderung dar, da es nicht nur eine 
Alternative zur Kurzarbeit gibt, sondern zwei: das Weiterarbeiten ohne Kurzarbeit und die Ar
beitslosigkeit und damit der Verlust des Jobs. Um dieses Dilemma zu lösen, konzentrieren wir uns 
in der vorliegenden Studie auf einen wichtigen Aspekt der Kurzarbeit: die Vermeidung der Kon
sequenzen von krisenbedingter Arbeitslosigkeit. Wir stellen dar, welche Auswirkungen der kri
senbedingte Arbeitsplatzverlust in der COVID-19-Pandemie, der nicht durch Kurzarbeit verhin
dert wurde, auf die Nachkarriere (Erwerbsintegration, Einkommen) hat. Dabei fokussieren wir 
auf die ersten beiden Monate der COVID-19-Pandemie, da gerade in dieser Phase am Beginn 
der Pandemie sowohl die Arbeitslosenzahlen als auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit auf 

 
1)  Dieses Forschungsprojekt wurde mit Daten des Austrian Micro Data Center (AMDC) durchgeführt. Das AMDC ist eine 
Forschungsdateninfrastruktureinrichtung von Statistik Austria, die die Erforschung von datenschutzkonform aufbereite
ten Mikrodaten ermöglicht (Fuchs et al., 2023). 
2)  Modell von Lorenzo Pesaresi, Universität Zürich.  
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ein Rekordniveau kletterten. Für die Identifikation der Wirkung kommt ein Matching-Ansatz zur 
Anwendung (Umsetzung WIFO). 

Neben der Evaluierung der Wirkung auf die Beschäftigten untersuchen wir die Wirkung der Kurz
arbeit auf die Unternehmen (Umsetzung Uni Zürich). Allerdings ist der Vergleich von Unterneh
men mit und ohne Kurzarbeitsnutzung mit einem Selektionsproblem verbunden (Cahuc, 2024). 
Dies zeigt sich auch in der vorliegenden Studie, bei der eine Kombination aus Matching-Ansatz 
und Event-Study-Design zur Anwendung kommt und die den Effekt der Kurzarbeit auf den Be
schäftigungsstand, die Abgangsrate aus Beschäftigung und die Wahrscheinlichkeit einer Un
ternehmensstilllegung untersucht. Eine kausale Aussage, wie sich Unternehmen verhalten hät
ten, hätte es keine Kurzarbeit gegeben, ist nicht möglich. Allerdings liefert der Vergleich von 
Unternehmen mit und ohne Kurzarbeit wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Beschäftigung 
und anderen unternehmerischen Erfolgskennzahlen: Unternehmen, die auf Kurzarbeit als Kri
senbewältigungsstrategie gesetzt haben, erlitten deutlich stärkere Umsatzeinbußen als Unter
nehmen, die nie Kurzarbeit genutzt haben. Das deutet darauf hin, dass mit dem Instrument der 
Kurzarbeit Unternehmen unter die Arme gegriffen wurde, die während der COVID-19-
Pandemie mit einer überdurchschnittlich schwierigeren ökonomischen Problemlage konfron
tiert waren.  

Im qualitativen Teil ab Kapitel 6 werden die Analyseergebnisse entlang der zu bearbeitenden 
Fragestellungen präsentiert. Sie stützen sich auf eine Reihe von Methoden der qualitativen For
schung: Desk Research, Online-Befragung aller COVID-19-Kurzarbeit nutzenden Unternehmen 
und einer repräsentativen Rücklaufquote von 6,3% (exakt 7.000 auswertbare Fragebögen), teil
standardisierten Interviews mit Vertreter:innen unterschiedlicher Stakeholder, zwei Casestudies 
in Unternehmen und einem Workshop mit dem Verwaltungsrat des AMS Österreich. Darüber 
hinaus flossen bei der Ableitung von Empfehlungen die Ergebnisse der quantitativen Analyse 
ein. Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen die Aufarbeitung der Umsetzungserfahrung 
und die Ableitung von Reformoptionen und Optimierungsstrategien, vor allem für den Fall der 
Notwendigkeit eines massiven Beihilfeneinsatzes (Masseninanspruchnahme). 
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2. Kurzarbeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument 
Kurzarbeit ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das Unternehmen und ihren Beschäftigten 
dabei helfen soll, eine unverschuldete wirtschaftliche Schwächephase – beispielsweise infolge 
eines gesamtwirtschaftlichen Nachfrageschocks – zu überbrücken. Arbeitgeber:innen reduzie
ren temporär die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten, wodurch ihre finanzielle Belastung sinkt (da 
Personal- und Kündigungskosten entfallen) und das betriebsspezifische Humankapital erhalten 
bleibt. In der Phase der wirtschaftlichen Erholung ersparen sich Unternehmen die zeit- und kos
tenintensive Personalsuche und -einarbeitung und können mit der bestehenden Belegschaft 
schneller auf den Aufschwung mit einer Produktionsausweitung reagieren. Arbeitnehmer:innen 
behalten ihren Job und bekommen für die ausgefallenen Stunden eine vollständige oder an
teilige finanzielle Ersatzleistung; der Einkommensverlust ist im Vergleich zur Arbeitslosigkeit gerin
ger.  

Ziel der Kurzarbeit ist es, übermäßige Personalanpassungen zu vermeiden. Damit zählt sie zu 
den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, die arbeitskräftenachfrageseitig ansetzen3), und in
nerhalb dieser Gruppe zu den Instrumenten, die der Sicherung bestehender (und nicht der 
Schaffung neuer) Arbeitsplätze dienen. Es profitieren also Arbeitsmarktteilnehmer:innen, die 
bereits in den Arbeitsmarkt integriert sind ("Insider") (Brown & Koettl, 2015). Die Finanzierung der 
Kurzarbeit kann auf drei Arten erfolgen: innerhalb des Systems der Arbeitslosenversicherung als 
Teilarbeitslosengeld, durch einen speziellen Kurzarbeitsfonds, in den die Unternehmen regelmä
ßig einzahlen, oder durch den Staat (Cahuc & Carcillo, 2011). 

Traditionell wurde Kurzarbeit vor allem im produzierenden Bereich eingesetzt – zum einen, weil 
dieser in früheren Krisen am stärksten von Umsatzeinbrüchen betroffen war, zum anderen, weil 
im Dienstleistungssektor andere Instrumente zur Verfügung stehen, um auf Veränderungen in 
der Arbeitskräftenachfrage zu reagieren, etwa atypische Beschäftigungsverhältnisse (Boeri & 
Cahuc, 2023; Mosley & Kruppe, 1996). In Österreich war die Konzentration der Kurzarbeit auf 
den Produktionsbereich besonders stark, wie Bock-Schappelwein et al. (2011) für die Finanz
markt- und Wirtschaftskrise ab 2009 im Vergleich mit Deutschland zeigen. Erst während der 
COVID-19-Pandemie, als Beherbergung und Gastronomie, Unterhaltungs- und Handelsunter
nehmen von teils vollständigen Schließungen betroffen waren, wurde Kurzarbeit erstmals auch 
in größerem Ausmaß im Dienstleistungssektor eingesetzt (Boeri & Cahuc, 2023; Huemer, Kogler, 
et al., 2021; Pusch & Seifert, 2021). 

Befürworter:innen von Kurzarbeitsmodellen sehen in dem Instrument vor allem Vorteile für Un
ternehmen, Beschäftigte und die Gesellschaft. Gegner:innen von Kurzarbeitsmodellen beto
nen dagegen die mit dem Einsatz verbundenen Risiken. 

 
3)  Im Gegensatz zu Instrumenten, die darauf abzielen, das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen (z. B. Aus- und Weiterbil
dungsmaßnahmen), und Instrumenten, die darauf abzielen, das Matching zwischen Arbeitskräfteangebot und -nach
frage zu verbessern (z. B. Unterstützung bei der Arbeitssuche) (Brown & Koettl, 2015). 
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2.1 Nutzen der Kurzarbeit 

2.1.1 Nutzen für die Beschäftigten 

Beschäftigte profitieren von Kurzarbeit, indem sie ihren Arbeitsplatz behalten und das damit 
verbundene Einkommen zumindest teilweise aufrechterhalten können. Der Übergang in die 
Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Verschlechterung der späteren Beschäftigungs
chancen ("unemployment scars") werden verhindert. Zudem bleiben den Beschäftigten ihre 
Fähigkeiten und ihr unternehmensspezifisches Wissen erhalten, welche am Arbeitsmarkt mög
licherweise nicht mehr (im selben Ausmaß) verwertbar sind (vgl. Bermudez et al., 2023; Mosley 
& Kruppe, 1996). 

Ob alle Beschäftigten gleichermaßen von Kurzarbeit profitieren, wird in der Literatur ambivalent 
beurteilt. Einerseits liegt ein Vorteil der Kurzarbeit darin, das Arbeitslosigkeitsrisiko gleichmäßiger 
über die Arbeitnehmer:innen eines Unternehmens zu streuen. Hiervon profitieren marginalisierte 
Beschäftigte, die ansonsten einem höheren Entlassungsrisiko ausgesetzt wären (z. B. Jüngere, 
Ältere, Frauen und Personen mit Migrationshintergrund) (European Commission, 2010). Ande
rerseits ist die Inanspruchnahme von Kurzarbeit normalerweise auf die Stammbelegschaft be
grenzt, während atypisch Beschäftigte nicht anspruchsberechtigt sind4). Unter letzteren sind 
wiederum marginalisierte Arbeitsmarktteilnehmer:innen überrepräsentiert.  

2.1.2 Nutzen für die Unternehmen  

Für Unternehmen besteht der Nutzen der Kurzarbeit darin, flexibel auf konjunkturelle Verände
rungen des Arbeitskräftebedarfs reagieren zu können. Unternehmen haben durch Kurzarbeit 
einen Anreiz, mehr Arbeitskräfte zu halten, als sie kurzfristig benötigen ("labour hoarding"). Sie 
sparen in der Abschwungphase Zeit und Kosten für Entlassungen und in der darauffolgenden 
Erholungsphase Zeit und Kosten für die Suche nach und die Einarbeitung neuer Arbeitskräfte 
(Bermudez et al., 2023). Diese Effekte sollten umso größer sein, je spezifischer das unterneh
mensspezifische Humankapital ist und je stärker der Arbeitsmarkt reguliert ist (European Com
mission, 2010). Hinzu kommt, dass Unternehmen mit dem flexiblen Einsatz bestehender Beleg
schaften schneller auf den Aufschwung reagieren und die Produktion ausweiten können. 

Kommt es in einer Situation ohne Kurzarbeit zu Entlassungen, betreffen diese meist primär jene 
Beschäftigten mit der kürzesten Unternehmenszugehörigkeitsdauer. In einer Situation mit Kurz
arbeit reduzieren Beschäftigte hingegen unabhängig von ihrer Seniorität ihre Arbeitszeit, sodass 
sich die Anpassungskosten gleichmäßiger auf die Belegschaft verteilen und das Unternehmen 
Arbeitskosten spart.  

2.1.3 Nutzen für die Gesamtwirtschaft 

Kurzarbeit dämpft in Krisenzeiten den Anstieg der Arbeitslosigkeit. Den fiskalischen Kosten, die 
durch die Kurzarbeitsbeihilfe entstehen, stehen erwartungsgemäß höhere Einsparungen 

 
4)  Während der COVID-19-Pandemie wurden Kurzarbeitsmodelle in einigen Ländern, darunter Österreich, auch auf 
temporär und atypisch Beschäftigte (z. B. Personen mit befristetem Arbeitsverhältnis, Leiharbeitskräfte) ausgeweitet. 
Geringfügig Beschäftigte waren in Österreich von der Kurzarbeit jedoch ausgeschlossen. 
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gegenüber: beim Arbeitslosengeld und bei Transferzahlungen sowie dadurch, dass ein Rück
gang der Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge verhindert wird. Die Eindämmung 
der Arbeitslosigkeit kann darüber hinaus weitere positive fiskalische Effekte bewirken, z. B. sin
kende Ausgaben für Gesundheitspflege und Kriminalitätsbekämpfung (Boeri & Cahuc, 2023). 

Die Arbeitnehmer:innen, deren Arbeitsplätze durch Kurzarbeit gesichert werden, beziehen ein 
Einkommen auf oder knapp unter dem Vorkrisenniveau und somit ein Einkommen, das über 
dem gegenwärtigen Arbeitslosengeld liegt. Damit wirkt Kurzarbeit gegenüber bestehenden 
Regelungen auch als stärkerer automatischer Stabilisator, der Einkommenseinbußen entge
genwirkt, die Nachfrage stützt und einer (weiteren) Verschlechterung der Konjunktur entge
genwirkt (Huemer, Eppel, et al., 2021).  

2.2 Risiken der Kurzarbeit 

Der Bedarf an Kurzarbeit ist vor allem dann hoch, wenn wirtschaftliche Krisen auftreten und 
Unternehmen und Arbeitnehmer:innen rasche Hilfe benötigen. Diese Dringlichkeit steht in ei
nem Zielkonflikt mit der Treffsicherheit der Maßnahme, wonach Kurzarbeit auf Unternehmen 
beschränkt werden soll, die unverschuldet in Notlage geraten sind, die Kurzarbeit zum Überle
ben benötigen und sie auch effektiv dafür nutzen können.  

In der Literatur werden vor allem drei Risiken diskutiert, die aus diesem Zielkonflikt resultieren: 
Mitnahmeeffekte, Verdrängungseffekte und Missbrauchsrisiken.  

2.2.1 Mitnahmeeffekte 

Von Mitnahmeeffekten (deadweight effects) wird gesprochen, wenn durch Kurzarbeit Arbeits
plätze subventioniert werden, die auch ohne Förderung erhalten geblieben wären. Für Unter
nehmen besteht ein Anreiz, Kurzarbeit auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn sie keine Ent
lassungen planen. Mitnahmeeffekte treten außerdem auf, wenn Entlassungen nicht verhindert, 
sondern lediglich nach hinten (nach Auslaufen der Maßnahme) verschoben werden.  

Mitnahmeeffekte können zum einen durch strengere Fördervoraussetzungen und zum anderen 
durch eine (stärkere) Beteiligung der Unternehmen an den Kurzarbeitskosten (Ko-Finanzierung) 
reduziert werden. Die Kostenbeteiligung kann so ausgestaltet werden, dass sie für Unterneh
men, die in der Vergangenheit häufiger und länger Kurzarbeit in Anspruch genommen haben, 
stärker ausfällt als für Unternehmen, die sie in der Vergangenheit seltener genutzt haben (Ex
perience Rating). Die Reduktion von Mitnahmeeffekten geht jedoch zu Lasten der Flexibilität 
und Effektivität des Instruments: Strengere Fördervoraussetzungen reduzieren die Inanspruch
nahme von Kurzarbeit und Ko-Finanzierung erhöht die Kostenbelastung der Unternehmen in 
einer wirtschaftlich herausfordernden Situation (Boeri & Bruecker, 2011; Cahuc, 2019). Steht die 
schnelle und unmittelbare Hilfe im Vordergrund, wie es beispielsweise während der COVID-19-
Pandemie der Fall war, müssen Mitnahmeeffekte unter Umständen in Kauf genommen werden. 

2.2.2 Verdrängungseffekte und Arbeitsmarktverzerrung 

Verdrängungseffekte (displacement effects) treten auf, wenn Arbeitsplätze oder Unternehmen 
durch Kurzarbeit stabilisiert werden, die langfristig nicht überlebensfähig sind. Für Unternehmen, 
die nach Arbeitskräften suchen, verkleinert sich dadurch der Pool an Arbeitssuchenden, sodass 
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es für sie schwieriger wird, Arbeitskräfte zu finden (Boeri & Cahuc, 2023). Am Arbeitsmarkt 
kommt es zu Lock-in-Effekten: Arbeitnehmer:innen bleiben in bestehenden Jobs stecken und 
es werden weniger neue Arbeitsplätze geschaffen (Hijzen & Venn, 2011). Kurzarbeit birgt daher 
das Risiko, die (rechtzeitige) Reallokation von Arbeitskräften von weniger produktiven zu pro
duktiveren Unternehmen zu verhindern und so den wirtschaftlichen Strukturwandel zu hemmen 
(Cahuc, 2019). 

Um Verdrängungseffekte zu reduzieren, kann Kurzarbeit mit verpflichtenden Qualifizierungs
maßnahmen während des Beihilfebezugs kombiniert werden (Hijzen & Venn, 2011). Auch die 
Beteiligung von Unternehmen an den Kurzarbeitskosten (Ko-Finanzierung) schafft einen Anreiz, 
nur nachhaltige Arbeitsplätze zu fördern (Bermudez et al., 2023). 

2.2.3 Missbrauchsrisiko 

Der Nachweis der finanziellen Notwendigkeit, den Unternehmen für den Bezug der Kurzarbeits
beihilfe erbringen müssen, beruht ebenso wie die Angabe der Zahl der reduzierten Arbeitsstun
den in der Regel auf einer Selbstauskunft der Unternehmen. Gerade in Krisenzeiten, in denen 
Kurzarbeit in großem Stil beantragt wird, ist es praktisch unmöglich, den Wahrheitsgehalt dieser 
Angaben im Einzelfall zu überprüfen. Die zunehmende Verbreitung von Home-Office in Folge 
der COVID-19-Pandemie erschwert es zusätzlich, die tatsächliche Stundenreduktion von Arbeit
nehmer:innen zu erfassen (Boeri & Cahuc, 2023). Das Risiko der missbräuchlichen Verwendung 
von Kurzarbeit unterstreicht die hohen Anforderungen an die konkrete Ausgestaltung des För
derinstruments. 

2.3 Internationale Evidenz zur Wirkung von Kurzarbeit 

In der internationalen Literatur werden Kurzarbeitsmodelle ("short-time work schemes") zusam
men mit ähnlichen Instrumenten wie Lohnsubventionen ("wage subsidies") und Beurlaubungs
regelungen ("furlough schemes") unter dem Begriff "job retention schemes" (Arbeitsplatzerhal
tungsprogramme, JRS) zusammengefasst. In der Theorie unterscheiden sich diese drei Instru
mente dadurch, wie stark Arbeitsstunden während des Förderzeitraums reduziert werden: Bei 
der Kurzarbeit wird ein teilweiser Entfall von Arbeitsstunden subventioniert, bei der Beurlaubung 
reduzieren die geförderten Beschäftigten ihre Arbeitszeit vorübergehend auf Null, und die 
Lohnsubvention wird unabhängig von einer Arbeitszeitreduktion gewährt. In der Praxis sind die 
Grenzen zwischen den Instrumenten und ihren Bezeichnungen jedoch fließend. Insbesondere 
während der COVID-19-Pandemie wurden Kurzarbeitsmodelle flexibilisiert, sodass auch eine 
temporäre Reduktion der Arbeitszeit auf Null teilweise zulässig wurde (Müller et al., 2022). Die in 
Kapitel 2.3.2 diskutierten Instrumente umfassen daher teilweise nicht nur Kurzarbeits-, sondern 
auch Beurlaubungsregelungen, weshalb zusammenfassend von JRS gesprochen wird. 

2.3.1 Vor der COVID-19-Pandemie 

Der Großteil der empirischen Evidenz zur Wirkung von Kurzarbeit bezieht sich auf die Finanz
markt- und Wirtschaftskrise 2008/09. Zu Beginn der Krise waren nur in elf EU-
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Mitgliedsländern5) Kurzarbeitsmodelle in Kraft. Sieben weitere Mitgliedsländer führten neue In
strumente während der Krise ein, jedoch auf temporärer Basis6) (Corti et al., 2023). Auf dem 
Höhepunkt der Krise (2009) befand sich eine Rekordzahl an Personen in Kurzarbeit, mit Spitzen
werten von bis zu 4% der Beschäftigten in Deutschland und Italien (Cahuc, 2019).  

Die Befunde zur Wirkung von Kurzarbeit während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 
fallen überwiegend positiv aus: Kurzarbeit hat wesentlich dazu beigetragen, Arbeitsplätze zu 
sichern und die Arbeitslosigkeit zu senken (z. B. Brey & Hertweck, 2020; Cahuc et al., 2018; Efsta
thiou et al., 2018; Kopp & Siegenthaler, 2021; Pavlopoulos & Chkalova, 2022). Auch die Beurtei
lung der fiskalischen Effekte fällt positiv aus. Kopp und Siegenthaler (2021) berechnen etwa für 
die Schweiz, dass mehr Kosten bei der Arbeitslosenversicherung eingespart wurden als durch 
Kurzarbeit verursacht wurden, und Cahuc et al. (2018) berechnen auf Basis französischer Ver
waltungsdaten, dass die Kosten pro gerettetem Arbeitsplatz im Vergleich zu anderen Maßnah
men (z. B. Lohnsubventionen) gering ausfielen. 

Im Ländervergleich zeigen sich stärkere Effekte auf die Arbeitslosigkeit in den Ländern, die be
reits vor Beginn der Krise Kurzarbeitsmodelle etabliert hatten. Dies deutet darauf hin, dass Län
der Zeit benötigen, um herauszufinden, wie Kurzarbeit effektiv eingesetzt werden kann, bzw. 
dass Länder, die erst während der Krise Kurzarbeit einführten, zu spät reagierten, um Entlassun
gen vermeiden zu können. Darüber hinaus zeigt sich, dass der dämpfende Effekt auf die Ar
beitslosigkeit mit steigender Inanspruchnahme abnimmt, da bei höherer Inanspruchnahme 
auch die Mitnahmeeffekte steigen (Brey & Hertweck, 2020). 

Einzelne Studien beurteilen die Wirksamkeit von Kurzarbeit während der Finanzmarkt- und Wirt
schaftskrise 2008/09 allerdings als gering. Für Deutschland finden Kruppe und Scholz (2014) 
keine signifikanten Unterschiede im Beschäftigungsniveau sowie im Umsatz zwischen Unterneh
men mit und ohne Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Im Gegensatz zu früheren Studien zu 
Deutschland (z. B. Boeri & Bruecker, 2011) geht der Untersuchungszeitraum von Kruppe und 
Scholz (2014) über die akute Phase der Krise hinaus, was darauf hindeutet, dass die positiven 
Beschäftigungseffekte der Kurzarbeit möglicherweise nicht nachhaltig waren.  

Zudem zeigt die Literatur, dass die Beschäftigungssicherung während der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise 2008/09 mit hohen Mitnahmeeffekten einherging (Boeri & Bruecker, 2011; Brey 
& Hertweck, 2020; Cahuc et al., 2021) und dass fast ausschließlich die Stammbelegschaft von 
Kurzarbeit profitierte, sodass sich die Segmentierung am Arbeitsmarkt verstärkte (Hijzen & Venn, 
2011). 

2.3.2 Während der COVID-19-Pandemie 

In der COVID-19-Pandemie erreichte die Inanspruchnahme von JRS eine bisher nicht dagewe
senes Ausmaß, mit Spitzenwerten im Frühjahr 2020 von bis zu 40% der Beschäftigten, die in ein
zelnen Ländern durch entsprechende Instrumente unterstützt wurden (Drahokoupil & Müller, 
2021). Alle EU-Mitgliedsländer führten im Laufe des Jahres 2020 erstmals JRS ein, erweiterten 

 
5)  Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal und Spanien. 
6)  Bulgarien, die Niederlande, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. 
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bestehende Fördermodelle oder führten zusätzliche COVID-19-Modelle ein (ETUC, 2020). Diese 
Entwicklung wurde auch durch die Europäische Kommission vorangetrieben, die den Mitglieds
ländern explizit zum Einsatz von JRS riet und dafür im Rahmen des temporären SURE-
Instruments7) Kredite in Höhe von 100 Mrd. € zur Verfügung stellte (Corti et al., 2023).  

Angesichts der Schwere des Arbeitsmarktschocks war das primäre Ziel, schnelle und umfas
sende Hilfe anzubieten. Die zu Beginn der COVID-19-Pandemie eingesetzten JRS waren daher 
im Vergleich zur Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 deutlich großzügiger: durch einen 
leichteren und schnelleren Zugang, höhere Ersatzraten bzw. Subventionen und eine Auswei
tung der maximalen Bezugsdauer. In einigen Mitgliedsländern wurden die Regelungen zudem 
auf temporär Beschäftigte und Selbständige ausgeweitet (Corti et al., 2023). Effizienzkriterien 
waren zu Beginn der COVID-19-Pandemie zweitrangig. Als sich im Verlauf der Pandemie der 
strukturelle Charakter der Krise abzeichnete, wurden zunehmend Mitnahme- und Verdrän
gungseffekte diskutiert und die Schemata adaptiert, z. B. durch eine Ausweitung der Ko-Finan
zierung durch Unternehmen (Drahokoupil & Müller, 2021). 

Die Ergebnisse zur Beschäftigungssicherung während der COVID-19-Pandemie fallen klar posi
tiv aus. Schätzungen der OECD (2022) zufolge konnten in den OECD-Ländern bis zu 21 Mio. Ar
beitsplätze durch JRS gesichert werden; in der EU wurde der Anstieg der Arbeitslosenquote um 
drei Prozentpunkte gedämpft (Lam & Solovyeva, 2023). Wie Heterogenitätsanalysen zeigen, 
profitierten am Arbeitsmarkt marginalisierte Gruppen allerdings weniger von den Maßnahmen, 
womit sich trotz der teilweisen Ausweitung von JRS auf neue Beschäftigtengruppen frühere 
Trends fortsetzten (Herzog-Stein et al., 2022; Hijzen & Salvatori, 2022; Izquierdo et al., 2022; 
Lafuente Martinez & Ruland, 2022). 

JRS trugen auch erfolgreich dazu bei, Einkommensverluste zu begrenzen und die Nachfrage 
zu stabilisieren (für Deutschland: Aiyar & Dao, 2021; Christl et al., 2023; für Frankreich: Albertini 
et al., 2022). Einer EU-weiten Mikrosimulationsstudie zufolge trugen JRS nicht nur zur Einkom
mensstabilisierung bei, sondern dämpften auch den Anstieg der Einkommensungleichheit 
während der COVID-19-Pandemie (Lam & Solovyeva, 2023).  

Differenzierter fallen die bisher vorliegenden Befunde im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der 
geretteten Arbeitsplätze und Unternehmen aus. Für Lettland (Benkovskis et al., 2023) und Spa
nien (Garcia-Clemente & Congregado, 2022) zeigen sich positive, aber nach Sektoren hete
rogene Effekte von JRS auf das Überleben der teilnehmenden Unternehmen. Hijzen und Salva
tori (2022) finden zudem für die Schweiz, dass der Anteil der durch Kurzarbeit unterstützten Be
schäftigungsverhältnisse, die anschließend gekündigt wurden, im Laufe des Jahres 2020 suk
zessive anstieg. Auch das spanische "furlough scheme" erwies sich Izquierdo et al. (2022) zu
folge im Verlauf der Krise als zunehmend ineffektiv im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit, dass 
die geförderten Personen zurück an ihren Arbeitsplatz kehrten. Beide Befunde deuten darauf 
hin, dass die Wirksamkeit von JRS zu Beginn der Krise hoch war, sich aber mit dem zunehmend 
strukturellen Charakter der Krise verschlechterte. 

 
7)  Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency (Unterstützung bei der Minderung des Arbeitslosigkeitsrisi
kos in einer Notfallsituation). 
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Vereinzelte Befunde bestätigen zudem den in der Theorie diskutierten negativen Zusammen
hang zwischen Beschäftigungssicherung und wirtschaftlichem Strukturwandel. Für Estland und 
das Jahr 2020 berechnen Meriküll und Paulus (2023), dass durch Kurzarbeit ein Beschäftigungs
verlust von 5,1 Prozentpunkten vermieden werden konnten. In einer Folgestudie zeigen die Au
tor:innen jedoch, dass sich dadurch der Zusammenhang zwischen Unternehmensproduktivität 
und der Reallokation von Arbeitsplätzen verschlechterte, sodass dem positiven Beschäftigungs
effekt ein Verlust der aggregierten Produktivität von rund 1,7% gegenübersteht (Meriküll & Pau
lus, 2024). Auch eine deutsche Simulationsstudie zeigt, dass die Subvention von Arbeitszeitre
duktionen dazu führte, dass weniger hochproduktive Arbeitsplätze geschaffen wurden (Pelto
nen, 2023). 

Kritische Befunde liegen auch zu Mitnahmeeffekten und zur missbräuchlichen Inanspruch
nahme von JRS während der Pandemie vor. Für Frankreich stellen Albertini et al. (2022) – analog 
zu früheren Befunden für die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 (Cahuc et al., 2021) – 
fest, dass die hohe Kostenübernahme durch den Staat insbesondere zu Beginn der Pandemie 
zu einer übermäßigen und über das notwendige Maß hinausgehenden Reduktion der Arbeits
zeiten geführt hat. Auch das spanische "furlough scheme" ging mit hohen Mitnahmeeffekten 
einher (Osuna & García Pérez, 2022). Aus einer deutschen Beschäftigungsbefragung8) geht 
außerdem hervor, dass 39% der Befragten ihre Arbeitszeit trotz Kurzarbeit nicht reduzierten und 
21% der Befragten mehr Stunden gearbeitet hatten als abgerechnet wurden (Bossler et al., 
2024). 

2.4 Die Ausgestaltung und Besonderheiten der COVID-19-Kurzarbeit 

Mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurde das bestehende Kurzarbeitsmodell zur Krisenbe
wältigung von den Sozialpartnern adaptiert. Die neue COVID-19-Kurzarbeit war insgesamt 
großzügiger gestaltet. Die beiden Modelle – Kurzarbeit vor der COVID-19-Pandemie und 
COVID-19-Kurzarbeit – unterscheiden sich teils deutlich voneinander, wie nachfolgend anhand 
des Vergleichs der COVID-19-Kurzarbeits-Bundesrichtlinien des AMS der Phasen 1 bis 5 mit der 
letztgültigen AMS-Bundesrichtlinie vor der COVID-19-Pandemie9) dargestellt wird. Sollten sich 
bestimmte Regelungen im Rahmen der COVID-19-Kurzarbeits-Bundesrichtlinien bzw. im Rah
men der verschiedenen Phasen geändert haben, so wird in diesem Kapitel keine detaillierte 
Aufstellung der Änderungen gegeben – vielmehr soll versucht werden, einen allgemein gülti
gen Vergleich zwischen der Kurzarbeit vor und während der COVID-19-Pandemie zu geben.  

2.4.1 Titel der Bundesrichtlinie 

Der augenscheinlichste Unterschied ist der Titel der Bundesrichtlinie: Deckt die BRL vor der 
COVID-19-Pandemie sowohl die Kurzarbeits- und Qualifizierungsbeihilfe (Kurzarbeit) als auch 
die Beihilfe für Schulungskosten (SfK) ab, regelt die Bundesrichtlinie während der COVID-19-

 
8)  Sozial unerwünschte oder gesetzlich verbotene Verhaltensweisen werden in Befragungen von einem Teil der Be
fragten bestritten, obwohl sie zutreffen. Aus diesem Grund kam in der vorliegenden Studie eine spezielle Fragetechnik 
(Crosswise-Technik) zur Anwendung, bei der die Anonymität der Antwort bewahrt wird. 
9)  Bundesrichtlinie Kurzarbeitsbeihilfe/Qualifizierungsbeihilfe und Beihilfe für Schulungskosten, AMF/16 2018, veröffent
licht am 12. Dezember 2018, gültig ab Herbstrelease 2018.  
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Pandemie ausschließlich die Kurzarbeit (die Kurzbezeichnung der Bundesrichtlinien lautete 
KUA-COVID-19). Da Aus- und Weiterbildungen erst ab Phase 3 der COVID-19-Kurzarbeit wichtig 
wurden, wurde die Schulungskostenbeihilfe für Beschäftigte in COVID-19-Kurzarbeit (SfK) auch 
erst mit dieser Phase breiter ausgerollt, jedoch aus dieser herausgelöst: Informationen zur SfK 
fanden sich auf der Website des AMS. 

2.4.2 Berechnungsmethode 

Vor der COVID-19-Pandemie fand – wie auch in Phase 1 der COVID-19-Kurzarbeit – die Pau
schalsatzmethode als Berechnungsmethode Verwendung. Bei Kurzarbeitsprojekten ab 
1. Juni 2020 in Phase 2 der COVID-19-Kurzarbeit erfolgte schließlich die Umstellung auf die Dif
ferenzmethode zur Beihilfenberechnung. Zu beachten ist dabei, dass es bei der Kurzarbeit vor 
der COVID-19-Pandemie Pauschalsätze für die Kurzarbeitsunterstützung wie auch für die Qua
lifizierungsunterstützung gab. Beide Pauschalsätze orientierten sich dabei an den Aufwendun
gen, die der Arbeitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit für Arbeitslosengeld zuzüglich 
der Beiträge zur Kranken- und Pensionsversicherung, bei der Qualifizierungsunterstützung zu
sätzlich noch zur Unfallversicherung, entstünden. Weiters gab es einen Zuschlag für schulungs
bedingte Mehraufwendungen im Ausmaß von 15% bei der Qualifizierungsunterstützung.  

2.4.3 Mindestnettoentgelt 

Ein zu zahlendes Mindestnettoentgelt zwischen 80% und 100%, wie es bei der COVID-19-
Kurzarbeit vorgesehen war, gab es bei der Kurzarbeit vor der COVID-19-Pandemie nicht. 
Der:die Arbeitgeber:in hatte vor der COVID-19-Pandemie den von Kurzarbeit betroffenen Ar
beitnehmer:innen für jede entfallene Arbeitsstunde eine Kurzarbeits- bzw. Qualifizierungsunter
stützung zumindest in der Höhe des vom AMS festgelegten Pauschalsatzes zu gewähren. Dar
über liegende Entgelte bei Kurzarbeit waren allerdings eine regelmäßige und auch häufig 
durchgesetzte Forderung von Gewerkschaften in Zusammenhang mit ihrer Zustimmung zur 
Kurzarbeit vor der COVID-19-Pandemie.  

2.4.4 Förderbare Arbeitgeber:innen 

Vor der COVID-19-Kurzarbeit waren alle Arbeitgeber:innen außer Bund, Bundesländern, Ge
meinden und Gemeindeverbänden, politischen Parteien sowie sonstigen juristischen Personen 
öffentlichen Rechts förderbar. Mit Einführung der COVID-19-Kurzarbeit waren fortan sonstige 
juristische Personen öffentlichen Rechts dann förderbar, wenn sie wesentliche Teile ihrer Kosten 
über Leistungsentgelte finanzierten und am Wirtschaftsleben teilnahmen. Arbeitgeber:innen, 
die das Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften ausüben, waren sowohl vor als auch wäh
rend der COVID-19-Kurzarbeit förderbar, wenngleich vor der COVID-19-Kurzarbeit bestimmte 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sein mussten.  

2.4.5 Förderbarer Personenkreis 

Größere Unterschiede gab es im förderbaren Personenkreis: War im Kurzarbeitsmodell vor der 
COVID-19-Pandemie die Förderung von Lehrlingen und von Mitgliedern des geschäftsführen
den Organs ausgeschlossen, waren Lehrlinge während der COVID-19-Kurzarbeit sehr wohl för
derbar, sofern sie von der Sozialpartnervereinbarung umschlossen waren. Mitglieder des 
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geschäftsführenden Organs waren ebenfalls förderbar, wenn sie ASVG-pflichtversichert waren. 
Prinzipiell förderbar während Kurzarbeit waren alle arbeitslosenversicherungspflichtigen Arbeit
nehmer:innen, womit geringfügig Beschäftigte und Beamt:innen von der Förderung ausge
schlossen waren.  

2.4.6 Maximaler Arbeitszeitausfall 

Der maximale durchschnittliche Arbeitszeitausfall variierte vor allem während der unterschied
lichen Phasen der COVID-19-Kurzarbeit: Betrug er bei der Kurzarbeit vor der COVID-19-
Pandemie zwischen 10% und 90%, wurde er in den Phasen 3 und 4 auf 20% bis 70%, in Sonder
fällen bis 90% angepasst. Die Mindestarbeitszeit bei einer COVID-19-Kurzarbeit konnte während 
der Laufzeit der Kurzarbeit durchgerechnet werden – Monate ohne jegliche Arbeitsstunde wur
den so in der COVID-19-Kurzarbeit ermöglicht. In Phase 5 betrug der maximale durchschnittli
che Arbeitszeitausfall 20% bis 50%, wobei bei besonderer Betroffenheit der Unternehmen der 
obere Wert auf 70%, bei Betretungsverboten auf 90% erweitert wurde.  

Auch die Genehmigung eines Kurzarbeitsprojekts im Rahmen eines bestimmten Arbeitszeitaus
falls variierte bei der Kurzarbeit während der COVID-19-Pandemie. Im Kurzarbeitsmodell vor der 
COVID-19-Pandemie wurde die Kurzarbeit – es war auch im Einzelfall die Zustimmung der Sozi
alpartner gesetzlich verankert – nur bei einem Arbeitszeitausfall zwischen 10% und 90% geneh
migt. Während der COVID-19-Pandemie kamen verschiedene Modelle zur Anwendung, wobei 
zu Beginn die Genehmigung eines Arbeitsausfalls zwischen 10% und 90% betragen konnte. Ge
gen Mitte der Kurzarbeit wurde dieser Rahmen auf 20% bis 70% reduziert, wenngleich die Mög
lichkeit bestand, in Sonderfällen bis zu 90% Arbeitsausfall einzureichen. Zu Zeiten des Lockdowns 
in Phase 3 konnten Unternehmen, die ausgehend von ihrer ÖNACE-Klassifikation direkt vom 
Lockdown betroffen waren, Kurzarbeit auch genehmigt bekommen, wenn sie über 90% Ar
beitsausfall einreichten. Ebenfalls ab Phase 3 benötigten Unternehmen, die über 70% (bzw. ab 
Phase 5 über 50%) Arbeitszeitausfall einreichen wollten, jedenfalls die explizite Zustimmung der 
kollektivvertraglichen Körperschaften. Gegen Ende der Phase 5 benötigten Unternehmen je
denfalls dann die explizite Zustimmung der kollektivvertragsfähigen Körperschaften, wenn der 
Arbeitszeitausfall über 50% betrug und die Kurzarbeit über den 31. März 2022 hinausging. 

2.4.7 Beantragung der Kurzarbeit 

Die Beantragung der Kurzarbeitsbeihilfe/Qualifizierungsbeihilfe musste vor der COVID-19-
Pandemie spätestens drei Wochen vor Einführung bzw. Verlängerung der Kurzarbeit in Form 
eines Kurzarbeit-Begehrens eingebracht werden, welches vom Betriebsrat mitunterfertigt wer
den musste. War kein Betriebsrat vorhanden, so war dieses Begehren von der zuständigen 
Fachgewerkschaft oder von den von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter:innen zu unterfertigen. 
Nach Möglichkeit war an dieses Kurzarbeit-Begehren die Sozialpartnervereinbarung anzu
schließen bzw. ehestens nachzureichen.  

Dem vorangehend musste das die Kurzarbeit beantragende Unternehmen die Regionale Ge
schäftsstelle des AMS rechtzeitig über die bestehenden Beschäftigungsschwierigkeiten infor
mieren. Zwischen dem AMS und dem Unternehmen hatte eine vorangehende Beratung zu er
folgen, in der geklärt wurde, ob es sich um einen tatsächlichen Anwendungsfall der Kurzarbeit 
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handelte, ob sämtliche innerbetriebliche Lösungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden und ob 
anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten alternativ zur Kurzarbeit bestünden. Vom AMS wa
ren dieser Beratung auch der Betriebsrat des Unternehmens und die für den Wirtschaftszweig 
in Betracht kommenden kollektivvertraglichen Körperschaften der Arbeitgeber:innen und Ar
beitnehmer:innen beizuziehen. Das COVID-19-Kurzarbeitsmodell sah bis inklusive Phase 5 kei
nerlei Beratung im Vorfeld vor. Während der COVID-19-Kurzarbeit mussten ein Begehren um 
Beihilfengewährung ausgefüllt und die Sozialpartnervereinbarung angehängt werden. Ab 
Phase 2 war dies ausschließlich über einen Onlineantrag über das eAMS-Konto möglich.  

2.4.8 Bemessungsgrundlage 

Auch bezüglich der Bemessungsgrundlage gab es Unterschiede in den Kurzarbeitsmodellen, 
vor allem jedoch bezüglich ihrer Logik. Grundlage zur Ermittlung der Pauschalsätze vor der 
COVID-19-Pandemie war das jeweilige monatliche Bruttoentgelt des:der von Kurzarbeit be
troffenen Mitarbeiter:innen zuzüglich der anteilsmäßigen Sonderzahlungen im Ausmaß von ei
nem Sechstel und die jeweilige Anzahl der Kinder, für die Anspruch auf Familienbeihilfe besteht 
(dies unabhängig davon, wer die Familienbeihilfe ausgezahlt bekommt). Als durchschnittliches 
Entgelt (§49 ASVG) ist von dem:der Arbeitgeber:in jenes anzugeben, das der:die Arbeitneh
mer:in im Durchschnitt der letzten vier vollentlohnten Wochen bzw. im letzten voll entlohnten 
Monat vor Einführung der Kurzarbeit brutto und arbeitslosenversicherungspflichtig bezogen hat 
und dem die anteilsmäßigen Sonderzahlungen im Ausmaß von einem Sechstel zugeschlagen 
wird. Weiters sind auch all jene Zulagen einschließlich allfälliger Sachbezüge, die regelmäßig 
Lohn- bzw. Gehaltsbestandteile sind, dem Bruttoverdienst hinzuzurechnen.  

Auch die Bemessungsgrundlage der COVID-19-Kurzarbeit bezog sich auf das jeweilige Brutto
monatsentgelt vor Kurzarbeit, jedoch bezog sich der Entgeltanspruch statt auf Pauschalsätze 
auf die Gewährleistung der zu erfüllenden Mindestnettoentgeltgarantie, welche bei einem 
Bruttoentgelt vor Kurzarbeit bis 1.700 € 90% des bisherigen Nettoentgelts ausmachte, zwischen 
1.700 € und 2.685 € 85% des bisherigen Nettoentgelts und für Bruttogehälter darüber (bis 5.370 € 
bzw. ab 2021 bis 5.550 € und ab 2022 bis 5.670 €) 80% des bisherigen Nettogehaltes. Für Einkom
mensanteile über diesen Grenzen gebührte keine Beihilfe. Lehrlinge erhielten immer 100% ihres 
bisherigen Nettogehaltes, wobei bei einem Wechsel des Lehrjahres innerhalb des Kurzarbeits
zeitraumes ab Sozialpartnervereinbarung Formularversion 7.0 (gültig ab 1. Juni 2020) ein Entgelt 
in Höhe von 100% auf Basis des jeweils aktuellen Lehrjahres gebührte.  

Somit war für diese Mindestnettoentgeltgarantie während COVID-19 als Bemessungsgrundlage 
das Bruttoentgelt des letzten vollentlohnten Monats10) vor Beginn der Kurzarbeit heranzuziehen, 
einschließlich Zulagen und Zuschlägen, jedoch ohne Überstundenentgelte. Davon abwei
chend waren bestimmte Entgeltbestandteile in die Berechnungsgrundlage miteinzubeziehen, 
nämlich bei Beginn der Kurzarbeit nicht widerrufene Überstundenpauschalen, unwiderrufliche 
Überstundenpauschalen und Anteile von All-Inclusive-Entgelten, die der Abgeltung allfälliger 
Überstundenleistungen gewidmet sind.  

 
10)  Die Bemessungsgrundlage wurde mit Beginn von Phase 2 in der AMS BRL AMF/8-2020, gültig ab 1. 6. 2020, als "Brut
toentgelt des letzten vollentlohnten Monats vor Kurzarbeit" definiert. 
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2.4.9 Sozialversicherungsbeiträge 

Unterschiede gab es auch bezüglich der Sozialversicherungsbeiträge, welche beim Kurzar
beitsmodell während COVID-19 von Beginn an übernommen wurden: Von der ermittelten Kurz
arbeitsunterstützung werden die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung und sonstigen 
Dienstgeberabgaben pauschal im Ausmaß von 27% berücksichtigt, ebenso wie die Dienstge
berbeiträge zur Sozialversicherung und sonstigen Dienstgeberabgaben zu den anteiligen Son
derzahlungen in Höhe von 30%. Auch für die besondere Beitragsgrundlage für die Sozialversi
cherung werden die Dienstgeber:- und Dienstnehmerbeiträge pauschal im Ausmaß von 39% 
bei der Auszahlung berücksichtigt. 

Bei Kurzarbeitsprojekten vor COVID-19 wurde für die Kurzarbeits- bzw. Qualifizierungsunterstüt
zung erst ab dem 5. Monat der Teilbetrag für Sozialversicherungsbeiträge ergänzt. Grundlage 
für die Ermittlung des geförderten Dienstgeber-Sozialversicherungsbeitrages war das durch
schnittliche Entgelt der letzten vier voll entlohnten Wochen oder des letzten voll entlohnten 
Kalendermonats vor Einführung der Kurzarbeit, einschließlich der anteilsmäßigen Sonderzahlun
gen im Ausmaß von einem Sechstel abzüglich des Arbeitsverdienstes einschließlich der anteils
mäßigen Sonderzahlungen im Ausmaß von einem Sechstel für die im Abrechnungsmonat ge
leisteten bezahlten Arbeitsstunden. Der ergänzende Teilbetrag gebührte im Ausmaß von 
21,33% des so ermittelten Differenzbetrages.  

Die an die Unternehmen ausgezahlte Qualifizierungsbeihilfe erhöhte sich im ersten bis vierten 
Monat um die aufgrund der besonderen Beitragsgrundlage erhöhten Aufwendungen des:der 
Dienstgeber:in für die Beiträge zur Sozialversicherung. Grundlage für die Ermittlung des geför
derten Dienstgeber-Sozialversicherungsbeitrages ist – analog zu oben – das durchschnittliche 
Entgelt der letzten vier voll entlohnten Wochen oder im letzten voll entlohnten Monat (später: 
Kalendermonat) vor Einführung der Kurzarbeit, einschließlich der anteilsmäßigen Sonderzahlun
gen im Ausmaß von einem Sechstel dividiert durch die kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit
stunden pro Abrechnungsmonat multipliziert mit der Anzahl der für Qualifizierung verwendeten 
Ausfallstunden. Der ergänzende Teilbetrag gebührte im Ausmaß von 21,33% der so ermittelten 
anteiligen Bemessungsgrundlage. 

2.5 Abgrenzung der Kurzarbeitsphasen 

Die Ausgestaltung der COVID-19-Kurzarbeit wurde im Laufe der Pandemie immer wieder nach
geschärft und an die wirtschaftlichen Gegebenheiten und Bedarfe angepasst. Phase 1 be
gann frühestens am 1. März 2020 und spätestens am 31. Mai 2020. Anstelle eines fixen, einheit
lichen Enddatums gab es eine maximale Laufzeit von drei Monaten11). Phase 2 begann frühes
tens mit 1. Juni 2020 und endete spätestens am 30. September 2020. Durch diese Ausgestal
tung war es möglich, dass es zwischen Juni 2020 und August 2020 Kurzarbeitsprojekte nach den 
Richtlinien von Phase 1 und Kurzarbeitsprojekte nach den Richtlinien von Phase 2 parallel gab. 

 
11)  Mit 21. 8. 2020 wurde von Seiten des AMS die Möglichkeit geschaffen, auch einen über drei Monate hinausgehen
den Gewährungszeitraum (welcher allerdings spätestens am 30. 9. 2020 endete) zu administrieren. Damit konnten Un
ternehmen für den verbleibenden Zeitraum bis 30. 9. 2020 weiterhin COVID-19-Kurzarbeit beziehen, obwohl die drei
monatige Bezugsdauer bereits ausgereizt war (mittels Änderungsbegehren beim AMS). 
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Unternehmen, die gleich zu Beginn der Phase 1 COVID-19-Kurzarbeit anmeldeten, waren im 
Fall einer Verlängerung ihres Beihilfenbegehrens bereits im Juni 2020 in Phase 2. Unternehmen, 
die im April 2020 COVID-19-Kurzarbeit beantragten, waren im Juni 2020 noch in Phase 1. Ab 
Phase 3 wurde in den Richtlinien das früheste Beginn- und späteste Enddatum fixiert: Phase 3 
galt von 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021, Phase 4 von 1. April 2021 bis 30. Juni 2021 und Phase 
5 von 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 (Abbildung 1). 

Abbildung 1: WIFO-Phasenabgrenzung der COVID-19-Kurzarbeit 

 
Q: Eigene Darstellung. – Gemäß Bundesrichtlinie begann Phase 1 frühestens am 1. März 2020 und spätestens am 
31. Mai 2020, Phase 2 begann frühestens mit 1. Juni 2020 und endete spätestens am 30. September 2020. Tatsächlich 
waren im Juni 2020 noch zahlreiche Projekte der Phase 1 aufrecht, weshalb der Juni in der Analyse als Phase 1 ge
wertet wurde. 

Für die deskriptive Darstellung und die Wirkungsanalyse ist die Abgrenzung der Phasen nach 
Kalendermonaten wichtig. Nur so ist ein Vergleich mit der Gesamtwirtschaft bzw. die Identifi
kation einer Vergleichsgruppe ohne Kurzarbeit möglich. In der Deskription wird daher der Gel
tungszeitraum der Phasen 1 und 2 vereinheitlicht: Alle Kurzarbeitstage zwischen 1. März 2020 
und 30. Juni 2020 werden der Phase 1 zugerechnet, alle Kurzarbeitstage zwischen 1. Juli 2020 
und 30. September 2020 der Phase 2, unabhängig davon, ob sie formal gemäß den Richtlinien 
der Phasen 1 oder 2 beim AMS abgerechnet wurden. Diese notwendige Vereinfachung betrifft 
nur die Phasen 1 und 2, da die Richtlinien in Phasen 3 bis 5 einen nach Kalendermonaten ab
gegrenzten Gültigkeitszeitraum vorsahen. 

2.6 Chronologie der Lockdowns 

Die vom österreichischen Nationalrat beschlossenen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen 
traten mit 16. März 2020 in Kraft (Pollak et al., 2020a). Das öffentliche Leben kam damit weitge
hend zum Stillstand. Von wenigen Ausnahmen (Grundversorgung) abgesehen mussten Ge
schäfte geschlossen bleiben. Beschäftigte wurden angehalten, ihrer Erwerbsarbeit sofern mög
lich von zu Hause aus nachzugehen. Erste Lockerungen traten am 14. April 2020 (nach dem 
Ostermontag) für kleine Geschäfte (bis 400 m²) sowie Bau- und Gartenmärkte in Kraft. Am 
1. Mai folgten Geschäfte mit über 400 m², Einkaufszentren sowie Friseurgeschäfte und begin
nend mit 15. Mai 2020 durfte auch die Gastronomie unter strengen Auflagen (u. a. Obergren
zen für die Zahl der Gäste) wieder öffnen. Im Schulbereich startete der Normalbetrieb für Ab
schlussklassen am 4. Mai 2020, für alle anderen Schulstufen am 18. Mai 2020. Weitere Locke
rungsschritte folgten im Juni 2020, wie etwa die Aufhebung der Reisebeschränkung an den 
Grenzen zu Ungarn, Tschechien und der Slowakei und das Ende der Grenzkontrollen zu 
Deutschland (Pollak et al., 2020b). Mit 15. Juni 2020 nahmen die Austrian Airlines den regulären 

Phase 1
3/2020 – 6/2020

Phase 2
7/2020 – 9/2020

Phase 3
10/2020 – 3/2021

Phase 4
4/2021 – 6/2021

Phase 5
7/2021 – 6/2022
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Flugbetrieb auf Kurz- und Mittelstrecken12) wieder auf, mit 1. Juli 2020 den Flugbetrieb auf Lang
strecken. Im Juli 2020 wurden zudem größere Veranstaltungen wieder zugelassen (Pollak et al., 
2020c). 

In den Sommermonaten stiegen die Fallzahlen wieder. Die zweite Infektionswelle führte schließ
lich zu einem "Lockdown-Light" (u. a. Schließung der Gastronomie, der Museen und Freizeitein
richtungen, Ausgangsbeschränkung zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) ab 3. November 2020 und zu 
einem "harten Lockdown" zwischen 17. November 2020 und 7. Dezember 2020 sowie zwischen 
26. Dezember 2020 und 7. Februar 2021 (Pollak et al., 2021a). 

Eine dritte Infektionswelle im Frühjahr 2021 führte dazu, dass die Bundesländer Wien, Niederös
terreich und das Burgenland (Ostregion) neuerlich einen harten Lockdown beginnend mit 
1. April 2021 verordneten. Dieser endete im Burgenland am 17. April 2021, in Niederösterreich 
und in Wien am 2. Mai 2021 (Pollak et al., 2021b). Der letzte bundesweite Lockdown folgte im 
Herbst 2021, nachdem neue Höchstzahlen bei den Neuinfektionen13) und eine kritische Auslas
tung der Intensivstationen erreicht wurden. Der Lockdown trat mit 22. November 2021 in Kraft 
und endete – nach Bundesland unterschiedlich – zwischen dem 11. und 19. Dezember 2021 
(Pollak et al., 2021c; Walcherberger et al., 2022) (Abbildung 2). 

Abbildung 2: Chronologie der harten Lockdowns 

  
Q: Austrian Corona Panel Project (ACPP) der Universität Wien, Chronologie zur Corona-Krise in Österreich, Teil 1 bis 7 
(Pollak et al., 2020a, 2020b, 2020c, 2021a, 2021b, 2021c; Walcherberger et al., 2022). 

Lockdowns stellten im Repertoire der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die restrik
tivste Form dar. Doch auch zahlreiche "weichere" Maßnahmen beschränkten die Unternehmen 
in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, etwa der Nachweis eines rezenten negativen COVID-19-
Testergebnisses als Zugangsvoraussetzung zu Gaststätten, Friseurgeschäften, Fitnesscentern o
der Kultureinrichtungen, vorverlegte Sperrstunden in der Gastronomie oder von der Geschäfts
fläche abhängige Obergrenzen der Zahl an Kund:innen.  

 
12)  https://www.austrianairlines.ag/2020/05/28/neustart-austrian-airlines-nimmt-flugbetrieb-ab-15-juni-wieder-auf/ 
(abgerufen am 19. 6. 2024). 
13)  Zwischen 9. und 26. 11. 2021 wurden täglich mehr als 10.000 Neuinfektionen gemeldet; der Höchststand wurde am 
16. 11. 2021 mit 16.552 Neuinfektionen registriert. 

16. 3. 2020 –
13. 4. 2020

17. 11. 2020 –
7. 12. 2020

26. 12. 2020 –
7. 2. 2021

Burgenland
1. 4. 2021 –
18. 4. 2021 
NÖ, Wien 

1. 4. 2021 – 2. 5. 2021

22. 11.2021 –
11. 12. 2021

Ende regional 
unterschiedlich, 

zuletzt in Wien am 
19. 12. 2021 
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Der Oxford COVID-19 Government Response Tracker versucht anhand von 20 Indikatoren aus 
drei Teilbereichen, einen tagesaktuellen Überblick über die Politikmaßnahmen während der 
Pandemie in Bezug auf Eindämmungs- und Schließungsmaßnahmen sowie Maßnahmen im Be
reich Gesundheits- und Wirtschaftspolitik für über 180 Länder zu geben. Einzelne Kennzahlen 
werden zu Teilindizes auf einer Skala von 0 bis 100 aggregiert (Hale et al., 2021).  

Die Kennzahlen aus den drei Teilbereichen sind folgende: 

Eindämmungs- und Schließungsmaßnahmen: Die Eindämmungs- und Schließungsmaß
nahmen werden anhand von acht Indikatoren gemessen: Schulschließungen, Schließun
gen von Arbeitsplätzen, Absage öffentlicher Veranstaltungen, Beschränkungen für öffent
liche Versammlungen, Schließungen öffentlicher Verkehrsmittel, Aufforderungen, zu Hause 
zu bleiben, Bewegungseinschränkung innerhalb des Landes und internationale Reisekon
trollen. Die acht Indikatoren bilden zusammen mit dem im Subbereich Gesundheitssystem 
erfassten Indikator "öffentliche Informationskampagnen" den sogenannten "Stringency"-In
dex (Strenge). Er verdichtet die Information der neun Indikatoren zu einer Maßzahl, wobei 
100 die strengste Ausprägung der Regierungspolitik darstellt. 
Wirtschaftspolitik: Die Wirtschaftspolitik als Reaktion auf die Pandemie wird im "Economic 
Support Index" abgebildet und umfasst die beiden Indikatoren Maßnahmen der Einkom
mensunterstützung und des Schuldenerlasses für Haushalte. 
Maßnahmen im Gesundheitssystem: Maßnahmen im Gesundheitssystem umfassen Indika
toren zum Thema öffentliche Informationskampagnen, Teststrategien, Contact Tracing, 
Gesichtsbedeckung und Impfpolitik. Gemeinsam mit den Eindämmungs- und Schließungs
maßnahmen fließen sie in den "Containment and Health Index" ein. 

Der Stringency-Index spiegelt die Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens während der COVID-19-Pandemie wider: Je höher der Wert des Stringency-Index (auf 
einer Skala von 0 bis 100), desto stärker die Einschränkung. Besonders hoch war die Intensität 
der in Österreich zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie getroffenen gesundheitspoliti
schen Maßnahmen gemäß dem Stringency-Index am Beginn der Pandemie von Mitte März 
2020 bis Mitte April 2020, mit einem Indexwert von über 80. Bis Ende Mai 2020 sank der Index 
auf rund 60 Punkte; im restlichen zweiten sowie im dritten Quartal 2020 wurden die Maßnahmen 
zunehmend gelockert, erkennbar am sinkenden Indexwert. Mitte Oktober 2020 nahm die In
tensität der Einschränkungen wieder zu und lag Mitte November 2020 wieder auf dem Niveau 
vom Beginn der Pandemie (über 80 Indexpunkte). Auf eine kurze (schwache) Lockerung der 
Maßnahmen Mitte Dezember 2020 folgte nach Weihnachten eine neuerliche Verschärfung, 
die bis 7. Februar 2021 (über 80 Indexpunkte) anhielt. Was folgte, war eine zaghafte Lockerung 
der Maßnahmen (Indexwert bis Mitte Mai über 70, bis Anfang Juni über 60, bis Anfang Juli 2021 
über 50 Indexpunkte). Im weiteren Verlauf der Pandemie sank bzw. stieg der Stringency-Index 
nochmals leicht, erreichte aber nie mehr als 56 Indexpunkte (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Stringency-Index für Österreich 

 
Q: Oxford COVID-19 Government Response Tracker (abgerufen am 14. 6. 2024) (Hale et al., 2021). Der Wert kann zwi
schen 0 (geringste Einschränkungen) und 100 (strengste Einschränkungen) liegen. 
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3. Datenbeschreibung 
Die quantitative Evaluierung stützt sich auf drei administrative Mikrodatenquellen:  

AMS-Daten (Arbeitsmarktservice) mit Informationen zu den abgerechneten Kurzarbeitsta
gen bzw. Ausfallstunden, zur Inanspruchnahme der Schulungskostenförderung für Beschäf
tigte in Kurzarbeit (SfK), zu den an die Unternehmen ausbezahlten Fördersummen auf Mo
natsbasis sowie zur Arbeitslosigkeit auf Tagesbasis. 
Daten des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherung (DVSV) mit detaillierten 
Informationen zum Erwerbs- und Einkommensverlauf (Beitragsgrundlagen zur Sozialversi
cherung) der Arbeitskräfte seit 1972 auf Tagesbasis. Als Personenmerkmale stehen das Ge
schlecht und das Geburtsjahr zur Verfügung. 
AMDC-Daten von Statistik Austria (Austrian Micro Data Center) mit den Jahresumsätzen 
aus dem Unternehmensregister (URS) und den monatlichen Umsätzen aus der Umsatzsteu
ervoranmeldung (UVA) auf Unternehmensebene14). Der Zugriff auf diese Daten ist durch 
den per 1. Juli 2022 neu geschaffenen Zugang zu Mikrodaten von Statistik Austria für wis
senschaftliche Zwecke im Rahmen des AMDC gewährleistet (Fuchs et al., 2023). 

Auf dieser kombinierten Datengrundlage ist es möglich, die Inanspruchnahme der Kurzarbeit 
während der COVID-19-Pandemie umfassend abzubilden und die arbeitsmarktpolitische Wir
kung der Kurzarbeit empirisch zu untersuchen: Die AMS-Daten bilden das Kurzarbeitsgesche
hen und die Arbeitslosigkeit ab, die DVSV-Daten die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungssitu
ation und Beschäftigungsdynamik und die AMDC-Daten zur Umsatzentwicklung die Krisenbe
troffenheit der Unternehmen. Die Abbildung der Krisenbetroffenheit der Unternehmen ist wich
tig, da die personalpolitische Entscheidung, ob in Zeiten vorübergehender wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten (1) Kurzarbeit beantragt wird, (2) unternehmensinterne Maßnahmen ergriffen 
werden (zum Beispiel der Abbau von Urlaubsüberhängen bzw. Zeitguthaben, Arbeitszeitreduk
tion ohne Kurzarbeit) oder (3) Kündigungen ausgesprochen werden, den Arbeitgeber:innen 
obliegt. Für die Evaluierung der Wirkung des Instruments ist es zentral, jene Unternehmen zu 
vergleichen, die sich vor der Pandemie ähnlich waren (z. B. in Bezug auf den Beschäftigungs
umschlag, die Branche, die Belegschaftsgröße und die Belegschaftsstruktur) und die ähnlich 
von der Krise getroffen wurden, aber unterschiedliche Krisenbewältigungsstrategien gewählt 
haben.  

3.1 Beschäftigungsverhältnisse mit Kurzarbeit 

Der Abrechnungsdatensatz zur Kurzarbeit beinhaltet pro Beschäftigungsverhältnis und Kurzar
beitsprojektnummer die Zahl der abgerechneten Kurzarbeitstage sowie der Ausfallstunden pro 
Monat15). Bei der Kurzarbeitsprojektnummer handelt es sich um eine eindeutige Nummer pro 
Kurzarbeitsprojekt (Beihilfenbegehren, zugrundeliegende Sozialpartnervereinbarung); 

 
14)  Nähere Ausführungen zum Unternehmensbegriff sowie zur Korrespondenz zwischen Unternehmen laut Unterneh
mensregister und Dienstgebermeldekonten im DVSV siehe Anhang A I. 
15)  Kurzarbeitsprojekte mit dem PROJEKT_STATUS_GRUPPE "negativ" wurden gelöscht. Dabei handelt es sich um negativ 
beschiedene, nicht zustande gekommene Kurzarbeitsprojekte.  
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abgestellt wird beim Kurzarbeitsprojekt auf die Rechtsperson16). In einem Kurzarbeitsprojekt 
werden Beschäftigte mit gleichem Kurzarbeitszeitraum zusammengefasst, wobei ein Kurzar
beitszeitraum spätestens mit dem Ausschöpfen des dreimonatigen Kurzarbeitsanspruchs 
(Phase 1) bzw. mit Auslaufen der Kurzarbeitsphase (Phase 2 bis 5) endet. Darüber hinaus bein
haltet der Datensatz die Auszahlungssumme je Projektnummer (Kurzarbeitsbeihilfe), die für die 
Auswertung der Förderintensität herangezogen wurde. In Summe umfasst der Datensatz für 
den Zeitraum März 2020 bis Juni 2022 (28 Monate) knapp 8 Mio. Datensätze. 

Für jede Personennummer mit abgerechneten Kurzarbeitstagen wurde im DVSV-Datensatz das 
korrespondierende Beschäftigungsverhältnis gesucht. Für rund 7.000 Einträge im Kurzarbeitsda
tensatz konnte kein Beschäftigungsverhältnis im DVSV identifiziert werden (rund 0,1% aller Kurz
arbeitsdatensätze und 0,0001% aller abgerechneten Kurzarbeitstage und Ausfallstunden); sie 
wurden im Kurzarbeitsdatensatz gelöscht. 

3.1.1 Durchschnittsbetrachtung 

Die Auswertung der Beschäftigung mit und ohne Kurzarbeit erfolgt für den Zeitraum der 
COVID-19-Pandemie von März 2020 bis Juni 2022, einerseits nach Monat, andererseits nach 
Kurzarbeitsphase (siehe Kapitel 3.1.2). In der Monatsbetrachtung wird der Beschäftigungs
durchschnitt auf Tagesbasis gebildet, d. h. die Summe der Tage in Beschäftigung wird durch 
die potenzielle Zahl an Kalendertagen im Monat dividiert. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 
Angenommen, Beschäftigungsverhältnis A ist im April 2020 während des gesamten Kalender
monats über aufrecht und Beschäftigungsverhältnis B vom 1. bis 15. April 2020. Die Durch
schnittsbeschäftigung im April 2020 beträgt 1,5 – Beschäftigungsverhältnis A fließt mit 1 in die 
Berechnung ein (30/30stel), Beschäftigungsverhältnis B mit 0,5 (15/30stel). Für die Berechnung 
der durchschnittlichen Beschäftigung je Kurzarbeitsphase wird die Summe der durchschnittli
chen Monatsbestände in der entsprechenden Kurzarbeitsphase gebildet und durch die Zahl 
der potenziellen Monate in der Kurzarbeitsphase dividiert.  

Analog ist die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Kurzarbeit: Pro Monat werden die Tage in 
Kurzarbeit durch die potenzielle Zahl an Kalendertagen im entsprechenden Monat dividiert; 
das Ergebnis ist der Monatsdurchschnitt an Beschäftigten in Kurzarbeit auf Tagesbasis. Der 
durchschnittliche Monatsbestand an Beschäftigten in Kurzarbeit je Kurzarbeitsphase wiederum 
ist der Quotient aus der Summe der durchschnittlichen Monatsbestände und der Zahl der Mo
nate in der jeweiligen Kurzarbeitsphase. 

3.1.2 Weiterbildungsförderung während Kurzarbeit 

Ab Oktober 2020 mussten Beschäftigte in Kurzarbeit an Qualifizierungsmaßnahmen teilneh
men, sofern diese vom Unternehmen angeboten wurden. Da die Teilnahme an der geförder
ten Weiterbildung zwischen März und September 2020 so gut wie nicht in Anspruch genommen 
wurde, wurden die Daten erst ab Oktober 2020 ausgewertet. Für die Analyse wurden zwei 

 
16)  Zwei unterschiedliche Rechtspersonen, sprich Unternehmen, können kein gemeinsames Beihilfenbegehren stellen. 
Eine Rechtsperson kann mehrere Beihilfenbegehren stellen (z. B. je Standort oder auch mehrere pro Standort – zwin
gend notwendig, wenn sich die Kurzarbeitszeiträume unterscheiden).  
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Datensätze aufbereitet: (1) ein Förderepisodendatensatz und (2) ein Datensatz, der die Wei
terbildungstage pro Person und Dienstgeberkonto pro Monat (analog zur Aufbereitung des 
Kurzarbeitsdatensatzes) darstellt.  

Anhand des Förderepisodendatensatzes wurde ausgewertet, wie lange die Förderungen im 
Durchschnitt dauerten und wie häufig Kurzarbeitende eine Weiterbildungsförderung erhielten. 
Anhand des Monatsdatensatzes mit den Weiterbildungstagen wurde die Struktur der Weiterbil
dungsteilnehmenden ausgewertet: Pro Monat wurden jene Beschäftigungsverhältnisse ausge
wertet, die im entsprechenden Monat mindestens einen SfK-Fördertag aufweisen17). 

 

 
17)  Gewichtet mit den Beschäftigungstagen im Monat: Ist eine Person mit Weiterbildungsförderung den ganzen Monat 
über beschäftigt, fließt sie mit 1 in die Betrachtung ein; dies entspricht dem Standardfall, da es sich bei den geförderten 
Personen typischerweise um eine stabil beschäftigte Gruppe handelt.  
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4. Deskriptive Befunde zur Inanspruchnahme  

4.1 Monatliche Zahlen zur Inanspruchnahme 

4.1.1 Absolute Zahlen und Take-up-Rate 

Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit in der COVID-19-Pandemie hat alle bisherigen Maßstäbe 
übertroffen. Mit dem Ausbruch der Pandemie im März 202018) stieg sie sprunghaft an und er
reichte im April 2020 ihren Höhepunkt mit durchschnittlich 1,016 Mio. Beschäftigten in Kurzarbeit; 
gemessen an der gesamten unselbständigen Beschäftigung entsprach das einem Anteil von 
30% (Take-up-Rate). Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Be
schäftigten mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie den Job verlor (siehe Kapitel 4.2.1), 
wodurch die Take-up-Rate gedämpft wird. Mit der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft ging 
die Inanspruchnahme sukzessive zurück; sie sank im Mai 2020 bzw. Juni 2020 auf durchschnitt
lich 884.500 bzw. 603.100 Beschäftigte, was einer Take-up-Rate von 26% bzw. 17% entsprach. 
Über die Sommermonate 2020 sanken die Zahlen weiter; im Oktober 2020 waren durchschnitt
lich 128.100 Beschäftigte bzw. 4% aller unselbständig Beschäftigten in Kurzarbeit.  

Mit dem neuerlichen Lockdown im November 2020 stieg auch die Nutzung des Instruments 
wieder. Allerdings wurden bei weitem nicht mehr so hohe Zahlen erreicht wie in Phase 1: Zwi
schen November 2020 und Februar 2021 waren pro Monat durchschnittlich zwischen 323.500 
(November 2020) und 421.200 (Jänner 2021) Beschäftigte in Kurzarbeit bzw. zwischen 9% (No
vember 2020) und 12% (Jänner 2021) der Gesamtbeschäftigung. Die auf den Lockdown fol
gende Öffnung spiegelt sich auch in den Kurzarbeitszahlen wider. Der ab März 2021 beobacht
bare Rückgang der Inanspruchnahme wurde allerdings durch den neuerlichen Lockdown im 
April 2021 in der Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) gedämpft. Ein vorläufiger Tief
stand an Kurzarbeitenden wurde im August 2021 mit 40.900 bzw. 1% der Beschäftigten erreicht.  

Was folgte, waren ein neuerlicher Lockdown im November 2021 und in Folge steigende Kurz
arbeitszahlen. Da dieser Lockdown vergleichsweise kurz ausfiel, stark auf kontaktintensive Bran
chen zugeschnitten war und sich eine gewisse Lockdown-Routine eingestellt hatte19), fiel die 
Inanspruchnahme relativ gering aus, mit durchschnittlich 81.500 Beschäftigten in Kurzarbeit im 
November 2021 (2% aller Beschäftigten), 209.900 im Dezember 2021 (knapp 6% aller Beschäf
tigten) und 139.400 im Jänner 2022 (knapp 4% aller Beschäftigten). Am Ende der Betrachtungs
periode, im Juni 2022, waren durchschnittlich 8.100 Beschäftigte in Kurzarbeit (0,2% der Be
schäftigten). 

Gesamtwirtschaftlich zeigt sich ein wellenförmiges Muster der Inanspruchnahme, wobei die 
Ausschläge mit zunehmender Pandemiedauer kleiner wurden. Dies dürfte auf den stärkeren 
Zuschnitt der behördlichen Maßnahmen auf Teilbereiche der Wirtschaft und auf Lerneffekte im 
Umgang mit der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein (Abbildung 4). 

 
18)  Ab dem 16. 3. 2020 wurde ein bundesweiter Lockdown behördlich verfügt.  
19)  Beispielsweise setzten Gastronomieunternehmen auf Abholung und Zustellung; in Buchhandlungen konnten vorbe
stellte Bücher abgeholt werden.  
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Abbildung 4: Take-up-Rate, Bestand an Beschäftigten in Kurzarbeit (mit Ausfallszeit gewichtet) 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS und AMDC. – COVID-19-KUA: Monatsbestand an Beschäftigten in Kurzarbeit, 
Monatsdurchschnitt auf Tagesbasis (abgerechnete Tage in Kurzarbeit je Monat geteilt durch die potenzielle Zahl an 
Tagen im Monat). NZÄ: Nullzeitäquivalente (mit Ausfallzeit gewichteter Beschäftigungsstand in Kurzarbeit). Grau hin
terlegte Flächen: Monate mit Lockdown. Take-up-Rate: Anteil der Kurzarbeitenden an allen Beschäftigten. 

4.1.2 Ausmaß der Arbeitszeitreduktion 

Kurzarbeit ist die Subventionierung einer temporären Arbeitszeitreduktion in Zeiten wirtschaftli
cher Schwierigkeiten. Somit gehen Beschäftigte in Kurzarbeit ihrer Erwerbsarbeit nach, leisten 
aber weniger Stunden Erwerbsarbeit. Während der COVID-19-Pandemie sah die COVID-19-
Kurzarbeit je nach Phase bestimmte Unter- und Obergrenzen der Arbeitszeitreduktion vor20). 
Die gemeinsame Betrachtung der Zahl der Kurzarbeitenden und des Ausmaßes ihres Arbeits
zeitausfalls ergibt näherungsweise die Zahl der Beschäftigten mit vollständigem Arbeitsausfall, 
sogenannte Nullzeitäquivalente21). Damit lässt sich beschreiben, für wie viele Beschäftigte sich 
ein vollständiger Arbeitsausfall ergeben hätte. Beispielsweise entspricht die Reduktion der Ar
beitszeit von vier Beschäftigten um jeweils 25% dem Nullzeitäquivalent einer vollständig ausge
fallenen Arbeitskraft (100%). Diese rein rechnerische Kennzahl hat jedoch gewisse Unschärfen, 

 
20)  In einzelnen Phasen war eine vollständige Niederlegung der Arbeit möglich (null Stunden Arbeitszeit); allerdings 
musste im Abrechnungszeitraum eine Mindestarbeitszeit erreicht werden (Unterschreitung war möglich, sofern das Un
ternehmen von einem behördlichen Betretungsverbot betroffen war) (BMA, 2022). 
21)  Nullzeitäquivalent = Arbeitsausfall in Prozent * Beschäftigte in Kurzarbeit 
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da der Arbeitsausfall an der individuellen Normalarbeitszeit gemessen wird, die zwischen ver
schiedenen Beschäftigungsverhältnissen variiert und sowohl Voll- als auch Teilzeitarrangements 
unterschiedlicher Art umfasst. Neben den zeitlichen Arbeitsausmaß unterscheiden sich die Be
schäftigten in ihren beruflichen Qualifikationen und ihrer regionalen Verfügbarkeit. Bei der Be
rechnung von Nullzeitäquivalenten wird jedoch von alledem abstrahiert und Arbeit als homo
gener Produktionsfaktor betrachtet. 

Die durchschnittliche Arbeitszeitreduktion schwankt ebenso wie die Zahlen zur Inanspruch
nahme der Kurzarbeit (siehe dazu auch Abbildung 28 in Kapitel 0): Sie ist in Zeiten behördlicher 
Beschränkungen (Lockdown) höher als in Lockdown-freien Zeiten. Im April 2020 lag die durch
schnittliche Arbeitszeitreduktion bei 63%, in den Sommermonaten 2020 bei durchschnittlich 
43%, ehe sie im zweiten Lockdown wieder auf bis zu 63% (Jänner 2021) stieg. Im Sommer bzw. 
Herbst 2021 lag die Ausfallzeit zwischen durchschnittlich 36% und 40% und kletterte im Novem
ber aufgrund des Lockdowns wieder deutlich in die Höhe. Im letzten Monat der Phase 5 
(Juni 2022) betrug die durchschnittliche Ausfallszeit pro Monat 30%. 

4.1.3 Monatliche Take-up-Rate der Kurzarbeit nach Sektoren 

Nicht alle Branchen waren im selben Ausmaß in ihrer Wirtschaftstätigkeit beschränkt; entspre
chend unterschiedlich ist auch die sektorale Inanspruchnahme der Kurzarbeit. Wie stark inner
halb der Branche auf das Instrument der Kurzarbeit gesetzt wurde, zeigt die sektorale 
Take-up-Rate (Abbildung 5). Besonders intensiv wurde Kurzarbeit innerhalb des Beherbergungs- 
und Gaststättenwesens (Branche I) und des Bereichs Kunst, Unterhaltung und Erholung (Bran
che R) genutzt; zumindest in den Lockdown-Phasen überdurchschnittlich stark war auch die 
Nutzung des Instruments im Handel (Branche G) und den "sonstigen Dienstleistungen" (Branche 
STU)". Dabei handelt es sich um Branchen, die stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie betroffen waren.  

Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen verloren mit Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
viele Beschäftigte ihren Job, teils weil das Saisonende abrupt vorgezogen wurde, teils weil Un
ternehmen Kündigungen der Kurzarbeit vorzogen (siehe auch Kapitel 4.2.1). Von den verblie
benen Beschäftigten waren 78% im April 2020 und 72% im Mai 2020 in Kurzarbeit. Mit den Öff
nungsschritten sank auch die Inanspruchnahme (Juni 2020: 39%): Unter strengen Sicherheits
auflagen durfte ab Mitte Mai 2020 die Gastronomie wieder öffnen, ab Ende Mai 2020 Hotels. 
Ähnlich das Muster in der Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung, mit einer im Vergleich zur 
Beherbergung und Gastronomie etwas niedrigeren Take-up-Rate im Mai und April 2020 (je 
65%) und einer höheren im Juni 2020 (47%). Die vergleichsweise hohe Inanspruchnahme der 
Kurzarbeit im Juni 2020 ist den unterschiedlichen Öffnungsschritten der Branche geschuldet: 
Museen durften offiziell ab Mitte Mai 2020 wieder öffnen, Kinos und Theater sowie Fitnessstudios 
ab Ende Mai 2020, Großveranstaltungen durften schrittweise erst ab Juli 2020 stattfinden. Je
doch wurden die frühestmöglichen Öffnungsschritte im Kulturbereich nicht von allen 
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Einrichtungen genutzt bzw. wurden mitunter die Öffnungszeiten eingeschränkt22). In den Som
mer- und Herbstmonaten 2020 sank die Take-up-Rate vorübergehend23) und stieg neuerlich mit 
dem zweiten Lockdown in der Wintersaison 2020/2021 (auf 52% im Bereich Kunst, Unterhaltung 
und Erholung im Februar 2021, auf 75% in Beherbergung und Gastronomie im Jänner und Feb
ruar 2021). Auf den Rückgang im Sommer 2021 (Take-up-Rate 3% bis 4%) folgte mit dem Lock
down im November bzw. Dezember 2021 der nächste Anstieg, wenngleich der Anteil der Be
schäftigten in Kurzarbeit in den beiden Branchen nicht mehr das Niveau der vorangegange
nen Lockdowns erreichte (27% der Beschäftigten in Kurzarbeit im Bereich Kunst, Unterhaltung 
und Erholung, 42% im Bereich Beherbergung- und Gaststättenwesen). 

Stark zum Einsatz kam Kurzarbeit auch im Handel (Sektor G). Die Take-up-Rate der Branche lag 
mit Ausnahme der Sommermonate immer über der gesamtwirtschaftlichen, in den ersten Mo
naten der COVID-19-Pandemie deutlich (48% im April 2020 und 37% im Mai 2020). Ähnlich das 
Bild in der Branche "sonstige Dienstleistungen (STU)", zu der unter anderem Frisör- und Kosmetik
salons, Wäschereien sowie Interessensvertretungen zählen. Waren im ersten Lockdown im Ap
ril 2020 österreichweit 30% der Beschäftigten in Kurzarbeit, lag der Anteil in der Branche "sons
tige Dienstleistungen" bei 39%. Im zweiten Lockdown waren zum Höhepunkt (Jänner 2021) ös
terreichweit 12% der Beschäftigten in Kurzarbeit, in der Branche "sonstige Dienstleistungen" 29%. 

Dieses skizzierte wellenförmige Muster der COVID-19-Kurzarbeitsinanspruchnahme – hohe 
Take-up-Rate während des Lockdowns, sinkende bzw. vergleichsweise geringe Take-up-Rate 
in den Monaten ohne Lockdown – lässt sich nicht in allen Sektoren beobachten. Im Bauwesen 
(Sektor F) etwa wurde Kurzarbeit nur in den ersten beiden Monaten der COVID-19-Pandemie 
überdurchschnittlich häufig genutzt (12% im März 2020 und 35% im April 2020). Ab Juni 2020 fiel 
die Take-up-Rate im Bauwesen einstellig aus (9%) und kam in den folgenden Monaten nicht 
über 4%. Das Bauwesen war auch die einzige Branche, die nach einem pandemiebedingten 
Beschäftigungseinbruch im März 2020 bereits im Juni 2020 einen Beschäftigungsstand aufwies, 
der über dem Vorkrisenniveau lag. 

 
22)  De facto nutzten nicht alle Kultur- und Veranstaltungsunternehmen sofort die Öffnungsmöglichkeiten. Einige für 
Sommer geplante Großveranstaltungen wurden bereits am Beginn der Pandemie vorschoben oder abgesagt. Museen 
hatten teilweise Renovierungsarbeiten vorgezogen und blieben länger geschlossen bzw. wurden mitunter auch Öff
nungszeiten eingeschränkt (https://kurier.at/kultur/neue-oeffnungstermine-fuer-museen-ein-ueberblick/400826711, 
abgerufen am 19. 6. 2024).  
23)  Im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung sank die Take-up-Rate bis Oktober 2020 auf 7%. Im Beherbergungs- 
und Gaststättenwesen sank sie ebenfalls, blieb aber im Sommer und Herbst durchgängig zweistellig (niedrigster Wert 
mit 14% im September 2020).  
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Abbildung 5: Monatliche Take-up-Rate nach Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Was
ser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; 
J: IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche 
Dienstleistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleis
tungen. 

Neben dem Bauwesen verzeichnete die Warenherstellung (Sektor C) ein von den Lockdowns 
abweichendes Muster in der Inanspruchnahme der Kurzarbeit. In der Warenherstellung waren 
in Phase 1 und 2 (März bis September 2020) überdurchschnittlich viele Beschäftigte in Kurzar
beit, in Phase 3 bis 5 (Oktober 2020 bis Juni 2022) lag der Kurzarbeitsanteil dagegen zumeist 
deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt24). Wie Friesenbichler et al. (2021) aus
führen, waren die Grenzschließungen (Unterbrechung der Transportwege) und Produktions- 
und Lieferausfälle (Verzögerungen in den Logistikketten) sowie der Einbruch des privaten Kon
sums und die angesichts der hohen Unsicherheit gedämpften Investitionstätigkeiten ausschlag
gebend für den Rückgang der Produktion, des Außenhandels und der Investitionen im Frühjahr 
2020. Die ab Phase 3 verhängten Lockdowns trafen die Warenherstellung dagegen weniger 
stark, einerseits aufgrund des stärkeren Zuschnitts der behördlichen Maßnahmen auf kontakt
intensive Dienstleistungsbereiche, andererseits aufgrund von Lerneffekten im Umgang mit der 
Pandemie.  

 
24)  Im April und Mai 2020 waren je 38% der Beschäftigten in Kurzarbeit, im Juni 2020 immerhin noch 29% und von Juli bis 
September 2020 fiel die Take-up-Rate für Kurzarbeit in der Warenherstellung etwa doppelt so hoch aus wie in der Ge
samtwirtschaft.  
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Vergleichsweise wenig genutzt wurde Kurzarbeit in der Energie- und Wasserversorgung (Sek
tor DE), den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und dem Grundstücks- und Wohnungs
wesen (KL) sowie den öffentlichkeitsnahen Dienstleistungen (Sektor OPQ), zu der die öffentliche 
Verwaltung, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Unterrichtswesen zählen. Eine ge
ringe Nutzung kann Ausdruck dafür sein, dass verstärkt andere Instrumente der Krisenbewälti
gung genutzt wurden (Kündigung, Abbau von Zeitguthaben und Urlaubsüberhängen) oder 
aber die Branche weniger stark von der Krise betroffen war (siehe auch Kapitel 4.2.1). 

4.1.4 Monatliche Verteilung der Beschäftigen in Kurzarbeit nach Sektoren 

Bei der Betrachtung, aus welchen Branchen die Kurzarbeitenden kommen (Abbildung 6), ste
chen in Phase 1 (März bis Juni 2020) die Warenherstellung und der Handel hervor und nicht die 
zwei Branchen mit der höchsten Kurzarbeit-Take-up-Rate (Beherbergung und Gastronomie so
wie Kunst, Unterhaltung und Erholung). Der Grund liegt in der unterschiedlichen Größe der Bran
chen.  

Im April 2020 schickte der Handel 252.500 Beschäftigte in Kurzarbeit, die Warenherstellung 
233.300 Beschäftigte. Im Mai 2020 sank die Zahl der Kurzarbeitenden im Handel auf 192.300, 
jene in der Warenherstellung stieg geringfügig auf 236.100. Gemessen an allen Beschäftigten 
in Kurzarbeit waren die beiden Branchen für zusammen knapp die Hälfte (48%) aller Kurzarbei
tenden verantwortlich, zwei Branchen, in denen 2019 ein knappes Drittel aller unselbständig 
Beschäftigten einen Arbeitsplatz hatte. Aus den beiden Branchen mit der höchsten 
Take-up-Rate am Beginn der COVID-19-Pandemie, der Beherbergung und Gastronomie sowie 
der Kunst, Unterhaltung und Erholung, kamen im Vergleich dazu deutlich weniger Kurzarbei
tende, nämlich 98.600 respektive 22.800 im April 2020 und 96.700 respektive 23.000 im 
Mai 202025). Diese vergleichsweise geringen Zahlen lassen sich damit erklären, dass im Beher
bergungs- und Gaststättenwesen mit Beginn der COVID-19-Pandemie viele Beschäftigte ge
kündigt wurden und beide Branchen zusammen nur für 7% der Beschäftigten im Jahr 2019 Ar
beitgeber:in waren. 

In Phase 2 (Juli bis September 2020) sank die Zahl der Kurzarbeitenden in allen Branchen suk
zessive. Die meisten Kurzarbeitenden mit monatlich durchschnittlich 92.300 (knapp ein Drittel 
aller Kurzarbeitenden) sind der Warenherstellung zuzurechnen. Danach folgen drei Wirtschafts
sektoren, die jeweils rund 15% aller Kurzarbeitenden stellen: die wirtschaftlichen Dienstleistun
gen (durchschnittlich 39.600 pro Monat), zu denen die Arbeitskräfteüberlassung zählt, das Be
herbergungs- und Gaststättenwesen (durchschnittlich 36.400 pro Monat) sowie der Handel 
(durchschnittlich 43.300 pro Monat). Ab Phase 3 (Oktober 2020 bis März 2021) löst das Beher
bergungs- und Gaststättenwesen die Warenherstellung als größte Entsendebranche in Kurzar
beit ab: Zwischen November 2020 und März 2021 entfallen pro Monat durchschnittlich 
110.900 Kurzarbeitende (30% aller Kurzarbeitenden) auf das Beherbergungs- und Gaststätten
wesen, weitere 100.700 Kurzarbeitende (27% aller Kurzarbeitenden) auf den Handel, auf die 

 
25)  In Summe kam – gemessen an allen Beschäftigten in Kurzarbeit – im April und Mai 2020 ein niedriger zweistelliger 
Anteil der Kurzarbeitenden aus den Branchen Beherbergung und Gastronomie sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung 
(12% im April bzw. 14% im Mai 2020). 
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Warenherstellung dagegen nur durchschnittlich 43.400 (12% aller Kurzarbeitenden). In allen drei 
genannten Sektoren steigen die Kurzarbeitszahlen bis Jänner 2021 sukzessive an26) und sinken 
in Folge wieder ab (Abbildung 6). 

Abbildung 6: Monatliche Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit nach Sektoren 
In Tausend Beschäftigten 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Was
ser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: 
IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienst
leistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 

Die Branchenverteilung bleibt in Phase 4 und 5 im Wesentlichen erhalten: Von März bis 
Juni 2021 (Phase 4) und von Juli 2021 bis Juni 2022 (Phase 5) kommen (absolut betrachtet) mit 
Abstand die meisten Kurzarbeitenden aus dem Beherbergungs- und Gaststättenwesen, ge
folgt vom Handel und der Warenherstellung. Am Höhepunkt von Phase 4, im April 2021, dem 
Lockdown-Monat in der Ostregion, entfallen 105.500 aller Kurzarbeitenden (35%) auf die Beher
bergung und Gastronomie, am Höhepunkt von Phase 5 im Dezember 2021 (neuerlicher bun
desweiter Lockdown) 82.800 aller Kurzarbeitenden (39%). 

4.2 Welche Beschäftigten wurden in Kurzarbeit geschickt? 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welche Personen in Kurzarbeit geschickt wur
den. Beleuchtet wird die Fragestellung aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln: (1) einem Stich
tagsvergleich, bei dem die Nachkarriere von Beschäftigten unmittelbar am Beginn der 

 
26)  Höchstwert im Jänner 2021: Beherbergung und Gastronomie 114.300, Handel 132.300 und Warenherstellung 46.900.  
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COVID-19-Pandemie nachgezeichnet wird, (2) der Darstellung der Verteilung der Kurzarbeiten
den und der Take-up-Rate von Kurzarbeit nach unterschiedlichen Personen- und Beschäfti
gungsmerkmalen sowie (3) dem Vergleich der Personen- und Beschäftigungsmerkmalen von 
Kurzarbeitenden, die sich durch die Dauer und zeitliche Lage der Kurzarbeit unterscheidenden 
(Kurzarbeitstypen). 

4.2.1 Stichtagsvergleich 

Die COVID-19-Pandemie und die behördlichen Maßnahmen zu deren Eindämmung haben im 
März 2020 zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt, mit Folgen für den Ar
beitsmarkt. Zwar haben Unternehmen in historisch beispiellosem Ausmaß auf das Instrument 
der Kurzarbeit gesetzt, damit konnte der Anstieg der Arbeitslosigkeit allerdings nicht verhindert, 
wohl aber stark gedämpft werden. Wie stark sich das Arbeitslosigkeitsrisiko in den ersten beiden 
Monaten der Pandemie erhöht hat und welche Gruppen in welchem Ausmaß betroffen wa
ren, stehen im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen anhand eines Stichtagsvergleichs des 
Erwerbsstatus. 

Höheres Arbeitslosigkeitsrisiko und geringere Beschäftigungschance am Beginn der 
Pandemie  

Ausgangspunkt der Betrachtung sind alle unselbständig Beschäftigten am Stichtag 29. Feb
ruar 2020, dem Monatsletzten vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie. Sie bilden die Grundge
samtheit der folgenden Stichtagsanalyse im Pandemiejahr 2020. Ausgewertet wurde ihr Er
werbsstatus am Stichtag 31. März 2020 und am Stichtag 30. April 2020, wobei zwischen vier Er
werbsstatus in der Nachkarriere unterschieden wurde: Beschäftigung (selbständige und unselb
ständige Beschäftigung) mit und ohne Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit einschließlich Schulungsteil
nahme beim AMS (einschließlich Lehrstellensuchende) sowie einer Restkategorie (Erwerbsinak
tivität). Für Vergleichszwecke wurde zusätzlich dieselbe Auswertung für unselbständig Beschäf
tigte im Vorkrisenjahr durchgeführt, und zwar für den Stichtag 28. Februar 2019 (Grundgesamt
heit Vorkrisenjahr). 

Der Vergleich mit der Vorkrisenperiode zeigt eine deutliche Erhöhung des Arbeitslosigkeitsrisikos 
in der COVID-19-Pandemie. Von allen am 29. Februar 2020 (28. Februar 2019) unselbständig 
Beschäftigten waren 4,3% am 31. März 2020 arbeitslos, das ist mehr als viermal so hoch wie im 
Vorkrisenvergleich (0,9% am 31. März 2019). Auch in der zweimonatigen Nachkarriere ist das 
Arbeitslosigkeitsrisiko noch mehr als doppelt so hoch als im Vorkrisenvergleich (5,1% am 30. Ap
ril 2020 versus 1,7% am 30. April 2019). Das Risiko der Erwerbsinaktivität hat sich in der einmona
tigen Nachbetrachtung von 1,4% (31. März 2019) auf 2,7% (31. März 2020) erhöht, in der zwei
monatigen Nachbetrachtung von 2,7% (31. März 2019) auf 3,3% (30. April 2020). Nachdem das 
Risiko der Erwerbslosigkeit (arbeitslos oder erwerbsinaktiv) gestiegen ist, ist im Umkehrschluss die 
Beschäftigungschance (nicht notwendigerweise im selben Unternehmen) mit Ausbruch der 
COVID-19-Pandemie gesunken: in der einmonatigen Nachkarriere um 4,7 Prozentpunkte auf 
93,0% (Stichtag 31. März 2020), in der zweimonatigen Nachkarriere um 4,0 Prozentpunkte auf 
91,5% (Stichtag 30. April 2020) (Abbildung 7).  

Anhand des Stichtagsvergleichs kann auch gezeigt werden, welche Beschäftigten in Kurzar
beit geschickt wurden, welche Beschäftigten ohne Kurzarbeit weiterarbeiteten und welche 
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Arbeitskräfte ihren Job verloren haben. Da die Inanspruchnahme der Kurzarbeit im April 2020 
ihren Höchststand erreichte, wird nachfolgend auf die zweimonatige Nachkarriere abgestellt. 
Mit anderen Worten wird für die Grundgesamtheit der am 29. Februar 2020 unselbständig Be
schäftigten der Erwerbsstatus am 30. April 2020 analysiert. 

Abbildung 7: Nachkarriere der Ende Februar 2019 bzw. 2020 unselbständig Beschäftigten 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Grundgesamtheit der am Stichtag 28. 2. 2019 und der am Stichtag 
29. 2. 2020 unselbständig Beschäftigten. Nachkarriere ein bzw. zwei Monate später, jeweils am Stichtag Monatsletz
ter. AL/SC/LS: Arbeitslosigkeit und Schulungsteilnahmen (einschließlich Lehrstellensuchende). Sonstige bildet eine 
Restkategorie und umfasst Erwerbsinaktive. 

Überdurchschnittlich hohes Arbeitslosigkeitsrisiko in der Beherbergung und Gastronomie 

Das Risiko der Grundgesamtheit (unselbständig Beschäftigte am Stichtag 29. Februar 2020), 
Ende April 2020 arbeitslos zu sein, lag bei 5,1%. Das Arbeitslosigkeitsrisiko differiert jedoch deut
lich zwischen den Branchen (Abbildung 8): Relativ die meisten Beschäftigten verloren ihren Job 
in der Beherbergung und Gastronomie (30,9%), danach folgen mit Abstand die sonstigen 
Dienstleistungen (Sektor STU: 9,4%) sowie drei Branchen mit ähnlich hohem Arbeitslosigkeitsri
siko: der Verkehrssektor (Sektor H: 6,7%), die Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung (Sek
tor R: 6,5%) sowie die wirtschaftlichen Dienstleistungen (Sektor MN: 6,3%).  

Zwar sinkt im Beherbergungs- und Gaststättenwesen jedes Jahr am Ende der Wintersaison 
(März bzw. April) die Beschäftigung während Arbeitslosigkeit und Erwerbsinaktivität zunehmen; 
die pandemiebedingte Entwicklung unterscheidet sich jedoch grundlegend vom Vorkrisen
jahr. Waren im April 2019 von den am 28. Februar 2019 in der Beherbergung und Gastronomie 
unselbständig Beschäftigten 9,0% arbeitslos und 13,1% erwerbsinaktiv, verdreifachte sich der 
Arbeitslosenanteil (30,9%) ein Jahr später in der Vergleichsgruppe27); jener der Erwerbsinaktiven 
stieg auf 18,1%. Nur 50,9% der am 29. Februar 2020 in der Beherbergung und Gastronomie 

 
27) Vergleichsgruppe: alle am 29. 2. 2020 unselbständig Beschäftigten in der Beherbergung und Gastronomie; Erwerbs
status per 30. 4. 2020.  
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unselbständig Beschäftigten behielten ihren Job; ein Jahr zuvor betrug der Vergleichswert 
noch 77,9%.  

Abbildung 8: Zweimonatige Nachkarriere der am 29. Februar 2020 unselbständig 
Beschäftigten nach Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Grundgesamtheit der am Stichtag 29. 2, 2020 unselbständig Beschäf
tigten. Nachkarriere am Stichtag 30. 4. 2020. AL/SC/LS: Arbeitslosigkeit und Schulungsteilnahmen (einschließlich Lehr
stellensuchende). Sonstige bildet eine Restkategorie und umfasst Erwerbsinaktive. AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: 
Warenherstellung; DE: Energie, Wasser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lage
rei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Woh
nungswesen; MN: wirtschaftliche Dienstleistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, 
Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 

Interessant ist das Bild im Bauwesen: 4,0% der am 29. Februar 2020 unselbständig Beschäftigten 
im Bauwesen waren zwei Monate später arbeitslos, weitere 2,6% erwerbsinaktiv. Damit liegen 
Arbeitslosigkeits- und Erwerbsinaktivitätsrisiko unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. 
Über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt im Bauwesen das Arbeitslosigkeitsrisiko al
lerdings in der einmonatigen Nachbetrachtung (31. März 2020, Bau 7,2% und Gesamtwirtschaft 
4,3%). Somit stabilisierte sich nach einer kurzen Phase hoher Unsicherheit die Beschäftigung im 
Bauwesen relativ rasch, wie auch die publizierten Zahlen des DVSV belegen – bereits im 
Juni 2020 arbeiteten im Bauwesen mehr Arbeitskräfte als vor der Krise (Juni 2019). 

Gleichzeitig gibt es Branchen, die ihren Beschäftigungsstand unterdurchschnittlich angepasst 
haben und das Instrument der Kurzarbeit wenig genutzt haben. Zu diesen höchstens geringfü
gig von der Krise getroffenen oder auf andere Krisenbewältigungsstrategien zurückgreifenden 
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Sektoren zählen die öffentlichkeitsnahen Dienstleistungen28) (Sektor OPQ: 87,5% ohne Kurzar
beit in Beschäftigung), die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und das Grundstücks- 
und Wohnungswesen (Sektor KL: 85,4%) sowie die Energie- und Wasserversorgung (Sektor DE: 
85,4%). Es sind dies Branchen mit einer tendenziell älteren, stabil beschäftigten Belegschaft und 
einem hohen Anteil an Beamt:innen oder Vertragsbediensteten. Überdurchschnittlich hohe 
Anteile an Beschäftigten ohne Kurzarbeit finden sich weiters im IKT-Sektor (Sektor J: 74,1%) sowie 
der Land- und Forstwirtschaft und dem Bergbau (Sektor AB: 74,9%). 

Höheres Arbeitslosigkeitsrisiko von Arbeiter:innen und freien Dienstnehmer:innen 

Da das Arbeitslosigkeitsrisiko nicht über alle Branchen gleichverteilt ist, schlagen sich sektorale 
Charakteristika der Beschäftigungsstruktur im Arbeitslosigkeitsrisiko von Beschäftigungsgruppen 
nieder (Abbildung 9). So war etwa am Beginn der COVID-19-Pandemie besonders die Gruppe 
der Arbeiter:innen von Arbeitslosigkeit betroffen: Unter den am 29. Februar 2020 unselbständig 
Beschäftigten waren 10,5% zwei Monate später arbeitslos, ein doppelt so hoher Anteil gegen
über dem Durchschnitt in der Gesamtwirtschaft (5,1%).  

Einerseits ist die höhere Betroffenheit dem Umstand geschuldet, dass Arbeiter:innen stark im 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen, wo das Arbeitslosigkeitsrisiko überdurchschnittlich 
hoch war, vertreten sind. Andererseits begünstigt der im Vergleich zu Angestellten schwächere 
Kündigungsschutz von Arbeiter:innen das Arbeitslosigkeitsrisiko der Gruppe. Eine Angleichung 
der Kündigungsfristen und -termine zwischen Arbeiter:innen und Angestellten erfolgte mit 1. Ok
tober 2021, dem zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie. Bis zu diesem Stichtag konnten Arbei
ter:innen innerhalb von 14 Tagen gekündigt werden29), bei Angestellten richtet sich (nach wie 
vor) die Kündigungsfrist nach der Unternehmenszugehörigkeitsdauer und beträgt zwischen 
sechs Wochen und fünf Monaten. Außerdem gab es vor der Angleichung keine gesetzlichen 
Kündigungstermine für Arbeiter:innen; somit konnten Arbeiter:innen unter Einhaltung der Kün
digungsfrist an jedem Wochentag gekündigt werden30). Bei Angestellten gibt es zwischen vier 
(per Gesetz) und 24 (per Dienstvertrag) Kündigungstermine im Jahr. 

 

 
28)  Nicht förderbar waren Bund, Bundesländer, Gemeinden und Gemeindeverbände, sonstige juristische Personen öf
fentlichen Rechts, ausgenommen jene, die wesentliche Teile ihrer Kosten über Leistungsentgelte finanzieren und am 
Wirtschaftsleben teilnehmen (siehe auch Kapitel 2.4).  
29)  Zeitspanne zwischen dem Aussprechen der Kündigung und dem Ende des Dienstverhältnisses. Die Kündigungsfrist 
konnte per Kollektivvertrag verkürzt oder verlängert werden. 
30)  Abweichende Regelungen in den Kollektivverträgen waren möglich.  
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Abbildung 9: Zweimonatige Nachkarriere der am 29. Februar 2020 unselbständig 
Beschäftigten nach Personen- und Beschäftigungsmerkmalen 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Grundgesamtheit der am Stichtag 29. 2. 2020 unselbständig Beschäf
tigten. Nachkarriere am Stichtag 30. 4. 2020. AL/SC/LS: Arbeitslosigkeit und Schulungsteilnahmen (einschließlich Lehr
stellensuchende). Sonstige bildet eine Restkategorie und umfasst Erwerbsinaktive. AN: Angestellte, AR: Arbeiter:innen, 
BE/VB: Beamt:innen und Vertragsbedienstete, FD: freie Dienstnehmer:innen, LE: Lehrlinge.  
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Ein ähnlich hohes Arbeitslosigkeitsrisiko wie Arbeiter:innen (10,5%) haben freie Dienstnehmer:in
nen (9,6%). Im Frühjahr 2020 galten bei freien Dienstnehmer:innen die individuell vereinbarten 
Kündigungsfristen (Grundsatz der Vertragsfreiheit). Seit 1. Oktober 2021 sind die Kündigungsbe
stimmungen der freien Dienstnehmer:innen an jene der Angestellten angepasst. Noch höher 
als das Arbeitslosigkeitsrisiko ist bei freien Dienstnehmerinnen allerdings das Erwerbsinaktivitäts
risiko (14,0% versus 3,3% in der Gesamtwirtschaft). Auffallend gering ist zudem der Anteil an 
Beschäftigten, die in Kurzarbeit geschickt wurden (5,1% versus 28,4% in der Gesamtwirtschaft). 

Arbeitslosigkeitsrisiko sinkt mit dem Alter und der Unternehmenszugehörigkeitsdauer 

Das Risiko, arbeitslos oder erwerbsinaktiv zu werden, sinkt mit dem Alter. Anders formuliert: Je 
älter die Beschäftigten, desto weniger wahrscheinlich haben sie am Beginn der COVID-19-
Pandemie ihre Beschäftigung verloren. Außerdem: Je älter die Beschäftigten, desto höher war 
am Beginn der Pandemie die Wahrscheinlichkeit, ohne Kurzarbeit weiterbeschäftigt zu bleiben. 
Hintergrund dieser beobachteten Heterogenität dürften zum einen Branchencharakteristika 
sein: Im mit hohen Arbeitslosigkeitsrisiko behafteten Beherbergungs- und Gaststättenwesen ist 
die Belegschaft relativ jung, in Branchen, die kaum von der Krise betroffen waren (öffentlich
keitsnahe Dienstleistungen, Energie- und Wasserversorgung, Finanz- und Versicherungsdienst
leistungen sowie Grundstücks- und Wohnungswesen), ist das Durchschnittsalter dagegen rela
tiv hoch. Zum anderen haben junge Arbeitskräfte typischerweise eine geringere Unterneh
menszugehörigkeitsdauer und damit weniger betriebsspezifisches Wissen sowie kürzere Kündi
gungsfristen31), weshalb sie im Falle eines Personalabbaus oftmals als erstes den Arbeitsplatz 
verlieren. Untermauert wird dies vom Arbeitslosigkeits- bzw. Erwerbsinaktivitätsrisiko nach Unter
nehmenszugehörigkeitsdauer. Bis zu einer Beschäftigungsdauer von maximal 180 Tagen be
trägt das Risiko, die Beschäftigung zu verlieren, rund 72%. Ab einer Unternehmenszugehörig
keitsdauer von 181 bis 365 Tagen sinkt das Risiko markant auf 26,7% ab, bei einer ein- bis zwei
jährigen Unternehmenszugehörigkeitsdauer auf 15,3% und für Beschäftigte mit mehr als 
zwei Jahren Unternehmenszugehörigkeit auf 2,5%. Keine nennenswerte Heterogenität im Er
werbsstatus zeigt sich nach Geschlecht. 

4.2.2 Take-up-Rate der Kurzarbeit und Struktur der Kurzarbeitenden 

Während bei der Stichtagsbetrachtung (vgl. Kapitel 4.2.1) die krisenbedingten, kurzfristigen Ar
beitsmarktfolgen der unselbständig Beschäftigten am Beginn der COVID-19-Pandemie im Fo
kus standen, wird im Folgenden die Struktur der Kurzarbeitenden nach Personen- und Beschäf
tigungsmerkmalen im Zeitraum von März 2020 bis Juni 2022, unterteilt nach Kurzarbeitsphase, 
näher beleuchtet. Der Blick auf die Take-up-Rate soll zeigen, ob und wenn ja, welche Gruppen 
in welcher Phase unter den Kurzarbeitenden überrepräsentiert waren. Gesamtwirtschaftlich fiel 
die Take-up-Rate in Phase 1 (März bis Juni 2020) am höchsten aus, mit durchschnittlich 20% der 

 
31)  Die Kündigungsfristen steigen mit den Dienstjahren im Unternehmen. Dies bedeutet, dass mit der Anzahl der Dienst
jahre die Zeit zwischen Kündigung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses steigt, mit entsprechend höheren Kosten 
für den:die Arbeitgeber:in. Da typischerweise ältere Beschäftigte eine längere Unternehmenszugehörigkeit aufweisen 
als jüngere Beschäftigte, sind die Kündigungskosten älterer Beschäftigter tendenziell höher als die von jüngeren Be
schäftigten.  
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Beschäftigten in Kurzarbeit pro Monat in Phase 1. Begünstigt wurde die breite Inanspruch
nahme des Instruments in dieser Phase durch die hohe Unsicherheit am Beginn der COVID-19-
Pandemie. In den folgenden Phasen fiel die durchschnittliche monatliche Take-up-Rate deut
lich geringer aus – teilweise, weil das Pandemiegeschehen und der Impffortschritt eine Locke
rung der restriktiven Maßnahmen ermöglichten, teilweise, weil es zu Lerneffekten im Umgang 
mit der Pandemie kam.  

Überdurchschnittlich hohe Inanspruchnahme in der Beherbergung und Gastronomie sowie in 
der Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Sektoral betrachtet32) haben zwei Branchen überdurchschnittlich viele Beschäftigte in Kurzar
beit geschickt: die Beherbergung und Gastronomie (Sektor I) und die Branche Kunst, Unterhal
tung und Erholung (Sektor R). In allen fünf Phasen war die durchschnittliche monatliche 
Take-up-Rate der Kurzarbeit in diesen beiden Branchen mehr als doppelt so hoch wie der ge
samtwirtschaftliche Durchschnitt; die Take-up-Rate in der Beherbergung und Gastronomie war 
zudem in jeder der fünf Phasen die höchste unter allen Branchen. Es sind zugleich zwei Bran
chen, die von den behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie un
mittelbar betroffen waren und die zeitweise ihre Geschäftstätigkeit komplett einstellen muss
ten. Die außergewöhnlich hohe Inanspruchnahme zeigt sich insbesondere in den Phasen 3 
(Oktober 2020 bis März 2021), 4 (April 2021 bis Juni 2021) und 5 (Juli 2021 bis Juni 2022), mit 
Take-up-Raten, die in der Beherbergung und Gastronomie rund das Siebenfache des gesamt
wirtschaftlichen Durchschnitts betragen haben und in der Branche Kunst, Unterhaltung und 
Erholung rund das Vierfache (Abbildung 10).  

Darüber hinaus gibt es Branchen, die in einzelnen Phasen überdurchschnittlich viele Beschäf
tigte in Kurzarbeit geschickt haben. Es sind dies der Handel (Sektor G) und die sonstigen Dienst
leistungen (Sektor STU), die – mit Ausnahme der Phase 2 (Juli bis September 2020) – eine über
durchschnittlich hohe Take-up-Rate aufweisen. Auch diese beiden Branchen waren von be
hördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie betroffen, allerdings inner
halb der Branche sehr unterschiedlich. So verzeichneten der systemrelevante Lebensmittelhan
del sowie der Versand- und Internet-Einzelhandel ein massives Umsatz- und Beschäftigungsplus 
(Huber et al., 2022), während andere Teilbereiche des Handels Einbußen erlitten. Der Verkehrs
sektor (Sektor H) weist demgegenüber erst ab Phase 2 (ab Juli 2020) eine überdurchschnittlich 
hohe Take-up-Rate auf, in Phase 5 sogar eine deutlich überdurchschnittliche (4,2% versus 2,0% 
im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt). Die Warenherstellung (Sektor C) wiederum schickte 
nur in den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie (Phase 1 und 2), als es zu Unterbrechungen 
der Transportwege und Verzögerungen in den Logistikketten kam, überdurchschnittlich viele 
Mitarbeiter:innen in Kurzarbeit; in Phase 3 bis 5 lag die Inanspruchnahme unter dem gesamt
wirtschaftlichen Durchschnitt. Die in diesen Phasen verhängten Maßnahmen zur Pandemieein
dämmung trafen die Warenherstellung weniger stark.  

 
32)  Für eine Darstellung der Entwicklung der Take-Up Rate und der absoluten Zahl an Kurzarbeitenden je Monat siehe 
Kapitel 4.1.  
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Gemessen an der durchschnittlichen monatlichen Take-up-Rate der Kurzarbeit je Phase waren 
Beschäftigte der Land- und Forstwirtschaft und des Bergbau (Sektoren AB), der Energie- und 
Wasserversorgung (Sektoren DE), des Bauwesens (Sektor F), der Finanz- und Versicherungs
dienstleistungen und des Grundstücks- und Wohnungswesens (Sektor KL) sowie der öffentlichen 
Verwaltung, des Unterrichts- und Gesundheitswesen (Sektoren OPQ) in allen Phasen unterre
präsentiert. Sie waren nicht bzw. weniger stark von den behördlichen Maßnahmen zur Eindäm
mung der COVD-19-Pandemie betroffen oder profitierten sogar von einer höheren Nachfrage 
während der Pandemie und weiteten ihren Beschäftigungsstand aus. 

Abbildung 10: Verteilung der Kurzarbeitenden und der Take-up-Rate je Phase nach Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Durchschnittliche monatliche Take-up-Rate für Kurzarbeit in Klammer: 
Anteil der Kurzarbeitenden an allen Beschäftigten der Branche (monatlicher Durchschnitt je Phase). USB: unselbstän
dige Beschäftigung. AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Wasser; F: Bauwesen; G: Handel, 
Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: IKT-Sektor; KL: Finanz-
/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienstleistungen; OPQ: öf
fentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. Die blaue Linie 
gibt den Beschäftigungsanteil in der Gesamtwirtschaft an, der grüne Balken den Anteil der Kurzarbeitenden in der 
Gesamtwirtschaft. 

Aufgrund der Branchengröße kamen die meisten Beschäftigten in Kurzarbeit in Phase 1 aus der 
Warenherstellung (durchschnittlich 170.100 pro Monat bzw. 24,5%) und dem Handel (durch
schnittlich 159.900 pro Monat bzw. 23,1%), in Phase 2 mit Abstand am meisten aus der Waren
herstellung (durchschnittlich 92.400 pro Monat bzw. 33,4%). Wenngleich die Take-up-Rate der 
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Kurzarbeit in der Warenherstellung ab Phase 3 unterdurchschnittlich ausfällt, kam absolut be
trachtet immer noch ein beachtlicher Anteil der Kurzarbeitenden aus der Warenherstellung: in 
Phase 3 durchschnittlich 41.500 Kurzarbeitende pro Monat (12,4% aller Kurzarbeitenden), in 
Phase 4 durchschnittlich 25.500 pro Monat (10,4% aller Kurzarbeitenden) und in Phase 5 durch
schnittlich 9.100 pro Monat (12,5% aller Kurzarbeitenden).  

In Phase 3 konzentrierten sich die meisten Kurzarbeitenden auf die Beherbergung und Gastro
nomie (durchschnittlich 97.300 pro Monat) und den Handel (durchschnittlich 86.900 pro Monat) 
– zusammen betrachtet stellen die beiden Branchen mehr als die Hälfte aller Kurzarbeitenden 
(55,5%) in Phase 3. Ab Phase 4 dominierte deutlich die Beherbergung und Gastronomie; mehr 
als ein Drittel aller Kurzarbeitenden der Phasen 4 und 5 arbeiten in dieser Branche. Im Handel 
ging dagegen die Inanspruchnahme in Phase 4 und 5 zurück. 

Sektorale Inanspruchnahme prägt die Struktur der Kurzarbeitenden  

Die Struktur der Beschäftigten differiert zwischen den Branchen. Dies betrifft insbesondere den 
Anteil an Angestellten und Arbeiter:innen, die Alters- und Geschlechtsstruktur der Beschäftigten 
und ihre Unternehmenszugehörigkeitsdauer. Da Kurzarbeit nicht von allen Branchen im selben 
Ausmaß genutzt wird, schlägt sich die Belegschaftsstruktur der Branchen mit starker Nutzung in 
der Struktur der Kurzarbeitenden nieder (Abbildung 11).  

In Phase 1 und 2 (März bis September 2020) waren absolut betrachtet mehr Männer als Frauen 
in Kurzarbeit, in Phase 3 bis 5 (Oktober 2020 bis Juni 2022) mehr Frauen als Männer. Die höhere 
Zahl an Männern in Phase 1 und 2 bedeutet jedoch nicht, dass Männer überproportional häufig 
in Kurzarbeit geschickt wurden. Im Gegenteil: Die geschlechtsspezifische Take-up-Rate ent
spricht in Phase 1 und 2 der gesamtwirtschaftlichen. Prozentuell wurden gleich viele Männer 
wie Frauen in Kurzarbeit geschickt, nämlich jeweils 20% in Phase 1 und 7,8% der Männer bzw. 
7,5% der Frauen in Phase 2. In Phase 3 und 4 waren Frauen unter den Kurzarbeitenden jedoch 
überrepräsentiert: In Phase 3 wurden durchschnittlich pro Monat 11,2% aller beschäftigten 
Frauen in Kurzarbeit geschickt, aber nur 7,9% aller beschäftigten Männer, in Phase 4 waren es 
8,4% der beschäftigten Frauen und 5,4% der beschäftigten Männer. 

Der Großteil der Kurzarbeitenden fällt in die Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen, und zwar in 
allen Phasen (jeweils über 60%). Bei Berücksichtigung der altersspezifischen Besetzung der Be
schäftigung sind 25- bis 49-Jährige in Phase 1 und 2 leicht überrepräsentiert. Beschäftigte der 
Altersgruppe 50+ sind dagegen unter den Kurzarbeitenden – mit Ausnahme von Phase 5 – un
terrepräsentiert. Dies bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass Ältere stattdessen ihren 
Job verloren haben. Sie waren, wie der Stichtagsvergleich (siehe Kapitel 4.2.1) zeigt, häufiger 
als andere Altersgruppen ohne Kurzarbeit weiter in Beschäftigung. Ausschlaggebend dürfte 
die unterschiedliche sektorale Pandemiebetroffenheit sein, die unter den Branchen mit einem 
hohen Durchschnittsalter der Belegschaft tendenziell gering war (wie etwa in den öffentlich
keitsnahen Dienstleistungen, im Finanz-, Versicherungs-, Grundstücks- und Wohnungswesen o
der in der Branche Energie- und Wassererzeugung). 
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Abbildung 11: Verteilung der Kurzarbeitenden und der Take-up-Rate je Phase nach Personen- 
und Beschäftigungsmerkmalen  

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Durchschnittliche monatliche Take-up-Rate für Kurzarbeit; in Klam
mer: Anteil der Kurzarbeitenden an allen Beschäftigten der entsprechenden Kategorie (monatlicher Durchschnitt je 
Phase). USB: unselbständige Beschäftigung. AN: Angestellte, AR: Arbeiter:innen, BE/VB: Beamt:innen und Vertragsbe
dienstete, FD: freie Dienstnehmer:innen, LE: Lehrlinge. Die blaue Linie gibt den Beschäftigungsanteil in der Gesamt
wirtschaft an, der grüne Balken den Anteil der Kurzarbeitenden in der Gesamtwirtschaft. 

Während Ältere tendenziell unter den Kurzarbeitenden über alle Phasen hinweg unterreprä
sentiert waren, waren Jüngere in den Lockdown-Phasen (1, 3 und 4) überrepräsentiert33). In 
Phase 1 waren 24,9% aller unter 25-jährigen Beschäftigten in Kurzarbeit (Gesamtwirtschaft 20%), 
in Phase 3 betrug der Anteil 11,3% (Gesamtwirtschaft 9,4%), in Phase 4 7,4% (Gesamtwirtschaft 

 
33) In Phase 5 entsprach die Take-up-Rate der Kurzarbeit aller Altersgruppen in etwa der gesamtwirtschaftlichen Take-
up-Rate.  
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6,8%). Daraus ergibt sich auch ein insgesamt geringeres Durchschnittsalter der Kurzarbeitenden 
im Vergleich zur Beschäftigung insgesamt34). 

Neben dem Alter und dem Geschlecht der Beschäftigten ist ihr sozialrechtlicher Beschäfti
gungsstatus ein Unterscheidungsmerkmal: Unterschieden wird zwischen Angestellten, Arbei
ter:innen, Beamt:innen bzw. Vertragsbediensteten, freien Dienstnehmer:innen und Lehrlingen. 
Unter den Kurzarbeitenden dominieren in den COVID-19-Kurzarbeitsphase 1 und 2 (März bis 
September 2020) die Angestellten; sie stellen mehr als die Hälfte der Kurzarbeitenden (56%). Ab 
Phase 3 sind absolut betrachtet mehr Arbeiter:innen als Angestellte in Kurzarbeit (Anteil Arbei
ter:innen in Phase 3 51,7%, in Phase 4 54,8% und in Phase 5 56,5%).  

Werden die Kurzarbeitenden nach sozialrechtlichen Status allerdings in Relation zur Beschäfti
gung gesetzt, zeigt sich, dass Angestellte unter den Kurzarbeitenden in allen Phasen unterre
präsentiert waren und Arbeiter:innen überrepräsentiert: In Phase 1 waren 24,6% aller beschäf
tigten Arbeiter:innen in Kurzarbeit, unter den Angestellten nur 18,7%. Und auch in den nachfol
genden Phasen lag die Take-up-Rate der Arbeiter:innen stets über der gesamtwirtschaftlichen. 
Kaum genutzt wurde Kurzarbeit für die Gruppe der Beamt:innen und Vertragsbediensteten35); 
diese Gruppe blieb – wie die Stichtagsdarstellung gezeigt hat (siehe Kapitel 4.2.1) – vielfach 
ohne Kurzarbeit in Beschäftigung. Freie Dienstnehmer:innen verloren entweder im Zuge der 
COVID-19-Pandemie ihren Job oder blieben ohne Kurzarbeit in Beschäftigung; Kurzarbeit 
wurde vergleichsweise selten genutzt, wie auch die Take-up-Rate zwischen 0,1% (Phase 5) und 
1,1% (Phase 1) zeigt. Lehrlinge waren unter den Kurzarbeitenden nur in Phase 1 überrepräsen
tiert. 

Neben dem sozialrechtlichen Status lassen sich Beschäftigungsverhältnisse danach unterschei
den, wie lange sie bereits aufrecht sind. Gesamtwirtschaftlich betrachtet sind rund drei Viertel 
der Beschäftigten seit länger als einem Jahr durchgängig im selben Unternehmen in Beschäf
tigung36). Wie die Stichtagsauswertung bereits gezeigt hat, wurden vor allem jene Beschäftigte 
gekündigt, deren Beschäftigungsverhältnis erst eine kurze Zeit aufrecht war. Beschäftigte mit 
geringer Unternehmenszugehörigkeitsdauer sind unter den Kurzarbeitenden unterrepräsentiert; 
überrepräsentiert sind Beschäftigte, die seit mindestens einem halben Jahr und bis zu zwei 
Jahre beim selben Unternehmen beschäftigt sind. Bei Beschäftigten mit einer längeren Unter
nehmenszugehörigkeitsdauer entspricht die Take-up-Rate der Kurzarbeit der gesamtwirtschaft
lichen. 

Die sektoral unterschiedliche Inanspruchnahme schlägt sich deutlich in der Einkommensvertei
lung der Kurzarbeitenden wieder. Beschäftigte der Einkommensgruppen zwischen 800 € und 
1.999 € pro Monat (Beitragsgrundlagen laut DVSV) sind in allen Phasen überrepräsentiert, 

 
34)  Der Unterschied beträgt zwischen 1,5 Jahre in Phase 1 und 0,4 Jahre in Phase 5.  
35)  Juristische Personen öffentlichen Rechts waren nur dann förderbar, wenn sie wesentliche Teile ihrer Kosten über 
Leistungsentgelte finanzierten und am Wirtschaftsleben teilnahmen. Dies erklärt den geringen Anteil an Beamt:innen 
und Vertragsbediensteten.   
36)  Die Auswertung der Beschäftigungsstabilität bezieht sich auf die Dienstgeberkontonummer des Beschäftigungsver
hältnisses. Ein Job-to-Job-Wechsel innerhalb desselben Unternehmens wird auch als Beschäftigungsbeendigung und 
Beschäftigungsneuaufnahme gewertet, wenn sich die Dienstgeberkontonummer ändert (die ID_URS jedoch unverän
dert bleibt).  
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während Beschäftigte mit höheren Einkommen unterrepräsentiert sind. Außerdem sinkt die 
Take-up-Rate tendenziell in allen Phasen mit dem Einkommen (Abbildung 12). 

Abbildung 12: Verteilung der Kurzarbeitenden und der Take-up-Rate je Phase nach 
Einkommen 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Durchschnittliche monatliche Take-up-Rate für Kurzarbeit; in Klam
mer: Anteil der Kurzarbeitenden an allen Beschäftigten der entsprechenden Einkommensgruppe (monatlicher Durch
schnitt je Phase); monatliche Beitragsgrundlage laut DVSV. USB: unselbständige Beschäftigung. Die blaue Linie gibt 
den Beschäftigungsanteil in der Gesamtwirtschaft an, der grüne Balken den Anteil der Kurzarbeitenden in der Ge
samtwirtschaft. 

4.2.3 Bezug von Weiterbildungsförderung während Kurzarbeit 

Betriebliche Weiterbildung ist ein wichtiger Ansatz, um die Qualifikationen der Belegschaften 
an den technischen und organisatorischen Wandel anzupassen, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten oder zu erhöhen und den betrieblichen Fachkräftebedarf zu decken. Theoretisch bie
ten sich wirtschaftlich schwierige Zeiten für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen an, da die 
Opportunitätskosten der betrieblichen Weiterbildung infolge der nicht voll ausgelasteten Ka
pazitäten im Unternehmen gering sind. Gleichzeitig ist jedoch auch die Kostenbelastung in wirt
schaftlich schwierigen Zeiten hoch; finanzielle Engpässe, aber auch die Unsicherheit über den 
Fortbestand des Unternehmens können der betrieblichen Weiterbildung entgegenstehen. Um 
die zeitlichen Freiräume während der Kurzarbeit für betriebliche Weiterbildung zu nutzen und 
die Kostenbelastung der Unternehmen zu dämpfen, können Weiterbildungskosten staatlich 
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gefördert werden. In Österreich bietet das AMS mit der Schulungskostenbeihilfe für Beschäftigte 
in Kurzarbeit (SfK) hierfür ein Instrument an. Ab Oktober 2020 mussten Beschäftigte in Kurzarbeit 
an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, sofern diese vom Unternehmen angeboten wur
den. Unternehmen erhielten die Beihilfe für Schulungen im Kurzarbeitszeitraum mit einer Min
destdauer von 16 Maßnahmenstunden und einer überbetrieblichen Verwertbarkeit: 40% der 
Kosten mussten die Unternehmen selbst tragen; attraktiviert wurde das Instrument mit 1. Jänner 
2021 mit einer Senkung der Kostenbeteiligung auf 25%. 

Empirische Studien für Deutschland zeigen, dass in Krisenzeiten die Weiterbildungsbereitschaft 
der Unternehmen sinkt. Bellmann et al. (2014) zufolge ging in Deutschland während der Finanz
markt- und Wirtschaftskrise 2008/09 die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt zurück, unabhän
gig von der Krisenbetroffenheit der Unternehmen. Allerdings fiel der Rückgang in jenen Unter
nehmen stärker aus, die direkt von der Krise betroffen waren. Noch wesentlich stärker war der 
Einbruch der betrieblichen Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland im ersten Jahr der 
COVID-19-Pandemie (Bellmann et al., 2022; Jost & Leber, 2021). Auch hier zeigt sich, dass der 
Rückgang stärker in jenen Branchen ausfiel, die besonders von der Krise bzw. den Maßnahmen 
der Pandemieeindämmung betroffenen waren. Als Gründe geben Unternehmen vor allem die 
geltenden Kontaktbeschränkungen an, aber auch beispielsweise das Fehlen von Lehrkräften, 
die Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Geschäftstätigkeit sowie die Kostenbelastung 
bzw. finanzielle Engpässe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.  

Geringe Inanspruchnahme der SfK-Weiterbildungsförderung während Kurzarbeit 

In Österreich war im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie ein Rückgang der betrieblichen Wei
terbildung beobachtbar: Die Auswertung der alle fünf Jahre stattfindenden Erhebung über die 
betriebliche Weiterbildung (Continuing Vocational Training Survey, CVTS) zeigt für das jüngste 
Erhebungsjahr 2020 einen deutlich geringeren Anteil weiterbildungsaktiver Unternehmen als 
2015 und eine deutlich gesunkene Teilnahmequote der Beschäftigten an Weiterbildungskursen 
(Stöger et al., 2023). In dieses Bild passt auch die geringe Inanspruchnahme der Schulungsbei
hilfe während der Kurzarbeit: Am höchsten war die Inanspruchnahme im Februar 2021 
und März 2021 mit 2.500 respektive 3.300 Teilnehmenden. In Phase 5 (d. h. ab Juli 2021) wurde 
die Förderung kaum noch genutzt (d. h. ab Juli 2021) (Abbildung 13). Auch in Deutschland 
spielte die Weiterbildung während der Kurzarbeit nur eine geringe Rolle (Bellmann et al., 2020). 
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Abbildung 13: Inanspruchnahme der Beihilfe zu den Schulungskosten für Kurzarbeitende (SfK) 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Durchschnittliche Zahl an Beschäftigten mit SfK im Monat (mindestens 
ein Tag), gewichtet mit den Beschäftigungstagen im Monat. 

Während der Kurzarbeit nutzten Unternehmen die Weiterbildungsförderung SfK vor allem für 
kurze Qualifizierungen. Die mediane Dauer einer Schulung betrug acht Tage. Der Blick auf die 
Verteilung der Förderdauern zeigt, dass kurze Schulungen dominieren: Knapp die Hälfte aller 
Förderepisoden (46,1%) dauerten maximal fünf Tage; am häufigsten betrug die Förderdauer 
zwei Tage (22,6%), gefolgt von drei Tagen (10,6%). Knapp ein Viertel aller Förderfälle (23,2%) 
dauerte mindestens 31 Tage. 

Der Großteil der Beschäftigten mit Weiterbildungsförderung SfK wurde während der Kurzarbeit 
einmal in eine geförderte Schulung geschickt (54,8%), ein knappes Viertel (23,6%) immerhin 
zweimal und 12,1% der Beschäftigten wiesen drei geförderte Weiterbildungsepisoden während 
der Kurzarbeit auf.  

Weiterbildungsteilnehmende sind männlich, Angestellte, im Haupterwerbsalter und mehr als 
zwei Jahre im Unternehmen 

Nicht alle Unternehmen nutzen Weiterbildungsmöglichkeiten für ihre Beschäftigten. Ein wichti
ger Einflussfaktor auf die Bildungsaktivität ist die Unternehmensgröße: Je größer das Unterneh
men, desto höher die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme, wie auch aktuelle Zahlen aus 
2020 zur betrieblichen Weiterbildung in Österreich belegen (Stöger et al., 2023). Auch sektoral 
gibt es Unterschiede in der Weiterbildungsquote der Unternehmen, mit höheren Quoten in wis
sensintensiven Branchen wie etwa Finanzdienstleistungen sowie der Branche Information und 
Kommunikation und geringeren Quoten im produzierenden Bereich, z. B. im Bauwesen, sowie 
im Gastgewerbe und Verkehrswesen. Die Weiterbildungsneigung der Unternehmen ist somit 
nicht gleichverteilt. 
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Abbildung 14: Vergleich der Struktur der Weiterbildungsteilnehmenden und der 
Kurzarbeitenden 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Struktur aller Kurzarbeitenden (KUA) versus Struktur der Teilnehmen
den in Schulung während Kurzarbeit (SfK; gewichtet mit den Beschäftigungstagen je Monat). AB: Landwirt
schaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Wasser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von 
KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, 
Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienstleistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; 
R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 
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Auch in weiterbildungsaffinen Unternehmen haben nicht alle Beschäftigten den gleichen Zu
gang zu betrieblicher Weiterbildung. Als wichtige Determinanten werden in der Literatur das 
Alter und das Qualifikationsniveau der Beschäftigten genannt: Ältere und gering Qualifizierte 
sind unterrepräsentiert, Jüngere und gut Qualifizierte überrepräsentiert. Weiters spielt der Be
schäftigungsstatus (Leiharbeitskraft, befristete Beschäftigung, Arbeitszeitausmaß) eine wesent
liche Rolle. In der von Statistik Austria durchgeführten Analyse der betrieblichen Weiterbildungs
beteiligung 2020 in Österreich zeigen sich zudem geschlechtsspezifische Unterschiede, wonach 
Männer häufiger an betrieblicher Weiterbildung teilnehmen als Frauen (Stöger et al., 2023). 

Wie die Gegenüberstellung der Struktur der Schulungsteilnehmenden (SfK) mit der Struktur aller 
Kurzarbeitenden (Abbildung 14) zeigt, waren Kurzarbeitende männlichen Geschlechts, mit An
gestelltenstatus, im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre) und mit einer mindestens zweijährigen 
Unternehmenszugehörigkeit unter den SfK-Schulungsteilnehmenden überrepräsentiert. Sekt
oral überrepräsentiert waren unter den SfK-Schulungsteilnehmenden Kurzarbeitende im Ver
kehrssektor (Sektor H), der Beherbergung und Gastronomie (Sektor I), den wirtschaftlichen 
Dienstleistungen (Sektor MN) und der Warenherstellung (Sektor C). 

Unterrepräsentiert waren unter den SfK-Schulungsteilnehmenden insbesondere Kurzarbeitende 
ab 50 Jahren, mit Arbeiter:innenstatus, mit einer kurzen Unternehmenszugehörigkeit (maximal 
sechs Monate) und in den unteren Einkommensgruppen (v. a. 800 bis 1.599 € Monatseinkom
men). Sektoral betrachtet wurde Weiterbildung während Kurzarbeit selten in den Branchen 
Handel (Sektor G), Kunst, Unterhaltung und Erholung (R) sowie den sonstigen Dienstleistungen 
(Sektor STU) genutzt. 

4.2.4 Betroffenheit von Kurzarbeit 

Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit in einzelnen Monaten gibt keine unmittelbare Auskunft 
darüber, welche Beschäftigten wie oft in Kurzarbeit geschickt wurden. Um einen ersten Ein
druck von der Betroffenheit zu bekommen, wird verglichen, für wie viele Beschäftigte zumindest 
in einem Monat COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe bezogen wurde und für wie viele nie. Anhand 
dieser dichotomen Unterscheidung zeigt sich, dass – gemessen an der durchschnittlichen, mo
natlichen Beschäftigung – gesamtwirtschaftlich rund ein Drittel der Beschäftigten Erfahrung mit 
Kurzarbeit gemacht hat.  

Sektoral betrachtet haben wenig Beschäftigte im öffentlichkeitsnahen Bereich (Sektor OPQ: 
8%), in der Energie- und Wasserversorgung (Sektor DE: 12%), in den Finanz- und Versicherungs
dienstleistungen sowie dem Grundstücks- und Wohnungswesen (Sektor KL: 10%) sowie in der 
Land- und Forstwirtschaft (Sektor AB: 15%) Erfahrung mit Kurzarbeit gemacht. Hoch war die Be
troffenheit vor allem im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (Sektor R: 65%) und der Be
herbergung und Gastronomie (Sektor I: 67%) (Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Sektorale Verteilung der Beschäftigung im COVID-19-Zeitraum nach 
Betroffenheit 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Beschäftigte, die nie in Kurzarbeit (KUA) waren versus Beschäftigte, 
die mindestens in einem der 28 Monate im COVID-19-Zeitraum (März 2020 bis Juni 2022) in Kurzarbeit waren. Monatli
che Durchschnittsbeschäftigung im COVID-19-Zeitraum. AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Ener
gie, Wasser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastro
nomie; J: IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftli
che Dienstleistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige 
Dienstleistungen. 

Wesentlich ist zudem die Frage, wie lange Personen in Kurzarbeit waren. Dies lässt sich aus der 
dichotomen Unterscheidung der Kurzarbeitsbetroffenheit nicht ableiten. Hierfür ist in einem 
weiteren Schritt notwendig, unterschiedliche Muster der Inanspruchnahme nach Dauer und 
Lage der Kurzarbeit, mithin Kurzarbeitstypen, zu identifizieren. 

Typologisierung der Beschäftigungsverhältnisse mit Kurzarbeit 

Um die Betroffenheit aus Sicht der unselbständig Beschäftigten darstellen zu können, wurden 
mittels Sequenzanalyse im Datensatz Beschäftigungsverhältnisse (1.369.761 Kombinationen 
von Personen- und Unternehmensnummer) mit ähnlichen Kurzarbeitsverläufen identifiziert und 
anhand von Clusteranalysen charakteristische Gruppen gebildet. Dabei galt eine Person in ei
nem Monat als kurzarbeitend, wenn zumindest an einem Tag im Monat Kurzarbeit abgerech
net wurde. Aufgrund der großen Datenmenge und der damit verbundenen zeitintensiven 
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Rechenleistung wurde die Sequenz- und Clusteranalyse für verschiedene Zufallsstichproben 
gerechnet und in Folge sechs Typen der personenbezogenen Inanspruchnahme codiert: 

Beginner (Typ 1): COVID-19-Kurzarbeit im März 2020 und/oder April 2020 
Kurzzeit (Typ 2): COVID-19-Kurzarbeit nur in Phase 1 und/oder Phase 2 (nicht Typ "Beginner"), 
d. h. im Zeitraum März 2020 bis September 2020 

Lockdown (Typ 3): COVID-19-Kurzarbeit im Lockdown in Phase 1 und Phase 3 (je Lock
downphase mindestens ein Monat); in Summe maximal 13 Monate Kurzarbeit37) 
Langzeit (Typ 4): mindestens 14 von 28 Monaten COVID-19-Kurzarbeit 

Latecomer (Typ 5): nicht in Phase 1 in Kurzarbeit; in Summe maximal 13 Monate Kurzarbeit 

Sonst (Typ 6): Restkategorie 

Jedem Beschäftigungsverhältnis mit zumindest einem Tag COVID-19-Kurzarbeitshilfe-Bezug im 
COVID-19-Zeitraum wurde einer der sechs Kurzarbeitstypen zugewiesen. Wie verteilen sich 
diese Kurzarbeitstypen im Zeitraum März 2020 bis Juni 2022? Gewichtet werden die Kurzarbeits
typen mit den Beschäftigungsmonaten in diesem Zeitraum. Wie in Abbildung 16 ersichtlich, do
minieren Kurzzeit-Typen (41,8%). Alle anderen Typen sind in etwa gleich stark vertreten. 

 
37)  Der Lockdown in Phase 1 war in den Monaten März und April 2020, der Lockdown in Phase 3 war in den Monaten 
November 2020 bis Jänner 2021. 
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Abbildung 16: Verteilung der COVID-19-Kurzarbeit-Personentypen nach Sektoren, gewichtet 
mit ihrer monatlichen Beschäftigung im COVID-19-Zeitraum 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Was
ser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: 
IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienst
leistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 

Sektorale Betroffenheit im COVID-19-Zeitraum 

Einige Sektoren weichen deutlich vom gesamtwirtschaftlichen Muster ab. So ist im Bauwesen 
der Beginner-Typ (43,9%) ähnlich stark wie der Kurzzeit-Typ (42,5%) vertreten. Im Bauwesen 
wurde, wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt, Kurzarbeit vor allem am Beginn 
in Anspruch genommen: Ein Teil der Beschäftigten war lediglich im März und/oder im April 2020 
in Kurzarbeit, ein anderer Teil der Beschäftigten war auch zu einem späteren Zeitpunkt der 
Phase 1 und/oder in den Sommermonaten (Phase 2) in Kurzarbeit38). Kein anderer Sektor hat 
den Einsatz des Instruments der Kurzarbeit so stark auf die ersten zwei Monaten der COVID-19-
Pandemie konzentriert. Höher als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (aber geringer als im 
Bauwesen) ist die Bedeutung des Beginner-Typs außerdem in der Land- und Forstwirtschaft bzw. 
dem Bergbau (Sektor AB: 25,2%) und der Energie- und Wasserversorgung (Sektor DE: 28,0%). 

Im Gegensatz zum Bauwesen haben die Beherbergung und Gastronomie (Sektor I), die Bran
che Kunst, Unterhaltung und Erholung (Sektor R) sowie die Informations- und Kommunikations
branche (Sektor J) kaum COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe ausschließlich am Beginn der COVID-19-

 
38)  Angestellte des Bauwesens, die in Kurzarbeit geschickt wurden, fallen häufiger in die Kategorie "Kurzzeit" (52% versus 
32% aller Angestellten des Bauwesens mit Kurzarbeit in Kategorie "Beginner"). Arbeiter:innen fallen häufiger in die Ka
tegorie "Beginner" (49% versus 38% aller Arbeiter:innen des Bauwesens mit Kurzarbeit in Kategorie "Kurzzeit").   
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Pandemie genutzt. Der Anteil der Beschäftigten mit Kurzarbeit, die lediglich im März und/oder 
April 2020 (Beginner-Typ) COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe bezogen haben, liegt im niedrigen ein
stelligen Bereich (Sektor I: 1%, Sektor J: 4%, Sektor R: 2%).  

Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen (Sektor I) dominierte der Latecomer-Typ (38,4%). 
Dies dürfte vor allem Saisonbetrieben geschuldet sein, die sich im März 2020 mit einem vorzei
tigen Ende der Wintersaison konfrontiert sahen und ihre Belegschaft kündigten. Die Wintersai
son 2020/2021 entfiel vollständig (Fritz, 2021) und in der Wintersaison 2021/2022 wurden Saison
betriebe mit der Saisonstarthilfe finanziell unterstützt. Die Sorge der Tourismusbranche vor Be
ginn der Wintersaison 2021/2022 bestand darin, kein Personal zu finden, da für den Bezug von 
Kurzarbeit mindestens ein vollständig entlohnter Kalendermonat Voraussetzung war. Wäre es 
vor Erreichen der Mindestbeschäftigungsdauer zu einem Lockdown gekommen, hätten die 
Beschäftigten keine Kurzarbeit beziehen können und wären vermutlich gekündigt worden. Mit 
dem Instrument der Saisonstarthilfe, einer Art Eingliederungsbeihilfe, wurde dieses Mindestbe
schäftigungsdauer überbrückt: Saisonstarthilfe konnte für alle Personen beantragt werden, die 
zwischen 3. November 2021 und 12. Dezember 202139) in einem Saisonbetrieb vollversiche
rungspflichtig angestellt wurden. Unternehmen bekamen 65% der Bemessungsgrundlage vom 
AMS refundiert; die Beschäftigten hatten keine Einbußen. Sobald die Voraussetzungen für den 
Bezug von Kurzarbeit erfüllt waren, endete die Saisonstarthilfe und Kurzarbeit konnte beantragt 
werden. Relativ hohe Bedeutung kommt in der Beherbergung und Gastronomie auch der 
Langzeitnutzung von Kurzarbeit mit mindestens 14 Monaten zu (26,6% versus 10,1% in der Ge
samtwirtschaft); dieses Nutzungsverhalten dürfte vor allem von Ganzjahresbetrieben an den 
Tag gelegt worden sein. 

Die Langzeitnutzung war neben dem Beherbergungs- und Gaststättenwesen im Verkehrssektor 
(Sektor H: 24,4%) überdurchschnittlich häufig, ebenso wie im Bereich Kunst, Unterhaltung und 
Erholung (Sektor R: 20,2%) und bei den sonstigen Dienstleistungen (Sektor STU: 17%). Die sonsti
gen Dienstleistungen weisen zudem einen hohen Anteil an Latecomers unter den Beschäftig
ten mit Kurzarbeit auf. 

Deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt die Kurzzeitnutzung im öffentlich
keitsnahen Dienstleistungsbereich (Sektor OPQ), der Energie- und Wasserversorgung (DE), dem 
IKT-Sektor (J) und den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie dem Grundstücks- und 
Wohnungswesen (Sektor KL) mit einem Anteil von mehr als 60% (gesamtwirtschaftlich 41,8%). 
Ebenfalls überdurchschnittlich, aber unter 60% lag die Nutzung der Kurzzeitvariante (Phase 1 
und/oder 2) in der Warenherstellung (Sektor C: 56,9%) und bei den wirtschaftlichen Dienstleis
tungen (Sektor MN: 53,0%).  

 
39)  In Oberösterreich bis 17. 12. 2021, in allen anderen Bundesländern musste die Einstellung bis 12. 12. 2021 erfolgen. 
Eine Beantragung war ab Jänner 2022 möglich. Maximal bezogen werden konnte die Saisonstarthilfe bis 31. 1. 2022 
(spätestens zu diesem Zeitpunkt waren die Voraussetzungen für die Anmeldung zur Kurzarbeit erfüllt).  
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Struktur der Kurzarbeitstypen 

Der Umstand, dass die Kurzarbeitstypen unterschiedlich stark in den Wirtschaftssektoren genutzt 
wurden, schlägt sich auch in der Struktur der Kurzarbeitstypen nieder (Übersicht 1 und Übersicht 
A 3 im Anhang). 

Übersicht 1: Struktur der Kurzarbeitstypen, gewichtet mit der monatlichen Beschäftigung im 
COVID-19-Zeitraum 
Anteile in % 

Beginner 
(Typ1) 

Kurzzeit  
(Typ 2) 

Lockdown  
(Typ 3) 

Langzeit 
(Typ 3) 

Latecomer 
(Typ 4) 

Sonstige 
(Typ 5) 

COVID-19-
Zeitraum 

Geschlecht        
Mann 75 61 44 44 51 61 57 
Frau 25 39 56 56 49 39 43 

Sozialrechtlicher Status  
Angestellte 42 61 58 51 35 49 53 
Arbeiter:innen 57 38 41 48 62 51 46 
Beamte/Vertragsbedienstete 0 0 0 0 0 0 0 
Freie Dienstnehmer:innen 0 0 0 0 0 0 0 
Lehrlinge 1 1 1 0 3 1 1 

Alter        
Bis 24 Jahre 13 9 12 8 16 9 11 
25 bis 49 Jahre 58 61 58 61 61 60 60 
50 Jahre und älter 28 30 30 31 22 31 29 

Unternehmenszugehörigkeitsdauer  
Bis 30 Tage 1 0 0 0 3 0 1 
31 bis 90 Tage 2 1 1 1 10 1 2 
91 bis 180 Tage 3 2 1 2 14 2 4 
181 bis 365 Tage 7 6 5 6 25 5 8 
1 bis 2 Jahre 14 13 14 16 23 12 15 
2 Jahre und mehr 73 78 79 76 25 80 71 

Branche  
Landwirtschaft, Bergbau (AB) 1 0 0 0 0 0 0 
Warenherstellung (C) 20 35 9 9 19 43 26 
Energie, Wasser (DE) 1 1 0 0 0 0 0 
Bauwesen (F) 31 8 2 1 3 3 8 
Handel, Instandhaltung/ 
Reparatur von KFZ (G) 

23 17 51 21 20 20 23 

Verkehr, Lagerei (H) 4 5 3 12 3 5 5 
Beherbergung, Gastronomie (I) 1 3 16 31 34 8 12 
IKT-Sektor (J) 1 3 1 2 1 2 2 
Finanz-/Versicherungs-
dienstleistungen, Grundstücks- 
und Wohnungswesen (KL) 

1 2 1 1 1 1 1 

Wirtschaftliche  
Dienstleistungen (MN) 

10 13 4 12 8 9 10 

Öffentlichkeitsnahe 
Dienstleistungen (OPQ) 

6 11 3 2 2 3 6 

Kunst, Unterhaltung, Erholung (R) 0 1 5 4 3 3 2 
Sonstige Dienstleistungen (STU) 1 1 6 5 5 2 3 

Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – COVID-19-Zeitraum von März 2020 bis Juni 2022. 
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Charakteristisch für den Beginner-Typ ist der überdurchschnittlich hohe Männeranteil. 75% 
(+17 Prozentpunkte im Vergleich zum gesamten COVID-19-Zeitraum, ohne Differenzierung 
nach Typen) aller Beschäftigten, die lediglich im März und/oder April 2020 in Kurzarbeit waren, 
sind Männer. Erklären lässt sich diese starke Konzentration mit der hohen Repräsentanz des Bau
wesens (Sektor F) unter den Beginner-Typen, eine stark von Männern dominierte Branche. Wäh
rend insgesamt im COVID-19-Zeitraum 8% der Kurzarbeitenden dem Bauwesen zuzurechnen 
sind, liegt der Anteil unter den Beginner-Typen bei 31% (+23 Prozentpunkte). Die Beschäftigten 
im Bauwesen sind zudem überdurchschnittlich häufig Arbeiter:innen und überdurchschnittlich 
häufig jünger als 25 Jahre. Entsprechend hoch ist auch der Anteil an Arbeiter:innen (+11 Pro
zentpunkte) und unter 25-Jährigen (+2 Prozentpunkte) in diesem Kurzarbeitstyp. Niedrigere Ein
kommen sind unterrepräsentiert (bis 1.999 € pro Monat). 

Unter den Kurzzeit-Typ wurden all jene Kurzarbeitenden subsummiert, die lediglich in Phase 1 
und/oder in Phase 2 COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe erhielten und nicht dem Beginner-Typ 
(März und/oder April 2020) zuzurechnen sind. Sie arbeiten überdurchschnittlich oft in der Wa
renherstellung (+9 Prozentpunkte), den wirtschaftlichen Dienstleistungen (MN: +3 Prozent
punkte) und den öffentlichkeitsnahen Dienstleistungen (OPQ: +4 Prozentpunkte). Charakteris
tisch für diesen Typus ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Beschäftigten mit langer Un
ternehmenszugehörigkeitsdauer (+8 Prozentpunkte), Angestellten (+8 Prozentpunkte) und ho
hen Einkommen (Einkommen bis 2.399 € pro Monat sind unterrepräsentiert). Leicht überreprä
sentiert sind zudem Männer (+4 Prozentpunkte). 

Beschäftigte, die jedenfalls während der Lockdowns in Phase 1 und 3 (zumindest jeweils ein 
Monat) und in Summe maximal 13 Monate in Kurzarbeit geschickt wurden, sind stark auf den 
Handel konzentriert: Die Hälfte (51%) aller Kurzarbeitenden des Lockdown-Typs entfallen auf 
den Handel (+27 Prozentpunkte). Weitere Sendebranchen sind die Beherbergung und Gastro
nomie, die Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung und die sonstigen Dienstleistungen. Ent
sprechend der Branchenstruktur sind Frauen klar überrepräsentiert in diesem Kurzarbeitstypus 
(+13 Prozentpunkte), ebenso wie Personen mit einem Einkommen bis 2.399 € pro Monat 
(+14 Prozentpunkte). Eine längere Unternehmenszugehörigkeitsdauer (+8 Prozentpunkte) ist 
ebenso ein Merkmal des Lockdown-Typs wie ein etwas höherer Angestelltenanteil (+5 Prozent
punkte).  

Beschäftigte mit mindestens 14 Monaten Bezug der COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe kommen 
überdurchschnittlich häufig aus der Beherbergung und Gastronomie (+19 Prozentpunkte) so
wie dem Verkehrssektor (+7 Prozentpunkte). Auch die Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungs
branche wie auch die sonstigen Dienstleistungen sind in diesem Kurzarbeitstyp häufiger zu fin
den. Frauen sind ebenso überrepräsentiert (+13 Prozentpunkte) wie Ältere (+2 Prozentpunkte), 
Beschäftigte mit langer Betriebszugehörigkeit (+5 Prozentpunkte) und untere Einkommen bis 
2.399 € pro Monat (+17 Prozentpunkte). 

Der Latecomer-Typus findet sich häufig in der Beherbergung und Gastronomie (+22 Prozent
punkte). Leicht überrepräsentiert sind auch die sonstigen Dienstleistungen. Charakteristisch ist 
ein höherer Anteil an Frauen (+6 Prozentpunkte), unter 25-Jährigen (+5 Prozentpunkte), Arbei
ter:innen (+16 Prozentpunkte) und Beschäftigten mit Einkommen bis 1.999 € (+16 Prozent
punkte). Deutlich seltener finden sich in diesem Typus Beschäftigte mit einer mindestens 
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zweijährigen Unternehmenszugehörigkeitsdauer und höherem Erwerbsalter (50+ Jahre), wes
halb vor allem Saisonbetriebe das Instrument in den späteren Phasen genutzt haben dürften. 

In der Restkategorie wurden all jene Kurzarbeitenden zusammengefasst, die sich weder durch 
eine lange Nutzungsdauer (Langzeit) noch durch die spezielle Lage der Kurzarbeit (während 
der Lockdown-Monate, nur am Beginn bzw. als Kurzzeit in Phase 1 und 2) auszeichneten. Ge
nutzt wurde die Kurzarbeit jedenfalls bereits in Phase 1 (anders als bei den Latecomern). In 
dieser unspezifischen Gruppe dominieren Beschäftigte der Warenherstellung (+17 Prozent
punkte). Entsprechend höhere Anteile finden sich auch bei folgenden Charakteristika: Mann 
(+4 Prozentpunkte), Arbeiter:in (+5 Prozentpunkte), 50 Jahre und älter (+2 Prozentpunkte), min
destens zweijährige Betriebszugehörigkeit (+9 Prozentpunkte) und höheres Einkommen (Ein
kommen bis 1.999 € sind unterrepräsentiert). 

4.3 Welche Unternehmen nutzten Kurzarbeit? 

Die Entscheidung für oder gegen die Nutzung von Kurzarbeit liegt bei den Unternehmen, sofern 
sie die Fördervoraussetzungen erfüllen. Aus diesem Grund wird im Folgenden skizziert, welche 
Unternehmen den Zugang zur COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe als Krisenbewältigungsstrategie ge
wählt haben. Charakterisiert werden die Unternehmen anhand ihrer Merkmale im Jahr 2019, 
dem Jahr vor der COVID-19-Pandemie. So lassen sich Verzerrungen mit Blick auf die Beleg
schaftsstruktur und den Personalumschlag vermeiden. Da jedoch nicht alle Unternehmen im 
Jahr 2019 gemäß den DVSV-Daten aktiv waren und Beschäftigte hatten, ist das Nachzeichnen 
der Inanspruchnahme auf Unternehmensebene nicht für alle Unternehmen möglich. 

Unternehmen, die im Jahr 2019 aktiv waren 

Für die Deskription wurden all jene Unternehmen herangezogen, die im Jahr 2019 aktiv waren. 
Durch diese Einschränkung gehen 50.261 Unternehmen verloren, die erst nach 2019 gegründet 
wurden oder im Jahr 2019 ihre Dienstgeberfunktion temporär ruhend gestellt hatten. Um sinn
volle Kennzahlen für 2019 berechnen zu können, ist jedoch auch ein gewisses Mindestmaß an 
Präsenz als Dienstgeber:in im Jahr 2019 relevant. Dieses Mindestmaß wurde wie folgt für 2019 
definiert: (1) voll sozialversicherungspflichtig, unselbständig Beschäftigte in mindestens vier Mo
naten oder in drei aufeinanderfolgenden Monaten und (2) in mindestens drei Monaten jeweils 
mindestens eine:n Beschäftigte:n pro Monat. Durch diese Einschränkung verlieren wir weitere 
7.326 Unternehmen. In Summe verbleiben 215.810 Unternehmen in der Betrachtung. Diese de
cken 97,2% der durchschnittlichen monatlichen Beschäftigung und 97,9% der durchschnittli
chen monatlichen Kurzarbeit im COVID-19-Zeitraum ab. 

Typologisierung der Unternehmen 

Analog zur Typologisierung der Kurzarbeitenden wurden alle Unternehmen, die in mindestens 
einem Monat für mindestens eine:n Beschäftigte:n Kurzarbeit abgerechnet haben, anhand ih
res Nutzungsprofils des Instruments in Gruppen unterteilt. Mittels Sequenzanalyse wurden ver
schiedene Nutzungstypen identifiziert; die darauf aufbauende Kategorisierung der Unterneh
men entspricht weitgehend jener auf Personenebene.  

Beginner (Typ 1): COVID-19-Kurzarbeit im Zeitraum März bis Mai 2020 
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Kurzzeit (Typ 2): COVID-19-Kurzarbeit nur in Phase 1 und/oder Phase 2 (nicht Typ "Beginner"), 
d. h. Nutzung im Zeitraum März 2020 bis September 2020 
Lockdown (Typ 3): COVID-19-Kurzarbeit im Lockdown in Phase 1 und Phase 3 (je Lock
downphase mindestens ein Monat); in Summe maximal 13 Monate Kurzarbeitsnutzung40) 

Langzeit (Typ 4): mindestens 14 von 28 Monaten COVID-19-Kurzarbeit 
Latecomer (Typ 5): nicht in Phase 1 in Kurzarbeit; in Summe maximal 13 Monate Kurzarbeit 

Sonst (Typ 6): Restkategorie 

Einzig der Beginner-Typ ist um einen Monat weiter gefasst. Hier hat sich gezeigt, dass es kaum 
Unternehmen gibt, die Kurzarbeit nur im März und/oder April 2020 genutzt haben.  

Entscheidend für die Zuordnung zu einem der sechs Typen ist die Kurzarbeitsnutzung des Unter
nehmens. Hat ein Unternehmen einzelne Mitarbeiter:innen nur am Beginn der COVID-19-
Pandemie in Kurzarbeit geschickt, andere allerdings auch in Phase 2, wird das Unternehmen 
dem Typ "Kurzzeit" zugeordnet. Sind im selben Unternehmen allerdings einzelne Mitarbeiter:in
nen mehr als 14 Monate in Kurzarbeit gewesen, würde das Unternehmen als Langzeit-Typ ka
tegorisiert werden. Damit unterscheidet sich diese Sichtweise von der personenbezogenen De
skription. Im Mittelpunkt steht die Personalpolitik des Unternehmens. 

In dieser Sichtweise dominieren jene Unternehmen, die – sofern sie Kurzarbeit genutzt haben – 
nur in Phase 1 bzw. Phase 2 das Instrument in Anspruch genommen haben (Kurzzeit-Typ: 28,9%). 
Die zweithäufigste Variante ist die Langzeitnutzung (20,2%), gefolgt vom Beginner-Typ (17,9%) 
mit einer ausschließlichen Nutzung zwischen März 2020 und Mai 2020 und dem Lockdown-Typ 
(13,9%). Ähnlich hoch ist der Anteil der Kurzarbeit nutzenden Unternehmen, die erstmals nach 
Phase 1 Kurzarbeit beantragten und abrechneten (10,2% Latecomer) oder kein spezifisches 
Nutzungsprofil aufweisen (8,9% Typ "Sonst"). Die Bedeutung der verschiedenen Typen ändert 
sich auch nicht, wenn die Verteilung anhand der Beschäftigung in den Unternehmen betrach
tet wird: Unter den Unternehmen, die Kurzarbeit nutzten, arbeiteten 29,6% der Beschäftigten in 
Unternehmen, die Kurzarbeit in Phase 1 bzw. 2 nutzten (Kurzzeit-Typ; bzw. 20,1% der Beschäfti
gung in der Gesamtwirtschaft), 22,3% in Unternehmen, die Kurzarbeit mindestens 14 Monate 
lang nutzen (Langzeit-Typ; bzw. 15,1% der Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft). Diese bei
den Typen beschäftigten mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer:innen in Unternehmen mit Kurz
arbeitsnutzung. Danach folgen mit ähnlich hohen Beschäftigungsanteilen Unternehmen der 
Typen "Beginner", "Lockdown" und "Sonst". Am geringsten ist die Zahl der Beschäftigten im Typ 
"Latecomer", was auf einen hohen Anteil an Saisonbetrieben in der Branche Beherbergung 
und Gastronomie zurückzuführen sein dürfte (siehe auch Kapitel 4.3.2) (Abbildung 17).  

 
40)  Der Lockdown in Phase 1 war in den Monaten März und April 2020, der Lockdown in Phase 3 war in den Monaten 
November 2020 bis Jänner 2021. 



– 53 – 

 

     

Abbildung 17: Verteilung der Unternehmen und ihrer Beschäftigung im COVID-19-Zeitraum 
nach Kurzarbeitstypen 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – COVID-19-Zeitraum von März 2020 bis Juni 2022. Verteilung der Be
schäftigung bezieht sich auf die durchschnittliche monatliche Beschäftigung im COVID-19-Zeitraum. 

Sektoral gibt es teils deutliche Unterschiede in der Nutzung (Abbildung 18). Überdurchschnitt
lich häufig genutzt wurde Kurzarbeit ausschließlich am Beginn der COVID-19-Pandemie 
(Typ "Beginner") in den Sektoren Land- und Forstwirtschaft und Bergbau (AB), dem Bauwesen 
(Sektor F), den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und dem Grundstücks- und Woh
nungswesen (Sektor KL), der Energie- und Wasserversorgung (DE) sowie den öffentlichkeitsna
hen Dienstleistungen (Sektor OPQ), kaum genutzt dagegen von Unternehmen in jenen Bran
chen, die stark von den Lockdowns betroffen waren: dem Beherbergungs- und Gaststätten
wesen (Sektor I), den sonstigen Dienstleistungen (STU) und dem Bereich Kunst, Kultur und Unter
haltung (Sektor R). In den drei letztgenannten Branchen ist stattdessen ein überdurchschnittlich 
hoher Anteil der Unternehmen den Typen "Lockdown" oder "Langzeit" zugeordnet, im Beher
bergung- und Gaststättenwesen außerdem dem Typ "Latecomer" – keine andere Branche 
weist einen so hohen Anteil an Unternehmen des Typs "Latecomer" auf. 

Branchen, die einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Unternehmen des Typs "Beginner" 
aufweisen, haben auch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Unternehmen des Typs 
"Kurzzeit" (öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen so
wie Grundstücks- und Wohnungswesen, Bauwesen, Energie- und Wasserversorgung, Land- und 
Forstwirtschaft sowie Bergbau). Weiters überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der Unterneh
men des Typs "Kurzzeit" in den wirtschaftlichen Dienstleistungen (Sektor MN), dem Informations- 
und Kommunikationsbereich (Sektor J) und der Warenherstellung (Sektor C).  
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Abbildung 18: Verteilung der COVID-19-Kurzarbeit-Unternehmenstypen nach Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Was
ser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: 
IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienst
leistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 

4.3.1 Kurzarbeitsnutzung versus Nicht-Nutzung: Unternehmensmerkmale im Vergleich 

Unternehmen, die COVID-19-Kurzarbeit mindestens für eine:n Beschäftigte:n in einem Monat in 
Anspruch genommen haben, unterscheiden sich von Unternehmen, die COVID-19-Kurzarbeit 
nie genutzt haben. Vor allem sektoral zeigen sich Unterschiede, die in Folge auch zu Unter
schieden mit Blick auf andere Unternehmensmerkmale führen. Überdurchschnittlich viele Un
ternehmen im Beherbergungs- und Gaststättenwesen (Sektor I), im Bereich Kunst, Unterhaltung 
und Erholung (Sektor R), im Handel (Sektor G) und in der Warenherstellung (Sektor C) haben 
COVID-19-Kurzarbeitsbehilfe abgerechnet (57% bis 63% der Unternehmen). Deutlich unter
durchschnittlich war die Nutzung des Instruments in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Berg
bau (Sektor AB: 19% der Unternehmen) und in der Energie- und Wasserversorgung (Sektor DE: 
24% der Unternehmen), gefolgt von Unternehmen der Finanz- und Versicherungsdienstleistun
gen sowie des Grundstücks- und Wohnungswesens (Sektor KL: 36% der Unternehmen) 
(Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Anteil der Unternehmen, die COVID-19-Kurzarbeit in Anspruch nahmen, nach 
Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Was
ser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: 
IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienst
leistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 

Gemessen anhand der Charakteristika des Jahres 2019 fällt auf, dass die Wahrscheinlichkeit 
der Kurzarbeitsnutzung mit der Größe des Unternehmens steigt. Demnach gilt: Je mehr Mitar
beiter:innen das Unternehmen beschäftigt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Un
ternehmen auf Kurzarbeit zurückgegriffen hat: Unternehmen mit bis zu vier Beschäftigten ha
ben die geringste Wahrscheinlichkeit (44%), Unternehmen mit 500 oder mehr Beschäftigten die 
höchste Wahrscheinlichkeit (70%). Nichtsdestotrotz gab es einige Kleinstunternehmen, die Kurz
arbeit nutzten. Damit unterscheidet sich das Nutzungsverhalten in der COVID-19-Pandemie 
deutlich von jenem in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09: Während dieser griffen in 
Österreich vor allem größere Unternehmen auf Kurzarbeit zurück; Mandel (2011) zufolge war 
dies Ausdruck der Komplexität des Instruments – sie stellte eine Hürde für kleinere und Dienst
leistungsunternehmen dar. Bock-Schappelwein et al. (2011) führen als weiteren Grund für die 
geringe Nutzung von Kleinunternehmen in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 die 
hohe externe Flexibilität des österreichischen Arbeitsmarktes und fehlende Erfahrungswerte als 
mögliche Ursache an. In der COVID-19-Krise gelang es allerdings, den Nutzerkreis auf kleinere 
und Dienstleistungsunternehmen auszuweiten. 

Positiv auf die Wahrscheinlichkeit, auf Kurzarbeit zurückzugreifen, wirkt sich auch das Unterneh
mensalter aus: Je älter das Unternehmen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, COVID-19-
Kurzarbeitsbeihilfe bezogen zu haben. Unternehmen, die bereits vor 2010 Beschäftigte hatten, 
haben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit (53%) Kurzarbeitsbeihilfe genutzt als Unternehmen, 
die ab 2019 gegründet wurden (44%). Dies deckt sich mit dem positiven Zusammenhang 
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zwischen Kurzarbeitsnutzung und Unternehmensgröße, da die durchschnittliche Unterneh
mensgröße mit dem Unternehmensalter steigt. 

Die Wahrscheinlichkeit der Kurzarbeitsnutzung korreliert auch mit dem Ausbildungsverhalten 
der Unternehmen: Unter den Unternehmen mit Lehrlingen im Jahr 2019 griffen 70% auf Kurzar
beit als Krisenbewältigungsinstrument zurück, in Unternehmen ohne Lehrlingsausbildung im Jahr 
2019 lag der Vergleichswert bei 48%. 

Charakteristika nach Unternehmensgröße 

Die Unternehmenslandschaft in Österreich ist mit Blick auf die Belegschaftsgröße kleinstruktu
riert. Rund zwei Drittel der Unternehmen hatten im Jahresdurchschnitt 2019 bis zu vier Beschäf
tigte und jeweils 16% zwischen fünf und neun bzw. zwischen zehn und 49 Beschäftigte. Wie 
bereits gezeigt wurde, steigt mit der Unternehmensgröße die Wahrscheinlichkeit, dass ein Un
ternehmen Kurzarbeit in Anspruch nimmt. Gleichzeitig sinken mit steigender Unternehmens
größe die Kurzarbeitsquote, sprich der Anteil der Beschäftigten in Kurzarbeit, und die durch
schnittliche Ausfallszeit. Je größer das Unternehmen, desto kleiner der relative Anteil der Beleg
schaft in Kurzarbeit und die Ausfallszeit. 

Aufgrund der Kleinstrukturiertheit der Unternehmen werden bestimmte Unternehmenscharak
teristika differenziert nach Unternehmensgröße ausgewertet, insbesondere Strukturmerkmale 
der Belegschaft im Jahr 2019. Mit Blick auf den sozialrechtlichen Status der Belegschaft fällt auf, 
dass in allen Unternehmensgrößenklassen ab fünf Beschäftigten der durchschnittliche Anteil an 
Arbeiter:innen in Unternehmen mit Kurzarbeitsnutzung höher ist als in Unternehmen ohne Kurz
arbeitsnutzung. Dieser Unterschied nimmt mit steigender Belegschaftsgröße zu: So liegt in Un
ternehmen mit fünf bis neun Beschäftigten der durchschnittliche Anteil an Arbeiter:innen bei 
47,7%, wenn das Unternehmen Kurzarbeit nutzt, und bei 45,5%, wenn das Unternehmen keine 
Kurzarbeit nutzt. Dieser Unterschied von 2,2 Prozentpunkten erhöht sich in Unternehmen mit 100 
bis 499 Beschäftigten auf 16,9 Prozentpunkte und in Unternehmen mit 500 oder mehr Beschäf
tigten auf 21,7 Prozentpunkte. Durchgängig höher (in allen Größenklassen) fällt der durch
schnittliche Anteil der Lehrlinge in Kurzarbeitsunternehmen im Vergleich zu Nicht-Kurzarbeitsun
ternehmen aus (Abbildung 20).  
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Abbildung 20: Unternehmensmerkmale nach Belegschaftsgröße und Kurzarbeitsnutzung 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – USB: Anzahl unselbständig Beschäftigter im Unternehmen. 

Der Anteil an stabil Beschäftigten mit einer Unternehmenszugehörigkeit von drei oder mehr 
Jahren ist in Unternehmen, die Kurzarbeit abgerechnet haben, niedriger als in Unternehmen, 
die keine Kurzarbeit abgerechnet haben. Dieser Befund gilt für Unternehmensklassen ab 
fünf Beschäftigten. Erklären lässt sich dieses Muster mit der unterschiedlichen sektoralen Inan
spruchnahme: Gerade in Branchen mit einem sehr hohen Anteil an stabil Beschäftigten, wie 
etwa dem öffentlichkeitsnahen Dienstleistungsbereich (Sektor OPQ), der Energie- und Wasser
versorgung (Sektor DE) sowie den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und dem Grund
stücks- und Wohnungswesen (Sektor KL), hat ein deutlich unterdurchschnittlicher Anteil der Un
ternehmen das Instrument der Kurzarbeit genutzt. 

Charakteristika nach Wirtschaftssektor 

Die Belegschaftsstruktur und die Personalpolitik der Unternehmen unterscheiden sich mitunter 
deutlich zwischen den Branchen. Da zudem die sektorale Nutzung der Kurzarbeit stark differiert, 
stellt sich die Frage, ob sich Unternehmen mit und ohne Kurzarbeitsnutzung innerhalb der Wirt
schaftssektoren voneinander unterscheiden. Interessant sind insbesondere zwei Merkmale von 
Unternehmen im Jahr 2019: der Anteil an Langzeitbeschäftigten im Unternehmen und der Be
schäftigungsumschlag. 

In Branchen, die ein hohes Ausmaß an saisonaler Beschäftigungsfluktuation aufweisen, fällt auf, 
dass der durchschnittliche Anteil der Langzeitbeschäftigten in Unternehmen mit Kurzarbeitsnut
zung höher ausfällt als in Unternehmen ohne Kurzarbeitsnutzung (Abbildung 21). Konkret war 
2019 in den Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft und dem Bergbau (Sektor AB), dem 
Bauwesen (Sektor F) und der Beherbergung und Gastronomie (Sektor I), die im COVID-19-
Zeitraum auf Kurzarbeit zurückgriffen, ein im Durchschnitt höherer Anteil der Belegschaft stabil 
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beschäftigt als in Unternehmen ohne Kurzarbeitsnutzung41). Dies kann Ausdruck einer unter
schiedlichen Personalpolitik in diesen Unternehmen sein, die sich auch in der COVID-19-
Pandemie in einer unterschiedlichen Krisenbewältigungsstrategie manifestierte. Ähnlich ist das 
Bild in drei weiteren Branchen, nämlich dem Verkehrssektor (H), dem Handel (Sektor G) und 
der Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung (Sektor R): Auch hier ist der durchschnittliche 
Anteil der Langzeitbeschäftigten (gemessen im Jahr 2019) höher in Unternehmen, die in der 
Pandemie Kurzarbeit als Kriseninstrument nutzten. 

Abbildung 21: Unternehmensmerkmale nach Sektoren und Kurzarbeitsnutzung 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – AB: Landwirtschaft/Bergbau; C: Warenherstellung; DE: Energie, Was
ser; F: Bauwesen; G: Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ; H: Verkehr, Lagerei; I: Beherbergung, Gastronomie; J: 
IKT-Sektor; KL: Finanz-/Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen; MN: wirtschaftliche Dienst
leistungen; OPQ: öffentlichkeitsnahe Dienstleistungen; R: Kunst, Unterhaltung, Erholung; STU: sonstige Dienstleistungen. 

Umgekehrt ist das Bild in Sektoren mit einer tendenziell sehr stabilen Belegschaft – hierzu zählen 
die Energie- und Wassererzeugung (DE), die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und das 
Grundstücks- und Wohnungswesen (KL), die öffentlichkeitsnahen Dienstleistungen (OPQ) – so
wie in drei weiteren Sektoren, und zwar der Information und Kommunikation (J), den wirtschaft
lichen Dienstleistungen (MN) sowie den sonstigen Dienstleistungen (STU): In Unternehmen ohne 
Kurzarbeitsnutzung fiel der durchschnittliche Anteil an Langzeitbeschäftigten 2019 höher aus 
als in Unternehmen mit Kurzarbeitsnutzung.  

Ein anderes Unternehmensmerkmal, das als Indikator für die Personalpolitik oder das konkrete 
Geschäftsmodell gewertet werden kann, ist der Beschäftigungsumschlag. Der Beschäftigungs
umschlag setzt die Zahl der Zu- und Abgänge in einem Unternehmen in einem Jahr in Relation 

 
41)  Dies gilt auch dann, wenn der Anteil der stabil Beschäftigten mit der durchschnittlichen Beschäftigung des Unter
nehmens im Jahr 2019 gewichtet wird und damit für unterschiedliche Unternehmensgrößenklassen kontrolliert wird.  
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zum Beschäftigungsstand desselben Jahres. Gesamtwirtschaftlich betrachtet werden per 
Saldo jedes Jahr Beschäftigungsverhältnisse im Ausmaß von rund 50% des durchschnittlichen 
Beschäftigungsbestands neu begründet und rund 50% beendet, was einer Umschlagsquote 
von rund 100% entspricht. Sektoral zeigt sich, dass in den meisten Sektoren die durchschnittliche 
Umschlagsquote in Unternehmen mit Kurzarbeitsnutzung niedriger als in Unternehmen ohne 
Kurzarbeitsnutzung ausfällt. Deutlich niedriger ist dieser Unterschied in der Umschlagsquote zwi
schen Unternehmen mit und ohne Kurzarbeitsnutzung in jenen Branchen, für die ein saisonales 
Beschäftigungsmuster charakteristisch ist: die Land- und Forstwirtschaft und der Bergbau (AB), 
die Beherbergung und Gastronomie (I) und das Bauwesen (F). In den Saisonbranchen könnte 
dies ein Hinweis darauf sein, dass jene Unternehmen, die mehr Ganzjahresbeschäftigte aufwei
sen (z. B. Stadthotellerie), eher auf das Instrument der Kurzarbeit setzten als Unternehmen, die 
ein stark saisonales Geschäftsmodell aufweisen. Auch in anderen Branchen zeigt sich dieses 
Muster – es sind dies der Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung (Sektor R), die Warenherstellung 
(C), der Handel (G), die wirtschaftlichen Dienstleistungen (MN) und die sonstigen Dienstleistun
gen (STU) – wenngleich der Unterschied zumeist deutlich schwächer ausgeprägt ist.  

4.3.2 Unternehmen, die Kurzarbeit nutzten: Struktur nach Kurzarbeitstypen 

Kurzarbeitsunternehmen haben unterschiedliche lange auf das Instrument der Kurzarbeit ge
setzt. Mit der Typologisierung der Kurzarbeitsunternehmen wird dem Nutzungsverhalten Rech
nung getragen. Übersicht 2 zeigt, wie die Struktur der Unternehmen nach Inanspruchnahme 
(Kurzarbeitstyp) differiert. Einzelne Unternehmensmerkmale sind teils stärker und teils schwächer 
ausgeprägt; darin spiegelt sich insbesondere das sektorale Nutzungsverhalten wider. 

In der Gruppe der Unternehmen, die nur am Beginn der COVID-19-Pandemie (im Zeitraum 
März 2020 bis Mai 2020) Kurzarbeit nutzten (Beginner-Typ) sind Bauunternehmen klar überreprä
sentiert (20% versus 10% insgesamt); deutlich unterrepräsentiert sind Unternehmen des Beher
bergungs- und Gaststättenwesens. Überrepräsentiert sind auch Unternehmen des öffentlich
keitsnahen Bereichs. Dies dürfte auch mit ein Grund sein, warum im Beginner-Typ ein höherer 
Anteil an Unternehmen einen unterdurchschnittlichen Beschäftigungsumschlag aufweist (62% 
der Unternehmen haben einen Beschäftigungsumschlag von unter 100%) und der durch
schnittliche Anteil an Langzeitbeschäftigten hoch ist (37,6% versus 35,2% insgesamt). 

Unternehmen des Kurzzeit-Typs haben Kurzarbeit in Phase 1 bzw. Phase 2 genutzt. Überreprä
sentiert sind in dieser Gruppe Unternehmen der wirtschaftlichen und der öffentlichkeitsnahen 
Dienstleistungen (Sektoren MN sowie OPQ, jeweils sechs Prozentpunkte höherer Anteil als ins
gesamt). Klar unterrepräsentiert sind auch in diesem Kurzarbeitstyp Unternehmen des Beher
bergungs- und Gaststättenwesens (Sektor I: 14 Prozentpunkte). Überdurchschnittlich hoch ist 
der Anteil der Unternehmen mit geringer Personalfluktuation (+9 Prozentpunkte Beschäfti
gungsumschlag) sowie der Anteil der Langzeitbeschäftigten (39,1% gegenüber 35,2% insge
samt). 
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Übersicht 2: Unternehmensmerkmale nach Kurzarbeitstyp 
Anteile in % 

Beginner 
(Typ1) 

Kurzzeit  
(Typ 2) 

Lockdown  
(Typ 3) 

Langzeit 
(Typ 3) 

Latecomer 
(Typ 4) 

Sonstige 
(Typ 5) 

Insgesamt 

Branche  
Landwirtschaft, Bergbau (AB) 2 1 1 0 1 1 1 
Warenherstellung (C) 9 11 5 6 5 13 8 
Energie, Wasser (DE) 1 0 0 0 0 0 0 
Bauwesen (F) 20 13 6 3 4 8 10 
Handel, Instandhaltung/ 
Reparatur von KFZ (G) 

20 19 31 21 14 27 22 

Verkehr, Lagerei (H) 4 3 2 4 3 4 3 
Beherbergung, Gastronomie (I) 4 3 24 32 49 10 17 
IKT-Sektor (J) 2 4 1 3 1 4 3 
Finanz-/Versicherungs-
dienstleistungen, Grundstücks- 
und Wohnungswesen (KL) 

5 5 2 2 1 3 4 

Wirtschaftliche  
Dienstleistungen (MN) 

16 20 6 13 6 17 14 

Öffentlichkeitsnahe 
Dienstleistungen (OPQ) 

16 16 5 3 3 6 10 

Kunst, Unterhaltung, Erholung (R) 1 1 3 4 2 2 2 
Sonstige Dienstleistungen (STU) 2 2 13 7 10 4 6 

Lehrbetrieb  
Ja 22 17 28 19 10 20 19 
Nein 78 83 72 81 90 80 81 

Unternehmensgröße  
Bis 4 USB 56 56 53 54 72 52 56 
5 bis USB 20 18 20 20 16 18 19 
10 bis 49 USB 19 20 22 22 10 22 20 
50 bis 99 USB 2 3 2 2 1 4 2 
100 bis 499 USB 2 3 2 2 1 3 2 
500 und mehr USB 0 1 0 1 0 1 0 

Beschäftigungsumschlag  
Kein Umschlag 23 24 19 20 16 20 21 
Niedriger Umschlag (bis 50%) 17 19 14 13 7 17 15 
Eher niedriger Umschlag (ab 50% 
bis 100%) 

22 23 21 18 13 22 20 

Eher hoher Umschlag (ab 100% 
bis 200%) 

21 19 22 23 19 19 21 

Hoher Umschlag (ab 200%) 18 15 24 27 45 22 23 
Gründungsjahr  

2019-2022 5 4 4 4 7 5 5 
2015-2018 17 17 17 17 24 17 18 
2011-2014 14 14 14 14 16 14 14 
Vor 2010 64 64 65 64 53 64 63 

Langzeitbeschäftigungsanteil 38 39 34 34 23 36 35 

Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Die Kategorie "insgesamt" umfasst alle Unternehmen, die jemals im 
COVID-19-Zeitraum Kurzarbeit nutzten (unabhängig vom Zeitpunkt und der Dauer der Nutzung). USB: unselbständig 
Beschäftigte. Gründungsjahr: Jahr, in dem erstmals ein:e voll sozialversicherungspflichtig:e Beschäftigte:r beim DVSV 
gemeldet wurde. Langzeitbeschäftigungsanteil: Anteil der Belegschaft, der seit mindestens drei Jahren im Unterneh
men beschäftigt ist. 
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Unternehmen, die Kurzarbeit in den Monaten des Lockdowns 1 und 2 (in Phase 1 und 3) und in 
Summe weniger als 14 Monate genutzt haben, kommen vorwiegend aus den Branchen Han
del (31% versus 22% insgesamt) und Beherbergung und Gastronomie (24% versus 17% insge
samt). Überrepräsentiert sind in dieser Gruppe auch Unternehmen aus dem Bereich der per
sönlichen Dienstleistungen (+8 Prozentpunkte). Da es sich bei den genannten Branchen um 
klassische Lehrberufsbranchen handelt, erklärt sich auch der überdurchschnittlich hohe Anteil 
an Lehrbetrieben (+9 Prozentpunkte). Unterrepräsentiert sind Kleinstunternehmen, während Un
ternehmen mit fünf bis neun bzw. zehn bis 49 Beschäftigten leicht überrepräsentiert sind. Auch 
ist der Anteil der Unternehmen, die 2019 einen eher hohen oder hohen Beschäftigungsum
schlag verzeichnet haben, höher als im Durchschnitt (+3 Prozentpunkte). Damit korrespondiert 
der unterdurchschnittliche Anteil an Langzeitbeschäftigten in diesen Unternehmen. Regional 
betrachtet wurde Kurzarbeit in den Monaten des Lockdowns (Lockdown-Typ) häufiger in den 
im Wintertourismus starken Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Salzburg genutzt (zusammen 
+5 Prozentpunkte). 

Gesamtwirtschaftlich betrachtet entfallen 17% aller Unternehmen mit Kurzarbeitsnutzung auf 
das Beherbergungs- und Gaststättenwesen. Im Langzeit-Typ beträgt der Anteil 32%; Unterneh
men in der Beherbergung und Gastronomie sind somit in dieser Gruppe klar überrepräsentiert. 
Auch Unternehmen des Verkehrswesens (H), der Branchen Kunst, Kultur und Unterhaltung (R) 
sowie der persönlichen Dienstleistungen (STU) finden sich überdurchschnittlich häufig im Lang
zeit-Typ. Auffallend ist der höhere Anteil an Unternehmen mit Sitz in Wien. In Kombination mit 
dem hohen Anteil an Unternehmen der Beherbergung und Gastronomie in der Gruppe dürfte 
es sich hier vielfach um Ganzjahresbetriebe handeln. Allerdings ist auch im Langzeit-Typ der 
Anteil an Unternehmen mit (eher) hohem Beschäftigungsumschlag überdurchschnittlich 
(+6 Prozentpunkte). 

Am stärksten repräsentiert sind Beherbergungs- und Gastronomieunternehmen im Latecomer-
Typ (49% aller Unternehmen des Typs). Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Kurzarbeit 
nicht in Phase 1 nutzten. Es dürfte sich hier vor allem um Unternehmen handeln, die am Beginn 
der COVID-19-Pandemie die ohnedies geplanten Beschäftigungsbeendigungen mit Ende der 
Wintersaison 2019/2020 vorgezogen haben und Kurzarbeit folglich nicht benötigten. Zu Beginn 
der Wintersaison 2020/2021 war Kurzarbeit jedoch ein wichtiges Instrument, um Beschäftigte 
überhaupt für die Wintersaison zu gewinnen. Mit dem Instrument der Saisonstarthilfe wurde si
chergestellt, dass der für die Beantragung der Kurzarbeit notwendige voll entlohnte Kalender
monat erreicht wurde. Mit der behördlichen Schließung der Beherbergung und Gastronomie 
im November 2020 schickten die betroffenen Unternehmen ihre Belegschaften in Kurzarbeit. 
Entsprechend der Dominanz von Beherbergungs- und Gastronomieunternehmen im Lateco
mer-Typ ist der Anteil an Unternehmen mit hohem Beschäftigungsumschlag um 22 Prozent
punkte höher als im Durchschnitt und der Anteil der Langzeitbeschäftigten mit 22,5% unter
durchschnittlich. Der hohe Unternehmensanteil aus Beherbergung und Gastronomie schlägt 
sich auch in einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Unternehmen nieder, die in Tirol tätig 
sind, sehr klein strukturiert sind (im Jahresdurchschnitt ein bis vier Beschäftigte) und tendenziell 
jünger sind (Anteil an Gründungen nach 2010: +10 Prozentpunkte).  
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4.4 Förderintensität 

Neben der Inanspruchnahme der COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe durch Unternehmen (Unterneh
mensebene) und ihre Beschäftigten (Personenebene) ist die Förderintensität die dritte rele
vante Analyseebene. Folgende Fragen stehen hierbei im Mittelpunkt:  

Wie stark wurde die Förderung der Kurzarbeit relativ zu den bewilligten Stunden-Kapazitä
ten ausgeschöpft? 
Wie viel Geld wurde in Summe ausbezahlt? 

Wie hoch war die durchschnittliche Ausfallzeit bzw. wie lange die durchschnittliche Dauer 
der Kurzarbeit?  

Die Analyse dieser Fragestellungen erfolgt auf Basis der Kurzarbeitsförderdaten, ohne Ver
schneidung mit den Daten des AMDC. Für die Analyse der Förderintensität rücken die Perso
nen- und Unternehmensebene in den Hintergrund, weshalb die Verbindung zu den Unterneh
mensdaten aus dem AMDC weniger bedeutsam ist. Zentral ist dagegen ein möglichst vollstän
diges Bild der ausbezahlten Fördersummen (Abrechnung der Projekte). Da der Förderdatensatz 
auch Angaben zum Bundesland und der Branche je Förderprojekt enthält, wurden diese Infor
mation aus dem Förderdatensatz übernommen. Insofern sind hier Abweichungen zur Analyse 
auf Personen- und Unternehmensebene möglich. Die folgenden Kapitel schlüsseln alle Ergeb
nisse differenziert nach Kurzarbeitsphase auf. Übersicht A 2 im Anhang enthält eine Gesamt
übersicht für den Zeitraum März 2020 bis Juni 2022. 

4.4.1 Ausschöpfung bewilligter Stundenkapazitäten 

Die Förderintensität in diesem Kapitel ist grundsätzlich auf der Projektebene erfasst und ist defi
niert als Prozentanteil der tatsächlich abgerechneten Ausfallstunden an den von den Unter
nehmen angegebenen maximalen Ausfallstunden.  

Die Förderintensität stieg von Kurzarbeitsphase 1 bis 3 an und erreicht ihren Maximalwert in der 
Phase 3 (Abbildung 22). Hier lag der durchschnittliche Prozentanteil der Summe der abgerech
neten Ausfallstunden pro Projekt an den angegebenen maximalen Ausfallstunden für ein ge
nehmigtes Projekt bei 77% (gemittelt über alle Projektnummern). Danach sank die Förderinten
sität kontinuierlich und lag in Phase 5 bei 58%. Es ist davon auszugehen, dass im Sinne der kauf
männischen Vorsicht die beantragte Ausfallszeit eher großzügig abgeschätzt wurde, weshalb 
die Ausschöpfung teils deutlich unter 100% liegt.  

Einen Einfluss auf den durchschnittlichen Ausschöpfungsgrad je Kurzarbeitsphase haben einer
seits die Dauer der Phase und andererseits die in dieser Phase geltenden Maßnahmen zur Ein
dämmung der COVID-19-Pandemie. So fiel in Phase 3 – Oktober 2020 bis März 2021 – ein bis zu 
rund drei Monate dauernder Lockdown42), der unter anderem in der Beherbergung und Gast
ronomie zu einem Totalausfall der Wintersaison führte. Am längsten dauerte Phase 5, von 

 
42)  Siehe auch Kapitel 2.6: je nach Branche ab 3. 11. 2020 bzw. ab 17. 11. 2020, mit kurzer Unterbrechung vor Weih
nachten und anschließender Verlängerung bis 7. 2. 2021. 
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Juli 2021 bis Juni 2022, mit einer vergleichsweise kurzen Beeinträchtigung der unternehmeri
schen Tätigkeit. 

Abbildung 22: Ausschöpfung bewilligter Förderungen insgesamt 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 

Dieses nationale Muster ist für die meisten Bundesländer sehr ähnlich. Die höchste Förderinten
sität ist in Wien zu verzeichnen, die niedrigste in Oberösterreich und Vorarlberg (Abbildung 23). 
Allerdings kann es hierbei zu Verzerrungen kommen, die der Logik der Administration der Kurz
arbeitsprojekte (Beihilfenbegehren plus Sozialpartnervereinbarung) geschuldet ist. Ein Unter
nehmen mit mehreren Standorten konnte je Standort einen Projektantrag stellen oder einen 
Antrag über alle Standorte hinweg. Selbst wenn die Standorte in verschiedenen Bundesländern 
lagen, war es im Sinne der Zweckmäßigkeit möglich, lediglich ein Förderbegehren zu stellen. 
Entsprechend wurde das Förderbegehren an die federführende Landesorganisation abgetre
ten. Entscheidend für ein Förderbegehren war, dass sich der Förderfall nur auf eine Rechtsper
son bezog43) und der Kurzarbeits- und Abrechnungszeitraum für alle Personen gleich sein 
musste. Für Beschäftigte mit einem anderen Beginn- und Enddatum musste ein zweites, eigen
ständiges Förderbegehren gestellt werden. 

 
43)  Mehrere Rechtspersonen konnten kein gemeinsames Kurzarbeitsprojekt haben.  
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Abbildung 23: Ausschöpfung bewilligter Förderungen nach Bundesländern 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 

Vor allem die Sektoren C (Herstellung von Waren) und F (Bau) haben bewilligte Maximalsum
men vergleichsweise weniger ausgeschöpft (Abbildung 24). Sektor I (Beherbergung und Gast
ronomie) hingegen war näher am bewilligten Volumen bzw. überdurchschnittlich im Branchen
vergleich, wie auch die Sektoren J (IKT-Sektor) und KL (Finanz- und Versicherungsdienstleistun
gen, Grundstück- und Wohnungswesen). 



– 65 – 

 

     

Abbildung 24: Ausschöpfung bewilligter Förderungen nach Wirtschaftssektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 
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4.4.2 Ausbezahlte (abgerechnete) Förderungen 

In absoluten Zahlen wurden in der ersten und dritten COVID-19-Kurzarbeitsphase insgesamt für 
alle COVID-19-Kurzarbeitsprojekte die höchsten Projektgesamtsummen ausbezahlt (Abbildung 
25). In Phase 1 waren es in Summe 4,09 Mrd. € (nach WIFO-Phasenabgrenzung44) von März bis 
Juni 2020 4,32 Mrd. €). Wien hat in allen Phasen die höchste Fördersumme erhalten, wobei die 
Summe sich im Vergleich zwischen Phase 1 und Phase 5 in der Bundeshauptstadt um rund 80% 
stark reduziert hat (Abbildung 26). Hohe Zahlungssummen flossen in den Phasen 1, 2 und 3 dar
über hinaus nach Ober- und Niederösterreich. 

Absolut am höchsten fielen die Zahlungen in Phase 1 in Sektor C aus (Herstellung von Waren: 
972,7 Mio. €), gefolgt von Sektor G (Handel, Instandhaltung/Reparatur von KFZ: 934,2 Mio. €) aus 
(Abbildung 27). Sektor I (Beherbergung, Gastronomie) erhielt ab Phase 3 in absoluten Zahlen am 
meisten COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe (1.026,9 Mio. €). Darüber hinaus zeigen sich markante Un
terschiede zwischen den Branchen vor allem in Phase 3, d. h. im Zeitraum Oktober 2020 bis 
März 2021. Zu einem starken Anstieg der ausbezahlten Förderungen kam es in den Sektoren H 
(Verkehr, Lagerei), RSTU (Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonstige Dienstleistungen), G (Handel, In
standhaltung/Reparatur von KFZ) und aufgrund der Winterlockdowns45) erwartungsgemäß im 
Sektor I (Beherbergung, Gastronomie). Die übrigen Sektoren verzeichneten von Phase 2 auf 
Phase 3 nur geringe Anstiege oder einen fortgesetzten Rückgang. 

Abbildung 25: Ausbezahlte Förderungen insgesamt 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 

 
44)  Für eine Definition siehe Kapitel 2.5. 
45)  Siehe Abbildung 2. 
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Abbildung 26: Ausbezahlte Förderungen nach Bundesländern 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 
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Abbildung 27: Ausbezahlte Förderungen nach Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 

4.4.3 Ausfallzeit und Dauer der Kurzarbeit 

Die Ausfallzeit in % ist für den angegebenen Abrechnungszeitraum definiert als verrechnete 
Ausfallstunden dividiert durch die Normalarbeitszeitstunden (je Kalendermonat) * 100. Die 
durchschnittliche (relative) Ausfallzeit unterlag im Zeitablauf Schwankungen. Spitzen spiegeln 
Lockdown-Phasen wider (Abbildung 28). So lag im März bzw. April 2020 die durchschnittliche 
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prozentuelle Ausfallzeit bei Personen, die mindestens einen Tag Kurzarbeit in diesem Monat 
hatten (d. h. Nullen fließen nicht in die Berechnung ein) bei 69% bzw. 63%. Ähnlich hohe Werte 
finden sich für die Winter-Lockdowns 2020 und im April 2021 ("Frühjahrs-Lockdowns" in Ost-Ös
terreich). 

Abbildung 28: Durchschnittliche Ausfallzeit in %, Monatswerte 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. – Graue Flächen sind Monate mit Lockdowns. 

Die Betrachtung nach Kurzarbeitsphasen spiegelt dies mit Maximalwerten in den Phasen 1 und 
3 wider (Abbildung 29). Unterdurchschnittliche Ausfallzeiten waren im Sektor C (Herstellung von 
Waren) zu beobachten, hohe Ausfallzeiten in der Beherbergung und Gastronomie (Sektor I) 
und in den Sektoren RSTU (Kunst, Unterhaltung, Erholung sowie sonstige Dienstleistungen) 
(Abbildung 30). 
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Abbildung 29: Durchschnittliche Ausfallzeit in %, nach Kurzarbeitsphasen 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. – KUA: Kurzarbeit. 
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Abbildung 30: Durchschnittliche Ausfallzeit in % nach Sektoren 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV und AMS. 

Berechnet für alle Personen, die im Gesamtbeobachtungszeitraum mindestens einen Tag in 
Kurzarbeit waren, war eine zur Kurzarbeit angemeldete Person mit tatsächlich verrechneten 
Ausfallstunden in Phase 1 im Durchschnitt an 52% der maximalen möglichen Kalendertage in 
Kurzarbeit. Dieser Wert halbierte sich in Phase 2 für Beschäftigte/Kurzarbeitende mit 
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verrechenbaren Ausfallstunden mit Kurzarbeitsbezug in Phase 2 und fiel bis Phase 5 auf 6% 
(Übersicht 3). Bei der durchschnittlichen Zahl von Kurzarbeitstagen von Beschäftigten, für die 
mindestens einen Tag COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe in dieser Phase bezogen wurde46), gab es 
nur geringe Schwankungen. Bis zur Phase 4 stieg die Zahl der Tage; in Phase 5 war der Wert mit 
25 Tagen am niedrigsten. Ein Vergleich nach Wirtschaftssektoren zeigt sehr identische Verläufe 
und kaum Branchenunterschiede (maximal jeweils +/  1 Tag in den ersten vier Kurzarbeitspha
sen)47).  

Übersicht 3: Kurzarbeitsdauer 
Kurzarbeitsphase COVID-19-Kurzarbeitstage in % der 

maximal möglichen Kalendertage 
in dieser Phase, Mittelwert1) 

Durchschnittliche Zahl der 
COVID-19-Kurzarbeitstage pro 

Monat2) 
(1) März 2020 – Juni 2020 52 27 
(2) Juli 2020 – September 2020 21 29 
(3) Oktober 2020 – März 2021 25 29 
(4) April 2021 – Juni 2021 18 30 
(5) Juli 2021 – Juni 2022 6 25 

Q: Eigene Berechnungen. – Jeweils bezogen auf Beschäftigte mit COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfebezug in der jeweili
gen Phase. Abgrenzung der Kurzarbeitsphasen nach WIFO.  1) Lesebeispiel: Von allen Personen, die im Gesamtbe
obachtungszeitraum mindestens einen Kurzarbeitstag hatten (und daher in unserem Datensatz sind), waren sie in 
KUA-Phase 2 im Durchschnitt an 21% der maximalen möglichen Kalendertage dieser KUA-Phase (z. B. 92 Tage in 
Phase 2) in Kurzarbeit. Es fließen auch jene Beschäftigten in die Berechnung ein, die keinen Kurzarbeitstag in dieser 
Phase hatten (sie waren in einer anderen Phase in Kurzarbeit); Tage ohne Kurzarbeit in der Phase bekommen den 
Wert Null.  2) Lesebeispiel: Von allen Beschäftigten, die in KUA-Phase in Kurzarbeit waren, betrug die durchschnittli
che Dauer in Kurzarbeit pro Monat 29 Tage. Berücksichtigt werden bei dieser Berechnung nur Beschäftigte, die in 
einem Monat mindestens einen Kurzarbeitstag hatten. 

 

 
46)  D. h. umgekehrt auch, dass Monate, die in dieselbe Kurzarbeitsphase fallen, aber in denen eine Person null 
COVID-19-Kurzarbeitstage, hatten nicht in die Durchschnittsbildung je Kurzarbeitsphase miteinfließen.  
47)  Daher keine Abbildung inkludiert. 
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5. Wirkungsanalysen 
Obwohl Kurzarbeit in der COVID-19-Krise eine zentrale Rolle spielte, sind die empirischen Belege 
über ihre Wirksamkeit begrenzt. Zwar gibt es infolge der verstärkten Nutzung des Instruments 
und die bessere Datenlage seit der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise mehr Forschung, doch 
die meisten Studien betrachten gesamtwirtschaftliche Effekte. Untersuchungen zu den konkre
ten Folgen der Kurzarbeit für einzelne Beschäftigte oder Unternehmen sind selten. Besonders 
fehlt es an Erkenntnissen darüber, wie sich Kurzarbeit langfristig auf die Arbeitsmarktergebnisse 
von Beschäftigten auswirkt – speziell im Kontext der Pandemie gibt es dazu bislang keine fun
dierten Studien (Cahuc, 2024; Hijzen et al., 2024). 

Die im Rahmen dieser Evaluierungsstudie durchgeführten Wirkungsanalysen beleuchten unter
schiedliche Aspekte intendierter und nicht intendierter Effekte des Einsatzes der COVID-19 -
Kurzarbeit in Österreich: 

die Wirkung auf Personenebene, 

die Wirkung auf Unternehmensebene sowie 

die makroökonomische Wirkung auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. 

Erleichtert wird die Umsetzung von der guten Verfügbarkeit von Individualdaten, insbesondere 
zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sowie zum Fördergeschehen. Bescheidener stellt sich die 
Informationslage bezüglich der Unternehmensinformationen dar. Diese sind lediglich hinsicht
lich des Beschäftigungsgeschehens umfassend und erlauben darüber hinaus eine Zuordnung 
nach Branchen und Regionen sowie die Verknüpfung mit Informationen zum Umsatz. 

Neben Datenbeschränkungen erschwert auch die Umsetzung der COVID-19-Kurzarbeit selbst 
die Wirkungsmessung: Kontrafaktische Vergleichssituationen sind durch die großzügige und 
breit ausgerollte Förderung schwierig zu identifizieren.  

Auf der Personenebene gelingt eine unter plausiblen Annahmen belastbare Wirkungsmes
sung für einen wichtigen Teil des Fördergeschehens, nämlich jenen, in dem es tatsächlich 
gelingt, durch Kurzarbeit Arbeitslosigkeit zu vermeiden.  
Gerade auf der Unternehmensebene stehen geförderten kaum ähnliche Unternehmen 
gegenüber, die im Laufe der COVID-19-Pandemie keine Kurzarbeitsbeihilfe beansprucht 
haben. Folglich legen die Ergebnisse zwar den zielgruppenadäquaten Einsatz der Kurzar
beitsbeihilfe nahe, erlauben aber keine kontrafaktische Effektmessung.  
In der gesamtwirtschaftlichen Wirkungsanalyse wird durch Modellbildung (Search-und- 
Matching-Modell) eine kontrafaktische Situation ohne COVID-19-Kurzarbeit simuliert und 
mit der tatsächlich beobachteten Situation verglichen. So kann abgeschätzt werden, wie 
stark die Kurzarbeit zur Sicherung von Arbeitsplätzen beigetragen hat und in wie vielen 
Fällen Unternehmen die Kurzarbeitsbeihilfe genutzt haben, ohne dass dadurch Beschäfti
gung gesichert wurde (Mitnahmeeffekte). 

Zusammenfassend kann auf Basis der Wirkungsanalysen festgehalten werden, dass der massive 
Einsatz der Kurzarbeit während der COVID-19-Pandemie tatsächlich einen markanten Beitrag 
zur Stabilisierung der Beschäftigung geleistet hat, wiewohl rund ein Drittel der verausgabten 
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Beihilfen in Mitnahmen der Förderung ohne Stabilisierung der Beschäftigung und folglich Ver
meidung von Arbeitslosigkeit resultierte (Mitnahmeeffekt).  

5.1 Wirkung auf Personenebene 

5.1.1 Einleitung 

Die große Herausforderung bei der Evaluierung der Wirkung der Kurzarbeit auf Beschäftigte ist 
die Identifikation einer passenden Vergleichsgruppe, da es zwei Alternativen zur Kurzarbeit gibt 
– das Weiterarbeiten ohne Kurzarbeit und die Arbeitslosigkeit und damit den Arbeitsplatzverlust. 
Im Detail stellen sich mehrere Probleme: 

Kein klares kontrafaktisches Szenario: Es ist nicht beobachtbar, welche Beschäftigungsver
hältnisse tatsächlich gefährdet waren, und daher unklar, welche ohne Kurzarbeit verloren
gegangen bzw. erhalten geblieben wären. Diese Unsicherheit erschwert die Identifikation 
eines realistischen Vergleichsszenarios. 

Zweistufiger Selektionsprozess: Nicht alle Beschäftigten eines Unternehmens werden in Kurz
arbeit geschickt. Die Auswahl erfolgt im Rahmen eines zweistufigen Selektionsprozesses 
(Cahuc, 2024) – Unternehmen entscheiden, ob sie Kurzarbeit nutzen (Selektion auf Unter
nehmensebene) und wenn ja, welche Mitarbeiter:innen davon profitieren (Selektion inner
halb des Unternehmens).  
Unbeobachtete Einflussfaktoren: Wer innerhalb des Unternehmens in Kurzarbeit geschickt 
wird und wer nicht, kann von Faktoren abhängen, die sich nicht oder nur unzureichend in 
den Daten spiegeln. 
Unterschiedliches Arbeitsplatzverlustrisiko: Der Vergleich mit Beschäftigten ohne Kurzarbeit 
kann verzerrt sein, wenn unbeobachtete Faktoren darüber entscheiden, wer in Kurzarbeit 
geschickt wird und wer nicht. Beschäftigte ohne Kurzarbeit waren möglicherweise gar 
nicht von einem Jobverlust bedroht. 

Mitnahmeeffekte: Verzerrungen kann es schließlich durch Mitnahmeeffekte geben, da 
das Risiko besteht, dass nicht nur gefährdete Beschäftigungsverhältnisse gerettet, sondern 
auch jene subventioniert wurden, die auch ohne Kurzarbeit erhalten geblieben wären. 
Werden diese Fälle bei der Analyse berücksichtigt, wird die Wirkung der Maßnahme über
schätzt. 

Die Herausforderung für die Wirkungsanalyse auf Personenebene besteht darin, unter diesen 
schwierigen Voraussetzungen für eine möglichst breite und relevante Gruppe von krisenbe
troffenen Arbeitskräften belastbare Evidenz zu den Effekten der Kurzarbeit zu bieten. Zu diesem 
Zweck wurde eine Vergleichssituation abgegrenzt, in der ähnlich krisenbetroffene Arbeitskräfte 
aufgrund von Faktoren, die von ihnen nicht beeinflussbar waren, (1) entweder krisenbedingt 
arbeitslos oder (2) in Kurzarbeit weiterbeschäftigt wurden. 

Dabei wurde auf den Beginn der COVID-19-Pandemie fokussiert, als Unternehmen unvorberei
tet getroffen wurden, keinerlei Erfahrung mit der COVID-19-Kurzarbeit hatten und sowohl die 
Arbeitslosenzahlen als auch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit sprunghaft auf historisch 
hohe Niveaus kletterten. Krisenbetroffene Unternehmen mussten sehr rasch auf die geänderten 
Produktionsbedingungen reagieren. Dabei waren zumindest kurzfristig selbst bei gut 
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vergleichbaren Unternehmen sehr unterschiedliche Personalanpassungsstrategien zu be
obachten: Teilweise wurde auf die Reduktion des Personalstands gesetzt, teilweise auf Arbeits
zeitreduktion durch Kurzarbeit. 

Diese Heterogenität in den personalpolitischen Reaktionen der Unternehmen war vermutlich 
auch den kurzfristigen und weitreichenden Änderungen der Kurzarbeitsregelungen im Rahmen 
der COVID-19-Kurzarbeit geschuldet, deren Attraktivität zunächst offenbar unterschiedlich ein
geschätzt wurde. Die Heterogenität des Unternehmensverhaltens zu Beginn der Pandemie er
laubt es, Unternehmen ohne bzw. mit nur geringfügiger Nutzung der Kurzarbeit von Unterneh
men zu unterscheiden, die stark auf Kurzarbeit setzten. Diese Unterscheidung nutzen wir für die 
Identifikation unserer Vergleichssituation, die der Wirkungsanalyse zugrunde liegt.  

Wir konzentrieren unsere Betrachtung auf Arbeitskräfte, die in Unternehmen, die nicht (oder nur 
geringfügig) von Kurzarbeit Gebrauch machten, krisenbedingt arbeitslos wurden und verglei
chen sie mit kurzarbeitenden Beschäftigten in Unternehmen, die häufiger Kurzarbeit implemen
tieren. Damit vermeiden wir Vergleiche zwischen Arbeitskräften, die in Unternehmen mit ähnli
chen personalpolitischen Krisenbewältigungsstrategien (oder sogar im selben Unternehmen) 
unterschiedlich behandelt wurden, indem sie entweder arbeitslos wurden oder mit Kurzarbeit 
in Beschäftigung blieben. Eine solche Identifikationsstrategie wäre angreifbar, da die Selektion 
durch unbeobachtete Eigenschaften der Personen oder durch die Präferenzen der Arbeits
kräfte selbst beeinflusst sein könnte. 

Die experimentelle Situation, die in der Wirkungsanalyse nachgebildet wird, vergleicht somit 
Arbeitsmarktergebnisse in den Nachkarrieren von  

krisenbedingt Arbeitslosen, die nicht in Kurzarbeit beschäftigt blieben, weil ihr Unterneh
men diese Möglichkeit nicht nutzte, und  

krisenbedingt Kurzarbeitenden in Unternehmen, die Kurzarbeit als Krisenbewältigungsstra
tegie nutzten. 

Die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen wird durch ein Propensity-Score-Matching auf um
fassende Unternehmens- und Personenmerkmale gewährleistet. Die von den Unternehmen 
verfolgte personalpolitische Krisenbewältigungsstrategie (Arbeitszeitanpassung mittels Kurzar
beit versus Anpassungen des Personalstands) stellt aus Sicht der betroffenen Arbeitskräfte eine 
exogene Variation dar, die deren Entscheidung für eine Beschäftigung im Unternehmen nicht 
beeinflussen konnte. 

Der zeitliche Fokus auf den Beginn der Pandemie erlaubt zudem eine Analyse der Arbeitsmarkt
ergebnisse in einer dreijährigen Nachbetrachtungsperiode. 

5.1.2 Methodik 

Methodisch besteht die Analyse aus zwei Elementen: 

1. Der Abgrenzung von Grundgesamtheiten für die Vergleichsgruppenbildung:  
Abgrenzung krisenbedingt arbeitsloser Personen 

Unterscheidung von Unternehmen hinsichtlich ihres Nutzungsverhaltens der Kurzar
beitsbeihilfe 
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2. Vergleichsgruppenanalyse mittels Propensity-Score-Matching 

Abgrenzung krisenbedingt Arbeitsloser 

Für diese Analyse sind nur jene Arbeitslosen von Interesse, die aufgrund der COVID-19-Krise ih
ren Arbeitsplatz verloren. Diejenigen, die ihn wahrscheinlich auch ohne Krise verloren hätten 
und am 30. April 2020 arbeitslos gewesen wären ("nicht krisenbedingt Arbeitslose"), werden da
her aus der Treatmentgruppe ausgeschlossen. Damit lenken wir die Aufmerksamkeit auf die 
Zielgruppe der Kurzarbeit: Kurzarbeit dient dazu, Beschäftigung in Unternehmen zu sichern, die 
unverschuldet und unvorhergesehen in temporäre wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und 
nicht dazu, Beschäftigungsverhältnisse, die ohnedies geendet hätten, aufrecht zu erhalten. Zur 
Identifikation der Gruppe der nicht krisenbedingt Arbeitslosen kommt eine Kombination aus 
maschinellem Lernen und Mahalanobis-Distanz-Matching zur Anwendung (für Details siehe Ka
pitel A V im Anhang). Wir schätzen für alle 184.803 Personen, die am 29. Februar 2020 beschäf
tigt und am 30. April 2020 arbeitslos waren, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ohne 
COVID-19-Pandemie zu diesem Stichtag arbeitslos gewesen wären. Diejenigen Arbeitslosen, 
die den Arbeitslosen vom April 2019 am ähnlichsten sind, wurden aus der Treatmentgruppe 
ausgeschlossen. Quantitativ entspricht die Auswahl genau der Anzahl der Arbeitslosen, die am 
28. Februar 2019 beschäftigt und am 30. April 2019 arbeitslos waren (62.187 Personen). Durch 
den Ausschluss der nicht krisenbedingt Arbeitslosen konzentrieren wir die Analyse auf die Per
sonen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben. 

Unterscheidung von Unternehmen hinsichtlich ihres Nutzungsverhaltens der Kurzarbeitsbeihilfe 

Wir vergleichen (vormals) Beschäftigte aus Unternehmen, die in ähnlicher Weise von der 
COVID-19-Pandemie betroffen waren, wobei jedoch einige Unternehmen zur Krisenbewälti
gung auf Kurzarbeit setzten, andere auf die Kündigung von Beschäftigten. Um diese personal
politischen Strategien der Unternehmen klar voneinander zu trennen, schränken wir unsere Tre
atmentgruppe auf Arbeitslose aus Unternehmen ohne bzw. mit geringer Kurzarbeitsnutzung 
(weniger als 20% der Belegschaft) ein. Die Kontrollgruppe bilden Kurzarbeitende aus Unterneh
men mit mindestens 20% Kurzarbeitsnutzung. Arbeitslose aus Unternehmen mit mindestens 20% 
Kurzarbeitsnutzung und Kurzarbeitende aus Unternehmen mit einer geringen Kurzarbeitsnut
zung werden somit ausgeschlossen. Durch diese Vorgehensweise wird zudem sichergestellt, 
dass wir nicht Personen aus demselben Unternehmen miteinander vergleichen, sprich Treat
ment- und Kontrollgruppe aus unterschiedlichen Unternehmen stammen. 

Vergleichsgruppenanalyse mittels Propensity-Score-Matching 

Um festzustellen, welchen Unterschied es für die Arbeitsmarktergebnisse macht, ob jemand 
seinen Arbeitsplatz infolge der Krise verloren hat oder mit Kurzarbeit weiterbeschäftigt wurde, 
vergleichen wir zwei Gruppen:   

Die Treatmentgruppe besteht aus am 29. Februar 2020 aktiv unselbständig Beschäftigten, 
die am Beginn der COVID-19-Pandemie krisenbedingt arbeitslos wurden (arbeitslos am 
Stichtag 30. April 2020) und in Unternehmen arbeiteten, die Kurzarbeit nicht oder kaum 
genutzt haben. 
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Die Kontrollgruppe besteht aus am 29. Februar 2020 aktiv unselbständig Beschäftigten, die 
am Beginn der Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden (in Kurzarbeit am Stichtag 30. Ap
ril 2020) und in Unternehmen arbeiten, die mindestens 20% der Belegschaft in Kurzarbeit 
schickten.  

Indem wir Arbeitslose als Treatmentgruppe definieren und sie mit Kurzarbeitenden vergleichen, 
die ein ähnlich hohes Arbeitslosigkeitsrisiko haben, fokussieren wir auf Personen, die tatsächlich 
vom Arbeitsplatzverlust betroffen waren. Außerdem reduzieren wir das Risiko einer Verzerrung 
der Ergebnisse durch Mitnahmeeffekte, da diese bei Beschäftigten mit hohem Arbeitslosigkeits
risiko weniger wahrscheinlich sind als bei Beschäftigten mit geringem Arbeitslosigkeitsrisiko.  

Der kausale Effekt oder "Nettoeffekt" ist der Unterschied zwischen der tatsächlichen Erwerbsin
tegration der Arbeitslosen und der hypothetischen Erwerbsintegration, die sich ergeben hätte, 
wenn die Arbeitslosen nicht in Arbeitslosigkeit, sondern in Kurzarbeit geschickt worden wären 
(Heckman et al., 1999). Er gibt an, wie sich die Erwerbsintegration durch den Arbeitsplatzverlust 
im Vergleich zur Weiterbeschäftigung mit Kurzarbeit verändert hat. Diese Veränderung wird 
durch die Differenz der beiden Arbeitsmarktergebnisse gemessen48).  

Für die Gruppe der Arbeitslosen kann das Ergebnis mit Kurzarbeit nicht direkt beobachtet wer
den, da Arbeitslose per Definition nicht gleichzeitig in Kurzarbeit sein können. Das Ergebnis mit 
Kurzarbeit wird daher anhand einer Kontrollgruppe aus vergleichbaren Personen, die in Kurzar
beit wechselten, geschätzt. Man spricht von einem kontrafaktischen Kontrollgruppenvergleich, 
bei dem die durchschnittlichen Arbeitsmarktergebnisse der Arbeitslosen, die Anspruch auf Kurz
arbeit gehabt hätten (Treatmentgruppe), mit den durchschnittlichen Arbeitsmarktergebnissen 
einer vergleichbaren Gruppe von Beschäftigten, die in Kurzarbeit geschickt wurden (Kontroll
gruppe), verglichen werden. Ein einfacher Vergleich der durchschnittlichen Arbeitsmarkter
gebnisse von Arbeitslosen und Kurzarbeitenden würde zu verzerrten Schätzungen führen, da 
die Teilnahme an Kurzarbeit oder der Arbeitsplatzverlust nicht zufällig sind. Um beobachtbare 
Unterschiede auszugleichen, wird ein Nearest-Neighbour-Propensity-Score-Matching-Ansatz 
(Rosenbaum & Rubin, 1983), kombiniert mit einem exakten Matching auf die Branche und den 
Beschäftigungsstatus ein bzw. fünf Jahre vor dem hypothetischen Arbeitslosigkeitszugang, an
gewendet. Dabei werden jedem Arbeitslosen bis zu vier statistische Zwillinge aus dem Pool der 
Kurzarbeitenden mit ähnlich hohem Arbeitslosigkeitsrisiko49) zugeordnet. Sie gleichen einander 
im Durchschnitt in einer Vielzahl an Merkmalen.  

Kontrollvariablen  

Wir bereinigen die Unterschiede zwischen der Treatment- und der Kontrollgruppe ab Ende Feb
ruar 2020, kurz vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie, als beide Gruppen noch aktiv 

 
48)  "Average Treatment Effect on the Treated".  
49)  Für alle Personen in der Grundgesamtheit wird das Arbeitslosigkeitsrisiko anhand einer Vielzahl an Einflussfaktoren 
(Alter, Geschlecht, Erwerbshistorie, Unternehmensmerkmale, etc.) geschätzt. Ausgedrückt wird es anhand des Propen
sity Scores, eines eindimensionalen Maßes, das einen Wert zwischen 0 bis 1 annehmen kann. In der vorliegenden Schät
zung wurde ein Caliper (Toleranzniveau) von 0,05 definiert, d. h. das Arbeitslosigkeitsrisiko statistischer Zwillinge (Treat
ment- und Kontrollgruppe) darf um maximal 0,05 voneinander abweichen.   
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beschäftigt waren. Um die Ähnlichkeit der Gruppen herzustellen, wird eine Fülle von Merkmalen 
berücksichtigt, die das Arbeitslosigkeitsrisiko beeinflussen – so können wir ähnliche Beschäftigte 
in vergleichbaren Unternehmen und Regionen miteinander vergleichen: 

soziodemografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Nationalität, etc.) 
Beschäftigungsstatus in der Vergangenheit (jährlicher Stichtag Ende Februar; ein bis zehn 
Jahre) 
Arbeitslosigkeitsstatus in der Vergangenheit (Stichtag Ende Februar; ein, zwei, fünf und 
zehn Jahre) 

detaillierte fünfzehnjährige Erwerbshistorie (Summe der Tage in unterschiedlichen Erwerbs
zuständen in den letzten zwei, drei bis fünf, sechs bis zehn sowie elf bis 15 Jahren) 
Informationen zum Beschäftigungsverhältnis am 29. Februar 2020 (sozialrechtlicher Status, 
bisherige Beschäftigungsdauer im Unternehmen, Recall-Beschäftigung, monatliches Ein
kommen etc.) 
Informationen zum Unternehmen (Branche, Bundesland, Alter des Unternehmens, Beschäf
tigungswachstum im Vorjahr, Beschäftigungsumschlag im Vorjahr, Lehrbetrieb ja oder 
nein, mediane Bruttoeinkommen im Unternehmen im Vorjahr)  
Krisenbetroffenheit: Lockdown-Betroffenheit der Branche des Unternehmens im März bzw. 
April 2020, Entwicklung des Unternehmensumsatzes von Jänner bis April 2020 im Vergleich 
zu Jänner bis April 2019 

Alle Merkmale werden vor dem (hypothetischen) Treatment gemessen, mit Ausnahme der Um
satzentwicklung, die wir von Jänner bis April 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum messen. 
Die Umsatzentwicklung spiegelt die Krisenbetroffenheit der Unternehmen wider und sollte weit
gehend exogen sein, d. h. durch externe Umstände beeinflusst und nicht das Ergebnis der per
sonalpolitischen Strategie, Beschäftigte zu kündigen oder in Kurzarbeit zu schicken.  

5.1.3 Empirische Ergebnisse 

Viele der Personen, die am Beginn der COVID-19-Pandemie ihren Job verloren hatten, fanden 
schnell wieder eine Beschäftigung. Ende Juni 2020 war knapp die Hälfte (48,9%) der arbeitslos 
gewordenen Personen wieder in Beschäftigung, drei Monate später fast drei Viertel (73,4%) 
und im Juni 2021  gut vier Fünftel (81,6%). Ende März 2023, d. h. drei Jahre nach Ausbruch der 
Pandemie, waren 84,4% der ursprünglich Arbeitslosen und 88,1% der ursprünglich Kurzarbeiten
den erwerbstätig. Obwohl sich der Unterschied in der Erwerbsintegration der beiden Gruppen 
über die Zeit verringerte, blieb er auch nach drei Jahren mit 3,7 Prozentpunkten signifikant: 
Wer zu Beginn der COVID-19-Pandemie arbeitslos wurde, hatte langfristig gesehen schlechtere 
Chancen auf eine Rückkehr in Beschäftigung als diejenigen, die in Kurzarbeit geschickt wur
den. Umgekehrt hatten Kurzarbeitende eine höhere Chance, auch drei Jahre später noch er
werbstätig zu sein. Das deutet darauf hin, dass Kurzarbeit einen nachhaltig positiven Effekt auf 
die Beschäftigung von Arbeitskräften hat, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind (Abbildung 31). 

Kaum eine Bedeutung kommt in der Nachkarriere der vorübergehenden Abwesenheit (z. B. 
aufgrund von Elternzeit) zu. Mit Blick auf die aktive unselbständige Beschäftigung zeigt sich, 
dass drei Jahre nach Beginn der COVID-19-Pandemie der Anteil der aktiv unselbständig 
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Beschäftigten in der Gruppe der Personen, die mit Ausbruch der Pandemie arbeitslos gewor
den waren, um 5,0 Prozentpunkte niedriger war (77,7%) als unter Personen, die mit Ausbruch 
der Pandemie in Kurzarbeit geschickt worden waren (82,7%). Gleichzeitig war der Anteil der 
Selbständigen unter den vormals Arbeitslosen (3,9%) um 1,4 Prozentpunkte höher als in der Kon
trollgruppe (2,5%). Dies könnte daran liegen, dass sie sich angesichts der Krise neu orientierten 
oder sich selbstständig machen mussten, entweder aus eigenem Antrieb oder ermutigt durch 
staatliche Förderungen. 

Die Mehrheit der Personen, die zu Beginn der COVID-19-Pandemie arbeitslos wurden, kehrte 
relativ schnell in ihr altes Unternehmen zurück. Sechs Monate nach Beginn der Arbeitslosigkeit 
(September 2020) waren 52,0% wieder im selben Unternehmen tätig, nach einem Jahr 
(März 2021) waren es 43,8%, nach zwei Jahren (März 2022) 41,3% und nach drei Jahren (März 
2023) 34,1%50). Bei den Kurzarbeitenden waren nach drei Jahren noch 50,1% im Kurzarbeitsun
ternehmen tätig. Folglich war ein großer Teil der pandemiebedingten Arbeitslosigkeit nur vo
rübergehend – ähnlich wie in den USA. Dennoch war die Chance, bei demselben Unterneh
men weiterzuarbeiten, bei Kurzarbeitenden deutlich höher. Das unterstreicht, dass Kurzarbeit 
ein wirksames Mittel war, um Beschäftigung zu sichern und den Verbleib im Unternehmen zu 
unterstützen. 

 
50)  Wird der Anteil der Personen, die nach einer Phase der Arbeitslosigkeit wieder im selben Unternehmen zu arbeiten 
begonnen haben, an all jenen Personen bemessen, die nach der Arbeitslosigkeit wieder eine unselbständige Beschäf
tigung aufgenommen haben, sieht der Recall-Anteil wie folgt aus: Unter den vormals Arbeitslosen, die im Juni 2020 
wieder einer unselbständigen Beschäftigung nachgingen, waren 80% im selben Unternehmen tätig wie vor der 
COVID-19-Pandemie. Im September 2020 lag der Anteil der bei 72%, im März 2021 bei 63%, zwei Jahre nach Ausbruch 
der Pandemie im März 2022 bei 52% und drei Jahre später bei 44%. Im Verbleich dazu sank der Anteil bei den Kurzar
beitenden innerhalb von drei Jahren sukzessive auf 61% (März 2023). 
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Abbildung 31: Vergleich der Anteile je Arbeitsmarktposition, dreijährige Nachkarriere  
Wie erging es Personen, die ohne Kurzarbeit arbeitslos geworden wären, im Vergleich zu 
Kurzarbeitenden?  

 

Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Das Spektrum der Arbeitsmarktstatus in der Nachkarriere (in Summe 
100%) umfasst: Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Erwerbsinaktivität. Die ungeförderte (ohne Beschäftigung mit Eingliede
rungsbeihilfe, in sozioökonomischen Betrieben oder in gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten), unselbständige Be
schäftigung ist eine Teilmenge der Beschäftigung insgesamt. Lesebeispiel (Grafik oben links): Unter den am Beginn der 
Pandemie krisenbedingt arbeitslos gewordenen Personen (Balken „Arbeitslose“) waren 48,9% Ende Juni 2020 wieder in 
Beschäftigung, in der Vergleichsgruppe 98,9% (Balken „Kurzarbeitende“; jene, die am Beginn der Pandemie ein ähn
lich hohes Arbeitslosigkeitsrisiko hatten, aber in Kurzarbeit geschickt wurden). Drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie 
waren in der Gruppe der krisenbedingt am Beginn der Pandemie arbeitslos gewordenen Personen 84,4% wieder in 
Beschäftigung; in der Vergleichsgruppe lag der Beschäftigungsanteil mit 88,1% um 3,7 Prozentpunkte höher. 
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Parallel zum Anstieg der Beschäftigung sank in der Nachkarriere der Treatmentgruppe die Be
troffenheit von Arbeitslosigkeit. Ende Juni 2020 waren von jenen Personen, die am Beginn der 
COVID-19-Pandemie ihren Job verloren hatten, noch 48,5% arbeitslos, Ende September 22,3%. 
Die Arbeitslosigkeit sank rasch, langfristig blieb jedoch ein Unterschied bestehen: Im März 2023 
waren noch 8,4% der vormals Arbeitslosen ohne Beschäftigung, verglichen mit 6,0% in der Kon
trollgruppe. Der Zugang in Arbeitslosigkeit am Beginn der Pandemie erhöhte die Wahrschein
lichkeit, drei Jahre später arbeitslos zu sein, um 2,4 Prozentpunkte (+40%) und die Wahrschein
lichkeit, erwerbsinaktiv zu sein, um 1,3 Prozentpunkte (+23%). 

Effektheterogenität 

Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum zwischen männlichen und weiblichen bzw. jüngeren 
und älteren Beschäftigten. Stärkere Unterschiede gibt es hingegen zwischen Arbeiter:innen 
und Angestellten und nach Branche.  

Nach einer dreijährigen Beobachtungsperiode waren Arbeiter:innen, die am Beginn der 
COVID-19-Pandemie arbeitslos wurden, im Vergleich zu Arbeiter:innen, die in Kurzarbeit ge
schickt wurden, um 4,5 Prozentpunkte seltener in aktiv unselbständiger Beschäftigung. Unter 
den Angestellten ist der Unterschied im Beschäftigungsanteil mit 7,1 Prozentpunkte größer. 
Darüber hinaus sind tendenziell stärkere negative Auswirkungen der Arbeitslosigkeit in Sektoren 
festzustellen, die typischerweise durch stabile Beschäftigung gekennzeichnet sind. Dies betrifft 
die zusammengefassten NACE-Sektoren JKL (Information und Kommunikation, Finanz- und Ver
sicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen) sowie die Sektoren M (Erbrin
gung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen), P (Erziehung 
und Unterricht) und Q (Erbringung von Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens). 
Diese Erkenntnis lässt die Vermutung zu, dass der Verlust eines relativ sicheren Arbeitsplatzes 
nachteiliger sein kann als der Verlust eines Arbeitsplatzes in einem Sektor mit hoher Fluktuation. 

Einkommen 

Wer am Beginn der COVID-19-Pandemie arbeitslos wurde und später wieder unselbständig be
schäftigt war, verdiente im Durchschnitt pro Monat weniger, als vergleichbare Personen, die 
am Anfang der Pandemie in Kurzarbeit weiterbeschäftigt wurden. Dieser Einkommensnachteil 
war nicht nur sofort spürbar, sondern vergrößerte sich im Zeitablauf. Er war im dritten Jahr nach 
Eintritt in die Arbeitslosigkeit (79 €) größer als im zweiten Jahr (71 €) und im zweiten Jahr größer 
als im ersten (20 €; Abbildung 32). Eine mögliche Erklärung ist, dass Personen mit zunehmender 
Dauer der Arbeitslosigkeit Fähigkeiten verlieren – tatsächlich oder in der Vorstellung von Arbeit
geber:innen – und ihre Verhandlungsposition im Bewerbungsprozess geschwächt wird. Eine an
dere Erklärung ist, dass Arbeitslosigkeit eine Narbe in der Erwerbsbiografie hinterlässt und Unter
nehmen Bewerber:innen mit Erwerbslücken ein geringeres Einkommen anbieten als Bewer
ber:innen ohne Erwerbslücken. 
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Abbildung 32: Vergleich der Erwerbseinkommen, ein- bis dreijährige Nachkarriere  
Wie erging es Personen, die ohne Kurzarbeit arbeitslos geworden wären, im Vergleich zu 
Kurzarbeitenden?  

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. – Durchschnittliches Monatseinkommen im Fall von Erwerbstätigkeit 
(über der Geringfügigkeit). Kumulierte Jahreseinkommen als Kombination von Erwerbsmonaten und Monatseinkom
men. 

Während die durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommen nur geringfügig differieren, 
sind die durchschnittlichen jährlichen Erwerbseinkommensunterschiede – als Kombination aus 
geringerem monatlichen Erwerbseinkommen und weniger Erwerbsmonaten – beträchtlich. Im 
ersten Jahr nach Arbeitslosigkeitszugang beläuft sich der Einkommensverlust gegenüber der 
Kontrollgruppe auf 4.467 €, im zweiten Jahr auf 2.743 € und im dritten Jahr auf 2.270 €. Das Er
werbseinkommen summierte sich in den ersten drei Jahren nach Arbeitslosigkeitszugang auf 
60.832 € (Beitragsgrundlagen der Sozialversicherung bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrund
lage), um 9.480 € oder 13% weniger als das, was vergleichbare Personen verdient haben, die 
in Kurzarbeit weiterbeschäftigt wurden (70.132 €). Kurzarbeit schützt somit nicht nur vor dem 
Verlust des Arbeitsplatzes, sondern auch finanziell vor einem erheblichen Verlust von Erwerbs
einkommen. 

Im Fall eines Arbeitsplatzverlustes erhalten Arbeitslose Arbeitslosengeld (bzw. Notstandshilfe). 
Wird beim Vergleich der kumulierten jährlichen Einkommen zwischen den beiden Gruppen ne
ben dem Erwerbseinkommen auch die Existenzsicherungsleistung aus der Arbeitslosenversiche
rung berücksichtigt, so reduziert sich der Einkommensverlust: Personen, die am Beginn der 
COVID-19-Pandemie arbeitslos wurden, verzeichnen im ersten Jahr nach dem Arbeitslosigkeits
zugang gegenüber der Kontrollgruppe einen Einkommensverlust in Höhe von 847 €. Im zweiten 
Jahr kumuliert sich der Verlust auf 2.896 € und im dritten Jahr auf 4.873 €. Damit halbiert sich bei 
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der gemeinsamen Betrachtung von Erwerbseinkommen und Existenzsicherungsleistung aus der 
Arbeitslosenversicherung der kumulierte Einkommensverlust nach drei Jahren (4.873 € anstelle 
von 9.480 €). Dies unterstreicht die einkommensstabilisierende Wirkung der Arbeitslosenversi
cherung. 

5.1.4 Fazit 

Verglichen werden Beschäftigte, die am Beginn der COVID-19-Pandemie arbeitslos wurden, 
mit Beschäftigten, die am Beginn der Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden. Durch den 
Vergleich der Erwerbsbiografie und der Einkommen dieser beiden Gruppen in der dreijährigen 
Nachkarriere kann die Frage beantworten werden, wie es den Beschäftigten in der COVID-19-
Krise ergangen wäre, hätte es Kurzarbeit nicht gegeben.   

Die Ergebnisse zeigen, dass viele Personen, die arbeitslos geworden waren, zwar schnell zu ih
ren früheren Arbeitgeber:innen zurückkehrten, aber dennoch erhebliche Einkommensnach
teile im Vergleich zu denjenigen hatten, die in Kurzarbeit geschickt wurden. Trotz eines raschen 
Aufholprozesses waren Personen, die arbeitslos wurden, nach drei Jahren immer noch seltener 
erwerbstätig und erlitten – im Fall der Wiederbeschäftigung – erhebliche kumulative Einkom
mensverluste, da sie weniger Tage erwerbstätig waren und im Durchschnitt auch ein geringeres 
monatliches Erwerbseinkommen erzielten. Die Erwerbsbiografien der beiden Gruppen näher
ten sich somit im Zeitverlauf an; vormals Arbeitslose konnten jedoch innerhalb von drei Jahren 
nicht an die Beschäftigungsanteile der Kontrollgruppe anschließen.   

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Kurzarbeit die Beschäftigung wirksam stabili
siert und die negativen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit in der COVID-19-Krise abgemildert 
hat, was die Bedeutung der Kurzarbeit als arbeitsmarktpolitisches Instrument in Wirtschaftskrisen 
unterstreicht. 

5.2 Wirkung auf Unternehmensebene 

5.2.1 Einleitung 

In diesem Kapitel soll den Auswirkungen der Kurzarbeit auf Ebene der Unternehmen nachge
gangen werden. Ein vorrangiges Ziel des österreichischen Kurzarbeitsmodells war die Abfede
rung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Unternehmen. Konk
ret richtete sich das Förderinstrument an alle Unternehmen mit vorübergehenden, nicht saison
bedingten wirtschaftlichen Problemen wie dem Ausfall von Aufträgen und unternehmensnot
wendigen Zulieferungen, welche auf unternehmensexterne Umstände zurückzuführen waren. 
Das Ziel der Maßnahme war die weitgehende Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes in 
den Unternehmen und damit die Vermeidung von Arbeitslosigkeit. 

In der COVID-19-Pandemie waren diese Voraussetzungen für die Kurzarbeitsinanspruchnahme 
für eine große Anzahl von Unternehmen erfüllt, sodass viele Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch 
nahmen. Es gab jedoch auch zahlreiche Unternehmen, welche – in der von uns evaluierten 
Periode März 2020 bis Juni 2022 – nie Kurzarbeit in Anspruch nahmen. Ein Vergleich von Unter
nehmen mit (Treatmentgruppe) und ohne Inanspruchnahme von Kurzarbeit (Kontrollgruppe) 
liegt daher nahe. 
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In einem ersten Schritt werden die methodischen Grundlagen für die Wirkungsanalyse auf Un
ternehmensebene dargelegt. In einem nächsten Schritt werden die wesentlichen empirischen 
Ergebnisse präsentiert und daran anschließend folgt ein Fazit, in dem auch auf jene Einschrän
kungen und offenen Fragen hingewiesen wird, welche bei der Interpretation der Ergebnisse zu 
berücksichtigen sind. 

5.2.2 Methodik 

Um den Effekt der Kurzarbeit auf die Beschäftigungsentwicklung in den Unternehmen zu eva
luieren, verwenden wir einen Matching-Ansatz in Kombination mit einem Event-Study-Design. 
Der Matching-Ansatz ermöglicht einen Vergleich zwischen Unternehmen mit Kurzarbeit und 
Unternehmen ohne Kurzarbeit. Zunächst wird für jedes Unternehmen einen Propensity Score 
berechnet, in den die Unternehmensmerkmale  

Anzahl unselbständig und geringfügig Beschäftigter, 
Jahres- und Monatsumsatz, 

Beschäftigungswachstum sowie Churning- und Turnoverquote51), 
Zusammensetzung der Beschäftigung (Anteil Nationalitäten, Geschlecht, Alter, Unterneh
menszugehörigkeit, sozialrechtlicher Status, Recalls) sowie  

Region und Branche  

für die Jahre 2017 bis 2019 sowie der Umsatzrückgang zwischen 2019 und 2020 eingehen. Für 
jedes Unternehmen mit Kurzarbeit wird dann jenes Unternehmen ohne Kurzarbeit ausgewählt, 
welches den ähnlichsten Propensity Score aufweist (Nearest-Neighbour-Matching")52). Das 
Event-Study-Design untersucht die Auswirkungen eines Ereignisses ("event") – in unserem Fall die 
Einführung der Kurzarbeit – und vergleicht die monatliche Entwicklung vor und nach Einführung 
der Kurzarbeit der jeweiligen Ergebnisvariablen des Unternehmens (Beschäftigung, Separati
onswahrscheinlichkeit53) von Beschäftigungsverhältnissen im Unternehmen, Risiko einer Unter
nehmensschließung, Umsatz). 

Ein Vergleich von Unternehmen mit Kurzarbeit (Treatmentgruppe) und Unternehmen ohne Kurz
arbeit (Kontrollgruppe) soll im Idealfall zeigen, ob das arbeitsmarktpolitische Ziel der Aufrecht
erhaltung des Beschäftigtenstandes und stabiler individueller Beschäftigung auf Unterneh
mensebene tatsächlich erreicht wurde. Bei der Interpretation der Differenz zwischen Unterneh
men mit und ohne Kurzarbeit ist jedoch Vorsicht geboten, zumal sie nicht notwendigerweise 
dem kausalen Effekt der Kurzarbeitsmaßnahmen auf die Ergebnisvariablen des Unternehmens 
entspricht. Unternehmen mit Kurzarbeit unterscheiden sich von Unternehmen ohne Kurzarbeit 
oftmals nicht nur in der Inanspruchnahme von Kurzarbeit, sondern in vielen anderen 

 
51)  Die Turnoverquote ist der Beschäftigungsumschlag in einem Jahr, gemessen als Summe der Beschäftigungsaufnah
men und -abgänge, in Relation zur Jahresdurchschnittsbeschäftigung. Die Churningquote ist der Beschäftigungsum
schlag (Summe der Beschäftigungsaufnahmen und -beendigungen in einem Jahr) abzüglich der absoluten Beschäf
tigungsveränderung, in Relation zur Beschäftigung im Jahresdurchschnitt. Mit der Churningquote wird die Arbeitskräf
tefluktuation auf Unternehmensebene gemessen, die über die Bestandsveränderung der Beschäftigung hinausgeht. 
52)  Im technischen Anhang (Kapitel A VI) wird das Verfahren genauer beschrieben. 
53)  Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beschäftigungsverhältnis aufgelöst wird.  
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Merkmalen, die in den Daten nicht beobachtet werden können. Vor allem ist die Vermutung 
naheliegend, dass Unternehmen ohne Kurzarbeit weniger stark von der COVID-19-Pandemie 
betroffen waren und genau aus diesem Grund keine Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit schick
ten.  

Wie nachfolgend gezeigt wird, tritt dieses Problem in der weiteren empirischen Analyse auf. Die 
empirisch gemessene Differenz zwischen Unternehmen mit Kurzarbeit und Unternehmen ohne 
Kurzarbeit – etwa in der Entwicklung der Beschäftigung – ist nicht aussagekräftig für den tat
sächlichen Kurzarbeitseffekt, sondern ist getrieben durch umgekehrte Kausalität: Die deutlich 
schlechtere wirtschaftliche Lage der Unternehmen mit Kurzarbeit während der Lockdowns ver
anlasste diese Unternehmen, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen und auf diese Weise die Be
schäftigung zu stabilisieren. Zwar kann der kausale Effekt der Kurzarbeit nicht geschätzt werden, 
der Vergleich von Unternehmen mit und ohne Kurzarbeit ermöglicht jedoch interessante Ein
sichten in die Beschäftigungsentwicklung der beiden Gruppen von Unternehmen. 

5.2.3 Empirische Ergebnisse 

Die folgenden empirischen Ergebnisse der Unternehmensanalyse basieren auf Daten des AMS, 
des DVSV und AMDC-Daten von Statistik Austria (siehe Kapitel 0). Der in der Analyse verwen
dete Datensatz basiert auf jenen 246.622 Unternehmen, welche im Jahr 2019 für mindestens 
einen Monat mindestens ein:e Arbeitnehmer:in beschäftigten. Von diesen Unternehmen nah
men 111.076 Unternehmen in der Zeit von März 2020 bis Juni 2022 Kurzarbeit in Anspruch und 
gehören damit der Treatmentgruppe (im Folgenden "Kurzarbeitsunternehmen") an. Von den 
übrigen 135.546 Unternehmen konnten nur 56.662 in das Sample der Kontrollgruppe (im Folgen
den "Unternehmen ohne Kurzarbeit") aufgenommen werden. Die übrigen Unternehmen wiesen 
Merkmalskombinationen auf, für die mit dem Matching-Ansatz keine vergleichbaren Unterneh
men in der Treatmentgruppe gefunden werden konnten, und werden daher in der folgenden 
Analyse nicht berücksichtigt. 

In Abbildung 33 wird zunächst die Umsatzentwicklung von Kurzarbeitsunternehmen der Ent
wicklung in Unternehmen ohne Kurzarbeit gegenübergestellt. Auf der Y-Achse wird dabei die 
prozentuelle Abweichung des Umsatzes vom Niveau im Jänner 2019 gezeigt.  Der untersuchte 
Zeitraum beginnt im Jänner 2019 und endet im Juni 2022 (jenem Zeitpunkt, bis zu dem die Daten 
vollständig verfügbar waren).  
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Abbildung 33: Umsatzentwicklung in Unternehmen mit und ohne COVID-19-Kurzabeit 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. Vertikale Linie. . . letzter Monat vor Einführung der COVID-19-Kurzarbeit. 

Mit dem Matching-Ansatz konnten, basierend auf unternehmerischen Kennzahlen der Jahre 
2017 bis 2019, zwei Gruppen gebildet und verglichen werden, deren Umsatzentwicklung in der 
Zeit vor der COVID-19-Pandemie nahezu identisch war54). Dies ist eine notwendige, jedoch 
keine hinreichende Bedingung für ein valides Design einer kausalen Wirkungsanalyse der Kurz
arbeit. Dazu wäre es erforderlich, dass sich Unternehmen aus zufälligen Gründen (unterschied
liche Information über das Förderinstrument, geringere oder höhere administrative Hürden, 
etc.), für oder gegen die Inanspruchnahme von Kurzarbeit entschieden haben, sich jedoch in 
ihrer (gegenwärtigen und für die unmittelbare Zukunft erwarteten) ökonomischen Problemlage 
nicht von Kurzarbeitsunternehmen unterscheiden55). 

Abbildung 33 zeigt dagegen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen von Kurzarbeitsunterneh
men im Vergleich zu Unternehmen ohne Kurzarbeit ab Beginn der COVID-19-Pandemie sehr 
unterschiedlich waren. Unternehmen ohne Kurzarbeit erlitten zwar erhebliche Umsatzeinbußen, 
diese waren aber in fast allen Monaten geringer als 10% und überschritten nur im zweiten 

 
54)  Dieses Ergebnis zeigt, dass der Matching-Ansatz "funktioniert" in dem Sinne, dass für jedes Unternehmen der Treat
mentgruppe ein Unternehmen gefunden werden konnte, das zwischen 2017 und 2019 sehr ähnliche Kennzahlen auf
weist, jedoch in der COVID-19-Pandemie keine Kurzarbeit in Anspruch nahm. 
55)  Kopp und Siegenthaler (2021) argumentieren, dass die Inanspruchnahme von Kurzarbeitsmaßnahmen während 
der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 in der Schweiz sehr stark von solchen Zufälligkeiten geprägt war. In man
chen Kantonen wurde die Zuerkennung von Kurzarbeitsanträgen sehr restriktiv gehandhabt, während in anderen Kan
tonen die Zuerkennungsraten sehr hoch waren. Ein Vergleich von Unternehmen, deren Kurzarbeitsantrag abgelehnt 
wurde, mit Unternehmen, deren Kurzarbeitsantrag angenommen wurde, ist daher von den Vergabekriterien für die 
Kurzarbeit und nicht (oder in nur geringem Umfang) von der ökonomischen Lage der antragstellenden Unternehmen 
bestimmt, woraus sich ein valides Evaluationsdesign für die Identifikation des Kurzarbeitseffektes ergibt. 
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Lockdown für einen Monat die 20%-Marke. Ab März 2021 überstiegen die Umsätze bereits den 
Basiswert von Jänner 2019. Ganz anders die Kurzarbeitsunternehmen: Während des ersten und 
zweiten Lockdowns hinkten die Umsätze dieser Unternehmen dem Umsatz im Basismonat Jän
ner 2019 um bis zu 70% hinterher. Diese Einbrüche waren zwar temporär, zogen sich aber über 
mehrere Monate. Ab Mitte des Jahres 2021 erreichten die Umsätze wieder dauerhaft das Ni
veau vor der COVID-19-Pandemie. 

Die Tatsache, dass Unternehmen mit Kurzarbeit eine deutlich ungünstigere Umsatzentwicklung 
aufwiesen als Unternehmen ohne Kurzarbeit, deutet auf die oben angesprochene umgekehrte 
Kausalität hin: Unternehmen, welche besonders starke Umsatzeinbrüchen erlitten, nahmen 
Kurzarbeit in Anspruch; Unternehmen, deren Umsatzeinbrüche vergleichsweise gering waren, 
kamen ohne Kurzarbeit durch die COVID-19-Pandemie. Diese Selbstselektion von Unterneh
men in Kurzarbeit entspricht der Absicht der Politik – es sollten genau jene Unternehmen geför
dert werden, welche in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren.  

Aus diesem Grund kann jedoch ein Vergleich von Kurzarbeitsunternehmen mit Unternehmen 
ohne Kurzarbeit die kausalen Wirkungen der Kurzarbeit nicht identifizieren. Die Beschäftigungs
lage in Kurzarbeitsunternehmen ist nicht in erster Linie durch die Kurzarbeit per se bestimmt, 
sondern vor allem durch die – von der Pandemie und Lockdowns verursachte – ungünstige 
Umsatzentwicklung. Ein Vergleich von Kurzarbeitsunternehmen mit Unternehmen ohne Kurzar
beit erlaubt somit zwar keine direkten Rückschlüsse auf den kausalen Effekt der Kurzarbeit, er
möglicht jedoch interessante Einsichten in die Beschäftigungsentwicklung der beiden Gruppen 
von Unternehmen.  

Beschäftigungsentwicklung 

Die linke Grafik in Abbildung 34 zeigt die Beschäftigungsentwicklung von Kurzarbeitsunterneh
men und Unternehmen ohne Kurzarbeit, wenn nur regulär beschäftigte Personen gezählt wer
den, Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit jedoch nicht. Vor der COVID-19-Pandemie war die 
durchschnittliche Beschäftigungsentwicklung in Unternehmen mit Kurzarbeit und Unternehmen 
ohne Kurzarbeit nahezu deckungsgleich. Mit Beginn der Pandemie klaffen die beiden Zeitrei
hen jedoch stark auseinander. Während in Kurzarbeitsunternehmen die Anzahl regulär be
schäftigter Personen am Beginn der Pandemie (mit Einführung der COVID-19-Kurzarbeit) um bis 
zu 40% zurückging, war der Beschäftigungsrückgang in Unternehmen ohne Kurzarbeit sehr mo
derat. Auch in den Folgemonaten blieb die Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen von 
Unternehmen bestehen und war vor allem in den Lockdown-Monaten Oktober 2020 bis Mai 
2021 groß. 
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Abbildung 34: Beschäftigungsentwicklung mit und ohne Berücksichtigung von Kurzarbeit 
Kurzarbeitsunternehmen versus Unternehmen ohne Kurzarbeit 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. 

Werden dagegen auch Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit als Teil der Beschäftigung des Unter
nehmens betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild (Abbildung 34, rechte Grafik b) und es ver
schwinden die Unterschiede in der Beschäftigung zwischen Kurzarbeitsunternehmen und Un
ternehmen ohne Kurzarbeit nahezu vollständig. Ein Ziel der Kurzarbeit – die Aufrechterhaltung 
der Beschäftigung im Unternehmen – wurde damit erreicht. Kurzarbeitsunternehmen weisen 
eine etwas bessere Beschäftigungsentwicklung auf als Unternehmen ohne Kurzarbeit. 

Unternehmensstilllegung 

Ein möglicher Effekt der Kurzarbeit könnte auch in einer Verhinderung von Unternehmensstille
gungen gelegen haben. Abbildung 35 zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen, 
welches im Jahr 2019 in mindestens einem Monat eine positive Beschäftigung aufwies, im je
weiligen Monat keine Beschäftigten hatte. Dieser Anteil war während des Jahres 2019 rückläu
fig. Mit Beginn der COVID-19-Pandemie nahm der Anteil der Unternehmen ohne Beschäftigte 
sprunghaft zu, wobei dieser Anstieg vor allem in Unternehmen ohne Kurzarbeit außerordentlich 
kräftig war. Auch Kurzarbeitsunternehmen verzeichneten diesen Anstieg, jedoch lag der Anteil 
von Kurzarbeitsunternehmen ohne Beschäftigte zu Beginn der COVID-19-Pandemie noch unter 
dem Wert von Anfang 2019.  

Interessant ist, dass der Anteil von Unternehmen ohne Beschäftigte in der Gruppe der Unter
nehmen ohne Kurzarbeit deutlich höher ist als in der Gruppe der Kurzarbeitsunternehmen. Un
ternehmen ohne Kurzarbeit dürften daher viel öfter von (temporären oder permanenten) Un
ternehmensstillegungen betroffen gewesen sein. Nicht auszuschließen ist, dass dieser Unter
schied durch den (erwünschten) Effekt der COVID-19-Kurzarbeit zustande kam: Die 
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Kurzarbeitsbeihilfe sollte Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten unter die Arme grei
fen. Aus den oben genannten Gründen der mangelnden Vergleichbarkeit von Kurzarbeitsun
ternehmen mit Unternehmen ohne Kurzarbeit lässt sich dieser Effekt jedoch nicht schlüssig 
quantifizieren. 

Abbildung 35: Anteil an Unternehmen ohne Beschäftigte 
Kurzarbeitsunternehmen versus Unternehmen ohne Kurzarbeit 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC.  

Beschäftigungsabgänge 

Neben der Aufrechterhaltung und Sicherung eines hohen Beschäftigungsniveaus im Unterneh
men ist ein wichtiges Ziel der Kurzarbeit die Stabilisierung individueller Beschäftigungsverhält
nisse auf Unternehmensebene. Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit schränkt die Möglichkei
ten von Unternehmen, Arbeitnehmer:innen zu kündigen, deutlich ein. Es lohnt sich daher, zu 
untersuchen, ob Kurzarbeitsunternehmen tatsächlich weniger dazu neigten, Beschäftigungs
verhältnisse zu lösen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beschäftigungsverhältnis beendet wird (Separationswahr
scheinlichkeit), unterschied sich in der Zeit vor der COVID-19-Pandemie nicht zwischen Kurzar
beitsunternehmen und Unternehmen ohne Kurzarbeit (Abbildung 36, linke Grafik a). Mit Beginn 
der COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen Start der Kurzarbeitsmaßnahmen 
ergibt sich das zu erwartende Bild: Die Separationswahrscheinlichkeit war in Kurzarbeitsunter
nehmen in fast allen Monaten niedriger als in Unternehmen ohne Kurzarbeit. Die Unterschiede 
zwischen den beiden Gruppen von Unternehmen sind besonders hoch in Zeiten der Lock
downs. Dies kommt nicht zuletzt durch die Behaltepflicht von Beschäftigten in Kurzarbeitsunter
nehmen zustande, die während der Kurzarbeitsnutzung de facto einen erhöhten 
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Kündigungsschutz für die Arbeitnehmer:innen mit sich bringt. Interessant ist, dass alle Unterneh
men mit Beginn der COVID-19-Pandemie außergewöhnlich viele Abgänge zu verzeichnen hat
ten. Diese waren jedoch in Kurzarbeitsunternehmen deutlich geringer als in Unternehmen ohne 
Kurzarbeit.  

Abbildung 36: Separationswahrscheinlichkeit individueller Beschäftigungsverhältnisse 
Kurzarbeitsunternehmen versus Unternehmen ohne Kurzarbeit 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. 

Für ältere Arbeitnehmer:innen (ab 50 Jahre, Abbildung 36, rechte Grafik b) ist die Separations
wahrscheinlichkeit nur halb so hoch wie über aller Altersgruppen. Wie in Kapitel 4.2.1 bereits 
gezeigt wurde, sinkt das Risiko, arbeitslos oder erwerbsinaktiv zu werden, mit dem Alter. Ansons
ten ist die zeitliche Entwicklung der Separationswahrscheinlichkeit von älteren Arbeitnehmer:in
nen vergleichbar mit jener für Arbeitnehmer:innen aller Altersgruppen (Abbildung 36, linke Gra
fik a). Interessant ist jedoch, dass die Unterschiede in den Separationswahrscheinlichkeiten zwi
schen Kurzarbeitsunternehmen und Unternehmen ohne Kurzarbeit bei älteren Arbeitnehmer:in
nen deutlich geringer sind als über alle Altersgruppen.  

Die Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen ist häufig, jedoch nicht ausschließlich mit Zu
gängen in Arbeitslosigkeit verbunden (Abbildung 37). In normalen Jahren (vor der COVID-19-
Pandemie) betrug die Separationswahrscheinlichkeit (welche nicht nur Abgänge in Arbeitslo
sigkeit, sondern auch Jobwechsler:innen oder Abgänge in Nichterwerbstätigkeit, Pension, etc. 
umfasst) etwa 5%, wovon die Hälfte auf Abgänge in Arbeitslosigkeit entfiel. Die große Mehrzahl 
der Abgänge unmittelbar nach Ausbruch der COVID-19-Pandemie waren jedoch Abgänge in 
Arbeitslosigkeit. Die Schwankungen in der Separationswahrscheinlichkeit während der 
COVID-19-Pandemie sind ebenfalls in erster Linie durch die Abgänge in Arbeitslosigkeit getrie
ben. Das Muster für ältere Arbeitnehmer:innen (Abbildung 38, rechte Grafik b) entspricht auch 
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hier qualitativ jenem aller Altersgruppen. Die Wahrscheinlichkeit eines Abgangs in Arbeitslosig
keit ist jedoch für ältere Arbeitnehmer:innen deutlich geringer. Auch im Fall der Abgänge in 
Arbeitslosigkeit sind die Unterschiede zwischen Kurzarbeitsunternehmen und Unternehmen 
ohne Kurzarbeit für Ältere geringer als für Arbeitnehmer:innen aller Altersgruppen. 

Abbildung 37: Abgänge in Arbeitslosigkeit 
Kurzarbeitsunternehmen versus Unternehmen ohne Kurzarbeit 

 
Q: WIFO INDI-DV auf Basis DVSV, AMS, AMDC. 

Effektheterogenität 

Die obigen Resultate beziehen sich auf die Gesamtheit der Unternehmen über alle Branchen 
hinweg. Die einzelnen Branchen waren jedoch sehr unterschiedlich von der COVID-19-
Pandemie und den Lockdowns betroffen. Im Anhang Kapitel A VIII werden diese Unterschiede 
beispielhaft anhand zweier Branchen illustriert: Handel (Sektor G) und freiberufliche, wissen
schaftliche und technische Dienstleistungen (Sektor M). In beiden Branchen wurde Kurzarbeit 
in großem Umfang in Anspruch genommen. Da es jedoch in beiden Branchen auch eine sub
stanzielle Anzahl von Unternehmen gab, welche Kurzarbeit über den untersuchten Zeitraum 
nie in Anspruch nahmen, konnte die obige Analyse auch getrennt für den Handel und die 
freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen durchgeführt werden 
(siehe Abbildung A 1, Abbildung A 2 und Abbildung A 3 in Kapitel A VIII im Anhang). 

Hinsichtlich der Umsatzentwicklung zeigen beide Branchen ein qualitativ sehr ähnliches Bild wie 
die Gesamtwirtschaft, nämlich starke Umsatzeinbrüche zu Beginn der COVID-19-Pandemie, 
welche für Kurzarbeitsunternehmen deutlich größer waren als für Unternehmen ohne Kurzarbeit 
(Abbildung A 1). Es haben also jene Unternehmen Kurzarbeit in Anspruch genommen, welche 
(gemessen an der Umsatzentwicklung) besonders stark von der Pandemie betroffen waren. Im 
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Handel waren die Umsatzeinbrüche deutlich stärker als in den freiberuflichen, wissenschaftli
chen und technischen Dienstleistungen, vor allem während des zweiten Lockdowns.  

Abbildung A 2 im Anhang (Kapitel A VIII) zeigt die Entwicklung der Beschäftigung, wobei Ar
beitnehmer:innen in Kurzarbeit nicht zum Beschäftigtenstand gezählt werden. Im Handel redu
zierte sich die Anzahl der weiterhin regulär Beschäftigten in Kurzarbeitsunternehmen um nahezu 
60%; dies wiederholte sich im Lockdown, allerdings in deutlich geringerem Umfang. Die Unter
nehmen ohne Kurzarbeit konnten ihr Beschäftigungsniveau über den Beobachtungszeit kon
stant halten, mit nur geringen Rückgängen während der COVID-19-Pandemie. Am Ende des 
Beobachtungszeitraums entsprach die Anzahl regulär beschäftigter Personen in Kurzarbeitsun
ternehmen wieder dem Niveau vor Beginn der COVID-19-Pandemie (sowie dem Niveau der 
Unternehmen ohne Kurzarbeit). Dies gilt sowohl im Handel als auch im Bereich der freiberufli
chen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. In beiden Branchen wurde damit 
das Ziel erreicht, den Beschäftigungsstand vor der COVID-19-Krise aufrechtzuerhalten. 

Das Beschäftigungsverlustrisiko auf Unternehmensebene (berechnet anhand der Wahrschein
lichkeit eines Abgangs in Arbeitslosigkeit, Abbildung A 3 in Kapitel A VIII im Anhang) ist sowohl 
im Handel als auch im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienst
leistungen in Kurzarbeitsunternehmen weit niedriger. In Unternehmen ohne Kurzarbeit gab es 
deutliche Ausschläge in den Abgängen in Arbeitslosigkeit. 

Die österreichische Wirtschaft ist stark von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) geprägt. 
Während große Unternehmen größere Spielräume haben, bei Umsatzeinbrüchen die Beschäf
tigung anzupassen, stellen Umsatzeinbußen für KMU oft eine große Herausforderung dar und 
werden häufig auch zu einem existenziellen Problem. Um die Auswirkungen der Kurzarbeit für 
dieses Segment des Arbeitsmarktes näher zu beleuchten, wurde eine separate Analyse für 
KMUs56) durchgeführt.  

Hinsichtlich der Umsatzrückgänge unterscheiden sich KMUs (Abbildung A 4 Grafik a in Kapitel A 
VIII im Anhang) nicht wesentlich von allen Unternehmen (Abbildung 33). Kurzarbeitsunterneh
men sind von den Einbußen deutlich stärker betroffen; Kurzarbeit wurde also von den – gemes
sen am Umsatz – am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen KMUs in Anspruch ge
nommen. Dass die Pandemie für viele KMUs ein existenzielles Problem war, bestätigt ein Blick 
auf Abbildung A 4 (Grafik b in Kapitel A VIII des Anhangs). Diese Grafik ist deckungsgleich mit 
jener für alle Unternehmen (Abbildung 35) und deutet darauf hin, dass vor allem KMUs von den 
Unternehmensstilllegung betroffen war. Der große Unterschied zwischen Kurzarbeitsunterneh
men und Unternehmen ohne Kurzarbeit in Bezug auf das Risiko von Unternehmensstilllegungen 
ist konsistent mit der Hypothese, dass die Kurzarbeitsmaßnahmen dazu beigetragen haben, die 
dauerhafte (oder temporäre) Einstellung der Geschäftstätigkeit vieler KMUs zu verhindern. Ab
bildung A 4 (Grafik c in Kapitel A VIII des Anhangs) dokumentiert zudem, dass die reguläre Be
schäftigung (ohne Personen in Kurzarbeit) auch in Kurzarbeit nutzenden KMUs sehr stark zurück
ging. Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit geht also mit einer Aufrechterhaltung der Beschäf
tigungsverhältnisse einher. Schließlich weisen Kurzarbeit nutzende KMUs geringere Zugänge in 

 
56)  Weniger als 250 Beschäftigte im Jahr 2019.  
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Arbeitslosigkeit auf als KMUs ohne Kurzarbeit (Abbildung A 4, Grafik e, in Kapitel A VIII des An
hangs). 

5.2.4 Fazit 

In diesem Kapitel wurde die Rolle der Kurzarbeit für die Entwicklung der Beschäftigung und 
anderer Erfolgsindikatoren von Unternehmen vor und während der COVID-19-Pandemie unter
sucht. Ein Vergleich von Kurzarbeitsunternehmen und Unternehmen ohne Kurzarbeit zeigt aus
geprägte Unterschiede in der ökonomischen Betroffenheit von der Pandemie. Kurzarbeitsun
ternehmen erlitten deutlich stärkere Umsatzeinbußen als Unternehmen ohne Kurzarbeit. Das 
deutet darauf hin, dass mit dem Instrument der Kurzarbeit Unternehmen unter die Arme gegrif
fen wurde, die während der COVID-19-Pandemie mit einer überdurchschnittlich schwierigeren 
ökonomischen Problemlage konfrontiert waren. Das war auch das erklärte Ziel der COVID-19-
Kurzarbeit.57) Zudem zeigt sich, dass das Ziel der Aufrechterhaltung des Beschäftigungsniveaus 
auf Unternehmensebene weitgehend erreicht wurde. Beschäftigte in Kurzarbeitsunternehmen 
waren zudem einem geringeren Arbeitsplatzverlustrisiko ausgesetzt, was vor allem auf eine ge
ringere Wahrscheinlichkeit eines Abgangs in Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist. Schließlich wa
ren Kurzarbeitsunternehmen auch einem geringen Risiko einer (permanenten oder temporä
ren) Unternehmensstilllegung ausgesetzt. 

Obwohl der Vergleich von Kurzarbeitsunternehmen und Unternehmen ohne Kurzarbeit interes
sante Einsichten in die Entwicklung von Beschäftigung und anderer Erfolgsindikatoren während 
der Krise liefert, bleibt unklar, in welchem Umfang die Gruppenunterschiede ursächlich auf die 
Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückzuführen sind. Damit bleibt insbesondere auch die 
Frage offen, in welchem Umfang es Mitnahmeeffekte gab – also Kurzarbeitsinanspruchnah
men durch Unternehmen, welche auch ohne das Instrument der Kurzarbeit ihre Belegschaft 
gehalten hätte. Dieser Frage wird im nächsten Kapitel mit Hilfe eines dynamischen Arbeits
marktmodells nachgegangen. 

5.3 Gesamtwirtschaftliche Wirkung 

5.3.1 Einleitung 

Die gesamtwirtschaftliche Wirkungsanalyse beruht auf einem dynamischen Gleichgewichts
modell mit friktionellen Arbeitsmärkten (Search-und-Matching-Modell). Das Modell wird in ei
nem zweistufigen Verfahren strukturell geschätzt, sodass die zentralen Strukturmerkmale des 
österreichischen Arbeitsmarktes abgebildet werden können. Die detaillierte Modellbeschrei
bung finden sich im Anhang (siehe Kapitel A VII im Anhang).  

Das Modell dient dazu, die Auswirkungen der COVID-19-Kurzarbeit auf den österreichischen 
Arbeitsmarkt zu evaluieren. Insbesondere liefert es Schätzungen darüber, wie stark die Arbeits
losigkeit ohne Kurzarbeit angestiegen wäre, wie groß die Mitnahmeeffekte waren und welche 
zusätzlichen Lasten für die Steuerzahler:innen sich durch die Implementierung der 

 
57)  Eine kausale Aussage wie sich Unternehmen verhalten hätten, hätte es Kurzarbeit nicht gegeben, kann im Rahmen 
dieser Untersuchung nicht getroffen werden.  
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Kurzarbeitsbeihilfe ergaben. Eine wichtige Einschränkung ist, dass das Modell nur die während 
der COVID-19-Pandemie entstehenden Effekte abbildet. Mittel- und längerfristige Effekte, etwa 
produktivitätssteigernde Effekte durch die Erhaltung betriebsspezifischen Humankapitals, sind 
potenziell sehr wichtig, bleiben jedoch mangels einer langfristigen Nachbeobachtungsperiode 
in dieser Studie unberücksichtigt.  

5.3.2 Beschreibung des Modells 

Das Modell unterscheidet mit Arbeiter:innen und Angestellten zwei Typen von Arbeitnehmer:in
nen58) und 21 Sektoren59). Es ergeben sich damit 42 (21 * 2) Arbeitsmärkte. Innerhalb jedes die
ser Arbeitsmärkte beschäftigen Unternehmen Arbeitnehmer:innen oder schreiben offene Stel
len aus und suchen nach Personal. Sobald im Unternehmen eine Stelle besetzt ist, produziert 
diese:r neu angestellte Arbeitnehmer:in mit einer Produktivität . Der Einfachheit halber wird 
angenommen, dass alle Unternehmen innerhalb eines Arbeitsmarktes identisch sind, d. h. mit 
derselben Produktivität  produzieren. Die implizite Annahme ist, dass alle Unternehmen inner
halb eines Sektors in gleiche Weise vom COVID-19-Schock betroffen waren. Die Produktivität 
unterscheidet sich jedoch zwischen den Sektoren und innerhalb eines Sektors zwischen den 
beiden Typen von Arbeitnehmer:innen. Die COVID-19-Pandemie wird modelliert als ein einma
liger, unerwarteter Produktivitätsschock, der jeden der 21 Sektoren der Gesamtwirtschaft un
terschiedlich stark und unterschiedlich lange trifft. 

Das Modell ist dynamisch und fokussiert auf die Ströme auf dem Arbeitsmarkt. Zentrale Größen 
sind die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit in einer regulären Beschäftigung ("job finding rate") 
sowie das Risiko des Arbeitsplatzverlustes ("job destruction rate"). Arbeitslose suchen nach 
neuen Anstellungen und Unternehmen mit offenen Stellen suchen nach Arbeitnehmer:innen, 
um diese zu besetzen. Die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit ("job finding rate") ist endogen und 
hängt ab vom Suchverhalten der Arbeitslosen und von der Entscheidung der Unternehmen, 
offene Stellen zu schalten. Das Arbeitsplatzverlustrisiko wird im Modell bestimmt durch die Re
aktion der Unternehmen auf exogene Schocks. Der Einfachheit halber wird angenommen, 
dass die Arbeitnehmer:innen den Sektor nicht wechseln können. Es gibt daher keine Interaktion 
zwischen den Arbeitsmärkten60). 

Bei Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt gleicht der Zustrom in Arbeitslosigkeit – er entspricht 
der Anzahl beschäftigter Personen, die in der jeweiligen Periode ihren Arbeitsplatz verlieren –
dem Abgang aus Arbeitslosigkeit, also der Anzahl arbeitsloser Personen, welche in der jeweili
gen Periode einen neuen Arbeitsplatz findet61). Das Modell besteht aus 42 solchen 

 
58)     
59)    
60)  Diese Vereinfachung scheint auch vor dem Hintergrund unkritisch, dass während der COVID-19-Pandemie wenig 
Branchenwechsel erfolgt sein dürften (wenn es zu Branchenwechseln kam, dann zu einem späteren Zeitpunkt).  
61)  Bezeichnen wir die Anzahl (beschäftigter und arbeitsloser) Personen mit ; mit  bzw.  die "job finding rate" bzw. 
die "job destruction rate" und mit  die Arbeitslosenquote, dann ist der Zustrom in Arbeitslosigkeit gleich  und 
der Abgang aus Arbeitslosigkeit gleich . Das Gleichgewicht (Zustrom in Arbeitslosigkeit entspricht dem Abgang 
aus Arbeitslosigkeit) ist dann gegeben durch . Daraus ergibt sich eine gleichgewichtige Arbeitslosen
rate von . 
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Arbeitsmärkten, die jeweils durch eine "job finding rate" und "job destruction rate" und damit 
durch eine eigene gleichgewichtige Arbeitslosenquote charakterisiert sind. 

Das Modell berücksichtigt auch explizit die Rolle des Staates. Der Staat hebt Einkommensteu
ern, Umsatzsteuern und Sozialversicherungsbeiträge ein. Er zahlt Arbeitslosengelder an arbeits
lose Personen, finanziert die aktive Arbeitsmarktpolitik und implementierte während der COVID-
19-Pandemie die Kurzarbeitsbeihilfe als Versicherung gegen Arbeitsplatzverlust. Die Berücksich
tigung dieser verschiedenen Instrumente des Staats erlaubt es, die fiskalischen Effekte der Kurz
arbeitsbeihilfe zu simulieren. 

Um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren Abfederung durch die Kurzarbeit 
abzubilden, wird das Grundmodell erweitert. Die erweiterte Modellstruktur ist in Abbildung 38 
dargestellt. Personen, die im Ausgangszustand beschäftigt sind, arbeiten in Unternehmen, die 
mit einem negativen sektoralen Produktivitätsschock konfrontiert sind. Im Modell bleiben nach 
einem solchen Schock manche Arbeitskräfte regulär im Unternehmen beschäftigt, vorausge
setzt, ihre Produktivität ist auch nach dem Schock noch hinreichend hoch. Als zweite Möglich
keit wird das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst; in diesem Fall verliert die Arbeitskraft ihre Stelle 
und ist auf Arbeitslosenunterstützung angewiesen. Mit der Kurzarbeitsbeihilfe gibt es zusätzlich 
die Möglichkeit, dass das Beschäftigungsverhältnis zwar aufrecht bleibt, das Unternehmen je
doch Beschäftigte in Kurzarbeit schickt. 

Abbildung 38: Modellstruktur 

 
Q: Eigene Darstellung. 

Zentral für das Modell sind die Entscheidungen des Unternehmens nach einem negativen Pro
duktivitätsschock. Da es die Möglichkeit einer Lohnkürzung im Modell nicht gibt, würden ohne 
Kurzarbeitsprojekte viele Beschäftigungsverhältnisse gelöst, die eigentlich überlebensfähig wä
ren ("inefficient separations"). Mit der Kurzarbeit kann diese Ineffizienz zum Teil beseitigt werden 
und es bleiben Beschäftigungsverhältnisse aufrecht, die ohne Kurzarbeit beendet worden wä
ren. Allerdings birgt die Kurzarbeitsbeihilfe die Gefahr von Mitnahmeeffekten. Für manche 
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Unternehmen besteht ein Anreiz, ihre Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit zu schicken, obwohl sie 
die Beschäftigungsverhältnisse auch ohne Kurzarbeitsbeihilfe nicht aufgelöst hätten. Diese Mit
nahmeeffekte kommen zustande, weil die Kurzarbeitsbeihilfe aufgrund fehlender Information 
nicht zielgerichtet auf die gefährdeten Arbeitsplätze ausgerichtet werden kann. Ein Ziel der 
Modellsimulation ist es, diese beiden Effekte – Effizienz- versus Mitnahmeeffekte – zu quantifizie
ren. 

5.3.3 Strukturelle Schätzung  

Das Modell wird strukturell in zwei Schritten geschätzt. In einem ersten Schritt werden die Pro
duktivitätsparameter  und andere nicht direkt beobachtbare Parameter ermittelt62), sodass 
das Modell für jeden der 42 Arbeitsmärkte den Zustand vor der COVID-19-Pandemie (den 
Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019) hinsichtlich der folgenden Variablen ("targeted mo
ments") abbildet:  

Separationswahrscheinlichkeit ("job destruction rate") 

Durchschnittslohn sowie die Lohnverteilung (10. Perzentil, Median, 90. Perzentil)  

Arbeitslosenquote  

Als Input dieser strukturellen Schätzung dienen u. a. die folgenden institutionellen Charakteris
tika des österreichischen Arbeitsmarktes: die Einkommensersatzrate des Arbeitslosengeldes, der 
progressive Einkommensteuertarif, die Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitnehmer:innen 
und Unternehmen sowie die Kosten für aktive Arbeitsmarktpolitik.  

In einem zweiten Schritt wird das Ausmaß der sektoralen Produktivitätsschocks geschätzt.63) In 
dieser Schätzung werden alle im ersten Schritt geschätzten Parameter konstant gehalten. Zu
dem wird realistischerweise angenommen, dass die Löhne rigide sind und nicht gesenkt wer
den können. Schließlich berücksichtigt das Modell, dass der COVID-19-Schock in den einzelnen 
Sektoren unterschiedlich lange nachwirkte.64) Mit dieser Modellierung wird die COVID-19-
Pandemie vereinfachend als einmaliger Schock verstanden, der die einzelnen Branchen un
terschiedlich stark und unterschiedlich lange traf, und davon abstrahiert, dass der COVID-19-
Schock in Wellen verlief und während des Beobachtungszeitraums in einzelnen Branchen un
terschiedlich intensiv war. Eine Annahme des Modells ist ferner, dass es ab Jänner 2022 keinen 
Schock mehr gab. 

In diesem zweiten Schritt der strukturellen Schätzung werden die Parameter des erweiterten 
Modells so geschätzt, dass für jeden der 21 Sektoren die folgenden Variablen ("targeted mo
ments") repliziert werden können: 

 
62)  Zusätzlich zu den sektoralen Produktivitätsparametern werden im ersten Schritt die Parameter der Lohnverteilung, 
die Parameter der Matching-Funktion sowie die Rekrutierungskosten (in der Regel des Schaltens einer offenen Stelle) 
geschätzt. 

63)  Produktivitätsschock: , wobei  die Produktivität in normalen Zeiten und  die reduzierte Produktivität 
während der COVID-19-Pandemie bezeichnet.  
64)  Dies wird mit der Wahrscheinlichkeit  abgebildet, mit welcher der Sektor von der geringeren Produktivität  
wieder zu normalen Produktivität  zurückkehrt.   
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der durchschnittliche monatliche Anteil der beschäftigten Arbeitnehmer:innen in Kurzar
beit in den Monaten März und April 2020, 
die Separationswahrscheinlichkeit in den Monaten März und April 2020 sowie 

die durchschnittliche Arbeitszeitreduktion der Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit. 

Ein Test für die Brauchbarkeit des Modells ist, ob es die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen 
Arbeitslosenquote während der COVID-19-Pandemie replizieren kann. Wie Abbildung 39 zeigt, 
kann das Modell das Niveau und den Verlauf der Arbeitslosigkeit während der Pandemie ver
hältnismäßig gut abbilden. Zu beachten ist, dass es aufgrund der Modellierung des COVID-19-
Schocks – als eine einmalige Reduktion der sektoralen Produktivität mit nach Sektor unter
schiedlich langer erwarteter Dauer – per Konstruktion nicht möglich ist, die Wellenbewegung 
der tatsächlichen Arbeitslosenquote während der Pandemie zu replizieren. Zu beachten ist zu
dem, dass die monatliche Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosigkeit keine Zielva
riable im zweiten Schritt der strukturellen Schätzung war. Die Tatsache, dass die Simulation so
wohl das anfängliche Niveau als auch die Rückbildung der Arbeitslosigkeit über den Beobach
tungszeitraum wiedergeben kann, ist ein Hinweis darauf, dass das Modell brauchbar ist, um die 
Auswirkungen der Kurzarbeitsbeihilfe auf den österreichischen Arbeitsmarkt zu beleuchten. 

Abbildung 39: Simulierte und realisierte Arbeitslosenquote im Vergleich 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. 

5.3.4 Modellsimulation: eine hypothetische Volkswirtschaft ohne Kurzarbeitsbeihilfe 

Mit dem Modell kann das Arbeitsmarktgleichgewicht während der COVID-19-Pandemie in ei
ner kontrafaktischen Volkswirtschaft ohne Kurzarbeitsbeihilfe simuliert werden. Ein Vergleich der 
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Simulationsergebnisse mit und ohne Kurzarbeitsbeihilfe (Abbildung 40) erlaubt eine Abschät
zung ihrer Wirkung.  

Abbildung 40: Das Modell mit und ohne Kurzarbeitsbeihilfe 

 
Q: Eigene Darstellung. 

Um die kontrafaktische Situation in einer Volkswirtschaft ohne Kurzarbeitsbeihilfe zu simulieren, 
wurden alle Parameter auf jenem Niveau fixiert, welches der Modellsimulation für die reale 
Volkswirtschaft zugrunde liegt.65) Das Modell liefert damit – für alle endogenen Variablen – eine 
Simulation der Volkswirtschaft mit und ohne Kurzarbeitsbeihilfe. 

Die im gegenwärtigen Kontext in erster Linie interessierende Variable ist die Arbeitslosenquote. 
Die Frage ist: Wie hätte sich in der COVID-19-Pandemie die Arbeitslosigkeit entwickelt, hätte 
die Regierung die Kurzarbeitsbeihilfe nicht implementiert? Diese Frage wird in Abbildung 41 mit 
Hilfe der Modellsimulation beantwortet. Die durchgezogene Linie bildet die simulierte Arbeits
losenquote der realen Volkswirtschaft mit Kurzarbeit ab, während die gestrichelte Linie die si
mulierte Arbeitslosenquote in der kontrafaktischen Volkswirtschaft ohne Kurzarbeit zeigt. Hätte 
es keine Kurzarbeitsbeihilfe gegeben, wäre die Arbeitslosigkeit deutlich höher gewesen. Sie 
wäre in der Anfangsphase der COVID-19-Pandemie auf mehr als 20% angestiegen, hätte sich 
dann zurückgebildet und sich am Ende des Beobachtungszeitraums, im Jänner 2022, auf dem
selben Niveau eingependelt wie mit Kurzarbeit.   

 
65)  Alle Parameter, insbesondere die Produktivitätsparameter  und , welche messen, wie stark Sektor  von der 
Pandemie getroffen wurde, und , welcher misst, wie lange Sektor  diesem negativen Schock ausgesetzt war, ver
bleiben in der Simulation der kontrafaktischen Volkswirtschaft auf demselben Niveau, welches auch in der Simulation 
der realen Volkswirtschaft unterstellt wurde.  
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Abbildung 41: Simulation der modellierten Arbeitslosenquote: reale versus kontrafaktische 
Volkswirtschaft 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich.  

Das Modell lässt auch eine Aussage darüber zu, wie viele Beschäftigungsverhältnisse durch die 
Kurzarbeitsbeihilfe aufrecht geblieben sind, die sonst (d. h. in einer Volkswirtschaft ohne Kurzar
beitsbeihilfe) durch den COVID-19-Schock verloren gegangen wären (Abbildung 42). Daraus 
lassen sich Mitnahmeeffekte ableiten. Bei der Berechnung der Mitnahmeeffekte muss berück
sichtigt werden, dass die Arbeitszeitreduktion einer Person, welche den Arbeitsplatz verliert, 
100% beträgt, während die Arbeitszeitreduktion einer Person in Kurzarbeit im Durchschnitt nur 
halb so hoch ausfällt. Muss ein Unternehmen seine Beschäftigung um 50 Personen reduzieren, 
so kann es das in einer Volkswirtschaft mit Kurzarbeit auf zwei Arten tun. Entweder es kündigt 
50 Beschäftigte oder es nimmt für 100 Beschäftigte Kurzarbeit in Anspruch – mit einer Arbeits
zeitreduktion von 50%66). 

Die Mitnahmeeffekte lassen sich folgendermaßen quantifizieren: Im Beobachtungszeitraum 
wurden knapp 1,13 Mio. Beschäftigungsverhältnisse irgendwann durch Kurzarbeitsbeihilfe sub
ventioniert. Bei einer tatsächlichen Arbeitszeitreduktion von 51,5% pro subventionierten Arbeits
platz sind das 581.000 vollzeitäquivalente Beschäftigungsverhältnisse. Die Vorhersage des Mo
dells ist, dass 388.000 Beschäftigungsverhältnisse tatsächlich gefährdet waren. Das ergibt eine 

 
66)  Das Gedankenexperiment in Abbildung 42 unterstellt, dass alle Personen, für welche Kurzarbeit relevant war, Vollzeit 
beschäftigt sind. Das ist in der Realität nicht unbedingt der Fall, da im Prinzip auch für Teilzeitbeschäftigte Kurzarbeit in 
Anspruch genommen werden konnte. In diesem Fall unterstellt das Gedankenexperiment, dass für zwei Teilzeitbeschäf
tigte in Kurzarbeit ein:e Teilzeitbeschäftigte:r entlassen worden wäre. Da die tatsächliche Arbeitszeit in den Daten nicht 
beobachtet werden kann, wurde sie auch im Modell nicht explizit berücksichtigt. 
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Zielgenauigkeit von 66,8% - 388.000 der 581.000 subventionierten vollzeitäquivalenten Arbeits
plätze wären ohne Kurzarbeitsbeihilfe aufgelöst worden. Bei der Bewertung der Zielgenauigkeit 
ist jedoch der Kontext – die große Unsicherheit, der hoher Zeitdruck und die begrenzten admi
nistrativen Kapazitäten – zu berücksichtigen. 

Abbildung 42: Zielgenauigkeit versus Effizienz der Kurzarbeit 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. – Mitnahmeeffekt: Geförderte Arbeitsplätze, die nicht in Ge
fahr waren. 

Das Modell differenziert zwischen 21 Branchen. Die Arbeitsmärkte dieser Branchen unterschei
den sich bereits in normalen Zeiten und waren auch von der COVID-19-Pandemie unterschied
lich stark und unterschiedlich lange betroffen. Da das Modell diese sektoralen Unterschiede im 
Produktivitätsniveau ebenso wie die Intensität der COVID-19-Pandemie (hinsichtlich Ausmaß 
und Dauer des negativen Produktivitätsschocks) abbildet, kann auch simuliert werden, in wel
chen Umfang durch die Kurzarbeitsbeihilfe Arbeitsplätze in den verschiedenen Branchen ge
rettet wurden. Profitiert haben demnach vor allem die Beherbergung und Gastronomie (31% 
aller geretteten Beschäftigungsverhältnisse), die Herstellung von Waren (13%), die Erbringung 
von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (13%) sowie der Bau (11%; Abbildung 43). 
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Abbildung 43: Gerettete Arbeitsplätze nach Branchen 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. 

5.3.5 Modellsimulation: fiskalische Auswirkungen der Kurzarbeit 

Schließlich erlaubt das Modell auch, die fiskalischen Wirkungen der Kurzarbeit zu beleuchten, 
da es Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge (Nettolöhne der Arbeitnehmer:innen und 
Lohnkosten für die Unternehmen) berücksichtigt. Neben dem progressiven Lohnsteuertarif wur
den auch die geltenden Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer:innen und Unterneh
men modelliert. Gewinne der Unternehmen konnten im Modell nicht berücksichtigt werden67). 
Dies würde aber nur dann zu erheblichen Verzerrungen der fiskalischen Effekte führen, wenn 
die Gewinne in der kontrafaktischen Volkswirtschaft ohne Kurzarbeit stark von den Gewinnen 
in der realen Volkswirtschaft mit Kurzarbeit abweichen würden.  

Zudem erlaubt das Modell Vorhersagen zur Wertschöpfung, sodass auch die Auswirkungen auf 
die Umsatzsteuereinnahmen berücksichtigt werden können. Das Modell unterstellt der Einfach
heit halber, dass die Unterschiede in den Umsatzsteuereinnahmen durch unterschiedliche Ein
kommen der Arbeitnehmer:innen zustande kommen, da Gewinne unberücksichtigt bleiben68). 
In diesem Kapitel werden daher die zusätzlichen Ausgaben, die durch den COVID-19-Schock 
entstanden, simuliert. Die Gegenüberstellung dieser Simulation mit der kontrafaktischen Volks
wirtschaft ohne Kurzarbeit erlaubt es, die Gesamtkosten der Kurzarbeit für die 

 
67)  Die Annahme lautet daher, dass die Wertschöpfung der Lohnsumme entspricht.  
68)  Wir wenden pauschal einen Umsatzsteuersatz von 15% an, also das Mittel des regulären und ermäßigten Umsatz
steuersatzes von 20% bzw. 10%. Zudem unterstellen wir eine durchschnittliche Sparquote von 10%, 
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Steuerzahler:innen und die Kosten pro geretteten Arbeitsplatz abzuschätzen. Details zur Be
rechnung finden sich in der Fußnote69).

Abbildung 44 stellt die simulierten Effekte der COVID-19-Pandemie auf den Staatshaushalt dar. 
Die durchgezogene Linie zeigt die zusätzliche budgetäre Belastung in der Volkswirtschaft mit 
Kurzarbeit, die gestrichelte Linie jene für die kontrafaktische Volkswirtschaft ohne Kurzarbeit. Die 
zusätzlichen fiskalischen Kosten durch Kurzarbeit waren erheblich. Die höheren Kosten wurden 
einerseits durch den Umstand verursacht, dass das Kurzarbeitsmodell eine höhere Einkommens
ersatzrate (je nach Höhe des Arbeitseinkommens 80%, 85% oder 90% des Bruttoeinkommens) 
vorsah als die Arbeitslosenversicherung (je nach Familienhintergrund bis zu 60% des Nettoein
kommens). Andererseits gehen die höheren Kosten auf die Mitnahmeeffekte zurück, wodurch 
Beschäftigungsverhältnisse gefördert wurden, die im Szenario ohne Kurzarbeit ohnedies auf
recht geblieben wären. 

Wie Abbildung 45 zeigt, wurden die hohen direkten Kurzarbeitskosten (a) durch die geringeren 
Kosten für Existenzsicherungsleistungen in der Arbeitslosenversicherung (ALV) und die aktive Ar
beitsmarktpolitik (AMP) bei weitem nicht kompensiert (b). Mit der Implementierung der Kurzar
beitsbeihilfe konnten allerdings die Einnahmenausfälle – vor allem aufgrund höherer Sozialver
sicherungsbeiträge – reduziert werden, woraus sich eine geringere Gesamtbelastung des 
Staatshaushaltes ergab (c). 

 
69)  Ausgangspunkt für die Berechnung ist der folgende definitorische Zusammenhang: 

ist eine (negative) Größe, die dise zusätzliche Belastung des Staatshaushaltes durch die COVID-19-Pandemie misst. 
 und sind (positive) Größen, die die erhöhten Ausgaben des Staates für Kurzarbeitsbeihilfe und die 

Arbeitslosenversicherung (einschließlich der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik) abbilden. Die Summe 
 stellt eine (negative) Größe dar, basierend auf den verursachten Ausfällen an Lohnsteuern, 

Sozialversicherungsbeiträgen und Umsatzsteuern, welche mit der COVID-19-Pandemie einhergingen.  
Jede dieser Komponenten wird nun mit Hilfe des Modells simuliert, und zwar getrennt für die Szenarien mit und ohne 
Kurzarbeit. Aus der Differenz zwischen den beiden Simulationsszenarien ergibt sich eine Schätzung der Gesamtkosten 
der Kurzarbeit und ihrer einzelnen Komponenten.   
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Abbildung 44: Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Staatshaushalt, Vergleich der 
Volkswirtschaft mit und ohne Kurzarbeit 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. 

Abbildung 45: Zusatzkosten durch Kurzarbeit, für Existenzsicherung in der 
Arbeitslosenversicherung und für aktive Arbeitsmarktpolitik sowie durch Einnahmenausfälle 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. – ALV: Arbeitslosenversicherung, AMP: aktive Arbeitsmarktpoli
tikmaßnahmen. Einnahmen umfassen Sozialversicherungsbeitrage, Einkommenssteuer und Umsatzsteuer. 

Übersicht 4 fasst die Ergebnisse der Simulation zusammen. Durch die Kurzarbeit entstand in den 
Jahren 2020 und 2021 eine zusätzliche jährliche Belastung des Staatshaushaltes von 2,9 Mrd. €. 
Diese Zusatzbelastung der Steuerzahler:innen war geringer als die direkten Kosten der Kurzar
beit, welche sich auf 4,35 Mrd. € pro Jahr beliefen. Dies ist einerseits auf reduzierte Ausgaben 
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für die Arbeitslosigkeit zurückzuführen, zumal es ohne Kurzarbeit es zu einem starken Anstieg der 
Arbeitslosigkeit und damit zu Zusatzausgaben für die Arbeitslosenversicherung und die aktive 
Arbeitsmarktpolitik gekommen wäre. Andererseits brachte die Kurzarbeit auch zusätzliche So
zialversicherungsbeiträge mit sich, da die Arbeitseinkommen von Personen in Kurzarbeit weiter
hin der Sozialversicherungspflicht unterlagen. Die geringeren Ausgaben für die Arbeitslosenver
sicherung beliefen sich auf 0,79 Mrd. € pro Jahr, die geringeren Einnahmenausfälle auf 0,64 
Mrd. € pro Jahr. Werden diese indirekten Kosteneinsparungen von den direkten Kurzarbeitskos
ten abgezogen, ergibt sich die erwähnte jährliche Zusatzbelastung für die Steuerzahler:innen 
von 2,90 Mrd. €70). 

Übersicht 4: Geschätzte fiskalische Auswirkungen der COVID-19-Kurzarbeit 
In Mrd. € 

Mit 
Kurzarbeit 
pro Jahr1) 

Ohne 
Kurzarbeit 
pro Jahr1) 

Δ 
pro Jahr1) 

Mit 
Kurzarbeit, 
kumuliert2) 

Ohne 
Kurzarbeit, 
kumuliert2) 

Δ 
kumuliert2) 

− Δ Ausgaben für ALV und AMP 0,37 1,17 −0,79 0,79 2,41 −1,62 

− Δ Ausgaben für Kurzarbeit 4,35 0 4,35 9,07 0 9,07 

− Δ Summe Ausgaben 4,72 1,17 3,56 9,87 2,41 7,46 
      

+ Δ Einkommenssteuer−Einnahmen −0,97 −0,97 0 −2,32 −2,31 −0,01 

+ Δ Sozialversicherungsbeiträge −0,53 −1,18 0,64 −1,33 −2,67 1,34 

+ Δ Umsatzsteuer−Einnahmen −0,39 −0,40 0,01 −0,90 −0,92 0,02 

+ Δ Summe Einnahmen −1,90 −2,55 0,66 −4,54 −5,89 1,35 

   Δ Staatsbudget −6,62 −3,72 −2,90 −14,41 −8,30 −6,11 

Q: Eigene Berechnungen auf Basis Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. – ALV: Arbeitslosenversiche
rung, AMP: aktive Arbeitsmarktpolitikmaßnahmen. – Die Gesamtkosten entsprechen den kumulierten Kosten für den 
Zeitraum Jänner 2020 bis Mai 2022. Die durchschnittlichen jährlichen Kosten der Kurzarbeit für die Jahre 2020–2021 
entsprechen der Hälfte der kumulierten Kosten für den Zeitraum Januar 2020 bis Dezember 2021. Da in den Monaten 
Januar und Februar 2020 keine Kurzarbeit genutzt wurde, betragen die Kosten für diese beiden Monate null. Annah
megemäß wird im Modell ab Mai 2022 keine Kurzarbeitsbeihilfe mehr ausbezahlt (der April 2022 ist der letzte Monat, 
in dem mindestens ein Sektor eine Rezession verzeichnet); entsprechend sind die Kosten für Kurzarbeit in dem Monat 
Mai 2022 null. 

Übersicht 4 gibt zudem die kumulierten Kosten der Kurzarbeit über den Zeitraum Jänner 2020 
bis Mai 2022 an.71) Die direkten Kosten über die gesamte Periode beliefen sich auf 9,07 Mrd. €. 

 
70)  Pro Jahr: 4,35 Mrd. € (Kurzarbeitsausgaben), abzüglich Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung und der Ar
beitsmarktpolitik in Höhe von 0,79 Mrd. € und geringen Einnahmeausfällen in der Sozialversicherung in Höhe von 
0,64 Mrd. €.  
71)  Das Modell betrachtet den Zeitraum von Januar 2020 bis Mai 2022. Im Modell startet die Krise (mit Auszahlung von 
Kurzarbeitsbeihilfe) im März 2020 und endet 26 Monate später im April 2022. Die Zahlung von Kurzarbeitsbeihilfen endet 
im Modell im April 2022, da dies der letzte Monat ist, in dem mindestens ein Sektor eine Rezession verzeichnete. Eine 
Rezession je Sektor wird im Modell definiert als der Zeitraum, in dem mehr als 2% der Beschäftigten in Kurzarbeit waren 
oder mindestens 1% der Beschäftigten zwei Monate in Folge in Kurzarbeit. Da in den Monaten Januar und Februar 2020 
keine Kurzarbeit genutzt wurde, entspricht in diesen Monaten die kontrafaktische Volkswirtschaft der realen Volkswirt
schaft.  
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Werden die Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung und der aktiven Arbeitsmarktpolitik 
von kumuliert 1,62 Mrd. € sowie die geringen Einnahmenausfälle (vor allem aufgrund der Sozi
alversicherungsbeiträge) von kumuliert 1,35 Mrd. berücksichtigt, ergibt sich gegenüber dem 
kontrafaktischen Szenario eine Zusatzbelastung der Steuerzahler:innen von 6,11 Mrd. €. 

Die Simulationen des Modells erlauben auch die Berechnung der Nettokosten pro gerettetem 
Arbeitsplatz. Gemäß Modell wurden durch die Kurzarbeit 388.000 Arbeitsplätze aufrechterhal
ten, was die Steuerzahler:innen (unter Berücksichtigung der direkten und indirekten Kosten) 
6,11 Mrd. € pro Jahr kostete. Daraus ergibt sich eine jährliche Belastung von 7.300  € pro geret
tetem Arbeitsplatz.72)  

Ein Spezifikum der österreichischen Kurzarbeitsmodells war die hohe Einkommensersatzrate 
(80%, 85% bzw. 90% des Nettoeinkommens), welche deutlich großzügiger war als die Existenzsi
cherungsleistung in der Arbeitslosenversicherung (je nach Familienhintergrund bis zu 60% des 
Nettoeinkommens). Es liegt daher nahe, zu fragen, in welchem Umfang diese großzügige Aus
gestaltung zu den höheren Gesamtkosten der Kurzarbeit beigetragen hat. Um diese Zusatzkos
ten abzuschätzen, simulieren wir mit unserem Modell eine kontrafaktische Volkswirtschaft, in 
der es zwar ein Kurzarbeitsmodell gab, die Einkommensersatzrate aber gleich niedrig war wie 
jene der Arbeitslosenversicherung.  

Abbildung 46 zeigt die Zusatzbelastung des Staatshaushaltes in diesen beiden Simulations-Sze
narien. Zusätzlich zur Simulation der kontrafaktischen Volkswirtschaft mit einer niedrigen Einkom
mensersatzrate in Kurzarbeit (in Höhe der aktuellen Ersatzrate der Arbeitslosenversicherung) 
und der realen Volkswirtschaft (COVID-19-Kurzarbeit mit hoher Einkommensersatzquote) ist 
auch das kontrafaktische Szenario ohne Kurzarbeit (d. h. Einkommensersatzquote von 0%) ab
gebildet (die letzten beiden Simulationen replizieren Abbildung 44). Die im Vergleich zur Ar
beitslosenversicherung höhere Einkommensersatzrate des Kurzarbeitsmodells war zwar ein we
sentlicher Kostenfaktor, vor allem im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie. Die Tatsache, dass 
die Kurzarbeitsunterstützung höher war als die Existenzsicherungsleistung in der Arbeitslosenver
sicherung, kann allein die höhere Zusatzbelastung jedoch nicht erklären. Eine geringere Ein
kommensersatzquote der Kurzarbeitsunterstützung hätte die Inanspruchnahme der Kurzarbeit 
und die damit verbundenen Kosten, aber auch die stabilisierende Wirkung reduziert. Der Anteil 
der Mitnahmeeffekte wäre (ohne weitere steuernde Elemente) hingegen ähnlich hoch gewe
sen. 

 
72)  6,11 Mrd. €/388.000/26*12 = 7.300 €.   
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Abbildung 46: Zusatzbelastung des Staatsbudgets durch die COVID-19-Pandemie nach Höhe 
der Kurzarbeitsunterstützung 

 
Q: Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. 

Übersicht 5 beziffert die Belastung des Staatshaushaltes durch die COVID-19-Pandemie in die
sen drei alternativen Szenarien. Das Budget wurde über den gesamten Beobachtungszeitraum 
(März 2020 bis Juni 2022) mit zusätzlichen 14,41 Mrd. € belastet. Wäre das Kurzarbeitsmodell mit 
der niedrigeren Einkommensersatzrate implementiert worden, welche für die Arbeitslosenversi
cherung gilt, so hätte sich diese Zusatzbelastung auf 12,57 Mrd. € reduziert. Die geringeren Zu
satzkosten wären vor allem durch die niedrigeren Kurzarbeitsausgaben, aber auch durch et
was geringere Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zustande gekommen. 
Selbst bei der Implementierung eines Kurzarbeitsmodells mit geringerer Einkommensersatzrate 
wäre die Zusatzbelastung des Staatshaushaltes immer noch deutlich höher gewesen als in einer 
Volkswirtschaft ohne Kurzarbeit (mit einer Zusatzbelastung von 8,30 Mrd. €). Der Grund sind Mit
nahmeeffekte, welche sich auch mit niedrigerer Kurzarbeitsunterstützung eingestellt hätten 
und nur geringfügig niedriger ausgefallen wären. 
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Übersicht 5: Zusatzbelastung des Staatshaushaltes nach Höhe der Kurzarbeitsunterstützung 
In Mrd. € 

 Mit COVID-19-
Kurzarbeit 

Mit Kurzarbeit  
(gleiche Ersatzquote 

wie Arbeitslosen-
versicherung) 

Ohne Kurzarbeit 

 Δ Ausgaben für ALV und AMP 0,79 1,14 2,41 

− Δ Ausgaben für Kurzarbeit 9,07 6,10 0 

− Δ Summe Ausgaben 9,87 7,24 2,41 
    

+ Δ Einkommenssteuer-Einnahmen −2,32 −2,62 −2,31 

+ Δ Sozialversicherungsbeiträge −1,33 −1,60 −2,67 

+ Δ Umsatzsteuer-Einnahmen −0,90 −1,11 −0,92 

+ Δ Summe Einnahmen −4,54 −5,33 −5,89 

 Δ Staatsbudget −14,41 −12,57 −8,30 

Q: Eigene Berechnungen auf Basis Search-und-Matching-Modell der Universität Zürich. – ALV: Arbeitslosenversiche
rung, AMP: aktive Arbeitsmarktpolitikmaßnahmen. – Gesamtkosten Jänner 2020 bis Mai 2022. 

5.3.6 Fazit 

Ein dynamisches Gleichgewichtsmodell des österreichischen Arbeitsmarktes erlaubte es unter 
den getroffenen Modellannahmen, den kausalen Effekt der Kurzarbeit auf die Arbeitslosigkeit 
sowie die sich daraus ergebenden Kosten für die Steuerzahler:innen zu berechnen. 

Das Ergebnis der Modellsimulationen lässt sich wie folgt zusammenfassen: Durch die Implemen
tierung der Kurzarbeitsbeihilfe konnten viele Arbeitsplätze gerettet und Beschäftigungsverluste 
in erheblichem Umfang verhindert werden. Den Schätzungen zufolge wurden über den Zeit
raum März 2020 bis April 2022 insgesamt 388.000 Arbeitsplätze gesichert. Dieser Anzahl gerette
ter Beschäftigungsverhältnisse stehen 1,13 Mio. Beschäftigungsverhältnisse gegenüber, die ir
gendwann durch die Kurzarbeitsbeihilfe subventioniert wurden. Berücksichtigt man, dass ein 
Arbeitsplatzverlust mit einer 100%igen Reduktion der Arbeitszeit verbunden ist, während ein 
durch die Kurzarbeitsbeihilfe subventionierter Arbeitsplatz mit einer Arbeitszeitreduktion von 
51,5% einhergeht, ergeben sich 581.00073) subventionierte vollzeitäquivalente Arbeitsplätze. 
388.000 der 581.000 subventionierten vollzeitäquivalenten Arbeitsplätze wären ohne Kurzarbeit 
aufgelöst worden. Der Mitnahmeeffekte beläuft sich demzufolge auf rund ein Drittel. Das be
deutet, dass arbeitszeitgewichtet einer von drei durch Kurzarbeitsbeihilfe subventionierten Ar
beitsplätze auch ohne das Instrument erhalten geblieben wäre. Bei der Bewertung der Zielge
nauigkeit bzw. des Mitnahmeeffekts ist jedoch der Kontext zu berücksichtigen: Demnach 
wurde das COVID-19-Kurzarbeitsmodell in einem Umfeld großer Unsicherheit, unter hohem Zeit
druck und begrenzten administrativen Kapazitäten implementiert. 

Abschließend ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Modell die kurzfristigen Kurzarbeitsef
fekte berücksichtigt. Es ist daher möglich, dass es die Kosten der Kurzarbeitsbeihilfe überschätzt. 

 
73)  0,515 * 1.130.000. 
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Das wäre dann der Fall, wenn sich durch die Kurzarbeit positive mittel- und längerfristige Effekte 
ergeben. Die Kurzarbeitsbeihilfe wurde nicht zuletzt implementiert, um zu verhindern, dass lang
fristig produktive Arbeitsplätze vernichtet werden und sich daraus möglicherweise hohe Kosten 
für die Volkswirtschaft ergeben. Dass solche längerfristig stabilisierenden Effekte eintreten kön
nen, zeigen die Evaluierungsergebnisse auf Personenebene (vergleiche Kapitel 5.1). 

Es ist aber umgekehrt auch möglich, dass die Kosten der Kurzarbeit – unter Berücksichtigung 
der mittel- und langfristigen Effekte – höher sind als hier ausgewiesen. Das wäre dann der Fall, 
wenn durch die Kurzarbeit Unternehmen und Arbeitsplätze aufrechterhalten worden sind, die 
in normalen Zeiten aus dem Markt ausgeschieden wären. Diese strukturkonservierende Wirkung 
wird häufig als wesentlicher Nachteil von Kurzarbeit angeführt. 

Es wäre sinnvoll, langfristigen Effekten in zukünftigen Studien auf Basis längerer Nachbetrach
tungszeiträume nachzugehen, um ein vollständiges Bild über den gesamten Effekt der Kurzar
beit zu bekommen.  

 



– 109 – 

 

     

6. Ergebnisse der qualitativen Evaluation der COVID-19-Kurzarbeit  
Im Rahmen der qualitativen Evaluierung wurden nach eingehender Desk Research zwischen 
16. Juni 2024 und 15 Juli 2024 alle COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe nutzenden Unternehmen einge
laden, an einer Onlinebefragung teilzunehmen, um ihre Erfahrungen, Wünsche und Kritik
punkte abzubilden. Insgesamt konnten exakt 7.000 auswertbare Fragebögen generiert wer
den; die Rücklaufquote betrug 6,3%. Verglichen mit der Grundgesamt aller COVID-19-
Kurzarbeit74) nutzenden Unternehmen ist die mit der Befragung erreichte Stichprobe entlang 
der Dimensionen Unternehmensgröße und Bundesland des Unternehmensstandorts repräsen
tativ (siehe dazu Kapitel A XV im Anhang). Zusätzlich wurden teilstandardisierte Interviews mit 
Vertreter:innen unterschiedlicher Stakeholder sowie zwei Casestudies in Unternehmen und ein 
Workshop mit dem Verwaltungsrat des AMS Österreich realisiert.  

6.1 Zentrale Ergebnisse der Unternehmensbefragung 

Die detaillierten Ergebnisse der Online-Befragung von Unternehmen zur COVID-19-Kurzarbeit 
finden sich in Kapitel A XVI im Anhang dieser Studie. Exemplarisch werden an dieser Stelle zent
rale Ergebnisse präsentiert; auf weitere Detailergebnisse wird im Rahmen der Bearbeitung der 
einzelnen Fragestellungen eingegangen. 

Durchschnittlich geben rund zwei von drei befragten Unternehmensvertreter:innen (65%, 
n = 6.98875)) an, dass ihr Unternehmen ohne COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe Mitarbeiter:innen 
kündigen hätte müssen. Weitere 20% sind sich nicht sicher, ob sie Beschäftigte freisetzen hätten 
müssen, hätte es kein entsprechendes Förderungsangebot gegeben. Dieser im Vergleich zu 
den Ergebnissen der quantitativen Analyse höhere Wert ist möglicherweise darauf zurückzufüh
ren, dass die Befragten implizit von einem Arbeitnehmer:innenbegriff ausgingen, der neben 
vollversicherungspflichtigen Beschäftigten jedenfalls auch geringfügig Beschäftigte und mög
licherweise auch Werkvertragnehmer:innen umfasste. Dieser breite Arbeitnehmer:innenbegriff 
zeigt sich beispielsweise in der Beantwortung der Frage nach Möglichkeiten, realisierte Kündi
gungen zu verhindern (siehe die folgende Abbildung 49 und explizierende freie Antworten). In 
der quantitativen Analyse wurde ausschließlich auf vollversicherungspflichtige Beschäftigungs
verhältnisse abgestellt.  

Je intensiver Kurzarbeit und Kurzarbeitsbeihilfe von den Unternehmen genutzt wurden, desto 
höher ist auch der Anteil derer, der betont, ohne COVID-19-Kurzarbeit wäre es zu Kündigungen 
gekommen: Während neun von zehn Unternehmen, die Kurzarbeitsbeihilfe in allen fünf Pha
sen76) nutzten, betonen, dass sie ohne diese Förderung Beschäftigte kündigen hätten müssen, 

 
74)  Auf die Besonderheiten der COVID-19-Kurzarbeit vor dem Hintergrund der bis 2020 gültigen Richtlinie für die Kurzar
beitsbeihilfe wird in Kapitel 2.4 eingegangen.  
75)  Hier und im folgenden Text wird mit "n" die Anzahl der gültigen Antworten auf die jeweilige Frage angegeben. 
76)  Unternehmen wurden dann dieser Gruppe zugeordnet, wenn sie in allen fünf Phasen zumindest kurze Förderungs
zeiträume aufwiesen. Die unterschiedlichen Detailregelungen der Kurzarbeitsbeihilfe in den fünf Phasen siehe Kapitel 
8.1.1, Abbildung 54.  
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sind dies "nur" 44% derer, die nur in der ersten oder in den ersten beiden Förderungsphasen77) 
von Kurzarbeit Gebrauch machten (Abbildung 47).  

Abbildung 47: "Ohne die COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe hätten wir Arbeitnehmer:innen 
kündigen müssen" (n = 6.988) 

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Rückblickend – so lässt sich dieses Ergebnis interpretieren – gehen demnach fast sechs von 
zehn befragten Unternehmensvertreter:innen, die Kurzarbeit sehr schnell wieder beenden 
konnten, davon aus, dass sie den Beschäftigtenstand auch ohne Förderung aufrechterhalten 
hätten können. Zu betonen ist an dieser Stelle allerdings, dass diese Bewertung im Nachhinein, 
zu einem Zeitpunkt also, an dem der weitere Pandemie- und Krisenverlauf bekannt war, abge
geben wurde. In der Phase der Entscheidung für oder gegen Einführung von Kurzarbeit und 
Nutzung von Kurzarbeitsbeihilfe dagegen waren – dies zeigt sich in mehr oder weniger allen 
qualitativen Interviews (siehe Kapitel A XVII im Anhang) – die Verunsicherung und das Suchen 
nach orientierenden Sicherheiten sehr groß.  

8% der Befragten (n = 6.757) gaben an, dass trotz Kurzarbeit und Unterstützung durch die Kurz
arbeitsbeihilfe Mitarbeitende gekündigt werden mussten. Während dies bei jenen Unterneh
men, die Kurzarbeit nur in Phase 1 und/oder 2 nutzten, 5% waren, traf dies auf 12% jener Unter
nehmen zu, die in allen fünf Phasen Kurzarbeit und Kurzarbeitsbeihilfe nutzten (Abbildung 48).  

 
77)  Dabei handelt es sich um Unternehmen, die maximal zwischen 1. 3. 2020 und 30. 9. 2020 Kurzarbeitsbeihilfe nutzten. 
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Abbildung 48: "Wir mussten trotz Kurzarbeitsbeihilfe wegen der COVID-19-Pandemie 
Mitarbeiter:innen kündigen" (n = 6.757) 

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Wie Abbildung 49 zeigt, hätten aus Sicht der Befragten und rückwirkend betrachtet bei 41% 
(n = 553) der diese Frage beantwortenden Unternehmensvertreter:innen diese Kündigungen 
verhindert werden können. Insbesondere Befragte aus Unternehmen, die Kurzarbeit in unter
schiedlichen Phasen, jedenfalls jedoch weder nur in Phase 1 und/oder 2 noch in allen fünf 
Phasen genutzt hatten, betonen, dass die vorgenommenen Belegschaftsreduktionen verhin
dert werden hätten können.  
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Abbildung 49: "Hätte/n diese Kündigung/en verhindert werden können?" (n = 553) 

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Aus den offenen Antworten von 188 Unternehmensvertreter:innen geht hervor, dass ein Verhin
dern auch dieser Kündigungen einer Ausweitung des förderbaren Personenkreises oder einer 
intensiveren Nutzung von Kurzarbeitsbeihilfe bedurft hätte: 

Genannt wurde beispielsweise, dass Kündigungen verhindert werden hätten können, 
wenn auch geringfügig Beschäftigte von Kurzarbeit umfasst gewesen wären. Nachdem 
dies nicht der Fall war, wurden diese Personen, so wird in den offenen Antworten berichtet, 
gekündigt.  
Weiters wurden die strikten Maßnahmen während der Pandemie – unter anderem Lock
downs, Schließungen und Reisebeschränkungen, etc. – sowie die damit einhergehende 
Verunsicherung der Bevölkerung kritisiert und als Hintergründe für notwendige Kündigun
gen trotz Kurzarbeit angeführt. 
Einige Befragte erwähnten, dass eine stärkere Unterstützung durch den Staat oder durch 
das Unternehmen diese Kündigungen hätte verhindern können. Diese zusätzliche Unter
stützungsleistungen beziehen sich sowohl auf finanzielle Hilfen als auch auf intensivere An
gebote zur organisatorischen Bewältigung der Krise. 

Die COVID-19-Kurzarbeit hatte neben dem zentralen arbeitsmarktpolitischen Ziel – wie sich vor 
allem in den qualitativen Interviews zeigte, auch durchaus intendierte – Effekte, die sich auf die 
Liquidität der Unternehmen bezogen. Die Notwendigkeit, Unternehmen auch im Hinblick auf 
deren Liquidität zu unterstützen, war – insbesondere in Bezug auf das Bearbeitungstempo und 
den Zeitdruck in der Gestaltung der administrativen Abläufe – allen Stakeholdern bewusst und 
erhöhte bei diesen den Handlungs- und Entscheidungsdruck deutlich.  

In der Unternehmensbefragung zeigt sich die Bedeutung von COVID-19-Kurzarbeit für die Si
cherstellung ausreichender Liquidität auch deutlich: So gehen 57% (n = 6.951) der Befragten 
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davon aus, dass sie ohne COVID-19-Kurzarbeit Liquiditätsengpässe gehabt hätten. Auch an 
diesen Antworten zeigt sich die unterschiedliche Problematik von Unternehmen mit eher kurz
fristigem Förderbedarf und solchen mit längerdauernder Einschränkung der Geschäftstätigkeit 
deutlich: 79% der Unternehmen mit (mehr oder weniger) durchgängiger Nutzung von 
COVID-19-Kurzarbeit in den Phasen 1 bis 5, aber "nur" 41% derer mit ausschließlicher Nutzung in 
Phase 1 und/oder 2 gehen von Liquiditätsproblemen im Falle einer Nichtnutzung von 
COVID-19-Kurzarbeit aus. Umgekehrt ist allerdings auffallend, dass 30% jener Unternehmen, die 
COVID-19-Kurzarbeit durchgängig nutzten, betonen, auch ohne diese Förderung keine Liqui
ditätsprobleme gehabt zu haben (Abbildung 50).   

Abbildung 50: "Ohne die COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe hätten wir Liquiditätsprobleme gehabt" 
(n = 6.951) 

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Während 91% der Unternehmen, die COVID-19-Kurzarbeit in allen Phasen in Anspruch nahmen, 
sich für eine neuerliche Möglichkeit von Kurzarbeit in einer ähnlichen Situation aussprechen, 
sind dies "nur" 73% derer, die COVID-19-Kurzarbeit nur kurz nutzten (Abbildung 51). 570 Befragte, 
die meinten, dass auch in einer mit der COVID-19-Pandemie vergleichbaren Situation auf Kurz
arbeit verzichtet werden könnte, erklären diese Sichtweise wie folgt: 

Hauptargument gegen eine erneute Ermöglichung von Kurzarbeitsbeihilfe in derartigen 
Krisensituationen ist die damit verbundene Belastung des Staatsbudgets. Förderungen wie 
Kurzarbeitsbeihilfe können nach Aussagen der Befragten aufgrund der langfristigen Ver
schuldung und der damit einhergehenden Belastung des Staatsbudgets nicht unbegrenzt 
fortgeführt werden. 
Auch häufig angesprochen wird die Möglichkeit missbräuchlicher Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitsbeihilfe – so hätten aus Sicht einiger Befragter manche Unternehmen die Beihilfe 
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"ausgenutzt". Sie hätten, so wird ausgeführt, Kurzarbeitsbeihilfe in Anspruch genommen, 
ohne die dafür notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen.  
In diesem Zusammenhang wird auch häufig die Notwendigkeit betont, die Einhaltung der 
Förderungsbedingungen sowohl in der Beantragungsphase als auch in weiterer Folge 
während der Inanspruchnahme sowie im Zuge der Abrechnung stärker zu kontrollieren.  
Ebenfalls genannt wurde die aus Sicht einiger Befragter ungerechte Verteilung von Kurz
arbeitsbeihilfe – große Unternehmen hätten aus Sicht dieser Befragten überproportional 
viel an Unterstützung erhalten, während kleine Unternehmen benachteiligt worden wären.  
Einige Befragte betonten, dass Kurzarbeitsbeihilfe keine langfristige Lösung sei, und rufen 
nach nachhaltigeren Ansätzen, um auf zukünftige Krisen besser vorbereitet zu sein. Sie plä
dieren daher für eine grundsätzlichere Neuorientierung der wirtschaftlichen Hilfsmaßnah
men. 

Abbildung 51: "Wenn es erneut zu einer Pandemie (oder Ähnlichem) kommt, würde ich es 
befürworten, wenn Unternehmen wieder Kurzarbeitsbeihilfe beziehen können" (n = 6.592) 

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Interessant vor diesem Hintergrund ist, dass der Anteil derer, die angeben, in einer mit der 
COVID-19-Pandemie vergleichbaren Situation wieder Kurzarbeitsbeihilfe beantragen zu wollen 
– unabhängig von der Intensität der Nutzung von COVID-19-Kurzarbeit – niedriger ist als der 
Anteil derer, die betonen, dass es eine neuerliche Möglichkeit zur Beantragung von Kurzar
beitsprojekten im Falle einer ähnlichen Krisensituation geben sollte. Am höchsten ist die Diffe
renz zwischen allgemeiner Zustimmung zu diesem arbeitsmarktpolitischen Instrument und der 
Angabe, diese Förderung im Krisenfall auch selbst nutzen zu wollen, bei Unternehmen, die 
COVID-19-Kurzarbeit nur kurz in Anspruch nahmen (73% dieser Befragten sind dafür, Kurzarbeits
beihilfe in einer ähnlichen Situation wieder anzubieten, aber nur 64% würden diese auch selbst 
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wieder nutzen wollen). Bei Unternehmen, die COVID-19-Kurzarbeit durchgängig nutzten, liegt 
diese Differenz bei fünf Prozentpunkten (Abbildung 52).  

Insgesamt würden 72% (n = 6.791) auch in einer ähnlichen Situation Kurzarbeit nutzen. Be
sonders hoch ist die Zustimmung zu dieser Aussage bei Befragten aus Unternehmen, die 
COVID-19-Kurzarbeit in allen fünf Phasen genutzt haben (86%). Aber es gibt auch Unter
nehmen, die dies nicht tun würden – immerhin 13%, wobei insbesondere Unternehmen, die 
nur in Phase 1 und/oder 2 auf Kurzarbeit zurückgriffen, zukünftig von dieser Lösungsstrate
gie Abstand nehmen würden (17% dieser Subgruppe).  

Begründet wird die ablehnende Haltung von jenen 851 Respondent:innen, die sich dazu 
in einer offenen Antwortmöglichkeit äußerten, wie folgt:  

Die meisten Antworten beziehen sich auf den hohen bürokratischen Aufwand sowie 
auf den zeitintensiven und umständlichen Kurzarbeitsprozess. Oft wird betont, dass der 
Aufwand (personell, externe Kosten) im Vergleich zum Nutzen als unverhältnismäßig 
hoch bewertet wurde. 

Auch kritisiert wurde teilweise die späte Auszahlung der Kurzarbeitsbeihilfe.  

Abbildung 52: "Unser Unternehmen/Unternehmensstandort würde in einer ähnlichen Situation 
wie bei COVID-19 jedenfalls wieder Kurzarbeitsbeihilfe beantragen" (n = 6.791) 

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

6.2 Charakteristika von Unternehmen, die von Problemen in der Nutzung von 
Kurzarbeit berichten 

Um die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen auf fundierten Analysen aufsetzen zu kön
nen, wurden jene Unternehmen vertieft untersucht, die in der Befragung auf Probleme mit der 
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Umsetzung von COVID-19-Kurzarbeit hinwiesen78). In dieser Auswertung zeigte sich, dass 63% 
(n = 7.000) in keinem der acht zur Bewertung vorgelegten Themenbereiche79) Probleme mel
deten, 4% jedoch in allen abgefragten Themenfeldern (Übersicht 6). 

Übersicht 6: Anzahl der genannten Probleme 
Basis: Acht mögliche Problemfelder 

Anzahl der Probleme Häufigkeit Anteil in % 

Kein Problem 4.375 62,5 

Ein bis sechs Probleme 2.343 33,5 

Sieben bis acht Probleme 282 4,0 

Gesamt 7.000 100,0 

Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Große Unternehmen berichteten häufiger von Problemen als kleine: 53% der Unternehmen mit 
mindestens 250 Mitarbeiter:innen hatten mindestens ein Problem, verglichen mit 38% im Sample 
insgesamt. Entsprechend höher fiel in dieser Gruppe auch die durchschnittliche Anzahl der ge
meldeten Probleme aus – Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeiter:innen meldeten im 
Durchschnitt 1,7 Probleme (von acht möglichen, n = 293; der Vergleichswert über alle befrag
ten Unternehmen lag bei 1,2 Problemen, n = 6.971). 

Wird die Berechnung allerdings auf Unternehmen eingeschränkt, die mindestens ein Problem 
meldeten, zeigt sich, dass – wenn Probleme auftreten – nicht die Anzahl der aufgetretenen 
Probleme, sondern die Auftrittswahrscheinlichkeit von Problemen in Zusammenhang mit der 
Unternehmensgröße steht: Während die Auftrittswahrscheinlichkeit von Problemen mit zuneh
mender Unternehmensgröße steigt, liegt die durchschnittliche Anzahl der gemeldeten Prob
lemlagen bei jenen Unternehmen, die überhaupt Probleme rückmeldeten, unabhängig von 
der Unternehmensgröße zwischen 3,0 und 3,2 Problembereichen (Übersicht 7). 

 
78)  In der Befragung wurden den Unternehmensvertreter:innen u. a. acht positiv formulierte Statements zur Beantra
gung, administrativen und innerorganisatorischen Abwicklung sowie zur Abrechnung der Kurzarbeitsbeihilfe zur Bewer
tung vorgelegt. Die Befragten konnten auf einer sechsteiligen Skala (1= ich stimme der Aussage sehr zu, 6= ich stimme 
der Aussage gar nicht zu) bekanntgeben, ob sie der positiven Formulierung (beispielsweise: "Die unternehmensinterne 
Abwicklung der COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe bei uns im Unternehmen war alles in allem nach einer gewissen Anlaufzeit 
recht einfach") mehr oder weniger zustimmten. Antworteten die Befragten auf dieser Skala mit 4 (stimme eher nicht 
zu), 5 (stimme nicht zu) oder 6 (stimme gar nicht zu), so wurde dies für diese Zusammenfassung als Problemmeldung in 
diesem Themenfeld gewertet. 
79)  In diese Analyse einbezogen wurden die Bewertungen der Unternehmen zur Beantragung von COVID-19-
Kurzarbeit, unternehmensinternen Abwicklung (bspw. Gestaltung der Arbeitszeit, Auslastungsplanung, laufende unter
nehmensinterne Verwaltung, etc.), zur Abrechnung der COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe, zur Sozialpartnervereinbarung, 
zur Informationsbeschaffung sowie zur unternehmensinternen Kommunikation der Kurzarbeitsregelungen. 
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Übersicht 7: Auftrittswahrscheinlichkeit und durchschnittliche Anzahl genannter Probleme 
nach Unternehmensgröße 

Anzahl der Beschäftigten Häufigkeit 

Anteil der 
Unternehmen mit 

mindestens 
einem Problem in % 

Mittelwert (Basis: 
alle 

Unternehmen) 

Mittelwert (Basis: 
Unternehmen mit 

mindestens 
einem Problem) 

Bis vier 2.647 35 1,11 3,14 

Fünf bis neun  1.639 37 1,12 3,07 

Zehn bis 49 1.945 39 1,17 3,02 

50 bis 99 320 38 1,07 2,78 

100 bis 249 227 44 1,21 2,78 

250 oder mehr 193 53 1,70 3,22 

Gesamt 6.971 38 1,15 3,06 

Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

6.3 "Problemcluster" – in der Befragung häufig gemeinsam genannte Probleme 

Übersicht 8 zeigt, welche Probleme in der Befragung häufig gemeinsam genannt wurden80). 
Diese häufig gemeinsam genannten Problemlagen wurden zu vier Problemclustern zusammen
gefasst. 

 
80)  "Häufig zusammen auftreten" bedeutet in diesem Fall ein Korrelationskoeffizient von 0,6 oder mehr, signifikant auf 
dem 1%-Niveau (Pearson-Korrelationskoeffizient). Konkret bedeutet das z. B., dass Unternehmen, die Probleme mit der 
Beantragung der COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe hatten, auch häufig Probleme mit der unternehmensinternen Abwick
lung sowie der Abrechnung der Kurzarbeit hatten. Unternehmen, für die die Sozialpartnervereinbarung nicht gut ver
ständlich war, hatten oft auch Schwierigkeiten, die Sozialpartnervereinbarung abzuschließen, etc. 
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Übersicht 8: "Problemcluster" – häufig gemeinsam genannte Problemlagen 
Genannte Probleme "Problemcluster" 

Probleme bei der Beantragung der COVID-19-
Kurzarbeitsbeihilfe  

Probleme mit der administrativen Abwicklung und/oder 
Organisation der Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitsbeihilfe 

Probleme bei der unternehmensinternen Abwicklung 
(d. h. Gestaltung der Arbeitszeit, Planung der 
Auslastung, laufende Verwaltung, etc.)  

 

Probleme bei der Abrechnung der Kurzarbeit  

Sozialpartnervereinbarung war nicht gut verständlich Probleme mit der Sozialpartnervereinbarung 

Es war nicht einfach, die Sozialpartnervereinbarung 
abzuschließen 

 

Bei Fragen konnte die passende Antwort im Internet 
gefunden werden Probleme, Informationen zu finden 

Bei offenen Fragen fanden wir (eher) keine 
kompetenten Auskunftspersonen (z. B. bei WKO, AK, 
BMAW, BMF, AMS, etc.)  

 

Problem, den Mitarbeiter:innen zu erklären, wie die 
COVID-19-Kurzarbeit funktioniert Probleme, Kurzarbeit den Mitarbeitenden zu erklären 

Q: Eigene Darstellung. 

Der am stärksten frequentierte Problemcluster bezieht sich auf die administrative Abwicklung 
und/oder Organisation der Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitsbeihilfe, also auf die Beantragung, die 
unternehmensinternen Abwicklung und die Abrechnung der Kurzarbeitsbeihilfe (29%), gefolgt 
von Problemen, Informationen zu finden (23%). Probleme mit der Sozialpartnervereinbarung 
gaben 14% der Befragten an. Probleme, den Mitarbeiter:innen die Kurzarbeit zu erklären, wur
den von 7% der Befragten genannt (n = 7.000) (Übersicht 9). 

Übersicht 9: Problemcluster nach quantitativer Bedeutung (Mehrfachzuordnung) 
Problemcluster Häufigkeit Anteil in % 

Probleme mit der administrativen Abwicklung und/oder Organisation der 
Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitsbeihilfe 2.026 29 

Probleme mit der Sozialpartnervereinbarung 986 14 

Probleme, Informationen zu finden 1.576 23 

Probleme, Kurzarbeit den Mitarbeitenden zu erklären 500 7 

Keine Probleme genannt 4.375 63 

n 7.000 100 

Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. – Bei diesen und den folgenden Darstellungen sind 
Mehrfachzählungen möglich, wenn Unternehmen in mehr als einem Problemcluster Probleme gemeldet haben. Aus 
diesem Grund liegt die Summe der einzelnen Kategorieanteile >100%. 

Zwischen den Bundesländern zeigen sich vor allem im Bereich der Informationsbeschaffung 
Unterschiede: Im Burgenland und in Niederösterreich meldeten die befragten 
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Unternehmensvertreter:innen seltener Probleme in diesem Bereich (Burgenland 16%, bzw. Nie
derösterreich 20%). Bei Unternehmen aus Wien kam es statistisch signifikant häufiger zu diesbe
züglichen Problemen (28% im Vergleich zu insgesamt 22%; n = 6.983). Auch Probleme mit der 
administrativen Abwicklung und/oder Organisation der Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitsbeihilfe wur
den von Befragten aus Wiener Unternehmen deutlich häufiger genannt (32%, n = 1.490) als 
etwa von Unternehmensvertreter:innen aus Salzburg (24%, n =  646) (Übersicht 10). Die von Wie
ner Unternehmensvertreter:innen überproportional häufig genannten Herausforderungen dürf
ten damit zu tun haben, dass sich in Wien – anders als in den Bundesländern – die Anfragen 
und Informationsbedarfe auf wenige Anlaufstellen konzentrierten. Die hohe Anzahl an Anfra
gen konnte – so ist zu vermuten – weniger direkt und damit individualisiert beantwortet werden 
als in den Bundesländern. 

Übersicht 10: "Problemcluster" in ihrer Bedeutung nach Bundesland (Mehrfachzuordnung) 
B K NÖ OÖ SBG ST T V W Gesamt 

Probleme mit der 
administrativen Abwicklung 
und/oder Organisation der 
Kurzarbeit bzw. 
Kurzarbeitsbeihilfe 

26% 30% 29% 28% 24% 28% 30% 27% 32% 29% 

Probleme mit der 
Sozialpartnervereinbarung 12% 16% 13% 13% 13% 13% 16% 14% 16% 14% 

Probleme, Informationen zu 
finden 16% 22% 20% 21% 20% 23% 23% 20% 28% 22% 

Probleme, Kurzarbeit den 
Mitarbeitenden zu erklären 8% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 8% 9% 7% 

Keine Probleme  67% 63% 62% 64% 66% 64% 62% 63% 59% 63% 

n 230 391 1.215 1.158 646 840 633 380 1.490 6.983 

Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 

Wie Übersicht 11 zeigt, berichten Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten seltener von 
Problemen im Bereich der administrativen Abwicklung und/oder Organisation der Kurzarbeit 
bzw. Kurzarbeitsbeihilfe als größere Unternehmen. Am häufigsten genannt werden Probleme 
mit der administrativen Abwicklung und/oder Organisation von Kurzarbeit von Befragten aus 
großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden (46%, n = 193 versus 29%, n = 6.971). Glei
ches gilt für den Problemcluster, der sich auf die innerbetriebliche Kommunikation und Erklä
rung der Rahmenbedingungen der Kurzarbeit bezog – auch in diesem Themenfeld sahen sich 
größere Unternehmen (deutlich) stärker gefordert als kleinere. 
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Übersicht 11: "Problemcluster" nach Unternehmensgröße (Anzahl der Beschäftigten, 
Mehrfachzuordnung) 

Bis vier Fünf bis 
neun 

Zehn 
bis 49 

50 bis 
99 

100 bis 
249 

250 
oder 
mehr 

Gesamt 

Probleme mit der administrativen 
Abwicklung und/oder Organisation der 
Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitsbeihilfe 

27% 28% 30% 29% 36% 46% 29% 

Probleme mit der 
Sozialpartnervereinbarung 15% 14% 13% 11% 12% 15% 14% 

Probleme, Informationen zu finden 22% 22% 23% 22% 23% 31% 22% 
Probleme, Kurzarbeit den 
Mitarbeitenden zu erklären 6% 6% 8% 9% 12% 15% 7% 

Keine Probleme  65% 64% 61% 62% 56% 47% 63% 

n 2.647 1.639 1.945 320 227 193 6.971 

Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. – Unternehmensgröße ist definiert als Anzahl der Be
schäftigten. 

Auch die Intensität der Nutzung von COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe steht in Zusammenhang mit 
der Häufigkeit genannter Problemlagen: Dabei zeigt sich, dass die administrative Abwicklung 
und/oder Organisation der Kurzarbeit bzw. Kurzarbeitsbeihilfe für Unternehmen, die nur in Phase 
1 und/oder 2 Kurzarbeit nutzten, signifikant öfter mit Problemen verbunden war als für Unter
nehmen, die Kurzarbeit durchgängig in allen Phasen (1 bis 5) nutzten (Übersicht 12).  

Übersicht 12: "Problemcluster" nach Intensität der Kurzarbeitsnutzung (Mehrfachzuordnung) 
Nutzung der 
Kurzarbeit 

ausschließlich in 
Phase 1 und/oder 2 

Nutzung der 
Kurzarbeit in allen 
Phasen (1 bis 5) 

Anderweitige Nutzung 
der Kurzarbeit 

irgendwann zwischen 
Phase 1 und 5 

Gesamt 

Probleme mit der 
administrativen Abwicklung 
und/oder Organisation der 
Kurzarbeit bzw. 
Kurzarbeitsbeihilfe 

30% 25% 29% 29% 

Probleme mit der 
Sozialpartnervereinbarung 14% 13% 14% 14% 

Probleme, Informationen zu 
finden 22% 22% 23% 23% 

Probleme, Kurzarbeit den 
Mitarbeitenden zu erklären 7% 6% 7% 7% 

Keine Probleme genannt 61% 64% 63% 63% 
n 2.955 985 3.059 6.999 

Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 
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6.4 Verbesserungsvorschläge aus Sicht der befragten Unternehmen 

Mit einer offenen Frage wurden Unternehmen eingeladen, Verbesserungsvorschläge für das 
Instrument der Kurzarbeitsbeihilfe einzubringen. Die Frage war bewusst offengehalten, um Ver
besserungsvorschläge auf unterschiedlichsten Ebenen zu erhalten. Die Möglichkeit, sich dies
bezüglich in den Analyse- und Weiterentwicklungsprozess einzubringen, wurde von insgesamt 
3.053 Unternehmen genutzt. Folgende Vorschläge wurden eingebracht: 

Das zentrale Anliegen vieler Befragter war die Vereinfachung des gesamten Förderprozes
ses. Die gewünschten Vereinfachungen beziehen sich auf unterschiedliche Ebenen: So 
sollten der bürokratische Aufwand reduziert, die Richtlinien einfacher und klarer formuliert 
und insgesamt danach getrachtet werden, das Verfahren nachvollziehbarer zu gestalten. 
Als Hintergrund betonen viele Befragte, dass der aktuelle Förderungsprozess sehr kompli
ziert und zeitraubend gestaltet ist. Folgendes Zitat bringt die diesbezüglichen Aussagen gut 
auf den Punkt: "Deutlich vereinfachte Formulare , bessere Erklärungen, einfachere Abrech
nung ". 
Der Abbau von Bürokratie ist ebenfalls ein häufig angesprochenes Thema. Viele Befragte 
empfinden den aktuellen Prozess als zu bürokratisch und wünschen sich weniger formale 
Hürden. Die Forderung nach weniger administrativem Aufwand ist besonders laut, wenn 
es darum geht, Anträge einzureichen oder Fördermittel zu beantragen. Ebenfalls ge
wünscht wurde ein schnelleres und weniger fehleranfälliges Verfahren, um den Zugang zur 
Kurzarbeit zu verbessern. Teilweise wurde gefordert, dass es mehr und striktere Überprüfun
gen während des Kurzarbeitsbezugs geben soll.  
Viele Vorschläge gehen auch in Richtung gerechterer Verteilung von Förderungen allge
mein und von Kurzarbeitsbeihilfe im Besonderen. Dies mit divergierender Konnotation: 
Während einige betonen, dass die bestehenden Förderungen nicht ausreichend sind, se
hen anderen eher einen Bedarf an Eingrenzung des Zugangs zur Kurzarbeitsbeihilfe.  

Weitere oft genannte Anregungen beziehen sich darauf, dass Unternehmen in der Phase 
der Antragstellung intensiver unterstützt werden sollten.   
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7. Steuerung und konzeptionelle Optimierung der Kurzarbeitsbeihilfe 
Laut Leistungsbeschreibung, die dieser Evaluation zugrunde liegt, waren im qualitativen Teil der 
Evaluation Vorschläge auszuarbeiten, wie die Kurzarbeitsbeihilfe in Hinblick auf ihre arbeits
marktpolitische Kernfunktion zur Beschäftigungssicherung konzeptionell verbessert werden 
kann, wobei der zentrale Optimierungsbedarf vom Auftraggeber in der ökonomischen Abwick
lung und Treffsicherheit verortet wurde. Vorschläge waren zu folgenden Themenbereichen zu 
entwickeln: 

Wie lassen sich die Förderungsvoraussetzungen umsetzbar und aussagekräftig in der Bun
desrichtlinie operationalisieren? Dabei musste zumindest auf die Förderungsvoraussetzun
gen, nämlich das Vorliegen "vorübergehender wirtschaftlicher Schwierigkeiten" (laut 
AMSG), die Behaltefrist/Aufrechterhaltung des Beschäftigungsstandes und die Einhaltung 
des personellen Geltungsbereichs im Sinne der Verhinderung von Umschichtungen von 
Personal vor Beantragung eingegangen werden.  
Weiters waren Kriterien für ein laufendes Monitoring vorzuschlagen, die ebenfalls zu entwi
ckelnde Ziel- und Wirkungsindikatoren zur arbeitsmarktpolitischen Bewertung und Steue
rung des Einsatzes der Kurzarbeitsbeihilfe enthalten.  
Schließlich waren Kriterien zur Bemessung der Beihilfenintensität (Höhe und Bezugsdauer) 
zu entwickeln. Eingegangen werden sollte dabei auf die Frage, ob Differenzierungen nach 
Betroffenheitsgrad oder Ähnlichem sinnvoll sind.  
Erarbeitet werden sollten auch Empfehlungen für eine anforderungsgerechte Weiterent
wicklung des Kontroll- und Prüfsystems. 
Vorschläge zur stärkeren Inanspruchnahme von Qualifizierung während Kurzarbeit sowie 
entsprechende qualitätssichernde Maßnahmen waren ein weiteres Schwerpunktthema in 
der Ausschreibung. 
Abschließend sollte in diesem Leistungsteil auf das Thema Lehrausbildung während Kurzar
beit eingegangen werden. Vorschläge sollten sich insbesondere auf die Praxisanteile in 
der Lehrausbildung konzentrieren. 

7.1 Operationalisierung der Förderungsvoraussetzungen  

Wie lassen sich die Förderungsvoraussetzungen "vorübergehende wirtschaftliche Schwierigkei
ten, Behaltefrist/Aufrechterhaltung des Beschäftigungsstandes und Einhaltung des personellen 
Geltungsbereichs" im Sinne der Verhinderung von Umschichtungen von Personal vor Beantra
gung umsetzbar und aussagekräftig in der Bundesrichtlinie operationalisieren? 

7.1.1 Unvorhersehbare, nicht saisonale wirtschaftliche Schwierigkeiten  

Mit Kurzarbeitsbeihilfe sollen laut § 37b AMSG Unternehmen unterstützt werden, "die sich auf
grund von externen Umständen in unvorhersehbaren und vorübergehenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befinden". Grundsätzlich und unabhängig von COVID-19 sind darunter wirt
schaftliche Schwierigkeiten zu verstehen, die laut AMS-Bundesrichtlinie (BRL) in der jeweils gül
tigen Fassung "ihre Ursache in einem Ausfall von Aufträgen, von betriebsnotwendigen Zuliefe
rungen und Betriebsmitteln oder Ähnlichem haben". Die Auftragsausfälle ("oder Ähnliches") 
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müssen auf "unternehmensexterne Umstände zurückzuführen sein, die das Unternehmen nur 
schwer oder überhaupt nicht beeinflussen kann. … Das Unternehmen muss die unternehmens
externen Umstände, welche zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt haben, plausibel 
darlegen"81). 

Um zu Beginn der COVID-19-Pandemie eine rasche Förderung von Unternehmen zu gewähr
leisten, wurde mit 1. März 2020 mit § 37b Abs. 7 AMSG definiert, dass "Auswirkungen im Zusam
menhang mit dem Coronavirus (COVID-19) als vorübergehende, nicht saisonbedingte, wirt
schaftliche Schwierigkeiten" gelten. Dies führte in den Phasen 1 und 2 der Umsetzung von 
COVID-19-Kurzarbeit dazu, dass auf eine tiefergehende Überprüfung des Vorliegens dieser 
Grundvoraussetzung weitestgehend verzichtet wurde. Mit Phase 3 kam es zu den ersten dies
bezüglichen Anpassungen; mit 30. September 2023 wurde Abs. 7 außer Kraft gesetzt. 

Bewertung durch den Rechnungshof 

Kritisiert wurde vom Rechnungshof82), dass die zentralen Fördervoraussetzungen der vorüber
gehenden bzw. COVID-19-bedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Förderrichtlinie 
nicht operationalisiert und keine Kriterien für deren Beurteilung als Voraussetzung für den Bezug 
der Kurzarbeitsbeihilfe entwickelt wurden.  

Die von Kurzarbeitsbeihilfe beantragenden Unternehmen ab Oktober 2020 (Phase 3) geforder
ten Nachweise für die bestehenden vorübergehenden, nicht saisonalen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten (insbesondere in Bezug auf die Umsatzentwicklung) wurden vom Rechnungs
hof grundsätzlich positiv bewertet. Bemängelt wurde jedoch, dass die Relevanz der zum Um
satzausblick getätigten Angaben für die Genehmigungsfähigkeit des Kurzarbeitsantrages un
klar blieb und die vorgelegten Informationen vom AMS nicht plausibilisiert wurden. Dies er
schien dem Rechnungshof mit Blick auf die beiden zentralen Risikopotenziale von Kurzarbeit – 
Verhinderung struktureller Anpassungsprozesse auf der einen Seite und Mitnahmeeffekte auf 
der anderen Seite83) – problematisch. Diesbezüglich regte der Rechnungshof84) an, konkrete 
Kriterien zur Beurteilung der vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Vorausset
zung für die Gewährung der Kurzarbeitsbeihilfe zu entwickeln. Als Beispiele für solche Indizien 
wurden u. a. Kennzahlen des Unternehmensreorganisationsgesetzes oder etwaige Rückstände 
bei den Sozialversicherungsträgern, oder aber das Vorliegen von Umsatzrückgängen in einem 
bestimmten Zeitraum genannt.  

Durch die Erarbeitung konkreter Kriterien zur Beurteilung der vorübergehenden, nicht saisonbe
dingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten könne – so der Rechnungshof – ein treffsicherer Einsatz 
öffentlicher Mittel im Sinne des Hauptziels der Förderung, nämlich der Arbeitsplatzerhaltung, 
gewährleistet werden.  

 
81)  AMS-Bundesrichtlinien KUA-COVID-19 in der jeweils gültigen Fassung zur Kurzarbeitsbeihilfe, Kapitel 1 (Einleitung) und 
Kapitel 6.4.1 (Voraussetzungen für die Beihilfengewährung – Vorübergehende wirtschaftliche Schwierigkeiten) 
82)  Rechnungshof (2022), S. 31ff. 
83)  Rechnungshof (2022), S. 33 
84)  Rechnungshof (2022), S. 33 
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Operationalisierung in den Regelungen der Kurzarbeitsbeihilfe nach COVID-19 

Wohl als Reaktion auf diese Empfehlungen des Rechnungshofs erfolgt seit April 2022 die Über
prüfung des Vorliegens vorübergehender, nicht saisonbedingter wirtschaftlicher Schwierigkei
ten durch das AMS entlang einer von AMS Österreich erarbeiteten Checkliste. Für das Kurzar
beitsmodell nach der COVID-Kurzarbeit wurde eine Checkliste von Wirtschaftsprüfer:innen für 
entwickelt und ab 1.10.2023 vorgeschrieben. Dieses in der aktuell gültigen Fassung85) vorlie
gende Dokument operationalisiert die in der Bundesrichtlinie festgelegten Kriterien für vorüber
gehende, nicht saisonale wirtschaftliche Schwierigkeiten, denen Unternehmen in der Antrag
stellung nachkommen müssen, und orientiert die zuständigen AMS-Mitarbeiter:innen bezüglich 
der zu überprüfenden Ebenen. Demnach müssen antragstellende Unternehmen zu folgenden 
Themen detailliert Auskunft geben: 

Genaue Beschreibung der externen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten auslösenden 
Umstände. Eingegangen werden muss nicht nur auf die Umstände selbst, sondern auch 
auf eventuell ähnliche Situationen in der Vergangenheit und bisher ergriffene Maßnah
men, um diese Problematik abzufangen. Diese Ebene dient – so ist zu interpretieren – der 
Abgrenzung der beschriebenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten vom üblichen unterneh
merischen Risiko und damit in Zusammenhang stehenden Auftragsschwankungen.  
Ein zweiter Punkt geht auf die Abgrenzung von saisonalen und nicht saisonalen Auftrags
schwankungen ein und verlangt eine Darstellung der Umsatz- und Lagerstandsentwicklung 
im Jahresverlauf. Ebenfalls einzugehen ist auf den Zusammenhang zwischen wirtschaftli
chen Schwierigkeiten und Auslastung der Beschäftigten. 
Unter dem Subtitel "Nicht-saisonbedingte wirtschaftliche Schwierigkeiten" wird zusätzlich 
die wirtschaftliche Situation des Unternehmens erhoben – dies, indem nach Rückständen 
bei der Sozialversicherung und einem eventuell bereits eingeleiteten Insolvenzverfahren 
gefragt wird. 

Schließlich werden die zeitliche Befristung und die dafür verantwortlichen Hintergründe 
hinterfragt sowie überprüft, ob Kurzarbeitsbeihilfe einerseits überhaupt die passende und 
andererseits die einzige Lösungsmöglichkeit darstellt. Mit diesem Passus geht es im Kern 
einerseits darum, die bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens 
von strukturell bedingten Auftragsrückgängen des Unternehmens oder der Branche abzu
grenzen und andererseits darum, zu überprüfen, ob nicht ein anderes Unterstützungsinstru
ment besser geeignet ist. 

Die hier kursorisch zusammengefasste Operationalisierung vorübergehender, nicht saisonaler 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten wird in der Checkliste genauer beschrieben. In diesen Beschrei
bungen wird deutlich ausgeschildert, dass ausschließlich jene wirtschaftlichen Herausforderun
gen durch Kurzarbeitsbeihilfe beantwortet werden können, die "plötzlich auftreten bzw. in ei
nem Tempo Wirkung entfalten, das dem Unternehmen geeignete Gegenmaßnahmen nicht 

 
85)  AMS Kurzarbeitsbehilfe-Kriterienkatalog zum Vorliegen vorübergehender wirtschaftlicher Schwierigkeiten vom 
15. 9. 2023. 
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mehr ermöglicht." Alle von diesem Charakteristikum abweichenden Entwicklungen können 
demnach nicht durch Kurzarbeitsbeihilfe abgefedert werden.  

Bewertung durch Expert:innen 

Im Zuge der Expert:inneninterviews mit Vertreter:innen des AMS und der Sozialpartnerorganisa
tionen wurde die seit April 2022 genutzte Operationalisierung und Überprüfung wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten ambivalent bewertet. Einige sehen die strenge Eingrenzung der Kurzarbeitsbe
ihilfe auf unvorhersehbare und unabänderliche wirtschaftliche Schwierigkeiten als Reaktion auf 
den zu breiten Einsatz des Instruments in der Zeit der COVID-19-Pandemie. Sie bewerten das 
nunmehr gewählte Vorgehen als zu streng.  

Diese Sichtweise wird auch von Vertreter:innen der Sozialpartnerorganisationen, insbesondere 
der Arbeitgeber:innenvertretung, betont. So gäbe es auf dieser Grundlage kaum Unterneh
men, denen Kurzarbeitsbeihilfe gewährt werden könne.  

Auf der anderen Seite stehen Befragte, die dieses strenge Vorgehen sehr begrüßen – dies vor 
allem deshalb, weil sie der Meinung sind, dass das Instrument der Kurzarbeitsbeihilfe während 
der COVID-19-Pandemie unpassend, weil viel zu kompliziert in der Handhabung, gewesen sei. 

Unabhängig davon, wie die Operationalisierung und Überprüfung der wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten entlang der genannten Checkliste bewertet wird, wird von den meisten Befragten auf 
die Herausforderungen, die mit der Überprüfung und Einordnung des Vorliegens wirtschaftli
cher Schwierigkeiten verbunden sind, verwiesen: 

Die Kurzarbeitsbeihilfe wird von allen befragten Expert:innen als das komplexeste arbeits
marktpolitische Instrument bezeichnet. Bedingt durch den üblicherweise sehr begrenzten 
Einsatz dieses Instrumentes seien auch – so wird betont – bis zur Pandemie nur vereinzelte 
Mitarbeiter:innen des AMS überhaupt mit diesem Instrument und seinen Förderungsbedin
gungen vertraut gewesen. Mit Beginn der Pandemie musste in kürzester Zeit in allen Orga
nisationseinheiten diesbezügliches Know-how aufgebaut werden. Überfordert waren – ins
besondere in der Anfangszeit – nicht nur das AMS, sondern auch die Sozialpartnerorgani
sationen, die u. a. im Beratungsverfahren im Vorfeld einer regulären Beantragung von Kurz
arbeitsbeihilfe eine wesentliche Rolle spielen. Dies führte dazu, dass während der Pande
mie vom Beratungsverfahren Abstand genommen werden musste. In diesem Beratungs
verfahren – so der durchgängige Tenor – gelinge es grundsätzlich gut, das Vorliegen oder 
Nichtvorliegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten festzustellen. Denn in diesem Kontext könne 
gut auf die individuelle Situation des Unternehmens, dessen regionale Bedeutung als Ar
beitgeber:in und auf die beste Form der Unterstützung zur Lösung der gegebenen Prob
leme eingegangen werden.  

Kritisch bewertet wird von vielen Befragten die in Anwendung befindliche Checkliste, die 
von Wirtschaftsprüfer:innen erstellt wurde. Betont wird, dass bei diesem Vorgehen eindeu
tige Indikatoren nach wie vor fehlen und den Unternehmensvertreter:innen gegenüber nur 
schwer erklärt werden könnte, woran genau festgemacht wird, ob wirtschaftliche Schwie
rigkeiten im Sinne des § 37b AMSG nun gegeben sind oder nicht. Dies sei vor allem auch 
deshalb herausfordernd, weil Unternehmensvertreter:innen teilweise in Begleitung von 
Wirtschaftsprüfer:innen/Steuerberater:innen/Bilanzbuchhalter:innen und 
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Rechtsanwält:innen zu den Beratungsgesprächen erschienen. Klare und nachvollziehbare 
Entscheidungskriterien werden vor diesem Hintergrund als dringend erforderlich bezeich
net.  

So wird durchgängig darauf hingewiesen, dass auch bei Vorliegen eindeutiger Kriterien 
eine Bewertung nur im Rahmen der – gesetzlich vorgesehenen – Beratungsgespräche, an 
denen laut § 37b Abs. 1 neben dem AMS Vertreter:innen des:der Arbeitgeber:in, des Be
triebsrats und der kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber:innen und der 
Arbeitnehmer:innen teilnehmen, festgestellt werden kann. Nur bei sehr guter Kenntnis des 
konkreten Unternehmens und tiefem betriebswirtschaftlichem, aber auch volkswirtschaft
lichem und arbeitsmarktpolitischem Verständnis seien die am Beratungsverfahren Beteilig
ten im Zusammenspiel der Sichtweisen in der Lage, diese Fragen qualifiziert zu bearbeiten. 
Dies sei jedoch bei einem Massenbedarf an Unterstützung nicht realisierbar – weder vom 
AMS noch von den Sozialpartnerorganisationen.  
Sollte zukünftig ein ähnlich hoher Bedarf an Unterstützung wie in Zeiten von COVID-19 ge
geben sein, bräuchte es diesbezüglich jedenfalls eine durchdachte Lösung. Den Finanz
behörden könnte, so wird mehrfach betont, in diesen Bewertungen eine deutlich höhere 
Bedeutung beikommen, liegen dort doch alle wesentlichen Informationen zur finanziellen 
Situation des Unternehmens auf. Über eine Datenschnittstelle könnten diese Informationen 
zudem automatisiert zur Verfügung gestellt werden – dies zumindest dann, wenn nicht die 
gesamte Abwicklung derartiger Hilfen durch die Finanzämter erfolgt. Dieser Vorschlag – 
die Gesamtabwicklung solle durch die Finanzämter erfolgen – wird mehrfach und vor al
lem von jenen Befragten geäußert, die die COVID-19-Kurzarbeit implizit stärker als Pande
mie- denn als arbeitsmarktpolitisches Instrument einstuften (und damit für diese Phase als 
arbeitsmarktpolitisches Instrument hinterfragten). Werde das Instrument – so die Sichtweise 
anderer Befragter – wie während der COVID-19-Pandemie tatsächlich eher als Instrument 
zur Abfederung der Pandemie denn als "rein" arbeitsmarktpolitisches Instrument eingesetzt 
und stünden Fragen der Sicherung des Unternehmens mehr oder weniger gleichauf mit 
Fragen der Beschäftigungssicherung, so könnte die Finanzverwaltung durchaus eine grö
ßere Rolle spielen. Je deutlicher jedoch mit Kurzarbeit arbeitsmarktpolitische Ziele, die ei
gentlichen Ziele von Kurzarbeitsbeihilfen also, verfolgt werden, desto wesentlicher ist es, so 
wird betont, dass das AMS die zentrale Rolle spielt. Dies vor allem deswegen, weil die Kern
kompetenz der Finanzverwaltung nicht im Bereich der Arbeitsmarktpolitik liegt. 
Die Frage, wer überhaupt die entsprechenden Kompetenzen aufweist, um die notwendi
gen Überprüfungen qualifiziert realisieren zu können, wird von vielen Befragten aufgewor
fen. Genannt werden die Finanzbehörden genauso wie Wirtschaftsprüfer:innen/Steuerbe
rater:innen/Bilanzbuchhalter:innen. Die Tatsache, dass es AMS-Verantwortlichen seit 2024 
auch möglich ist, externe Gutachten bei qualifizierten Stellen zu beauftragen, wird sehr 
positiv bewertet. Dass allerdings Wirtschaftsprüfer:innen/Steuerberater:innen/Bilanzbuch
halter:innen dazu in der Lage sind, verlässliche Prognosen für die einzelnen Unternehmen 
abzugeben, wird aufgrund der Erfahrungen im Rahmen von COVID-19-Kurzarbeit von vie
len befragten AMS-Expert:innen hinterfragt. 
Darüber hinaus wird festgehalten, dass im tatsächlichen Fall einer völlig überraschend über 
das Unternehmen hereinbrechenden wirkmächtigen Situation, die das Aufrechterhalten 
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des Geschäftsbetriebs substanziell beeinträchtigt, schnelles Handeln erforderlich sei – die 
bei Einzelfallsaufkommen mögliche intensive Prüfung sei daher nicht nur ressourcenmäßig 
nicht bewältigbar, sie sei zudem auch zu langsam. Denn in diesen Fällen geht es auch 
darum, Liquidität sicherzustellen und den Unternehmensvertreter:innen Sicherheit dahin
gehend zu geben, dass das Aufrechterhalten der Dienstverhältnisse finanzierbar und mög
lich ist. Für diese Fälle wird ein Vorgehen vorgeschlagen, mit dem analog zur Strategie in 
der COVID-19-Pandemie sehr rasch und ohne aufwändige Prüfprozesse Förderentschei
dungen getroffen werden. Hingewiesen wird von einem befragten AMS-Experten auf die 
Schweizer Vorgangsweise – dort habe man sehr schnell Förderungszusagen gegeben, um 
den Liquiditätserfordernissen zu entsprechen. Unmittelbar im Anschluss seien jedoch Prüf
schritte gesetzt worden, in denen die Förderungsvoraussetzungen genauer überprüft wur
den. Dadurch hatte man größere Sicherheit, dass die Förderungen richtlinienkonform zum 
Einsatz kommen, ohne Gefahr zu laufen, vermeidbare Kündigungen durch zögerliches Vor
gehen der Förderstellen zu riskieren.  
Schließlich wird von allen Seiten betont, dass es – auch in dieser Frage – nicht nur klare 
Richtlinien und Ausrichtungen, sondern vor allem auch einer klaren und für Unternehmen 
nachvollziehbaren Kommunikation der Anforderungen bedürfe. Diese Kommunikation – 
darauf wird großer Wert gelegt – sollte unbedingt durch die unterschiedlichen Stakeholder 
gleichlautend erfolgen und auch bei allen an der Umsetzung oder Überprüfung der Kurz
arbeitsbeihilfe beteiligten Stellen in aktueller und gleichlautender Qualität vorhanden sein. 
Zentral sei also, dass alle AMS-Vertreter:innen und alle in die Beratung von Unternehmen 
involvierten Vertreter:innen der Sozialpartnerorganisationen sowie andere relevante Stel
len vor öffentlicher Kommunikation neuer Regelungen gut informiert werden. Diesbezüg
lich sah man sich in der Phase der Pandemie besonders gefordert – wurden doch Rege
lungen oft breit medial kommuniziert, bevor die zuständigen Stellen des AMS Lösungen für 
deren Umsetzung erarbeiten konnten. 

Werden die Aussagen der befragten Expert:innen vor dem Hintergrund der Ergebnisse der 
quantitativen Analyse sowie der unterschiedlichen Regelungen und Erfahrungen mit der Ope
rationalisierung dieser Fördervoraussetzung zusammengefasst, so kristallisiert sich – insbeson
dere für den Fall eines breiten Einsatzes von Kurzarbeit – folgende Kernproblematik heraus: Ide
altypischerweise sollte Kurzarbeitsbeihilfe dann zum Einsatz kommen, wenn  

die unvorhersehbaren externen Faktoren zu einer substanziellen Unterauslastung der Be
legschaft führen, die über das für die Branche/für das Unternehmen übliche Maß hinaus
geht und 

das unvorhersehbare externe Ereignis nicht nur befristet, sondern idealtypischerweise auch 
der einzige Grund für die Unterauslastung ist.  

Abbildung 53 versucht die Zusammenhänge zu veranschaulichen. Die gegebenen Herausfor
derungen in der Operationalisierung dieser Förderungsvoraussetzung konzentrieren sich damit 
vor allem auf die Operationalisierung folgender Tatbestände: 

Wie können unvorhersehbare, externe Ereignisse von vorhersehbaren externen Ereignissen 
abgegrenzt werden?  
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Wie können strukturell bedingte Absatzschwierigkeiten von vorübergehenden Absatz
schwierigkeiten abgegrenzt werden? 
Wie ist vorzugehen, wenn nicht nur, sondern auch das unvorhersehbare, externe Ereignis 
als ursächlich anzusehen sind? 

Diese Fragen, aber auch die Auseinandersetzung mit alternativen Lösungsmöglichkeiten sind 
laut Gesetz Inhalt des Beratungsprozesses im Vorfeld einer Förderungsentscheidung. Nachdem 
dieses Beratungsverfahren bei breiter Nutzung von Kurzarbeitsbeihilfe nicht leistbar ist, gilt es, 
ein Prozedere zu entwickeln, das Antworten auf diese Fragen verspricht.  

Abbildung 53: Konkretisierung unvorhersehbarer, nicht saisonaler vorübergehender 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten laut § 37b AMSG in Abgrenzung von anderen, nicht 
kurzarbeitsrelevanten wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
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7.1.2 Empfehlungen zur Operationalisierung der Fördervoraussetzungen 

Mit Blick auf das operative Förderungsmanagement im Bereich der Kurzarbeitsbeihilfe lässt sich 
zusammenfassend folgende Schlussfolgerung für "unvorhersehbare, nicht saisonale wirtschaft
liche Schwierigkeiten" ziehen: 

Die Überprüfung der Situation im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Beratungsgesprä
che auf einzelbetrieblicher Ebene laut § 37b AMSG wird bei Vorliegen überschaubarer 
Anlassfälle als sehr bewährtes und sinnvolles Vorgehen bezeichnet. Dies, weil in diesen 
Beratungen auf die spezifische Situation des Unternehmens genauso eingegangen wer
den kann wie auf dessen arbeitsmarktpolitische Bedeutung für die Region. Nur in diesem 
Kontext ist unter Einbindung der unterschiedlichen Perspektiven der am Beratungsverfah
ren teilnehmenden Parteien entscheidbar, ob das ins Treffen geführte unternehmensex
terne Ereignis für das Unternehmen unvorhersehbar, unabwendbar, zeitlich befristet und 
vor allem die eindeutige und alleinige Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
die Unterauslastung ist. Auch können die unterschiedlichen Alternativszenarien für das Un
ternehmen wie für die betroffenen Beschäftigten umfassend und mehrperspektivisch be
sprochen werden. Dies wird auch von jenen Befragten betont, die beobachteten, dass in 
diesen Beratungen mitunter Unternehmensvertretung und Sozialpartnerorganisationsver
treter:innen schneller einer Kurzarbeitsbeihilfe zustimmen als Vertreter:innen des AMS.  
Bei breitflächigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Sinne des § 37b beispielsweise in
folge einer (regional begrenzten) Naturkatastrophe dagegen ist dieses Vorgehen, wie sich 
nicht zuletzt infolge der COVID-19-Pandemie zeigte, nicht umsetzbar. Um auch in derarti
gen Situationen reflektiert, aber rasch handlungsfähig zu sein, wurde im Rahmen dieser 
Evaluation der im Kapitel 8 vorgestellte Vorschlag für eine sogenannte Massenkurzarbeit 
erarbeitet. Damit sollten die wesentlichen relevanten Eckpunkte festgelegt und trotz kri
senbedingtem Zeitdruck reflektiert vorgegangen werden können. Verspricht das in Kapi
tel 8 vorgeschlagene Modell einer "Massenkurzarbeit" den Zusammenhang von definier
tem (großflächigen) Ereignis und gegebener Unterauslastung in definierten Unternehmen 
auf übergeordneter Ebene zu beantworten, so ist davon auszugehen, dass in Krisensituati
onen auch Abstriche in der Treffsicherheit zugunsten der Entscheidungsgeschwindigkeit in 
Kauf zu nehmen sind. Diese Abstriche betreffen im präsentierten Vorschlag vor allem die 
in diesem Fall nur mangelhaft gegebene Möglichkeit der Eingrenzung von Kurzarbeitspro
jekten auf jene Unternehmen, die ausschließlich aufgrund des externen Ereignisses in wirt
schaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Ebenfalls ausschließlich auf einzelbetrieblicher 
Ebene feststellbar ist, ob Kurzarbeitsbeihilfe unter Berücksichtigung aller relevanter Para
meter des Unternehmens zum gegebenen Zeitpunkt tatsächlich die effektivste Unterstüt
zungsform ist. Diesen beiden Abstrichen wird im Vorschlag durch eine enge zeitliche Be
fristung einer "Massenkurzarbeit" entsprochen. So soll eine möglichst gute Balance zwi
schen dem in Krisen besonders relevanten Faktor Zeit auf der einen Seite und der Effektivi
tät des Einsatzes von Kurzarbeitsbeihilfe auf der anderen Seite gewährleistet sein.  
In Phasen "regulären Kurzarbeitsbedarfs" sollte – so der durchgängige Tenor – auf das be
währte Instrument des Beratungsverfahrens, an dem laut § 37b Abs. 1 neben dem AMS 
Vertreter:innen des:der Arbeitgeber:in, des Betriebsrats und der kollektivvertragsfähigen 
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Körperschaften der Arbeitgeber:innen und der Arbeitnehmer:innen teilnehmen, zurückge
griffen werden, um die spezifische ökonomische Situation des Unternehmens in die mehr
perspektivische Entscheidungsfindung einbeziehen zu können.  

Bezüglich der Aufrechterhaltung des Beschäftigtenstandes respektive auch bezüglich des 
Beschäftigtenstandes vor Beginn der Kurzarbeit wurde von den Expert:innen von Proble
men in der korrekten Erstellung der Durchführungsberichte durch Unternehmen berichtet. 
Diesbezüglich sollten verständlichere Vorgaben formuliert werden. Besondere Herausfor
derungen, die mitunter auch ursächlich für Richtlinienänderungen oder Mehrfachbean
tragungen von Kurzarbeitsbeihilfe waren, bezogen sich auf die Anforderung, dass für die 
zu fördernden Person zumindest ein vollentlohnter Monat vor Kurzarbeitsbeginn im von der 
Sozialpartnervereinbarung umfassten Unternehmens(teil) gegeben sein musste. Diesbe
züglich wurde die Schnittstelle zum Hauptverband der Sozialversicherungsträger, auf de
ren Basis das Vorhandensein dieses Dienstverhältnisses überprüft werden konnte, als zentral 
betrachtet.  

In Hinblick auf die Förderungsbedingungen "Behaltefrist bzw. Aufrechterhaltung des Beschäfti
gungsstandes und Einhaltung des personellen Geltungsbereichs im Sinne der Verhinderung von 
Umschichtung von Personal vor Beantragung von Kurzarbeit" wurde mit der am 1. Oktober 2023 
in Kraft getretenen Sozialpartnervereinbarung bereits wesentliche Verbesserungen vorgenom
men, was die Nachvollziehbarkeit der einzuhaltenden Rahmenbedingungen betrifft. 

Ergänzend zu den bereits vorhandenen Vorkehrungen könnte beispielsweise festgelegt wer
den, dass Unternehmen, die im Vorfeld der Beantragung von Massenkurzarbeitsbeihilfe (siehe 
Kapitel 8) bereits einen Teil der Belegschaft kündigen, im Übergang zur Regelkurzarbeitsbeihilfe 
im Beratungsverfahren besonders genau zu den Hintergründen für die erfolgten Kündigungen 
befragt werden. Die diesbezüglichen Aussagen sollten in der weiteren Bewertung der Förder
barkeit berücksichtigt werden.  

7.2 Bemessung der Beihilfenintensität (Höhe und Dauer, Differenzierungen) 

Zu Beginn der COVID-19-Kurzarbeit erfolgte die Kurzarbeitsbeihilfenberechnung anhand der 
sogenannten Pauschalsatzmethode: Das AMS ersetzte den Arbeitgeber:innen gemäß den fest
gelegten Pauschalsätzen die Kosten für die angefallenen Ausfallstunden. In diesen Pauschal-
sätzen waren auch die anteiligen Sonderzahlungen, die anteiligen Beiträge zur Sozialversiche
rung (bezogen auf das Entgelt vor Einführung der Kurzarbeit) und die sonstigen lohnbezogenen 
Dienstgeberabgaben enthalten.  

Ab Phase 2 (AMS BRL AMF/8-2020, gültig ab 1. Juni 2020) wurde die Berechnung der Kurzar
beitsbeihilfe auf die Differenzmethode umgestellt, wobei für Projekte mit einem Beginndatum 
bis zum 31. Mai 2020 weiterhin die Kurzarbeitsbeihilfe in Form von Pauschalsätzen je Ausfallstun
den berechnet wurde. Bei Kurzarbeitsprojekten mit einem Beginn ab dem 1. Juni 2020 wurde 
die Kurzarbeitsbeihilfe ausschließlich anhand der Differenzmethode berechnet. Die Höhe der 
erstatteten Kurzarbeitsunterstützung errechnete sich ab diesem Zeitpunkt aus der Differenz zwi
schen dem "Mindestbruttoentgelt" (dieses ist aus einer vom damaligen Bundesministerium für 
Arbeit erstellten Kurzarbeits-Mindestbruttoentgelt-Tabelle zu entnehmen) und dem anteiligen 
Entgelt bemessen am Bruttoentgelt vor Kurzarbeit für die geleisteten Arbeitsstunden und für 
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Stunden mit Entgeltfortzahlungs- und Ersatzleistungsansprüchen. Ab Phase 3 (AMS BRL AMF/13-
2020, gültig ab 1. Oktober 2020) wurde zusätzlich die angeordnete Aus- und Weiterbildungszeit 
inkludiert.  

Während der Dauer der Kurzarbeit erhielten die Arbeitnehmer:innen in allen Phasen zumindest 
90% des vor der Kurzarbeit bezogenen Nettoentgelts, wenn das zuvor bezogene Bruttoentgelt 
bis zu 1.700 € betrug, 85% bei einem Bruttoentgelt zwischen 1.700 € und 2.685 € und 80% bei 
höheren Bruttoentgelten bis zur jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage des jeweiligen Kalender
jahres.86) Für Einkommensanteile über diesen Grenzen gebührte keine Beihilfe. Lehrlinge erhiel
ten durchgängig 100% des vor der Kurzarbeit bezogenen Bruttoentgeltes.  

Als Basis für die Ermittlung des zur Berechnung der Förderung heranzuziehenden Entgelts 
(§ 49 ASVG) wurde grundsätzlich der letzte vollentlohnte Monat/die letzten vollentlohnten vier 
Wochen87) vor Einführung der Kurzarbeit herangezogen, wobei Zulagen und Zuschläge, jedoch 
nicht Überstundenentgelte berücksichtigt wurden. Lag kein regelmäßiges Entgelt vor (etwa bei 
Schichtbetrieb), so wurde der Durchschnitt der letzten drei Monate bzw. der letzten 13 Wochen 
herangezogen. 

Im Laufe der Umsetzung der COVID-19-Kurzarbeit kam es auch bezüglich Beihilfenhöhe und 
Bemessungsgrundlagen zu mehreren Änderungen (siehe dazu Kapitel A XI im Anhang; zudem 
wird auf die diesbezüglichen Regelungen in Deutschland und der Schweiz eingegangen). 

Bezugsdauer und Differenzierung nach Betroffenheitsgrad 

Die Bezugsdauer von COVID-19-Kurzarbeit wurde zu Beginn bei Erstgewährung zunächst auf 
drei Monate begrenzt, wobei eine unmittelbare Verlängerungsmöglichkeit um maximal drei 
weitere Monate bestand. Diese Regelung, Kurzarbeitsbeihilfe bei gegebener Verlänge
rungsoption für drei Monate zu beantragen wurde auch bei allen anderen 
AMS-Bundesrichtlinien zur COVID-19-Kurzarbeit beibehalten. In Phase 5 (AMS BRL AMF/15-2021, 
gültig ab 1. Juli 2021) wurde weiters definiert, dass gemäß § 37b Abs. 4 AMSG die Kurzarbeit auf 
maximal 24 Monate begrenzt ist; mit AMS BRL AMF/5-2022 (veröffentlicht am 31. März 2022, 
rückwirkend gültig mit 22. November 2021) erfolgte eine weitere Ausdehnung der maximalen 
Beihilfengewährung von 24 auf 26 Monate – ein Bezug war somit bis maximal 31. März 2022 
möglich. Die detaillierten diesbezüglichen Regelungen finden sich in Kapitel A XI im Anhang. 

Eine Differenzierung nach Betroffenheitsgrad fand erst ab Phase 5 (in der AMS BRL AMF/15-
2021, gültig ab 1. Juli 2021) Anwendung. Fortan gelangten von der mittels Differenzmethode 
errechneten Kurzarbeitsbeihilfe (siehe Kapitel A XI im Anhang) nur mehr 85% zur Auszahlung an 
die Kurzarbeit beantragenden Unternehmen, außer wenn es sich um ein von der COVID-19-
Pandemie "besonders betroffenes Unternehmen" handelte. 

 
86)  Diese betrug 2020 5.370 €, bzw. ab 2021 5.550 € und ab 2022 5.670 €. 
87)  Mit AMS BRL AMF/5-2020 (veröffentlicht am 16. 6. 2020, rückwirkend gültig mit 1. 6. 2020) erfolgte die Präzisierung, 
dass das heranzuziehende Entgelt (§ 49 ASVG) der letzten vollentlohnten vier Wochen nur bei Wochenentlohnung zu 
berücksichtigen ist. Auch in der Förderpraxis wurde – vermutlich aus pragmatischen Gründen – zuvor auf den letzten 
vollentlohnten Kalendermonat abgestellt. 
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Als "besonders betroffen" galten Unternehmen, die von einem nach 1. Juli 2021 verordneten 
Betretungsverbot betroffen waren oder die 2020 und 2019 zur Umsatzsteuer veranlagt waren 
und die zusätzlich nachweisen konnten, dass der Umsatzrückgang im 3. Quartal 2020 gegen
über dem 3. Quartal 2019 50% oder mehr betrug. 

Diese Sonderregelung zur Differenzierung nach Betroffenheitsgrad wurde zunächst bis 31. De
zember 2021 befristet, mit der Bundesrichtlinie AMS BRL AMF/24-2021 (veröffentlicht am 3. Jän
ner 2022, rückwirkend gültig mit 1. Juli 2021) schließlich auf 31. März 2022 verlängert. 

7.2.1 Bewertung durch den Rechnungshof 

Nach Berechnungen des Rechnungshofes führte die Verwendung der Pauschalsatzmethode 
in Phase 1 zu Überförderungen in der Größenordnung von 500 Millionen €. Der Rechnungshof88) 
empfahl daher in weiterer Folge, die für die Ermittlung der Förderhöhen erstellten Berechnungs
modelle hinsichtlich der maßgeblichen Berechnungsschritte einer Qualitätssicherung zu unter
ziehen, um nicht-intendierte Überzahlungen zu vermeiden. Ebenfalls wurde vom Rechnungshof 
festgehalten, dass das Abgehen von der Logik des Kurzarbeitsmodells vor COVID-19 hin zur 
Logik des Sich-am-Nettoentgelt-der-Arbeitnehmer:innen-Orientierens zu zusätzlicher Komplexi
tät führte.  

Auch die ab Phase 2 genutzte sogenannte "Differenzmethode" wurde vom Rechnungshof kri
tisiert, da sie bei Beschäftigten mit geringen Ausfallszeiten zur Überförderung führte (für einen 
detaillierten Überblick über die Bewertung des Rechnungshofs siehe Kapitel A XI im Anhang). 

7.2.2 Bewertung durch Expert:innen  

Die Implementation einer Nettoersatzrate führte nicht nur zu erhöhter Komplexität, sondern er
forderte auch erhebliche Adaptionen in der Lohnverrechnung und in der verwendeten 
Lohnverrechnungssoftware. Dieser Umstand wurde und wird intensiv kritisiert und es wird darauf 
hingewiesen, dass in Krisensituationen bestehende Routinen weitestgehend beibehalten wer
den sollten. Weitere – zu späteren Zeitpunkten – umgesetzte Adaptionen wie etwa die soge
nannte Trinkgeldpauschale verkomplizierten die Beihilfenberechnung und -abrechnung zusätz
lich.  

Betreffend der Bezugsdauer geht die Sichtweise der befragten Expert:innen dahin, dass die 
"großzügigen" Regelungen der COVID-19-Kurzarbeit in der Anfangsphase durchaus sinnvoll, im 
weiteren Verlauf jedoch hinderlich waren. Für die Phasen 1 und 2 der COVID-19-Kurzarbeit wer
den diese Regelungen als sinnvoll bewertet, da sie vielen Unternehmen sehr rasch Entschei
dungssicherheit boten und dadurch "Panik-Kündigungen" hintanhalten konnten. Mit zuneh
mender Dauer des Aufrechterhaltens der Regelungen behinderten diese jedoch – trotz der 
vielen Adaptionen – teilweise eine raschere Wiederaufnahme des Wirtschaftstreibens, so die 
Sicht der befragten Expert:innen. 

 
88)  Rechnungshof (2022), 48ff. 
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7.2.3 Empfehlungen zur Bemessung der Beihilfenintensität 

Ausgehend von den Umsetzungserfahrungen der COVID-19-Kurzarbeit und den Ergebnissen 
der quantitativen Evaluation können folgende Prämissen benannt werden, denen eine zu
kunftsorientierte Bemessung der Beihilfenintensität entsprechen sollte: 

Insbesondere in Krisen empfiehlt sich das weitestgehende Beibehalten bestehender Rege
lungen. Dies deshalb, weil Krisen rasches Handeln erfordern und mögliche unerwünschte 
Nebeneffekte bei Vorgangsweisen, die unter hohem Zeitdruck entwickelt werden, in aller 
Regel nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Dies zeigte sich nicht nur zuletzt in 
den beobachtbaren Überförderungen durch die Pauschalsatzmethode, sondern auch in 
den vielfältigen Herausforderungen, die mit der Implementation einer Nettoersatzrate ver
bunden waren.  
Weiters empfiehlt es sich in Krisen, Entscheidungen unter Einbindung der für die jeweilige 
Thematik zuständigen Expert:innen zu treffen. Dies auch dann, wenn das Einbeziehen ver
tiefter Fachexpertise mitunter dem Entscheidungsprozess und möglicherweise auch einer 
einfachen Lösung im Wege steht. Das Anhören und das reflektierte, die Gesamtsicht der 
Problematik in den Vordergrund stellende Berücksichtigen von Rückmeldungen Fachkun
diger erhöht jedoch – das ist aus den Erfahrungen in Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie ableitbar – die Qualität von Entscheidungen. Wichtig ist jedoch, dass sich auch 
die Expert:innen der Besonderheit von Krisen bewusst sind und auch "out of the box"–Vari
anten respektieren können.  
Die in den ersten Phasen der COVID-19-Kurzarbeit gegebene einfache Beantragungs- und 
Abrechnungsmethode sowie die hohen Ersatzraten (es wurden sowohl die Kurzarbeitsun
terstützung als auch die anteiligen Sozialversicherungsbeiträge gefördert) können als zent
raler Hintergrund dafür gesehen werden, dass dieses Instrument auch von sehr vielen Klein- 
und Kleinstunternehmen genutzt wurde und so auch in diesen Unternehmen Kündigungen 
verhindert werden konnten.  
Die aktuell gültige Förderungsrichtlinie89) entspricht diesen Grundsätzen für Phasen, in de
nen Einzelfälle zu entscheiden sind. Die gegebenen Regelungen sehen Selbstbehalte für 
Unternehmen vor und bieten damit entsprechende Anreizstrukturen zur möglichst umfas
senden Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.  
Bezüglich Bezugsdauer wird – wie in Kapitel 8 dargelegt – vorgeschlagen, die "Massenkurz
arbeit" auf drei Monate zu begrenzen und in der Folge auf einzelbetrieblicher Ebene – wie 
gesetzlich vorgesehen – sehr präzise zu überprüfen, ob überhaupt und wenn ja, wie lange 
Kurzarbeitsbeihilfe das passende Instrument darstellt.  

Eine Differenzierung nach Betroffenheit erfolgt im vorgeschlagenen Modell im Rahmen der 
Definition des Geltungsbereichs der "Massenkurzarbeitsbeihilfe" durch den:die Arbeitsmi
nister:in. In diesem Prozess kann – bei absehbaren Notwendigkeiten – auch ein längerer 
Zeitraum festgesetzt werden, wobei mit Blick auf die gegebenen gesetzlichen 

 
89)  Siehe Kurzarbeitsbeihilfe/Qualifizierungsbeihilfe, https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-frueh
warnsystem/kurzarbeit/downloads-kurzarbeit (abgerufen am 21. 3. 2025).  
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Rahmenbedingungen sowie Evaluationsergebnisse ein Maximalzeitraum von sechs Mona
ten empfehlenswert erscheint. Darüberhinausgehende Differenzierungen werden als nicht 
zielführend bewertet. 

7.3 Vorgeschlagene Indikatoren für ein laufendes Monitoringsystem 

Wie mehrfach im Rahmen dieser Evaluierung ausgeführt, spielte Kurzarbeit im österreichischen 
arbeitsmarktpolitischen Instrumentarium mit Ausnahme der Wirtschaftskrise 2008/09 eine sehr 
untergeordnete Rolle. Die – auch während der Wirtschaftskrise 2008/09 ausreichende – Fokus
sierung lag auf Einzelfällen, wobei es sich bei diesen Fällen in aller Regel auch 2008/09 um grö
ßere Industrieunternehmen mit entsprechenden innerbetrieblichen Strukturen handelte. Mit der 
COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 galt es plötzlich und völlig unerwartet, ein komplexes, eigent
lich für größere Unternehmen mit entsprechenden innerbetrieblichen Strukturen konzipiertes ar
beitsmarktpolitisches Instrument "massentauglich" zu machen. Die vertiefte Auseinanderset
zung mit aussagekräftigen Indikatoren eines laufenden Monitoringsystems – nunmehr für ein 
Massenprogramm – war daher zu Beginn der COVID-19-Pandemie ein weiteres Thema, das 
Aufmerksamkeit erforderte. Gestartet wurde mit wöchentlichen Listen, die Auskunft über die 
Anzahl neubeantragter und erstmals bewilligter Förderanträge je Bundesland gaben.  

Ausgehend von diesen rudimentären ersten Beobachtungsindikatoren wurde seither ein aus
differenziertes und in vielen Bereichen automatisiertes laufendes Beobachtungssystem entwi
ckelt. Eine zentrale Grundlage dafür lag in der EDV-gestützten Beantragung ab Phase 2, be
ginnend mit AMS BRL AMF/8-2020 (gültig ab 1. Juni 2020). Die zum Zeitpunkt der Berichtslegung 
(April 2025) in Geltung befindlichen Verfahren des laufenden Monitorings beziehen sich auf 
unterschiedliche Ebenen und reichen von definierten und weitgehend automatisierten Verfah
ren im Bereich der Antragsprüfung über ebenfalls automatisierte Prüfschritte bei der Zwischen- 
und Endabrechnung. Bedingt durch den mittlerweile gegebenen hohen Automatisierungs
grad im Fördermanagement können auch laufend aktuelle Auswertungen zu Controlling-Zwe
cken realisiert werden.  

7.3.1 Empfehlungen zu Weiterentwicklung des laufenden Monitorings 

Aus Sicht der Evaluation könnten die vorhandenen Prüf- und Controlling-Aktivitäten des AMS 
wie folgt weiterentwickelt werden. Diesbezüglich gilt es zu differenzieren zwischen: 

dem laufenden Monitoring auf Ebene des einzelnen Antrags, 

dem laufenden Monitoring im Sinne der Steuerung der Kurzarbeit sowie 
der Sicherstellung, dass zu einem späteren Zeitpunkt ex-post-Wirkungsanalysen möglich 
sind. 

Im laufenden Monitoring auf Ebene des Einzelantrags geht es darum, eng an den Angaben im 
Förderungsbegehren zu überprüfen, ob die Fördervoraussetzungen (nach wie vor) erfüllt sind 
und ob zu erwarten ist, dass die gewährte Förderung zieladäquat verwendet wird. Konkret geht 
es auf dieser Ebene beispielsweise darum, begleitend zu überprüfen, ob es zu Kündigungen 
kam und ob die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach wie vor gegeben sind. Relevante Indi
katoren auf dieser Ebene sind die Anzahl der Beschäftigten im kurzarbeitenden 
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Unternehmen(steil), die Anzahl der Ausfallsstunden sowie die Umsatz- und Beschäftigtenent
wicklungen in vergleichbaren Unternehmen der Branche. 

Im laufenden Monitoring zur Steuerung der Kurzarbeit gilt es, die Umsatz- und Beschäftigungs
entwicklung der betroffenen Branche/Region zu beobachten und zu überprüfen, ob Kurzar
beitsbeihilfe in dieser Branche/Region a) noch nötig ist und b) nach wie vor die beste Form der 
Unterstützung der Krisenbewältigung darstellt. Geeignete Indikatoren sind die Umsatz- und Be
schäftigungsentwicklung in der betroffenen Branche/Region im Vergleich zur Beschäftigungs- 
und Umsatzentwicklung des Vergleichszeitraums aus dem Vorjahr sowie die Beschäftigungs- 
und Umsatzentwicklung in vergleichbaren anderen Regionen (bei regionaler Betroffenheit). 
Wenn es darum geht, zu überprüfen, ob Kurzarbeit die beste Form der Unterstützung ist, gilt es 
auf Branchenebene auch die prognostizierte Branchenentwicklung zu berücksichtigen – dies, 
um strukturkonservierende Effekte von Kurzarbeit zu verhindern.  

Mit Blick auf spätere ex-post-Wirkungsanalysen gilt es in der laufenden Umsetzung Vorsorge 
dahingehend zu treffen, dass statistisch auswertbare und qualitätsgesicherte Daten zur Nut
zung von Kurzarbeit auf Unternehmens- und Personenebene dokumentiert werden.   

7.4 Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des Kontroll- und Prüfsystems 

Zentraler Baustein des Kontroll- und Prüfsystems für Kurzarbeitsprojekte während COVID-19 war 
– wie auch bei anderen AMS-Förderungen – die sogenannte Prüfung der widmungsgemäßen 
Verwendung (PwV). Daneben galten – wenn auch pandemie- und damit ressourcenbedingt 
in eingeschränkter Intensität – die allgemeinen Prüfkonzepte des AMS: Diese reichen von Über
prüfungen durch den Rechnungshof über die interne Revision bis zur Fachkontrolle und zum 
Fachcontrolling.  

Die PwV90) der COVID-19-Kurzarbeit wurde auf Basis des Durchführungsberichts, der ab Phase 3 
als Webtool zur Verfügung stand, realisiert. Die Angaben im Durchführungsbericht konnten ab 
diesem Zeitpunkt automatisiert mit den Daten des Dachverbandes der Sozialversicherungsträ
ger abgeglichen werden. So konnte beispielsweise der vom Unternehmen angegebene Be
schäftigtenstand automatisiert überprüft werden. Basis für diese automatisierten Prüfschritte 
waren die Umstellung auf elektronische Beantragung von Kurzarbeitsbeihilfe ab 1. Juni 2020 
und entsprechende inhaltliche Klärungen sowie Programmierungen.  

Weitere Fragestellungen, die im Rahmen der Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung 
kontrolliert wurden, waren beispielsweise, ob für die Verminderung des Beschäftigtenstandes 
eine Zustimmung des Betriebsrates bzw. der Gewerkschaft vorlag, bzw. wenn dies nicht der Fall 
war, ob eine Ausnahmebewilligung durch den AMS-Regionalbeirat vorlag. Auch Förderungen 
anderer öffentlicher Stellen mussten im Durchführungsbericht angeführt werden. Weitere Prüf
dimensionen – wie etwa die Plausibilisierung der angegebenen Normalarbeitszeit und der Ur
laubsverbrauch – wurden in späteren Phasen integriert.  

 
90)  Beispielsweise Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung (PwV) Handlungsanleitung & Leitfaden der PwV ein

schließlich DWH und BAS TF, unveröffentlichtes Dokument, 21. 3. 2022, BGS_Version V6.003. 
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Ein wesentlicher Teil der Regelungen zur PwV betraf die sogenannten Toleranzgrenzen91): Diese 
starteten in Phase 1 mit 15% bei Auszahlungsbeträgen unter 2,5 Millionen € und 5% bei höheren 
Auszahlungen und wurden ab Phase 3 auf null abgesenkt.  

Mit 29. Jänner 2021 wurde ergänzend zu den bestehenden Prüfschritten ein "Konzept zur Durch
führung der Second-Level-Prüfungen von COVID-19-Kurzarbeitsprojekten" in Kraft gesetzt92). 

7.4.1 Bewertung durch den Rechnungshof 

Die automatisierten Kontrollschritte wurden vom Rechnungshof positiv bewertet. Kritisch be
wertet wurde dagegen, dass wesentliche Angaben des:der geförderten Arbeitgeber:in ledig
lich grob plausibilisiert wurden und einige Kontrollschritte im Vergleich zu den Monatsabrech
nungen, etwa jener der Kontrolle auf Manipulation der Abrechnungsdatei, entfielen.  

Ebenfalls positiv bewertet wurde die Verminderung der Toleranzgrenzen bei Endabrechnungen 
ab Phase 3; gleichsam wurden die laut Rechnungshof hoch angesetzten Toleranzgrenzen in 
Phase 1 und 2 kritisiert. Der Rechnungshof empfahl, bei der nicht zeitkritischen Endabrechnung 
strenge Kontrollmaßstäbe anzulegen und keine bzw. nur niedrige Toleranzgrenzen vorzusehen. 

Kritisiert wurde auch die nicht durch die Prüfschritte des AMS bei der Abrechnungskontrolle 
implementierte Kontrolle der abgerechneten Ausfallstunden. Zu Unrecht verrechnete Ausfall
stunden gehörten zu den häufigsten an das AMS herangetragenen Betrugsverdachtsmeldun
gen und stellten laut Rechnungshof ein wesentliches Risiko für Missbrauch dar.  

Bis Mitte Juli 2020 war in der Bundesrichtlinie des AMS zur COVID-19-Kurzarbeit noch die stich
probenartige Prüfung der Richtigkeit der von den Arbeitgeber:innen an das AMS übermittelten 
monatlichen Abrechnungen vorgesehen. Diese Überprüfung sollte anhand der Lohnkonten 
bzw. der verpflichtend zu führenden Arbeitsaufzeichnungen erfolgen. Mit einer rückwirkenden 
Richtlinienänderung wurde diese stichprobenartige Überprüfung der abgerechneten Ausfall
stunden auf eine Überprüfung "im Nachhinein" geändert. Dies hatte laut Rechnungshof zur 
Folge, dass sich das AMS für solche Überprüfungen grundsätzlich nicht mehr zuständig sah und 
sich voll und ganz auf die entsprechenden Überprüfungen und Kontrollen durch die Finanzäm
ter und durch das Amt für Betrugsbekämpfung (bzw. die Finanzpolizei) verließ. Laut Rechnungs
hof forderte das AMS Arbeitsaufzeichnungen nur in Ausnahmefällen an; Vor-Ort-Kontrollen in 
Unternehmen wurden vom Arbeitsmarktservice gar nicht durchgeführt.  

Auch aus diesem Grund empfahl der Rechnungshof93), in Kooperation von AMS und Finanzbe
hörden ein entsprechendes Kontrollkonzept mit risikoorientierten Prüfkriterien zu entwickeln. 
Weiters sollten die Beschäftigten über die Anzahl der für sie verrechneten Ausfallstunden infor
miert werden, da diese ein wesentliches Element der Transparenz darstellen und 

 
91)  Die Toleranzgrenze markierte die Sollbruchstelle für die Rückforderungen. Wurden in der Endabrechnung Abwei
chungen jenseits dieser Toleranzgrenze festgestellt, so wurde der entsprechende Betrag vom Fördernehmer rückgefor
dert. 
92)  AMS Österreich: SLC, unveröffentlichtes Dokument, Dezember 2021 
93)  Rechnungshof (2022), S. 86ff. 
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gleichermaßen geeignet wären, Missbrauch vorzubeugen bzw. aufzuzeigen. Diese Empfeh
lung des Rechnungshofes wurde mit der Richtlinienanpassung ab 1.1.2023 (AMS BRL AMF/17-
2022) umgesetzt. 

Ebenfalls nicht kontrolliert wurde bei den automatisierten Kontrollen, ob das Unternehmen sei
nen Beschäftigten tatsächlich das vorgeschriebene Mindestentgelt ausbezahlte und ob es die 
vom AMS übernommenen Anteile der Sozialversicherungsbeiträge abführte. Durch die Abgel
tung der Lohnnebenkosten für die Ausfallstunden und des Aufwands des:der Arbeitgeber:in für 
die weiterhin zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge auf Basis der Beitragsgrundlage vor Be
ginn der Kurzarbeit konnte der abgegoltene Förderanteil deutlich über 50% liegen.  

Der Rechnungshof gab daher zu bedenken, dass Unternehmen, welche beispielsweise ihren 
Beschäftigten weniger als das vorgesehene Mindestentgelt zahlten bzw. die vom AMS abge
goltenen Beiträge zur Sozialversicherung nicht abführten, überfördert wurden. Auch dieser 
Punkt eines potenziell unrechtmäßigen Förderbezugs sollte in einer ergänzenden risikobasierten 
Kontrollschiene berücksichtigt werden. 

7.4.2 Bewertung durch Expert:innen 

Nicht nur der Rechnungshof, auch die befragten Expert:innen bewerteten die Prüf- und Kon
trollprozesse während COVID-19-Kurzarbeit durchaus kritisch. Problematisiert wurde vor allem, 
dass gleichzeitig Strukturen und Know-how für die Förderungsabwicklung, entsprechende 
EDV-Strukturen und die Bearbeitung einer Unzahl an Förderanträgen sowie Rückfragen zu be
wältigen waren. Ebenfalls parallel zur bereits laufenden Bearbeitung von Anträgen musste ein 
Kontroll- und Prüfsystem entwickelt und implementiert werden. Dazu kam – so die Rückmeldun
gen einiger AMS-Expert:innen – dass das AMS aufgrund des bis zur COVID-19-Pandemie nur 
sehr begrenzten Aufkommens von Kurzarbeitsprojekten nicht ausreichend kompetent für die 
Überprüfung von Lohnkostenförderungen im Kontext von Kurzarbeit ist.  

Von einigen Expert:innen wird vor allem darauf hingewiesen, dass ein strukturiertes Kontroll- und 
Prüfsystem voraussetzt, dass die Konzeption des Kontroll- und Prüfsystems parallel zur Konzep
tion der Förderung erfolgen muss. Nur wenn bereits in dieser Phase festgelegt wird, an welchen 
Stellen welche Prüfschritte durch wen gesetzt werden sollen, ist davon auszugehen, dass die 
jeweiligen Prüfschritte in weiterer Folge auch gesetzt werden können. In einer systematischen 
Auseinandersetzung mit einem adäquaten Kontroll- und Prüfsystem kann – dies jedoch nur bei 
entsprechender Vorbereitung, Abstimmung und laufender Kommunikation – auf bestehende 
Strukturen zurückgegriffen werden: So prüfen Finanzverwaltung und Gesundheitskassen ge
meinsam im Rahmen der sogenannten Gemeinsamen Prüfung der Lohnabgaben und Beiträge 
(GPLB)94), die Finanzpolizei wiederum geht Anzeigen oder Hinweisen auf mögliche Malversati
onen nach und kann vor Ort Sachverhalte aufnehmen und überprüfen. Mit beiden Strukturen 
wurde bereits im Rahmen von COVID-19-Kurzarbeit kooperiert. In diesen Kooperationen zeig
ten sich jedoch auch die Herausforderungen, die mit einer Kooperation unterschiedlicher öf
fentlicher Stellen in der Überprüfung von Förderungen verbunden sind.  

 
94)  https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.846789 (abgerufen am 26. 2. 2025). 
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An welchen Punkten bedarf es aus Sicht der befragten Expert:innen gezielter Prüfanstrengun
gen, die über die während der COVID-19-Kurzarbeit gesetzten Prüfschritte hinausgehen? Ge
nannt werden: 

Die Zeitaufzeichnungen – die Verrechnung von Ausfallsstunden für Zeiten, in denen regulär 
gearbeitet wurde, war, wie auch der Rechnungshof festgestellt hatte, der häufigste Grund 
für Anzeigen.  
Das Vorliegen vorübergehender, nicht saisonaler wirtschaftlicher Schwierigkeiten – damit 
sollte, wie vom Rechnungshof angeregt, ausgeschlossen werden, dass strukturschwache 
Unternehmen gefördert oder Mitnahmeeffekte generiert werden.  
Die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel – zu überprüfen ist, wie ebenfalls vom 
Rechnungshof angeregt, ob die Beschäftigten korrekt entlohnt und die Sozialversiche
rungsbeiträge in korrekter Höhe abgeführt werden.  
Die Förderbarkeit der Dienstgeber:innen wie der Dienstnehmer:innen – diese Ebene wurde 
auch in der Umsetzung der COVID-19-Kurzarbeit systematisch überprüft und führte zu suk
zessiven Präzisierungen der Förderbedingungen auf Richtlinienebene, aber auch im 
AMS-Kurzarbeit-Wiki.95)  

7.4.3 Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Kontroll- und Prüfsystems 

Bei Betrachtung dieser Auflistung ist nicht nur zu berücksichtigen, dass die genannten Dimensi
onen zu unterschiedlichen Zeitpunkten überprüft werden müssen. Einzelne Dimensionen – wie 
etwa das Vorliegen vorübergehender, nicht saisonaler wirtschaftlicher Schwierigkeiten – kön
nen in Phasen regulären Kurzarbeitsbedarfs im Rahmen von Beratungsverfahren überprüft wer
den. In Phasen eines Massenbedarfs gilt es an dieser Stelle insofern Abstriche zu machen, als 
intensive Prüfungen zulasten der – von allen Befragten als erfolgskritisch bewerteten – raschen 
Hilfestellung für Unternehmen gehen. Um etwaige damit in Zusammenhang stehende negative 
Effekte (Mitnahme respektive Förderung von wenig wettbewerbsfähigen Unternehmen) in 
Grenzen zu halten, sollte die maximale Dauer einer Massenkurzarbeitsprojekten, wie in Kapitel 8 
vorgeschlagen, sehr kurzgehalten werden. Wie bereits während der COVID-19-Kurzarbeit er
folgt, sollte ein möglichst automatisierter Abgleich mit der Insolvenzdatenbank realisiert wer
den. Wie von Expert:innen jedoch betont wurde, können damit die meisten, jedoch nicht alle 
Unternehmen in prekären finanziellen Situationen ausgeschlossen werden. Dies deshalb, weil 
Verzögerungen, die aus notwendigen Abklärungen im Vorfeld der Aufnahme in die Insolvenz
datenbank erfolgen, zu berücksichtigen sind. Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Vor
schläge formulieren, wobei diese davon ausgehen, dass die bestehenden Kontroll- und 
Prüfstrukturen sowie die in der Umsetzung von COVID-19-Kurzarbeit gesammelten Erfahrungen 
weiterhin genutzt werden:  

 
95)  Das COVID-19-Kurzarbeits-Wiki des AMS war ein AMS-internes Wiki, welches allen AMS-Mitarbeiter:innen aktuelle 
Informationen, Dokumente und Neuerungen die Kurzarbeit betreffend zur Verfügung stellte. Zusätzlich wurden in FAQs 
– Frequently Asked Questions – die häufigsten Fragen von den Expert:innen der Förderabteilung der AMS BGS beant
wortet.  
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Im Vorfeld der konkreten Förderung bedarf es auf Ebene der Richtlinienformulierung entspre
chender Vorkehrungen:  

So muss der Kreis der förderbaren Dienstgeber:innen und Dienstnehmer:innen eindeutig 
definiert sein. Auf die im Zuge der Umsetzung der COVID-19-Kurzarbeit nachgeschärften 
Definitionen und die entsprechenden Prüffragen in der PwV kann im Falle eines neuerli
chen Massenbedarfs zurückgegriffen werden.  
Es muss festgelegt werden, anhand welcher Indikatoren das Vorliegen vorübergehender, 
nicht saisonaler wirtschaftlicher Schwierigkeiten überprüft werden soll. Zur Abgrenzung von 
Unternehmen, deren wirtschaftliche Schwierigkeiten bereits seit längerem bestehen, könn
ten zusätzlich zum bereits zitierten automatisierten Datenabgleich mit der Insolvenzdaten
bank etwa Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialversicherung und der Finanzver
waltung – am besten direkt online von beiden Stellen zur Verfügung gestellt, wobei auf
grund der Datenschutzthematik eine sichere Schnittstellenkommunikation gewährleistet 
sein muss – definiert werden. Um Unternehmen mit ausreichender wirtschaftlicher Kapazi
tät vom Kreis der förderbaren Dienstgeber:innen auszuschließen (Mitnahmeeffekte), 
könnte etwa auf Richtlinien- und Förderungszusagenebene definiert werden, dass im Vor
feld von Neueinstellungen von Beschäftigten während laufender Kurzarbeitsprojekte am 
gleichen Unternehmensstandort die Zustimmung des zuständigen AMS einzuholen ist – dies 
zumindest bei Beantragung von Kurzarbeitsbeihilfe im Anschluss an die in Kapitel 8 be
schriebene Massenkurzarbeit. In den Interviews mit Vertreter:innen des AMS wie auch im 
SLC-Prüfkonzept96) wird diesbezüglich unter anderem auch auf die Umsatzentwicklung des 
Unternehmens, die sich in den monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen abbildet, hin
gewiesen. Sei diese beispielsweise besser als in Vormonaten oder im Vergleichszeitraum 
des Vorjahres, so sei davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten über
wunden werden konnten. Wiewohl dieser Indikator berücksichtigt werden kann, ist von 
begrenzter Aussagekraft auszugehen: So kann ein höherer oder niedriger Umsatz in einem 
bestimmten Zeitfenster auch daraus resultieren, dass der Leistungszeitraum und der Zeit
punkt des Zahlungsflusses voneinander abweichen. Dies ist beispielsweise bei größeren 
Aufträgen der Fall, wenn Anzahlungen respektive leistungspaketbezogene Zahlungen ver
einbart sind oder wenn Lagerbestände abverkauft werden. Dies ist auch der Fall, wenn 
Generalunternehmen Leistungen für Subauftragnehmende verrechnen. Die Umsatzent
wicklung kann damit in einer risikobasierten Auswahl von vertieft zu prüfenden Unterneh
men eine relevante Größe darstellen; als Hinweis auf gegebene Förderbarkeit oder Nicht
förderbarkeit scheint sie zumindest teilweise uneindeutig zu sein und mitunter weiteren 
Überprüfungsbedarf nach sich ziehen.  

Es bedarf bereits in der Phase der Konzeption der Förderrichtlinie der Festlegung aller vor
gesehenen Prüfschritte. Dies deshalb, weil im Vorfeld sichergestellt werden muss, dass die 
relevanten Prüfdimensionen in der Folge auch überprüfbar sind. Zudem ist im Vorfeld fest
zulegen, welche Stelle welche Prüfaufgaben verantwortet: Diesbezüglich wird von Ex
pert:innen betont, dass grundsätzlich die zentrale Prüfung und Kontrolle durch jene Stelle, 

 
96)  AMS Österreich: SLC, unveröffentlichtes Dokument, Dezember 2021. 



– 140 – 

 

     

die die Förderung vergibt, erfolgen soll. Dies deshalb, weil an dieser Stelle Förderzweck, -
ziele und die Rahmenbedingungen der Förderung am besten bekannt sind. Ist dies – wie 
es beispielsweise bei der COVID-19-Kurzarbeit der Fall war – aus Ressourcengründen, aber 
auch, weil Gesundheitskassa und Finanzverwaltung ohnehin die Korrektheit der Lohnab
gaben prüfen, nicht sinnvoll, so ist begleitend zur Konzeption der Förderung das Einverneh
men mit jener Stelle herzustellen, die in weiterer Folge Prüfschritte setzen soll. Dieses Einver
nehmen im Vorfeld ist von besonderer Bedeutung, weil die Förderung, die verwendeten 
Begrifflichkeiten und die Indikatoren von der zukünftigen Prüfstelle verstanden und nach
vollzogen werden müssen. Zudem muss die weitere Zusammenarbeit vereinbart und fest
gelegt werden.  
Um die widmungsgemäße Verwendung der Förderung auch dahingehend zu überprüfen, 
ob sowohl die Lohnabgaben als auch Lohn und Kurzarbeitsunterstützung in entsprechen
der Höhe überwiesen wurden, ist im Vorfeld festzulegen, dass den (Zwischen)Abrechnun
gen auch entsprechende Lohnkonten beizulegen sind. Seitens des Leiters der Finanzpolizei 
wird darauf hingewiesen, dass eine wirksame Prüfung auch voraussetzt, dass Unternehmen 
in den monatlichen Meldungen an die Sozialversicherung nicht nur die Beitragsgrundlage, 
sondern auch das Wochenstundenausmaß der Beschäftigten melden. Nur so kann bei ei
ner Vorortprüfung kontrolliert werden, ob der beobachtete Sachverhalt auch mit den de
klarierten Angaben übereinstimmt. Dieses Anliegen der Finanzpolizei geht weit über den 
Bereich der Kurzarbeitsbeihilfe hinaus und würde auch verlässlichere Auswertungen über 
das tatsächliche Beschäftigungsausmaß der österreichischen Beschäftigten zulassen.  

Um sicherzustellen, dass die Zeitaufzeichnungen förderungsrelevante Dokumente, die 
wahrheitsgemäß ausgefüllt werden, darstellen, wurden entsprechende Passagen, die 
auch die Anforderungen an ordnungsgemäße Zeitaufzeichnungen beinhalten, in die zum 
Zeitpunkt der Berichterstellung relevanten Förderdokumente bereits integriert.  Um dieser 
Ebene Nachdruck zu verleihen, könnte mit Verweis auf die Regelungen des Arbeitszeitge
setzes in der Förderungszusage ausgeführt sein, dass die Förderung rückgefordert wird, soll
ten bei Kontrollen keine den Vorgaben entsprechend geführten und von Dienstgeber:in 
und Dienstnehmer:in unterzeichneten Zeitaufzeichnungen vorliegen. Als problematisch 
wird seitens der Finanzpolizei darüber hinaus bewertet, dass Zeitaufzeichnungen – ohne 
Nachvollziehbarkeit – im Nachhinein veränderbar sind. Auch dies erschwere die Überprüf
barkeit. 

Während laufender Kurzarbeitsprojekte könnten – auch dies wurde bereits während der 
COVID-19-Kurzarbeit von der Finanzpolizei praktiziert – unangemeldete Vor-Ort-Kontrollen bei 
ausgewählten Unternehmen97) durchgeführt werden. Wie bereits ausgeführt, sind das der So
zialversicherung gemeldete Wochenstundenausmaß der Beschäftigten sowie deren Dienstver
träge dafür wesentliche Prüfgrundlagen. In der Auswahl der Unternehmen könnte risikobasiert 
vorgegangen werden – so könnten Unternehmen, bei denen die Notwendigkeit eines Kurzar
beitsprojektes vorderhand nicht plausibel erscheint, bevorzugt überprüft werden. Die 

 
97)  AMS Österreich: SLC, unveröffentlichtes Dokument, Dezember 2021. 
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Überprüfung der Lohnkonten könnte die bestehende Prüfung der widmungsgemäßen Verwen
dung der Mittel in den Zwischen- und Endabrechnungen der Förderungen ergänzen.  

Ein weiterer Ansatz für eine risikobasierte Auswahl der vertieft zu prüfenden Unternehmen 
könnte in der Übernahme und Anpassung des in der Schweiz gewählten Ansatzes bestehen 
(im Detail siehe dazu auch Kapitel A XII im Anhang): Zur Risikoeinschätzung wurden dort einer
seits die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Förderungsmissbrauchs und andererseits die jeweilige 
finanzielle Auswirkung des Missbrauchs betrachtet. Je nach Fallkonstellation wurden die Ein
trittswahrscheinlichkeiten auf einer dreigliedrigen Skala betrachtet (zwischen 1 – tritt wenig ein 
und 3 – tritt sehr häufig ein), wie auch die finanzielle Auswirkung (zwischen 1 – wirkt sich gering 
aus und 3 – wirkt sich besonders stark aus). Die jeweiligen Skalenwerte wurden anschließend 
multipliziert und so das Risiko für die unterschiedlichen Fallkonstellationen ermittelt. War der so 
errechnete Wert ≤ 2, so wurde von einem niedrigen Risiko ausgegangen. Bei einem Wert zwi
schen 3 und 6 wurde das Risiko als mittel eingeschätzt; Werte über 7 galten als hohes Risiko 
betreffend den Missbrauch98). 

Im Nachgang geförderter Kurzarbeitsprojekte könnte – so dafür eine gesetzliche Ermächtigung 
erteilt wurde – im Rahmen der regulären GPLB-Prüfungen auch die Einhaltung der Förderungs
bestimmungen der Kurzarbeitsbeihilfe überprüft werden. Damit wurden bereits in der Umset
zung der COVID-19-Kurzarbeit Erfahrungen gesammelt: Als herausfordernd erwiesen sich nicht 
nur die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe und verwendeten Begrifflichkeiten, die die 
Kommunikation zwischen den beteiligten Organisationsvertreter:innen erschwerten. Auch die 
Tatsache, dass GPLB-Prüfungen auf vorangegangene volle Jahre abstellen, Kurzarbeitspro
jekte jedoch zeitnah und mit unterschiedlichsten Anfangs- und Endzeitpunkten zu prüfen sind, 
stellte eine weitere Herausforderung dar. Aus diesen Erfahrungen ist die bereits mehrfach er
wähnte Notwendigkeit abzuleiten, dass die Kooperation unterschiedlicher (öffentlicher) Stellen 
bereits in Vorbereitung einer zu prüfenden Förderung geklärt und kommunikativ sehr gut be
gleitet werden muss.  

Insgesamt und perspektivisch wurde im Interview mit dem Leiter der Finanzpolizei auch be
schrieben, dass auf europäischer Ebene über sogenannte europäische und nationale Daten
hubs nachgedacht wird, zu dem öffentliche Stellen unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. in 
Zusammenhang mit einer Bearbeitung eines Förderungsantrags) Zugang haben könnten. Über 
diesen Datenhub könnte der jeweiligen Institution Zugang zu entscheidungsrelevanten Infor
mationen über das förderungswerbende Unternehmen bei anderen öffentlichen Stellen 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzverwaltung, andere Förderstellen) gewährt werden. Da
mit wäre eine der Datenschutzgrundverordnung entsprechende Lösung gefunden, die sowohl 
für die antragstellenden Unternehmen als auch für die öffentlichen Stellen, die Förderungen 
abwickeln, zeit- und ressourcenschonend ist.  

 
98)  vgl. SECO (2022). Strategisches Prüfkonzept. Missbrauchsbekämpfung im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung 
(KAE) während und nach COVID-19. Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung – Staatssek
retariat für Wirtschaft (SECO), S. 8ff. 
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7.5 Inanspruchnahme von Qualifizierungen während Kurzarbeit 

Die Qualifizierung von Beschäftigten während Kurzarbeit wurde vor allem ab Phase 3 (AMS BRL 
AMF/13-2020, gültig ab 1.Oktober 2020) zum Thema: So mussten Beschäftigte in Kurzarbeit ab 
diesem Zeitpunkt Schulungen in Anspruch nehmen, sofern diese vom Unternehmen angeboten 
und durch eine externe Schulungseinrichtung realisiert wurden. Zeiten, die in Schulung ver
bracht wurden, galten bezüglich des arbeitsvertraglich vereinbarten Bruttoentgelts als Arbeits
zeit, konnten jedoch als förderbare Ausfallszeiten gefördert werden. Gefördert wurden jedoch 
nicht nur die mit der Weiterbildungsteilnahme verbundenen Lohnkosten, sondern mit der Schu
lungskostenbeihilfe für Beschäftigte in Kurzarbeit (SfK) auch die externen Schulungskosten. Für 
Lehrlinge war eine über die WKO abgewickelte Förderschiene vorgesehen – sie konnten nicht 
in die SfK aufgenommen werden. Mit Phase 4 wurde ab 1. April 2021 eine neuerliche Fokussie
rung der Schulung von Beschäftigen in Kurzarbeit vorgenommen – so konnten Arbeitgeber:in
nen ab diesem Zeitpunkt auf Basis eines genehmigten Kurzarbeitsprojektes die Schulungskos
tenbeihilfe für Beschäftigte in Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Gefördert wurden auch in die
sem Fall sowohl die Ausfallstunden und die Kursgebühren von externen Schulungseinrichtungen 
(einschließlich Prüfungsgebühren und Schulungsunterlagen) als auch Honorare von externen 
Trainer:innen (z. B. bei unternehmensintern organisierten Kursen).  

Die Höhe dieser Förderung betrug in Phasen 3 und 4 60% der anerkennbaren Kurskosten, wobei 
sich diese reduzierte, wenn andere öffentliche Stellen mehr als 40% der anerkennbaren Schu
lungskosten übernahmen. Weiters wurde in der Sozialpartnervereinbarung festgelegt, dass Ar
beitnehmer:innen verpflichtet waren, die angebotenen Ausbildungen im Rahmen der festge
legten Bedingungen zu absolvieren. Am Übergang von Phase 3 zu Phase 4 (ab 1. April 2021) 
musste für Kurzarbeitsprojekte, die über die Phase 3 hinausgingen, für die verbleibende Kurs
dauer ein neues Begehren gestellt werden, sofern auch für diesen Zeitraum ein Kurzarbeitspro
jekt beantragt und bewilligt wurde. 

In den Sozialpartnervereinbarungen (ab Version 8.0, sowohl Betriebs- als auch Einzelvereinba
rung, gültig ab 1.Oktober 2020) wurde weiters festgelegt, dass Unterbrechungen und/oder die 
vorzeitige Beendigung der Bildungsmaßnahme von dem:der Arbeitgeber:in einseitig angeord
net werden konnte. Dies jedoch nur, wenn die Lage und Dauer der Unterbrechung dem:der 
Arbeitnehmer:in ehestmöglich, spätestens jedoch drei Tage im Vorhinein mitgeteilt wurde, 
wenn keine berücksichtigungswürdigen Interessen (z. B. erhebliche Ortsveränderungen) 
des:der Arbeitnehmer:in dieser geänderten Einteilung entgegenstehen und wenn die Arbeits
zeit in der vor Kurzarbeit vereinbarten Lage der Normalarbeitszeit liegt.  

Von der Mitteilung der Lage und Dauer der Unterbrechung der Bildungsmaßnahme konnte bei 
kurzfristig entstandenem erhöhtem Arbeitsbedarf abgesehen werden.  

Wenn der:die Arbeitgeber:in vom Recht auf Unterbrechung der Bildungsmaßnahme Gebrauch 
machte, so war von ihm:ihr der Aufwand zu tragen (wie etwa bei einer Kursabsage oder an
gefallenen Unterkunftskosten). Die Arbeitnehmer:innen hatten weiter das Recht, binnen 18 Mo
naten die Bildungsmaßnahme in der Normalarbeitszeit nachzuholen und die dafür notwendige 
Zeit unter Fortzahlung des Entgelts vom Dienst freigestellt zu werden. War dies nicht möglich, 
bestand die Möglichkeit, die Ausbildungsmaßnahme in der Freizeit unbezahlt zu absolvieren, 
wobei die Kosten weiterhin von dem:der Arbeitgeber:in zu tragen waren.  
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In Phase 5, ab 1. Juli 2021, wurde der Fördersatz für die Kosten der Aus- und Weiterbildungskurse 
von 60 auf 75% erhöht, um zusätzliche Anreize für die Inanspruchnahme von Qualifizierungen 
für Mitarbeiter:innen in Kurzarbeit zu schaffen. 99) 

7.5.1 Bewertung durch den Rechnungshof 

Nach Angaben des Rechnungshofes war die Anzahl der Unternehmen, die die Schulungskos
tenbeihilfe für ihre Beschäftigten in Kurzarbeit (SfK) nutzten, sehr gering. Im Rechnungshof-Be
richt veröffentlichte Zahlen offenbarten, dass im März 2021 nur rund 1,2% der Unternehmen in 
Kurzarbeit SfK in Anspruch nahmen. Die Anzahl der Teilnahmen entsprach dabei nur etwa 1% 
der Beschäftigen in Kurzarbeit. In Kapitel 4.2.3 findet sich eine detaillierte Aufstellung über die 
Inanspruchnahme der Beihilfe zu den Schulungskosten für Kurzarbeitende (SfK). 

Ähnlich war dies während der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/09 der Fall, 
wo Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen während der damaligen Kurzarbeit ebenfalls nur in 
geringem Ausmaß durchgeführt wurden. Damals wurde dies von den Unternehmen damit be
gründet, dass ein Qualifizierungskonzept während der Krise erstellt werden musste und dies zeit
aufwändig sei, sodass für das Unternehmen zusätzliche Kosten entstehen würden. Ebenfalls 
wäre durch Aus- und Weiterbildungen die Flexibilität der Beschäftigten eingeschränkt worden, 
da sie so nicht jederzeit wieder in den Produktionsprozess wechseln könnten, sollten erneut Auf
träge zu bearbeiten sein. 

Der Rechnungshof merkte in seinem Bericht – wie beschrieben – an, dass die Weiterbildung von 
Beschäftigten in Kurzarbeit nur in geringem Ausmaß stattfand. Als Gründe hierfür wurden an
gegeben, dass der zukünftige Bedarf im Unternehmen durch die Unsicherheit der Krise unklar 
war und dass es nicht im unmittelbaren Interesse des Unternehmens lag, Arbeitnehmer:innen 
für den Arbeitsmarkt und zukünftige Beschäftigungen im Allgemeinen weiterzubilden. 

7.5.2 Regelungen in Deutschland und der Schweiz 

In Deutschland betrafen die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen hauptsächlich die Über
nahme eines Teils der vom Unternehmen zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge: 

Die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge während Kurzarbeit in Deutschland 
endete am 31. Dezember 2021, danach (von 1. Jänner 2022 bis 31. März 2022) wurden die 
Sozialversicherungsbeiträge nur noch in der Höhe von 50% von der Agentur für Arbeit erstattet. 

Während dieser dreimonatigen Zeitspanne hatten die Arbeitgeber:innen die Möglichkeit, auch 
die restlichen 50% der Sozialversicherungsbeiträge erstattet zu bekommen. Dies war der Fall, 
wenn Beschäftigte während der Kurzarbeit an einer beruflichen Weiterbildung teilnahmen, die 
bestimmten Voraussetzungen entsprach. Dabei konnten auch die Kosten dieser Lehrgänge – 
abhängig von der Unternehmensgröße – gänzlich oder teilweise erstattet werden.  

Ab dem 1. April 2022 wurden die Sozialversicherungsbeiträge den Arbeitgeber:innen nur noch 
dann im Ausmaß von 50% erstattet, wenn die Kurzarbeit mit Qualifizierung verbunden war, 

 
99)  https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/leistung/1054238.html (abgerufen am 22.9.2025). 
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wobei für diese Weiterbildungsmaßnahmen gewisse Fördervoraussetzungen zu erfüllen waren. 
Weiterhin konnten jedoch die Lehrgangskosten von der Agentur für Arbeit erstattet werden.  

Die Regelung in der Schweiz sah vor, dass wenn der:die Arbeitgeber:in die ausgefallene Ar
beitszeit gänzlich oder teilweise zur Weiterbildung der betroffenen Arbeitnehmer:innen verwen
dete, der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung (KAE) aufrecht blieb.  

Dabei musste die Weiterbildung vom:von der Arbeitgeber:in bezahlt werden und kumulativ 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Es mussten Fertigkeiten oder Kenntnisse vermittelt wer
den, die den Arbeitnehmer:innen bei einem Stellenwechsel nützlich sein könnten oder die zur 
Erhaltung des gegenwärtigen Arbeitsplatzes unerlässlich sind. Die Weiterbildung musste durch 
sachkundiges Personal nach einem im Voraus festgelegten Programm durchgeführt werden 
und von der üblichen Tätigkeit im Unternehmen klar getrennt sein. Weiters durfte die Weiterbil
dung nicht im alleinigen bzw. überwiegenden Interesse der:des Arbeitgeber:in liegen.  

Die Weiterbildungsmaßnahmen waren zehn Tage im Voraus bei der Kantonalen Amtsstelle 
(KAST) anzumelden und mussten von dieser bewilligt werden. 

7.5.3 Bewertung durch Expert:innen  

Die Nutzung von Kurzarbeit für die Höherqualifizierung der Beschäftigten ist ein international 
breit diskutiertes und auch immer wieder intensiv erprobtes Themengebiet (siehe auch Kapi
tel 4.2.3). So vielversprechend diese Kombination augenscheinlich ist, so stark dürften die impli
ziten Widersprüche von Kurzarbeit und – vor allem längerdauernder – Weiterbildung sein. Dies 
jedenfalls ist bei Betrachtung der Nutzung der Kombination von Kurzarbeit und Weiterbildung 
im Rahmen der COVID-19-Kurzarbeit anzunehmen: So war die intensivste Nutzung der SfK mit 
3.300 Teilnehmenden im März 2021 zu verzeichnen (vgl. Kapitel 4.2.3), wobei die mediane Schu
lungsdauer acht Tage betrug. Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Ergebnissen anderer Län
der. Ein etwas anderes Bild zeichnet die Befragung der Unternehmen im Rahmen dieser Studie: 
So geben 22% der Befragten (n =  6.618) an, dass während COVID-19-Kurzarbeit Qualifizierungs
maßnahmen gesetzt wurden (siehe Kapitel A XVI im Anhang). Diese Diskrepanz dürfte dadurch 
erklärbar sein, dass ein Großteil der Qualifizierungsangebote unternehmensintern realisiert wur
den (z. B. Schulungen im Bereich Online-Kommunikation) und daher im Rahmen der Schulungs
kostenförderung SfK nicht förderbar waren. Die These, dass implizite Widersprüche die Kombi
nation von Kurzarbeit und Qualifizierung behindern, ist also selbst unter Berücksichtigung der 
höheren Eigenangaben von Unternehmen aufrechtzuerhalten. Von welchen immanenten Wi
dersprüchen ist auszugehen? 

Insgesamt zeigen Studien, dass Unternehmen in Krisensituationen Weiterbildungsanstren
gungen reduzieren (siehe auch Kapitel 4.2.3). 

Kurzarbeit – ausgerichtet auf unvorhersehbare und befristete Auslastungsengpässe – ist mit 
vielen Unsicherheiten bezüglich der Entwicklungen der näheren Zukunft verbunden. Die 
Kurzarbeitsbeihilfe soll Unternehmen dabei unterstützen, trotz des wirtschaftlichen Ein
bruchs das Beschäftigungsniveau aufrechtzuerhalten und möglichst unmittelbar nach Be
endigung des Auslösers für die Auslastungsschwankungen wieder voll in Betrieb gehen zu 
können. Betriebliche Weiterbildung dagegen ist grundsätzlich an längerfristigen Entwick
lungen im Unternehmen, aber auch auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter:innen orientiert 
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und folgt idealtypischerweise strategischer Planung. Diese längerfristige Ausrichtung von 
Weiterbildung widerspricht dem hohen Bedarf an Flexibilität in Krisensituationen. Dazu 
kommt, dass Krisensituationen mit hohen Verunsicherungen auf Ebene des Managements, 
aber auch auf Ebene der Mitarbeiter:innen einhergehen, was das Treffen längerfristig aus
gerichteter Entscheidungen deutlich erschwert. 

Mit Blick auf diese Zusammenhänge ist es für die befragten Expert:innen auch wenig verwun
derlich, dass Qualifizierung während COVID-19-Kurzarbeit wenig genutzt wurde. Als Begrün
dung dafür wurde zusätzlich angeführt, dass die Qualifizierung an sich und die Beantragung 
und Abwicklung der Schulungskostenförderung SfK nicht nur zu viel Aufwand für die Unterneh
men mit sich bringe, sondern auch, dass nur ein Teil der Kosten für die Qualifizierungen vom 
AMS ersetzt wurde und daher zusätzliche Kosten für die Unternehmen entstanden. Auch be
treffend der potenziellen Kursangebote wurden Rückmeldungen gegeben: Während der strik
ten Lockdowns waren nur Online-Kurse möglich und die Bildungsträger:innen konnten – auch 
unabhängig von den pandemiebedingten Einschränkungen – teilweise keine entsprechen
den, kurzfristig abrufbaren Angebote machen. Dazu kam, dass aus Sicht der Expert:innen auch 
die Mitarbeiter:innen kaum Interesse an einer Weiterbildung während Kurzarbeit zeigten. Be
schrieben wird – auch in den beiden Casestudies – eine Situation, die für die Verantwortlichen 
in den Unternehmen extrem herausfordernd war und in der es vor allem darum ging, die wirt
schaftliche Basis der Unternehmen sowie der Beschäftigten abzusichern. Viele existenzielle Fra
gen standen für das Management auf der Agenda – diese reichten von den Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten, bestimmte unternehmerische Prozesse aufrechtzuerhalten, weil eine Unter
brechung derselben sehr langfristige finanzielle Folgen gehabt hätte, über die Organisation 
eines Minimalpersonaleinsatzes (z. B. um das Werksgelände zu sichern) unter Einhaltung der 
Distanzregelungen bis zum Thema Führung auf Distanz. All dies musste einerseits mit Blick auf 
technische, organisatorische und logistische Machbarkeiten und gleichzeitig mit Blick auf Liqui
dität und Kosten bewertet und sehr kurzfristig entschieden werden. In einer derartigen Situation 
– so wurde nachvollziehbar berichtet – sind Weiterbildungsangebote und Personalentwick
lungsanstrengungen die ersten Positionen, die – auch aus Kostengründen – eingestellt werden.  

Dazu kam, dass nicht nur potenzielle Nachfragende nach Weiterbildungsangeboten mit vielen 
Herausforderungen konfrontiert waren – dies galt auch für Weiterbildungsträger:innen. Ist das 
Finden eines für den jeweiligen Bedarf passenden Weiterbildungsangebotes schon in Zeiten 
regulärer Entwicklungen mitunter nicht einfach, so potenzierte sich dies während der 
COVID-19-Pandemie.  

Schließlich waren auch die Beschäftigten in dieser Phase mit sehr vielen Unsicherheiten kon
frontiert und hatten wenig Energie und Muße für die Auseinandersetzung mit Weiterbildungs
fragen. Dies traf auf Beschäftigte mit Kindern im Kindergarten- oder schulpflichtigen Alter in 
ganz besonderem Maße zu und wurde ganz allgemein auch dadurch unterstützt, dass nie
mand wusste, wie lange diese Phase andauern wird.  
Die hohe Bedeutung von Planungssicherheit wird am Beispiel, das von den AMS-Expert:innen 
aus Tirol berichtet wurde, deutlich: So wurden in Phase 3 in Tirol in insgesamt 674 
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Kurzarbeitsprojekten 1.474 SfK-Qualifizierungsförderfälle beobachtet. Hintergrund dafür war, 
dass COVID-19-bedingt die gesamte Wintersaison ausfiel. In dieser Situation nutzten viele Un
ternehmen Weiterbildungsangebote – dies, obwohl Unternehmen sich mit 50% an den Kosten 
zu beteiligen hatten. In der anschließenden Phase 4, die zwar mit einem Lockdown endete, 
jedoch in eine nahezu reguläre Sommersaison führte, wurden kaum Qualifizierungsförderungen 
genutzt – in dieser Phase stand Beschäftigung im Vordergrund.  

7.5.4 Empfehlungen zur Nutzung von Kurzarbeit für Qualifizierung 

Insgesamt wird von allen Befragten darauf hingewiesen, dass die Verbindung von Kurzarbeit 
und Qualifizierung in der Praxis sehr anforderungsreich ist und deutlich weniger Potenzial hat, 
als auf den ersten Blick zu vermuten wäre. Allerdings lassen sich aus den Erfahrungen auch 
Ableitungen treffen, die in diesem Kontext zukünftig Beachtung finden sollten: 

Die Förderung der Qualifizierung während Kurzarbeit musste anfänglich gesondert bean
tragt werden. Dies führte nicht nur im AMS zu hohem administrativem Aufwand – auch 
Unternehmen waren diesbezüglich gefordert. Vermutlich ist die Differenz zwischen den An
gaben der Befragten in der Unternehmensbefragung und der Inanspruchnahme der Schu
lungskostenförderung SfK laut Förderungsdaten auch darin begründet, dass ein Teil der 
realisierten Qualifizierungsanstrengungen ungefördert stattfand.  
Wenn Förderungen von Qualifizierungen während Kurzarbeit gewährt werden, so ist eine 
Lösung dafür zu finden, dass die Förderung für die Qualifizierung nicht mit Ende der Kurzar
beit abschließt. Dieser Punkt wurde mit der SfK-Richtlinie ab 1.1.2023 (AMF/69-2022) so um
gesetzt. 
In Kurzarbeitsphasen, deren Ende sehr unkalkulierbar ist, dürfte die Verbindung von Kurzar
beit und Qualifizierung auch bei durchdachter Förderungsgestaltung nur in Ausnahmefäl
len auf Resonanz stoßen. Anders sieht es vermutlich in Situationen aus, in denen die zu 
erwartende Dauer der notwendigen Kurzarbeit die Planung und auch Umsetzung von 
Qualifizierungsschritten zulässt. In diesen Situationen können die relevanten Grundsätze 
beider Situationen bei gegebenem Weiterbildungsinteresse und -angebot in Einklang ge
bracht werden. Wie die Ergebnisse der Unternehmensbefragung (siehe Kapitel A XVI im 
Anhang) jedoch zeigen, stellen auch in derartigen Konstellationen (regional) nicht vorhan
dene oder nicht ausreichend zugängliche oder nicht-passende Qualifizierungsangebote 
eine Herausforderung dar. 

7.6 Wie kann die Lehrlingsausbildung während der Kurzarbeit gewährleistet 
werden?  

Wie auch die Aus- und Weiterbildung der sich in Kurzarbeit befindlichen Arbeitnehmer:innen 
wurde die Lehrlingsausbildung erst in Phase 3 der Kurzarbeit spezifisch fokussiert: Ab AMS BRL 
AMF/13-2020 (gültig ab 1.Oktober 2020) bestand im Falle der Einbeziehung von Lehrlingen in 
Kurzarbeit die Verpflichtung, mindestens 50% der Ausfallzeit der Lehrlinge für Aus- und Weiter
bildungen zu nutzen, wobei mit der AMS BRL AMF/28-2020 (veröffentlicht am 13. Jänner 2021, 
rückwirkend gültig mit 1. Oktober 2020) Zeiten des verordneten Lockdowns von dieser Ver
pflichtung ausgenommen wurden. Die Verpflichtung, 50% der Ausfallzeit für die Aus- und 
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Weiterbildung von Lehrlingen aufzuwenden, wurde dann schlagend, wenn der Arbeitszeitaus
fall der Lehrlinge im Kurzarbeitszeitraum mehr als 20% betrug. Die Aus- und Weiterbildung 
musste ausbildungs- bzw. berufsrelevant sein und durfte – laut WKO – nicht unternehmensintern 
durchgeführt werden.  

Diese ausbildungs- bzw. berufsrelevanten Maßnahmen für Lehrlinge in Kurzarbeit mussten ab 
der Sozialpartnervereinbarung Version 8.0 (gültig ab 1. Oktober 2020) in ebendieser angege
ben werden. Gültige Ausbildungsarten waren u. a. ein Ausbildungsverbund mit anderen Lehr
betrieben gemäß § 2a BAG, überbetriebliche Lehrausbildungen gemäß §§ 30 bzw. 30b BAG, 
Lehrwerkstätten eines anderen Unternehmens sowie externe Kursmaßnahmen bei einer Bil
dungseinrichtung, in einer Berufsschule oder in einer Berufsbildenden Mittleren oder Höheren 
Schule. Auch im mit Ende der Kurzarbeit an das AMS zu übermittelnde Durchführungsbericht 
musste von den Unternehmen dargelegt werden, welche konkreten Maßnahmen pro Lehrling 
in welchem Ausmaß stattfanden (siehe auch nähere Ausführungen in Kapitel A XIII im Anhang).  

7.6.1 Good Practice: Ausbildungsverbünde 

Um Lehrbetriebe bei der Fortführung der Lehrlingsausbildung während COVID-19 zu unterstütz
ten, entwickelten Wirtschaftskammer Wien, Arbeiterkammer Wien, AMS und der waff (Wiener 
Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds) ein Modell für Ausbildungsverbünde für Unternehmen 
der Wiener Gastronomie, Kaffeehäuser und Hotellerie. Der Lehrlingsverbund wurde dabei für 
folgende Lehrberufe angeboten: Koch:Köchin, Restaurantfachmann:frau, Hotel- und Gastge
werbeassistent:in, Konditor:in, Gastronomiefachmann:frau und Hotelkaufmann:frau sowie Sys
temgastronomiefachkraft. Durch diese Ausbildungsverbünde sollte nicht nur die Fortsetzung 
der Lehrlingsausbildung sichergestellt, sondern dies auch vorübergehend kostenfrei ermöglicht 
werden.  

Geschult wurden verschiedene Ausbildungsinhalte in Ergänzung zur betrieblichen Ausbildung, 
wobei die Inhalte in Modulen für jedes Lehrjahr ausgearbeitet wurden und in Einheiten von ein 
bis vier Tage gegliedert waren, welche mehrmals im Jahr angeboten wurden. Für Lehrlinge 
konnten mehrere Module gebucht werden und es war möglich, die Inhalte in Absprache mit 
der externen Ausbildungseinrichtung auf die Bedürfnisse sowohl des Unternehmens als auch 
des Lehrlings anzupassen. Die Ausbildungsinhalte wurden bedarfsorientiert auch in Form von 
Distance Learning angeboten. Für die vereinbarte Dauer des Lehrverbundes übernahm der 
Verbundträger die Aufgaben des Lehrberechtigten, das Lehrverhältnis zum ursprünglichen 
Lehrberechtigten blieb jedoch aufrecht. Die Ausbildung beim Verbundträger betrug 38 Stun
den pro Woche und galt als Lehrzeit. 

Die Verbundausbildung konnte pro Lehrling und Lehrjahr für maximal 16 Wochen vereinbart 
werden, wobei bei Bedarf eine Verlängerung um maximal 16 Wochen möglich war. Das Pilot
modell war bis Ende 2024 befristet. 

Insgesamt nutzten rund 250 Lehrlinge aus über 40 unterschiedlichen Unternehmen der Bereiche 
Hotellerie und Gastronomie den Ausbildungsverbund. Im Bereich der Hotellerie konnten 95% 
der in den Ausbildungsverbund integrierten Lehrlinge die Lehrabschlussprüfung erfolgreich ab
solvieren. 
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Prinzipiell eignet sich das Modell des modularen Ausbildungsverbundes aus Sicht der Befragten 
auch für andere Lehrberufe. Beispielsweise könnte das Modell bei jenen Lehrberufen Anwen
dung finden, in denen spezielle Infrastruktur in den Unternehmen (beispielsweise handwerkli
cher oder technischer Natur) vorhanden sein muss. Da es sich bei der Lehre um ein duales 
System handelt, könnten über Module auch theoretische Teile vermittelt werden, um Berufs
schulen zu entlasten. Befragt, ob das Modell auch auf andere Bundesländer – vor allem Flä
chenbundesländer – übertragbar wäre, wurde dies von den Interviewpartner:innen zwar prin
zipiell bejaht, jedoch müssten Adaptionen vorgenommen werden. So könnte beispielsweise ein 
Ausbildungsverbundmodell in Niederösterreich regional organisiert werden, d. h. dass in einer 
gewissen Region eine entsprechende Struktur dafür auf- bzw. ausgebaut wird und dass alle 
Lehrlinge dieses Viertels bzw. dieser Region das Angebot nutzen könnten. Auch gibt es in den 
Bundesländern oftmals Berufsschulen mit Internaten, welche für das Ausbildungsverbundmo
dell genutzt werden könnten. 

7.6.2 Regelungen in Deutschland und der Schweiz 

Auszubildende in Deutschland konnten – wie in Österreich vor und nach der COVID-19-
Kurzarbeit – in der Regel nicht in Kurzarbeit einbezogen werden. Durch COVID-19 war diese 
Vorgehensweise jedoch oftmals nicht umsetzbar, etwa bei der Schließung des Unternehmens 
aufgrund von gesetzten Eindämmungsmaßnahmen. 

Aus diesem Grund war es in bestimmten Fällen möglich, dass auch Auszubildende Kurzarbei
tergeld (Kug) erhalten. Hierfür musste ein Arbeitsausfall von sechs Wochen oder 30 Arbeitsta
gen vorliegen. Zuvor erhielten Auszubildende weiterhin die volle Ausbildungsvergütung. 

In der Schweiz gab es im Laufe der Kurzarbeit unterschiedliche Anspruchsberechtigungen für 
die Kurzarbeitsentschädigung (KAE). Zu unterschiedlichen Zeiten waren unterschiedliche Per
sonengruppen anspruchsberechtigt; teilweise wurden die Anspruchsberechtigungen zwi
schenzeitlich aufgehoben, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder eingeführt. 

Für Lehrlinge (in der Schweiz werden diese Lernende genannt) galt, dass diese von März bis 
Ende Mai 2020 Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung hatten, dann wieder im Zeitraum von 
Jänner 2021 bis Ende September desselben Jahres und abermals zwischen Dezember 2021 und 
Ende März 2022. 

7.6.3 Bewertung durch Expert:innen 

Etwas mehr als jede:r zweite befragte Kurzarbeitsexpert:in war der Ansicht, dass Lehrlinge auch 
bei einem etwaigen erneuten Massenbedarf an Kurzarbeit nicht in Kurzarbeit einbezogen wer
den sollten.  

Wenn Lehrlinge jedoch wieder in Kurzarbeit einbezogen werden, so müsste die Lehrzeit ent
sprechend verlängert bzw. die Lehrabschlussprüfung nach hinten verschoben sowie eine Wei
terbildungsverpflichtung eingeführt werden, so die recht durchgängige Sichtweise.  

7.6.4 Empfehlungen im Themenfeld "Lehrausbildungen während Kurzarbeit" 

Auch bei Massenbedarf an Kurzarbeit sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um be
stehende Ausbildungsverhältnisse ordnungsgemäß weiterführen zu können. Weitgehende 
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Einigkeit besteht mittlerweile dahingehend, dass in ein einer ähnlichen Situation wie während 
der COVID-19-Pandemie Schulen nicht wieder geschlossen werden sollen. Demgemäß sollte 
auch für Lehrausbildungen der Grundsatz gelten: "Lehrlinge und deren Ausbildner:innen gehen 
nicht in Kurzarbeit". Die in Wien gewählte Möglichkeit der Ausbildungsverbünde bietet sich da
bei in jenen Situationen an, in denen die Ausbildung in den gewohnten Strukturen (Unterneh
men und Berufsschule) nicht aufrechterhalten werden kann. Tritt eine derartige Situation erneut 
ein, kann auf den Wiener Erfahrungen aufgesetzt werden.  
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8. Optimierung des Gestaltungsprozesses 
Unter dieser Überschrift waren laut Ausschreibung zwei zentrale Fragestellungen zu behandeln:  

Wie kann der Gesetzgebungs- und Richtlinienerstellungsprozess so gestaltet werden, dass 
die Notwendigkeit nachträglicher Richtlinienänderungen reduziert wird – insbesondere un
ter Berücksichtigung der Entscheidungs- und Mitwirkungsbefugnisse der einzelnen Ak
teur:innen (Sozialpartner, BMA, AMS, BHAG, Finanzpolizei)? 
Verhältnis zwischen den Rechtsgrundlagen Bundesrichtlinie und Sozialpartnervereinba
rung: Welche Regelungslücken, welche Harmonisierungsbedarfe bestehen? Wie ist das 
Verhältnis zwischen den Rechtsgrundlagen zu verbessern, um den Einsatz der Kurzarbeits
beihilfe auf das Ziel der Beschäftigungssicherung zu beschränken? 

8.1 Minimierung bzw. Vermeidung nachträglicher Richtlinienänderungen 

"Man müsste sich jetzt einfach hinsetzen und sagen: Okay , so ein Szenario wie COVID könnte 

noch einmal passieren – bereiten wir uns darauf vor. Warten wir nicht, dass dieser Tag X kommt, 

sondern setzen wir uns in der BGS z usammen und überlegen uns etwas dafür. " (Transkript eines 
Interviews mit einem:r Kurzarbeitsexpert:in einer LGS). 

In seinem Bericht zur COVID-19-Kurzarbeit empfiehlt der Rechnungshof dem Ministerium und 
dem AMS, rückwirkende Adaptierungen der Fördervoraussetzungen im Hinblick auf den damit 
verbundenen Aufwand in der Abwicklung und auf den Aspekt der Rechtssicherheit zu vermei
den. Mit dieser Empfehlung rekurriert der Rechnungshof auf die – in einem von den üblichen 
Prozessen bei der Formulierung von Gesetzen und deren Umsetzung abweichenden Weg – 
Novellierung des § 37 b AMSG im März 2020 und der damit notwendigen Adaption der Richtli
nie zur Umsetzung der in dieser Norm geregelten Förderung von Unternehmen in Kurzarbeit 
durch die Kurzarbeitsbeihilfe des AMS.  

Tatsächlich wurde bei den politischen und legistischen Entscheidungen zur Adaption der Kurz
arbeit für die Bedingungen eines Betretungsverbotes für beinahe alle in Österreich tätigen Un
ternehmen ab dem 16. März 2020 mit zunächst unbekannter Dauer eine deutlich andere Vor
gangsweise gewählt, als sie sonst bei der Schaffung von Bundesgesetzen im Bereich der Ar
beitsmarktpolitik üblich ist – gerade dann, wenn legistisches Neuland betreten werden soll. We
der wurden die Inhalte der gesetzlichen Normen von den Fachleuten der zuständigen Ministe
rien, sonstiger betroffener Bundesbehörden und der Sozialpartner in einem strukturierten Ver
handlungsprozess erarbeitet, noch wurde die Regierungsvorlage einem Stellungnahmeverfah
ren vor der Beschlussfassung im Nationalrat unterworfen.  

Hauptursache dafür war der hohe Zeitdruck bei der Adaption der Normen für die Kurzarbeit an 
die Bedingungen eines fast gänzlichen Lockdowns nach der politischen Klarstellung, dass für 
die COVID-19-Pandemie die Vorschriften des Epidemie-Gesetzes nicht angewendet werden 
sollten. So wurden etwa die zentralen Inhalte der rückwirkend ab 1. März 2020 geltenden Fas
sung des § 37b AMSG und die einschlägige Bundesrichtlinie des AMS in nur zwei Tagen – zwi
schen 13. März und 15. März – entwickelt.  
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Im weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie und der laufenden Anpassungen insbesondere 
der AMS-Bundesrichtlinie an die gesundheitspolitischen Vorgaben der Bundesregierung hat 
sich die Situation gegenüber Mitte März 2020 doch deutlich verändert: In den Verhandlungen 
zwischen den Sozialpartnern zur Weiterentwicklung der Sozialpartnervereinbarung – etwa bei 
der Umstellung auf die sogenannte "Differenzmethode" bei der Berechnung der Bemessungs
grundlage für die Beihilfengewährung – waren die Fachleute des AMS und Vertreter:innen des 
Bundesministeriums für Arbeit eingebunden. Auch andere Fachleute, etwa aus dem Bereich 
der EDV-gestützten Personalverrechnung, wurden angehört und zu Rate gezogen. Die Ergeb
nisse dieser Beratungen sind auch in die Weiterentwicklung des § 37bAMSG und der 
AMS-Förderrichtlinie eingeflossen.  

Dass es dennoch zu rückwirkendem In-Kraft-Setzen von Änderungen der AMS-Bundesrichtlinie 
gekommen ist, hat seine Ursache im zum Teil recht späten Festlegen des zeitlichen und sachli
chen Geltungsbereichs der weiteren Lockdowns. 

8.1.1 Rückwirkend geltende Änderungen der Kurzarbeitsrichtlinie und ihre Ursachen 

Tatsächlich kam es im Zeitraum von März 2020 bis zum Sommer 2022 zu zahlreichen rückwirken
den Anpassungen der einschlägigen Bundesrichtlinie des AMS (Übersicht 13, Abbildung 54): 
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Übersicht 13: Übersicht über (rückwirkend in Kraft gesetzte) COVID-19-Kurzarbeitsrichtlinien  
Bundesrichtlinie 

(BRL) 
Geltungsbeginn, 
Beschlussdatum 

Wichtigste Regelungen Pandemie- 
Folge 

Sonstige 
Gründe Anmerkungen 

Phase 1  

AMF 2-2020 
1. 3. 2020,  
19. 3. 2020 

Gesamt-Neufassung der bisher geltenden BRL  
(z. B. Ersatz des Beratungsverfahrens zur Beurteilung 
der wirtschaftlichen Notwendigkeit durch Vorlage 
der COVID-19-Sozialpartnervereinbarung, 
Förderhöhe, Dauer, etc.) 

X   

AMF 2(a)-2020 
1. 3. 2020, 
27. 3. 2020 

Ausweitung der förderbaren Arbeitgeber auf 
juristische Personen öffentlichen Rechts mit 
Teilnahme am Wirtschaftsleben (Museen, Theater, 
etc.) 
Einschränkung des "förderbaren Personenkreises" 
auf arbeitslosenversicherungspflichtige 
Beschäftigte 
Klärung des Begriffes Überstunden (keine 
Berücksichtigung widerruflicher Pauschalien, etc.) 
Verrechenbare Ausfallstunden: Aufnahme der 
Entgeltfortzahlung gemäß § 1155 Abs. 3 ABGB 

X  

Anpassung an 
Erfahrungen im ersten 
Lockdown; 
zwischenzeitlich 
erfolgte gesetzliche 
Regelungen (§ 1155 
Abs. 3 ABGB) 

AMF 4-2020 
20. 4. 2020, 
27. 4. 2020 

Ermöglichung rückwirkende Beantragung der 
COVID-19-Kurzarbeit mit Beginn ab 1. 3. 2020 bis 
20. 4. 2020  

X   

AMF 5-2020 
1. 6. 2020, 
16. 6. 2020 

Regelung für verspätet eingebrachte 
Kurzarbeitsbeihilfen-Begehren: für im 
März begonnene Kurzarbeit bis 20. 4.; für ab 
April begonnene Kurzarbeit bis 31. 5. 2020; Frist für 
nachträglich gestellte Verlängerungsbegehren von 
drei Wochen 
 

   

Phase 2  
AMF 8-2020 
1. 6. 2020, 
15. 7. 2020 

Etablierung Differenzmethode für 
Kurzarbeitsprojekte ab 1. 6. 2020 
Ausschluss der Rückforderung von 
Überförderungen wegen Pauschalsatz-
Berechnung 
E-AMS-Konto als alleinige Kommunikationsschiene 
mit AMS etabliert (Antragsstellungen etc.) 

 X Wesentliche 
Veränderung der 
Berechnungsmethode, 
Vermeidung 
Überförderung, etc.; 
materielle Wirkung tritt 
erst bei jeweiligen 
monatlichen 
Abrechnungen ein 

AMF 11-2020 
21. 8. 2020, 
31. 8. 2020 

Ermöglichung von mehr als sechs Monaten 
Kurzarbeit bis 30. 9. 2020 durch 
Änderungsbegehren; Einbringungsfrist: 30. 9. 2020 
Ermöglichung nachträglicher Aufnahme in 
Kurzarbeit von Arbeitnehmenden, die zu Beginn 
der Kurzarbeit keinen "vollentlohnten Monat" als 
Bemessungsgrundlage hatten (gesondertes 
Begehren) 

 X Relevant für 
Unternehmen, die 
bereits vor dem 
1. 3. 2020 in Kurzarbeit 
waren (Luftfahrt) 
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Bundesrichtlinie 
(BRL) 

Geltungsbeginn, 
Beschlussdatum 

Wichtigste Regelungen Pandemie- 
Folge 

Sonstige 
Gründe Anmerkungen 

Phase 3  
AMF 19-2020 
1. 10. 2020, 
30. 10. 2020 

Neuregelung von Arbeitnehmenden ohne 
"vollentlohnten Monat" als Bemessungsgrundlage 
bei Beginn einer Kurzarbeit zwischen 1. 3. und 
31. 5. 2020 
Keine Beihilfen-Rückforderung bei Verstößen 
wegen fehlender Bemessungsgrundlage in 
Kurzarbeit mit Beginn vor dem 31. 5. 2020 

 X Zentrale Regelungen 
für die Phase 3 
(Notwendigkeit eines 
Betriebsstandortes 
gemäß ArbVG I 
Österreich; 
sechs Monate 
Kurzarbeitsdauer; 
Testat 
Wirtschaftsprüfer:in für 
wirtschaftliche 
Notwendigkeit; 
mindestens 20%, 
maximal 70% 
Arbeitszeitverkürzung, 
90% nur bei 
Zustimmung 
kollektivvertragsfähige 
Körperschaften; 
Weiterbildungszeiten = 
Ausfallzeiten, bei 
Lehrlingen 50% der 
Ausfallzeit für 
Lehrausbildung;) 
finden sich in 
AMF 13-2020, die am 
25. 9.vor Inkrafttreten 
am 1. 10. 2020 
beschlossen wurde 
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Bundesrichtlinie 
(BRL) 

Geltungsbeginn, 
Beschlussdatum 

Wichtigste Regelungen Pandemie- 
Folge 

Sonstige 
Gründe Anmerkungen 

AMF 24-2020 
1. 10. 2020, 
19. 11. 2020 

Entfall Wirtschaftsprüfer-Testat für vom Lockdown 
unmittelbar betroffene Unternehmen (Definition 
nach ÖNACE im BRL-Anhang), für Kurzarbeit vom 
3. 11. – 30. 11. 2020 (Definition Dauer-Lockdown in 
BRL)  
Wiedereinführung der 90%igen Arbeitszeit-
Verkürzungsmöglichkeit für "Lockdown-
Arbeitgeber", die tatsächlich nicht arbeiten 
Verlängerungsmöglichkeit kürzerer Kurzarbeit bis 
31. 3. 2021 ohne neuen Antrag 
Berücksichtigung von Kollektivvertragserhöhungen, 
Vorrückungen durch 5%ige 
Überschreitungsmöglichkeit gegenüber Begehren 
Regelung für Kurzarbeitsbeihilfe für nicht lukrierte 
Trinkgelder (Trinkgeld-Hunderter) 
Keine Rückforderung bei mehr als 90%iger 
Arbeitszeitverkürzung in Lockdown-Unternehmen 
im Monat November 2020 
Toleranzmonat bei Begehrenseinbringung (binnen 
eines Monats ab Bereitstellung der 
Antragsformulare durch das AMS); Ermöglichung 
nachträglicher Erhöhung der Arbeitszeitreduktion 

X  Neuerlicher Lockdown 
ab 3. 11. 2020 
Regelung bei 
fehlendem 
vollentlohnten 
Kalendermonat als 
Bemessungsgrundlage 
für Kurzarbeitsbeihilfe 
siehe unten 

AMF 25-2020 
1. 10. 2020, 
11. 12. 2020 

Lockdown-Dauer für Entfall Steuerberater-Testat für 
Lockdown-Unternehmen vom 1. 11. 2020 – 
6. 1. 2021 

X   

AMF 28-2020 
1. 10. 2020, 
13. 1. 2021 

Lockdown-Dauer für BRL-Geltung: 1. 11. 2020 – 
18. 1. 2021 
Entfall Steuerberatungstestat bei Lockdown-
Unternehmen bis 18. 1.2021 
Arbeitszeitausfall > 90% kann nur von "Lockdown-
Unternehmen" für die Monate 11/20, 12/20, 1/21 
geltend gemacht werden 
Arbeitszeitausfall >90% in den Monaten 11/20, 
12/20, 1/21 ohne Beihilfenrückforderung bei 
Lockdown-Unternehmen 

X   

AMF 2-2021 
1. 10. 2020, 
3. 2. 2021 

Lockdown-Dauer für BRL: 1. 11. 2020 – 7. 2. 2021 
einschließlich Steuerberatungstestat für 
wirtschaftliche Schwierigkeiten  
Ermöglichung von Arbeitszeitausfall > 90% und 
Wegfall Beihilfenrückforderung bei Lockdown-
Unternehmen bei >90% Arbeitszeitausfall in den 
Monaten 11/20, 12/20; 1/21, 2/21 

   

AMF 7-2021 
1. 10. 2020 

Lockdown für BRL: 1. 11. 2020 – 9. 3. 2021;  
Analoge Anpassungen bei Steuerberatungstestat, 
Mindest-Arbeitszeit von Lockdown-Unternehmen 
und Rückforderung 

   

AMF 8-2021 
1. 10. 2020, 
29. 3. 2021 

Lockdown für BRL: 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021, analoge 
Anpassungsregeln bei Testat, Mindestarbeitszeit 
und Rückforderung 
Regelung in Zusammenhang mit Kurzarbeitsbonus: 
Erhöhung Bemessungsgrundlage für einzelne AN 
durch Arbeitgeber:in ohne Antrag etc. bis zur 
maximalen Höhe von 950 €, wenn sie Teil des 
Kurzarbeitsbonus an Arbeitnehmende weitergeben 
(bis 1.750 brutto: 300 €; darüber: 350 €) 
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Bundesrichtlinie 

(BRL) 
Geltungsbeginn, 
Beschlussdatum 

Wichtigste Regelungen Pandemie- 
Folge 

Sonstige 
Gründe Anmerkungen 

Phase 4  
AMF 9-2021 
1. 4. 2021, 
8. 4. 2021 

Keine Sonderregelung für Arbeitnehmende ohne 
Bemessungsgrundlage (voll entlohnter Monat) bei 
Kurzarbeitsbeginn, aber: Möglichkeit eigener 
Anträge für solche Arbeitnehmende, wenn sie 
Bemessungsgrundlage haben 
Lockdown-Dauer für BRL: 1. – 11. 4. 2021; wirksam 
für wirtschaftliche Begründung (kein 
Steuerberatungstestat bei Lockdown-
Unternehmen; mit Zustimmung 
Kollektivvertragspartner Arbeitszeitausfall >70% bis 
90%) 
Dauer der Kurzarbeit: drei Monate, maximal bis 
30. 6. 2021 

X  Im Wesentlichen 
Fortführung der 
Kurzarbeit laut Phase 3 
(Abweichungen: 
maximal drei Monate, 
bis längstens 
30. 6. 2021) 

Phase 5  
AMF 15-2021 
1. 7. 2021 

Wiedereinführung Beratungsverfahren zur 
Beurteilung der wirtschaftlichen Notlage (außer für 
Unternehmen mit Betretungsverbot; bei 
Verlängerungsanträgen, bei Unternehmen, die 
zwischen 1. 4. und 30. 6. 2021 in Kurzarbeit waren) 
Arbeitsausfall: grundsätzlich zwischen 20% und 50% 
(Ausnahmen bei Betretungsverboten, mit 
zwingender Zustimmung Sozialpartner) 
Ausnahmen von Behaltepflicht/-frist bereits in 
Sozialpartnervereinbarung möglich 
Zwingende Urlaubsverbrauchsregel 
(eine Woche/zwei Monate Kurzarbeit; Verstoß 
dagegen =  Rückforderungstatbestand) 
Dauer der Kurzarbeit: maximal sechs Monate, bis 
30. 6. 2022; längere Dauern für besonders 
betroffene Unternehmen (Neuantrag ab 1. 1. 2022 
bis 30. 6. 2022 möglich, wenn bereits vorher 
Kurzarbeit); maximal 24 Monate unter 
Herausrechnung von Kurzarbeit vor 15. 3. 2020 
Höhe der Beihilfe: 15%iger Selbstbehalt von 
Unternehmen bei Kosten für Entgelte während 
Kurzarbeit (Ausnahme: Betretungsverbote nach 
1. 7. 2021; >50% Umsatzrückgang im Vergleich 
3. Quartal 2019 zu 3. Quartal 2020; Ausnahmen nur 
gültig bei Anträgen bis 31. 12. 2021) 

  Richtlinie markiert 
Übergang von 
COVID-19-Kurzarbeit zu 
einem Dauermodell 
mit  
geringerer 
Förderintensität für 
Unternehmen 
(Abschlag von 15% der 
nach 
Differenzmethode 
ermittelten 
Beihilfenhöhe);  
Wiedereinführung des 
Beratungsverfahrens 
zur Begründung der 
Notwendigkeit der 
Kurzarbeit;  
zwingendem 
Urlaubsverbrauch 
während Kurzarbeit 
grundsätzlich 
Beschränkung der 
Ausfallzeit auf 
mindestens 20% bis 
maximal 50% der 
Normalarbeitszeit 
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Bundesrichtlinie 
(BRL) 

Geltungsbeginn, 
Beschlussdatum 

Wichtigste Regelungen Pandemie- 
Folge 

Sonstige 
Gründe Anmerkungen 

AMF 24-2021 
1. 7. 2021, 
3. 1. 2022 

Anpassung an Lockdown für Tourismusindustrie 
vom 22. 11. – 1. 12. 2021 (Absehen von 
Steuerberatungstestat) 
Einschränkung Notwendigkeit Zustimmung der 
Sozialpartner zur Arbeitszeit-Verkürzung >50% auf 
Kurzarbeitsprojekte, die über 31. 3. 2022 
hinausgehen 
Überschreitung von 24 Monaten Gesamtdauer der 
Kurzarbeit bei "Vorliegen weiterer Umstände als 
Pandemiefolgen" 
Beihilfenrückforderung bei Verstoß gegen eine 
Woche Urlaub/zwei Monate Kurzarbeit 

X X  

AMF 31-2021 
22. 11. 2021, 
18. 1. 2022 

Sanierungsmöglichkeit für Unternehmen bei 
Ablehnung Kurzarbeitsantrag mangels 
Sozialpartner-Zustimmung (Neuantrag binnen zwei 
Wochen mit Sanierung Ablehnungsgrund, Geltung 
Beginn der Kurzarbeit entspricht abgelehntem 
Antrag) 

 X  

AMF 2-2022 
22. 11. 2021, 
15. 2. 2022 

Ausnahmen von Steuerberatertestat bei 
Kurzarbeitsbeihilfen-Anträgen von 
Tourismusunternehmen in der Zeit von 22. 11. – 
16. 12. 2021 

   

AMF 5-2022 
22. 11. 2021, 
31. 3. 2022 

Verlängerungsmöglichkeit von 
Kurzarbeitsbeihilfengewährung bis zum 31. 5. 2022 
eingeschränkt 

  Anpassung Dauer 
Kurzarbeit an § 37b 
Ab.s 10 AMSG idF BGBl 
I 44/2022 
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Abbildung 54: Überblick über die Gültigkeitsdauer der unterschiedlichen COVID-19-Kurzarbeit Bundesrichtlinien des AMS 
(einschließlich zugehöriger Sozialpartnervereinbarungen) nach Kurzarbeitsphasen 

 
Q: COVID-19-Kurzarbeit Bundesrichtlinien des AMS, eigene Aufbereitung prospect.
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Im Wesentlichen lassen sich die doch recht häufigen rückwirkenden Änderungen der 
AMS-Bundesrichtlinien auf drei Ursachen zurückführen:  

Zum einen wurde Mitte März 2020 sehr kurzfristig und unter hohem Zeitdruck eine sich in 
zentralen Punkten deutlich von den bisherigen Regelungen abweichende Förderung von 
Kurzarbeit in den Unternehmen geschaffen. Folgerichtig wurde die gesamte 
AMS-Bundesrichtlinie für die COVID-19-Kurzarbeit sowie die für sie notwendigen gesetzli
chen Regelungen im § 37b Arbeitsmarktservice-Gesetz (AMSG) rückwirkend in Kraft ge
setzt.  

Die mit der neuen Berechnungsmethode für die Beihilfenhöhe verbundenen Probleme er
forderten weitere Richtlinien-Änderungen.  
Darüber hinaus zeigt eine Gegenüberstellung anhand der Lockdown-Phasen (vgl. Abbil
dung 2) einen Zusammenhang zwischen Lockdown-Phasen und den rückwirkenden Bun
desrichtlinienänderungen. Je knapper vor dem Beginn eines Lockdowns die entsprechen
den Festlegungen auf Dauer, räumlichen und personellen Geltungsbereich von der Bun
desregierung erfolgten, desto eher mussten diese vom AMS durch rückwirkende Richtli
nienänderungen umgesetzt werden. Dazu kommen relativ komplexe politische Aushand
lungsprozesse bei der Gestaltung der gesetzlichen Grundlagen für die COVID-19-
Kurzarbeit sowie der einschlägigen Förderrichtlinie des AMS. Das gesetzlich notwendige 
Zusammenspiel zwischen den überbetrieblichen Sozialpartnern, den für Arbeit und Finan
zen zuständigen Ministerien, dem AMS und seinen Organen sowie den mit der Abwicklung 
einer massenhaft beantragten Kurzarbeit weiteren involvierten staatlichen Institutionen 
wie etwa der Finanzpolizei erfordert nicht nur ein Minimum an Zeit. Es sind klare und recht
zeitige politische Festlegungen wichtiger Parameter für die Kurzarbeit – wie etwa das Fest
legen von Lockdown-Perioden sowohl hinsichtlich der Dauer als auch hinsichtlich des 
sachlichen, persönlichen und räumlichen Geltungsbereichs notwendig – Voraussetzun
gen, die insbesondere am Beginn der COVID-19-Pandemie und dann bei der zunehmen
den Regionalisierung und branchenbezogenen Einschränkung der Betretungsverbote im 
Zuge der Pandemie-Bekämpfung nicht immer gegeben waren.  

Wirkungen rückwirkend geltender Adaptierungen der Kurzarbeitsrichtlinien 

Eine der Quellen für die Beurteilung der Wirkungen der rückwirkenden Richtlinien-Anpassungen 
ist zunächst die Unternehmensbefragung. Diese Problematik ist im Fragebogen mit der Frage 
"Die konkreten Förderungsbedingungen der COVID-19-Kurzarbeit wurden teilweise auch inten
siv öffentlich diskutiert. War dies verunsichernd für Ihr Unternehmen/Ihren Standort?" angespro
chen.  

Ein konkretes Nachfragen nach den Wirkungen spezifischer, rückwirkend in Kraft gesetzter Re
geln hätte zu wenig belastbaren Ergebnissen geführt – zu zahlreich sind diese rückwirkend in 
Geltung gesetzten Änderungen, zu umfangreich der Katalog der so geänderten Förderbedin
gungen, als dass verlässliche Antworten der Unternehmen zu erwarten gewesen wären. Des
halb wurde versucht, sich der Problematik "negative Auswirkungen rückwirkend geänderter 
Förderbedingungen" für die Fördernehmer:innen mit der oben angeführten Fragestellung zu
mindest indirekt anzunähern. Zunächst scheinen die Antworten der befragten Unternehmen – 
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wie Abbildung 55 zeigt – auf diese Frage im Fragebogen ein relativ entspanntes Bild zu zeich
nen: 

So geben etwas mehr als 50% der Unternehmen an, dass sie durch die teilweise intensiv 
geführten öffentlichen Debatten zur COVID-19-Kurzarbeit gar nicht (27,1%) bzw. nicht ver
unsichert wurden (23,5%). Auffällig ist dabei, dass 31,9% der Unternehmen mit bis zu vier Mit
arbeiter:innen angegeben haben, sie seien durch diese öffentlichen Diskussionen gar nicht 
verunsichert worden, während nur 14% der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter:in
nen dies rückmeldeten. 27,3% der Unternehmen dieser Größe antworteten hingegen, 
durch die öffentlichen Diskussionen zur COVID-19-Kurzarbeit verunsichert worden zu sein, 
während es bei den Kleinstunternehmen mit bis zu vier Mitarbeiter:innen nur 20,4% waren.  
Auch eine Betrachtung nach Bundesländern zeigt, dass sich rund die Hälfte der Unterneh
men eines Bundeslandes durch die öffentlichen Debatten zur COVID-19-Kurzarbeit nicht 
verunsichern ließen. Am geringsten war nach den Ergebnissen der Unternehmensbefra
gung die Verunsicherung von Unternehmen in Vorarlberg (44,8%), am stärksten in Nieder
österreich (53,0%).  
Nach Branchen betrachtet haben sich die Wirtschaftsklassen "Freiberufler:innen, wissen
schaftliche und technische Dienstleistungen" mit 59,6% bzw. "öffentliche Verwaltung Ver
teidigung, Sozialversicherungen, Gesundheits- und Sozialwesen" mit 59,8% am wenigsten 
verunsichert gesehen.   

Abbildung 55: "Die konkreten Förderungsbedingungen der COVID-19-Kurzarbeit wurden 
teilweise auch intensiv öffentlich diskutiert. War dies verunsichernd für Ihr Unternehmen/Ihren 
Unternehmensstandort?" (n = 6.724)  

 
Q: Unternehmensbefragung COVID-19-Kurzarbeit, prospect. 
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